
| 247MINISTERIUM FÜR INNERES,  

BILDUNG UND UMWELT

Regierungsrätin  
Dominique Hasler

Auch das Fürstentum Liechtenstein wurde unglücklicher-
weise nicht von der Covid-19-Pandemie verschont. Da-
durch wurde die Wichtigkeit der Gesundheit und Sicherheit 
der Bevölkerung einmal mehr besonders hervorgehoben. 
Die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen durch 
die Covid-19-Pandemie war ein gemeinschaftlicher Kraft-
akt, der das Innenministerium und den Geschäftsbereich 
Bildung im Besonderen forderte. 

Die Covid-19-Pandemie-bedingten faktischen Grenz-
schliessungen erforderten im Ministerium für Inneres ei-
nen regelmässigen Austausch mit den Nachbarstaaten und 
zuständigen Behörden. Ebenso tätigte das Ministerium 
eine Vielzahl an Abklärungen und gingen zahlreiche Fra-
gen der Bevölkerung auf Ministeriumsebene ein. Sämtliche 
Rettungs- und Hilfsorganisationen unseres Landes sahen 
sich mit der Covid-19-Pandemie konfrontiert und leisteten 
sowohl fachlich als auch organisatorisch einen unermess-
lich wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Krise. Erstmals 
in der Geschichte musste zur allfälligen weiteren Unter-
stützung auf der Grundlage des Abkommens über die ge-
genseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren 
Unglücksfällen ein Hilfeleistungsgesuch an die Schweiz ge-
stellt werden. Daraufhin absolvierten 16 Sanitätssoldaten 
einen entsprechenden Ausbildungsgang in Liechtenstein. 
Stets hatte die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 
oberste Priorität. Die Versorgungssicherheit und Durchhal-
tefähigkeit wurde auch durch den regelmässig tagenden, 
von der Regierung gebildeten, ministeriumsübergreifenden 
Stab «Neuer Coronavirus» sichergestellt. Auch die  Arbeit 
der Landespolizei wurde im Berichtsjahr massgeblich 
durch die Covid-19-Pandemie bestimmt. So wurde zur 
 Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Landespolizei ein  
Polizeisonderführungsstab eingerichtet, welcher laufend 
die Lage analysierte und die notwendigen Massnahmen 
zur Gewährleistung der Durchhaltefähigkeit der Landes-
polizei traf. 

Aufgrund der epidemiologischen Lage musste die Re-
gierung als dringliche Massnahme zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Coronavirus in der Nacht auf Freitag, den 
13. März den Beschluss fassen, alle öffentlichen und pri-
vaten Bildungseinrichtungen sowie ausserhäuslichen Kin-
derbetreuungseinrichtungen und Spielgruppen zu schlies-
sen. Diese Massnahme trat am Montag, den 16. März in 
Kraft. Die Regierung hat sich die Entscheidung alles andere 
als leicht gemacht, da diese Massnahme für die Familien 
sehr einschneidend war und Familien binnen kurzer Zeit 
mit extrem grossen Herausforderungen konfrontiert wur-
den. Im Hinblick auf die Betreuungssituation der Schul- und 
Kindergartenkinder wurde in der ersten Woche ein Über-
brückungsangebot für die Notfallbetreuung organisiert und 

später wurden bei Bedarf Tagesmütter vermittelt oder es 
konnte aufgrund einer grossen aufkommenden Solidarität 
auf weitere Hilfsangebote zurückgegriffen werden. Trotz 
der Umstellung vom Präsenz- in den Fernunterricht wurde 
die Weiterführung des Unterrichts in vielfältiger Weise or-
ganisiert dank der didaktischen und kreativen Kompetenz 
des Lehrpersonals. Die vorgesehenen Lernziele konnten 
aufgrund des Fernunterrichts nicht vollumfänglich abge-
deckt werden und es mussten Prioritäten gesetzt und Ab-
striche gemacht werden. Jedoch konnten alle involvierten 
Personen aufgrund dieser aussergewöhnlichen Situation 
sehr viel lernen und wertvolle Erfahrungen für die Zukunft 
gewinnen. Um eine optimale Förderung und Unterstützung 
der Lernenden, Schülerinnen und Schüler während dieser 
Zeit zu gewährleisten, bedurfte es grosser Anstrengungen 
seitens der Lehrpersonen, Berufsbildungsverantwortlichen, 
Eltern, Schulleitungen, Bildungsverwaltung, aber auch Ler-
nenden, Schülerinnen und Schüler. Dabei kamen sowohl 
digitale Angebote als auch analoge Arbeitsaufträge zum 
Einsatz. Vielfältige Kommunikationswege wurden genutzt 
damit die Lehrpersonen sowohl mit den Schülerinnen und 
Schülern als auch bei Bedarf mit deren Eltern in persön-
lichem Kontakt stehen konnten. Diese aussergewöhnliche 
Situation bedurfte auch einer sehr engen Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Gesellschaft, weshalb auch eigens 
eine Task Force eingesetzt wurde. 

Die Regierung ordnete am 11.  Mai wieder schritt-
weise den Präsenzunterricht an, da die epidemiologische 
Lage dies zuliess. Ab dem 18. Mai fand der Unterricht un-
ter Einhaltung von schulspezifischen Schutzmassnahmen 
und mit gewissen Einschränkungen wieder in den Schulen 
statt. Diese schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzun-
terrichtes unter Einhaltung strikter Schutzkonzepte stellte 
sich als grosse Herausforderung dar. Der Schutz der Ge-
sundheit stand und steht an erster Stelle. So wurde auch im 
Hinblick auf mögliche weitere epidemiolgische Wellen mit 
höchster Priorität daran gearbeitet, den Präsenzunterricht 
aufrecht zu erhalten. Um dieses Ziel erreichen zu können 
wurden diverse Instrumente eingesetzt: Auswertung eines 
fortlaufenden Monitorings der Infektions- und Quarantäne-
Zahlen; Umsetzung der Vorgaben der Regierung für Schu-
len; Einhaltung, Anpassung und Umsetzung der Schutzkon-
zepte; Kommunikationskampagne «Heben Sorg»; diverse 
Umfragen für die Eruierung eines Verbesserungspoten-
tials; Homogenisierungen von Lernplattformen; Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium für Gesellschaft in einer 
eigens dafür errichteten Task Force, usw.

Im Sinne der Sicherheit wurde im Berichtsjahr das 
Generationenprojekt Rheindammsanierung intensiv wei-
ter vorangetrieben und konnten weitere Meilensteine er-
reicht werden. So wurde zwischen dem Kanton St. Gallen 
und dem Fürstentum Liechtenstein ein Strategiebericht 
fertiggestellt, welcher nicht nur von beiden Regierungen, 
sondern auch von den sieben Rheingemeinden geneh-
migt wurde. Der Bericht beinhaltet Eckwerte zur Sanie-
rung sowie der ökologischen Aufwertung des Rheins und 
übernimmt auch die im Entwicklungskonzept Alpenrhein 
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 enthaltenen Grundsätze. Bereits im kommenden Jahr sol-
len erste dringende Sanierungsmassnahmen gestartet wer-
den können, welche im Bereich des Hochwasserschutzes 
zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen.

Die Covid-19-Pandemie stellte aber auch das Schen-
gen-System auf eine Bewährungsprobe, insbesondere den 
Schengener Grenzkodex, welcher die temporäre Wieder-
einführung von Kontrollen aus Gründen einer ernsthaften 
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Si-
cherheit an Binnengrenzen erlaubt (Art. 25). Die Massnah-
men an den Binnen- und Aussengrenzen im Schengen-
Raum wurden auf Anregung der EU-Kommission hin rasch 
koordiniert.

In Bezug auf die Weiterentwicklung des Schengen /  
Dublin-Besitzstands fielen weiterhin insbesondere die Auf-
wendungen zur sogenannten Interoperabilität der Infor-
mationssysteme (EES, ETIAS; SIS, VIS und Eurodac) ins 
Gewicht, welches im Rahmen von Schengen / Dublin als 
zentrales Projekt im Sicherheitsbereich anzusehen ist. Die 
Massnahmen sollen einen Informationsaustausch und die 
gemeinsame Nutzung von Daten der verschiedenen Sys-
teme ermöglichen und sicherstellen, dass Grenzbehörden, 
Polizeiorgane sowie die Einwanderungsbehörden Zugang 
zu den relevanten Informationen haben, welche diese für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen. Der erleich-
terte Informationsaustausch soll effizientere Kontrollen an 
den Schengen-Aussengrenzen ermöglichen, das Aufdecken 
von Mehrfachidentitäten verbessern und dazu beitragen, 
die irreguläre Migration gezielter zu bekämpfen. Die in-
folge der Übernahme der Interoperabilitäts-Verordnung 
notwendigen rechtlichen Anpassungen im Ausländer- so-
wie im Amtshaftungsgesetz konnten im Rahmen der zwei-
ten Lesung durch den Landtag im Dezember beraten und 
verabschiedet werden. Die schrittweise Umsetzung des 
Interoperabilitätsdossiers bis 2023 bedingt umfangreiche 
Anpassungen an den bestehenden nationalen Informa-
tionssystemen, den Geschäftsprozessen sowie der Aufbau-
organisation und erfordert hohe Aufwendungen bei den  
involvierten Amtsstellen. Davon betroffen sind insbeson-
dere die Landespolizei, das Ausländer- und Passamt so-
wie das Amt für Informatik. Die Umsetzungsarbeiten wer-
den unter dem Dach einer im vor angehenden Berichtsjahr 
geschaffenen Programmorganisation Schengen / Dublin 
untereinander koordiniert. Zudem hat der Landtag im 
Berichtsjahr die Umsetzung der Weiterentwicklung des 
Schengener Informationssystem SIS in das nationale Recht 
in zweiter Lesung gutgeheissen.

Des Weiteren war das Ministerium für Inneres, Bildung 
und Umwelt im Berichtsjahr mit der Behandlung der vom 
Landtag an die Regierung überwiesenen Motionen zur Ein-
führung der doppelten Staatsbürgerschaft bei Einbürge-
rungen sowie der Motion zur Abschaffung des Grundman-
datserfordernisses bei Wahlen auf Gemeindeebene befasst. 
Beide Vorstösse konnten im Berichtsjahr vom Landtag ab-
geschrieben werden. Ebenso wurde die Interpellation zum 
Gemeindegesetz im September-Landtag beantwortet.

In diesem Berichtsjahr wurde auch ein erster Entwurf 

der Bildungsstrategie angefertigt und den Teilnehmenden 
des Experten-Workshops sowie den beteiligten Ämtern zur 
Stellungnahme überlassen. Die entsprechenden Rückmel-
dungen flossen in einem weiteren Schritt in diesen Entwurf 
ein. Auch wurde ein entsprechendes Kommunikationskon-
zept ausgearbeitet und finalisiert.

Mit dem im Berichtsjahr erarbeiteten Bildungsbericht 
als Pilot sollen das aktuelle Wissen und die wesentlichen 
Daten über das liechtensteinische Bildungssystem zusam-
mengefasst werden. Der Bildungsbericht soll den Fragen 
nachgehen, die sich für das liechtensteinische Bildungswe-
sen stellen. Auf Basis der Auswertung sollen Erkenntnisse 
und Zielsetzungen für die Steuerung und Weiterentwick-
lung des Bildungssystems erarbeitet werden. Damit reflek-
tiert und misst der Bildungsbericht die Zielerreichung der 
Bildungsstrategie, womit diese in einer Wechselwirkung 
zueinanderstehen. Der erwartete Pilotbericht wird im Früh-
jahr 2021 erscheinen.

Mit der Einführung des Liechtensteiner Lehrplans 
«LiLe» galt es auch, die bestehenden Lehrmittel auf ihre 
Lehrplankompatibilität zu überprüfen. In diesem Kontext 
fanden weiterhin Weiterbildungen und Arbeiten (z.B. zum 
kompetenzorientierten Lehren, Lernen und Beurteilen an 
den Schulen) statt. Verschiedene Projekte im Zusammen-
hang mit der Lehrplaneinführung wurden vorangetrieben. 
Der revidierte und sich ebenfalls am Kompetenzbegriff ori-
entierende Lehrplan wird voraussichtlich mit Beginn des 
Schuljahrs 2021 / 22 in Kraft sein. Im Berichtsjahr befasste 
sich die Steuergruppe insbesondere mit den Massnahmen 
zur Förderung des Faches Französisch auf Sekundarstufe I. 
Die Regierung hat das entsprechende Konzept im Septem-
ber 2020 zur Kenntnis genommen und des Weiteren das 
Schulamt beauftragt, die Massnahmen zur Förderung des 
Fachbereichs Französisch und insbesondere die Rahmen-
bedingungen für die Sprachaustauschaktivitäten in den 
bestehenden Richtlinien betreffend «Die Einführung und 
Handhabe der Lektionentafeln und das erwähnte Schul-
hauskontingent» festzulegen.

Das ICT-Projekt ist in die Realisierungsphase einge-
treten und die für die Schulen notwendige Infrastruktur  
(Server, WLAN) ist mehrheitlich aufgebaut. Das Projekt 
hängt unmittelbar mit dem «LiLe» zusammen: Dieser stellt 
unter anderem sicher, dass Kinder und Jugendliche in der 
Schule ausreichende Informatik- und Medienkompetenzen 
erwerben, um sich erfolgreich in einer zunehmend digita-
lisierten Welt bewegen zu können und so auf Datenschutz 
und Cyberrisiken entsprechend sensibilisiert sind. Das 
Schul-ICT-Projekt schafft dabei die Grundlagen für den 
Kompetenzerwerb, indem es allen Schulen moderne Infor-
matik-Mittel zur Verfügung stellt. 

Bereits zum sechsten Mal wurden am 25. / 26. Septem-
ber im SAL in Schaan die next-step Berufs- und Bildungs-
tage durchgeführt. Die kleine regionale Bildungsmesse mit 
45 Ausstellerinnen und Aussteller richtete sich an alle Bil-
dungsinteressierten. Ebenfalls fand an diesem Anlass auch 
die Prämierungsfeier der «Energie- und Klimawerkstatt 
Liechtenstein» statt.
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Die Ostschweizer Fachhochschule (OST) startete ihre 
operativen Geschäfte am 1.  September. Liechtenstein ist 
einer von sieben Trägern der neuen Fachhochschule und ist 
in deren strategischen Organen, der Trägerkonferenz und 
dem Hochschulrat, vertreten.

Mit Beschluss vom 28. Januar wurde entschieden der 
Internationalen Akademie für Philosphie im Fürstentum 
Liechtenstein (IAP) das Doktoratsrecht nicht definitiv zu er-
teilen und die Bewilligung zur Führung einer Hochschule 
wurde ihr entzogen.

Der Landtag hat dem Beitritt zur Interkantonalen Uni-
versitätsvereinbarung 2019 (IUV 2019) am 3. September 
zugestimmt, ebenso hat er seine Zustimmung zur Teil-
nahme an der EU-Programmperiode 2021-2027 – ERAS-
MUS und Europäischer Solidaritätskorps erteilt.

Im Berichtsjahr wurde dem Landtag eine Anpassung 
des Lehrerdienstgesetzes zur ersten Lesung vorgelegt. 
Ebenfalls wurde im Juli ein Vernehmlassungsbericht der 
Regierung betreffend die Revision des Gesetzes über die 
staatlichen Ausbildungsbeihilfen (Stipendiengesetz, StipG) 
verabschiedet. Die Ausarbeitung eines entsprechenden Be-
richt und Antrages, der die Rückmeldungen aus der Ver-
nehmlassung berücksichtigt, wurde gestartet. Aufgrund 
der Covid-19-Pandemie musste auch eine Verordnung 
vom 5. Mai 2020 über befristete Massnahmen im Bereich 
der öffentlichen Schulen in Zusammenhang mit dem Co-
ronavirus (COVID-19-SchulV) erlassen werden, welche 
Sonderregelungen für die Matura (Verzicht auf mündliche 
Prüfungen) und die Promotion (Verzicht auf Selektionsent-
scheidungen) im Schuljahr 2019 / 2020 vorsah.

Im Bereich Umwelt wurde im Berichtsjahr die Klimavi-
sion 2050 erarbeitet und öffentlich vorgestellt, die Netto-
Null-Emissionen im Inland als nationales Klimaziel für das 
Jahr 2050 definiert. Bei der Verminderung der Emissionen 
hat das Inland Priorität. Zudem konnten die Arbeiten zur 
Liechtensteiner Abfallplanung 2070 abgeschlossen wer-
den, die Auskunft über den Ist-Zustand der verschiedenen 
Abfallfraktionen, den Handlungsbedarf und die notwendi-
gen Massnahmen zur langfristigen Sicherstellung der Ent-
sorgung gibt.

Auf der Grundlage des gemäss Regierungsprogramm 
2017-2021 zu erarbeiteten Massnahmenpakets zur Verbes-
serung der Waldverjüngung wurde im Berichtsjahr intensiv 
an dessen Umsetzung gearbeitet. Ziel ist es, zum Schutz von 
Menschenleben oder erheblichen Sachwerten, den Zustand 
der Wälder, insbesondere der Schutzwälder, zu verbessern. 
Die im Jahr 2017 von der Regierung eingesetzte Arbeits-
gruppe konnte ihren Auftrag im April 2019 abschliessen. 
Der Lenkungsausschuss hat auf dieser Basis den Bericht 
«Massnahmenpaket zur Verbesserung der Waldverjüngung 
– Umsetzungsempfehlungen des Lenkungsausschusses» 
erstellt, den die Regierung im Feb ruar des Berichtsjahres 
zur Kenntnis genommen und das Ministerium für Inne-
res, Bildung und Umwelt mit dessen zeitnaher Umsetzung 
beauftragt hat. Ziel ist es, dass das Massnahmenpaket in 
seiner Gesamtheit umgesetzt wird, um die grösstmögliche 
Wirkung zu erzielen. Auf Ministeriumsebene wurde auf 

Grundlage des Berichts «Massnahmenpaket zur Verbesse-
rung der Waldverjüngung – Umsetzungsempfehlungen des 
Lenkungsausschusses» eine Abänderung des Jagdgesetzes 
ausgearbeitet und vernehmlasst. Der breite Einbezug al-
ler Betroffenen war und ist der Regierung in dieser The-
matik sehr wichtig. Für die Lösung dieser jahrzehntealten 
Problemstellung ist eine sorgfältige Analyse und Bearbei-
tung der zahlreich eingegangenen und teilweise äusserst 
umfangreichen Stellungnahmen zwingend notwendig. Da-
bei ist auf alle vorgebrachten Aspekte und Lösungsvarian-
ten einzugehen. Im Berichtsjahr wurde die Auswertung der 
eingegangenen Stellungennahmen abgeschlossen. Ein ent-
sprechender Bericht und Antrag wird im Frühjahr 2021 fer-
tiggestellt werden. Im Landwirtschaftsbereich standen der 
agrarpolitische Bericht 2020 sowie der Start eines mit den 
involvierten Anspruchsgruppen gemeinsam definierten Pro-
zesses zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik im Fokus, in 
welchem die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschafts-
politik gemeinsam mit den Landwirten erarbeitet werden 
soll. Zudem wurde die Abänderung des Landwirtschaftsge-
setzes in erster Lesung vom Hohen Landtag beraten.

Inneres

Schengen / Dublin
Liechtenstein ist am 19. Dezember 2011 als vollständig 
assoziierter Mitgliedstaat dem Schengenraum beigetre-
ten. Das Schengen-Assoziierungsabkommen erleich-
tert den Reiseverkehr zwischen Liechtenstein und der 
Europäischen Union durch die Aufhebung der Perso-
nenkontrollen an den Binnengrenzen, und verbessert 
andererseits die internationale Justiz- und Polizeizusam-
menarbeit im Kampf gegen Kriminalität. So profitiert 
Liechtenstein seither vom Zugang zu verschiedenen Da-
tennetzwerken wie u.a. dem Schengener Informations-
system SIS oder der Fingerabdruckdatenbank Eurodac. 

Aufgrund der Schengen-Assoziierung ist Liechten-
stein grundsätzlich verpflichtet, von der EU erlassene 
Weiterentwicklungen des Schengen / Dublin-Besitz-
standes (Acquis) zu übernehmen und nach der Annahme 
in nationales Recht umzusetzen Ein grosser Teil der zu 
übernehmenden Weiterentwicklungen sind inhaltlich 
technischer Natur oder nicht rechtsverbindlich (z.B. 
Empfehlungen), so dass diese direkt durch die Regierung 
genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen werden kön-
nen. Für die übrigen Weiterentwicklungen ist eine parla-
mentarische Genehmigung erforderlich. Die EU hat im 
Berichtsjahr insgesamt 19 Rechtsakte beschlossen und 
notifiziert, die den Schengen / Dublin-Besitzstand wei-
terentwickeln und auch von Liechtenstein umzusetzen 
sind. Thematisch gesehen geht es dabei um die Innen- 
und Sicherheitspolitik (insb. in Bezug auf die polizeiliche 
Zusammenarbeit sowie Terrorismusbekämpfung), Visa-
politik, Aussengrenzschutz sowie Migration und Asyl. 

Gruppiert man die Gesamtheit der im Berichts-
jahr notifizierten Weiterentwicklungen nach deren in-
haltlicher Tragweite bzw. nach der innerstaatlichen 
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Zuständigkeit zu deren Übernahme, so kann Folgendes 
festgestellt werden: Von den insgesamt 19 Weiterent-
wicklungen des Schengen- und Dublin / Eurodac-Besitz-
stands hatten 7 Rechtsakte keinen verpflichtenden Cha-
rakter und konnten entsprechend vom sachzuständigen 
Ministerium für Inneres lediglich zur Kenntnis genom-
men werden (sog. Verfahrensmodell 1). 11 Rechtsakte 
waren zwar rechtsverbindlicher Natur, fielen jedoch 
wegen deren Inhalten in die Kompetenz der Regierung. 
Die Notenaustausche zu deren Übernahme konnten von 
der Regierung selbständig abgeschlossen werden (sog. 
Verfahrensmodell 2). Die Übernahme dieser Weiterent-
wicklungen machten keine Gesetzesanpassungen erfor-
derlich. Bei 1 Weiterentwicklung schloss die Regierung 
den entsprechenden Notenaustausch zur Übernahme 
unter dem Vorbehalt der «Erfüllung der verfassungs-
rechtlichen Voraussetzungen» ab (sog. Verfahrensmo-
dell 3). Dabei handelt es sich um die Übernahme der 
Verordnung (EU) 2020 / 493 über das System über ge-
fälschte und echte Dokumente online (FADO). Diesbe-
züglich haben die Abklärungen gezeigt, dass weder 
ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht noch 
erhebliche finanzielle Konsequenzen damit verbunden 
sind, weshalb 2021 ein Wechsel in das Übernahmever-
fahren nach Modell II (Übernahmebeschluss durch die 
Regierung) angeregt wird. 

Am 4.  Dezember 2019 hat der Landtag der Über-
nahme der Verordnung (EU) 2018 / 1726 über die Agen-
tur der Europäischen Union für das Betriebsmanage-
ment von IT-Grosssystemen (eu-LISA) zugestimmt 
sowie das Zusatzabkommen zu Liechtensteins Beteili-
gung an der EU-Agentur eu-LISA genehmigt. Nach er-
folgter Ratifikation trat das Zusatzabkommen in Bezug 
auf Liechtenstein sowie die Schweiz am 1. März 2020 in 
Kraft. Die Agentur verwaltet die wichtigsten EU-Daten-
banken im Bereich Sicherheit (u.a. SIS, VIS, Eurodac), 
zu welchen Liechtenstein aufgrund der Schengen-As-
soziierung Zugriff hat. Das Abkommen betritt insofern 
rechtliches Neuland, als es Liechtenstein (wie auch den 
anderen assoziierten Schengen-Staaten) ein aktives 
Stimmrecht in bestimmten rein technischen Angele-
genheiten einräumt. Liechtenstein ist im eu-LISA-Ver-
waltungsrat und dessen Untergruppen als Beobachter 
vertreten und wird seitens der Agentur bei der Imple-
mentierung der neuen IT-Infrastruktur in den Bereichen 
Grenzsicherung und Polizeikooperation unterstützt. 

Die Ende des dem Berichtsjahr vorangehenden 
Jahres notifizierte und 2021 zur Übernahme und Um-
setzung anstehende revidierte EU-Verordnung ist: Die 
Verordnung (EU) 2019 / 1896 über die Europäische 
Grenz- und Küstenwache. 

Die Europäische Grenz- und Küstenwache Agentur 
(Frontex) erhält – als Antwort auf die Migrationskrise 
2015 – ein neues Mandat und soll bis 2027 über eine 
ständige Reserve von bis zu 10'000 Einsatzkräften zu-
rückgreifen können. Ausserdem wird ihr Mandat im Be-
reich der Aussengrenzkontrolle, der Rückführung sowie 

der Zusammenarbeit mit Drittstaaten gestärkt. Das be-
stehende FADO-System (zur Authentifizierung echter 
und Identifizierung falscher Reisedokumente), das bis-
her vom Generalsekretariat des Europäischen Rates 
bewirtschaftet wird, wird künftig von Frontex bewirt-
schaftet. Mangels Aussengrenzen sind viele Bereiche 
und Neuerungen der Verordnung für Liechtenstein 
nicht von unmittelbarer Relevanz. Von Relevanz ist der 
nationale Beitrag Liechtensteins zur Bildung der stän-
digen Reserve von 10'000 Grenzwächtern sowie der 
Grundbeitrag Liechtensteins für eine solidarische finan-
zielle Beteiligung an dem Betrieb der Frontex-Agentur, 
welche neu bestimmt bzw. verhandelt werden. Es ist 
davon auszugehen, dass die anteilsmässigen Beiträge 
Liechtensteins steigen werden, da Frontex mit einem 
höheren Budget ausgestattet wird. Die Vorbereitungen 
für die Verhandlungen haben begonnen. Es wird damit 
gerechnet, dass die erste Verhandlungsrunde im ersten 
Halbjahr 2021 durchgeführt wird. Die Regierung hat die 
Übernahme der EU-Verordnung über die neue europä-
ische Grenz- und Küstenwache am 10. Dezember 2019 
vorbehaltlich der Genehmigung durch den Landtag gut-
geheissen. Die erstmalige Befassung des Landtags mit 
dieser Vorlage wird auf Sommer 2021 erwartet. 

Die Verordnung zur Einrichtung des Teilinstruments 
«Grenzmanagement und Visa» (BMVI) wird auf EU-Seite 
voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 angenommen 
und anschliessend als Weiterentwicklung des Schen-
gen-Besitzstands notifiziert. Dabei handelt es sich um 
das Nachfolgeinstrument des ISF-Grenzen; dieser wird 
wiederum einen Zeitraum von sieben Jahren abdecken 
(2021 bis 2027). Liechtenstein wird sich anteilsmässig 
an der Äufnung des Fonds beteiligen und Mittel zur 
Erreichung der in der Verordnung erwähnten Ziele zu-
gewiesen erhalten. Die damit zusammenhängenden 
Rechtsakte (BMVI-Verordnung sowie Horizontalverord-
nung) und das Zusatzabkommen zwischen der EU und 
Liechtenstein wird voraussichtlich im Winter 2021 / 2022 
dem Landtag zur erstmaligen Beratung vorgelegt. 

Die jeweiligen Experten der Landesverwaltung neh-
men im Bereich Schengen / Dublin an Sitzungen rele-
vanter EU-Gremien teil, die sich mit dem Funktionie-
ren, der Implementierung sowie der Weiterentwicklung 
dieses Rechtsbereichs befassen. Betroffen sind die In-
nen- und Sicherheitspolitik, insbesondere Polizeikoope-
ration und Terrorismusbekämpfung, die Visapolitik, der 
Schutz der Aussengrenzen sowie Asyl und Migration. 
Als Bindeglied nimmt die Mission Brüssel im Bereich 
Schengen / Dublin für das Ministerium für Inneres eben-
falls an Sitzungen einschlägiger EU-Gremien teil, wel-
che sich mit dem Funktionieren und der Weiterentwick-
lung in diesem Bereich befassen. 

Als assoziiertes Mitglied wird Liechtenstein regel-
mässig auf höchster politischer Ebene zu den Treffen 
der EU-Innenminister eingeladen. Regierungsrätin Do-
minique Hasler nahm im Berichtsjahr virtuell an drei 
solcher Treffen teil. 
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Covid-19-Pandemie / Vorübergehende Wieder-
einführung von Binnengrenzkontrollen
Die Covid-19-Pandemie dominierte 2020 auch das eu-
ropäische Grenzmanagement. Im Frühling kam es 
aufgrund der Covid-19-Pandemie in beinahe allen Be-
reichen der Schengen / Dublin-Zusammenarbeit zu 
weitreichenden Problemen und Verzögerungen. Die 
Entscheidung betreffend Einführung von Beschrän-
kungen der Freizügigkeit zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit liegt nach wie vor in der Zuständigkeit der 
Staaten. So eröffnet der Schengener Grenzkodex den 
Schengen-Staaten das Recht, an den Binnengrenzen 
vorübergehend wieder Personenkontrollen einzufüh-
ren, sofern dies aufgrund einer Gefahr für die öffent-
liche Ordnung oder der inneren Sicherheit angezeigt 
ist. Diverse Schengen-Staaten haben im Zuge der Mi-
grationskrise von 2015 oder als Reaktion auf die Ter-
roranschläge der letzten Jahre von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht und die Binnengrenzkontrollen an 
bestimmten Grenzabschnitten vorübergehend wieder-
eingeführt. Wegen der epidemischen Ausbreitung des 
Coronavirus in Europa führten zahlreiche Schengen-
Staaten (darunter auch die Schweiz) 25 Jahre nach dem 
Inkrafttreten des Schengen-Abkommens ab Mitte März 
2020 vorübergehend wieder Binnengrenzkontrollen ein, 
schränkten das Reisen ein und verlängerten die Mass-
nahmen fortlaufend. 

Um die Bemühungen der Schengen-Staaten bei der 
Schliessung der Aussengrenzen unter gleichzeitigem 
Erhalt des Schengen-Raumes zu gewährleisten, grün-
dete die EU-Kommission Mitte März eine Koordinati-
onsgruppe, in welcher auch die Assoziierten Schengen-
Staaten vertreten waren. In dieser Gruppe, die Fragen 
des transnationalen Güterverkehrs, des Umgangs mit 
Grenzpendlern und Saisonarbeitskräften und der Visa-
politik erörterten, wurde zweimal die Woche ein entspre-
chendes Update der Situation gegeben. Die EU-Kom-
mission hat im Verlauf des Berichtsjahres Leitlinien und 
Mitteilungen für Grenzmanagementmassnahmen zum 
Schutz der Gesundheit und zur Sicherung der Verfüg-
barkeit von Waren und wesentlichen Dienstleistungen 
(z.B. Empfehlung zur Schaffung von sog. «Green 
Lanes») sowie Leitlinien zur Gewährleistung der Frei-
zügigkeit der Arbeitskräfte veröffentlicht (insbesondere 
für den Gesundheits- und Lebensmittelsektor) und nicht 
unbedingt notwendige Reisen in die EU vorübergehend 
beschränkt. In diesem Zusammenhang konnte im März 
2020 schliesslich eine koordinierte Verfahrensweise 
der Schengen-Staaten zu coronabedingten Einreisebe-
schränkungen an den Aussengrenzen der EU vollzogen 
werden. Die Schweiz hat die Einreisebeschränkungen 
ab dem 11. Mai schrittweise einer Lockerung zugeführt 
und die Covid-19-Beschränkungen gegenüber allen 
EU / EFTA-Staaten per 15. Juni aufgehoben. Am 30. Juni  
erliess der Rat die Empfehlung (EU) 2020 / 912 zur vor-
übergehenden Beschränkung nicht unbedingt notwendi-
ger Reisen in die EU und die mögliche Aufhebung dieser 

Beschränkung, welche im Rahmen der Notifikation als 
Schengen-Weiterentwicklung auch seitens Liechten-
stein zur Kenntnis genommen wurde. Die Empfehlung 
wurde schliesslich mehrfach aktualisiert. Da Liechten-
stein in Sachen Aussengrenzmanagement faktisch an  
die Schweiz gebunden ist, gelten die entsprechenden 
Massnahmen der Schweiz auch für Liechtenstein. 

Die Situation in Europa stellte sich betreffend der 
gesundheitsrechtlich motivierten Verschärfung der 
Grenzkontrollen zusammengefasst als unübersichtlich 
dar. Die mit den gesundheitsrechtlichen Massnahmen 
einzelner Staaten verbundenen Beeinträchtigungen 
an den Grenzen verlangten zumindest in den Grenzre-
gionen nach einer koordinierten Zusammenarbeit. Von 
den Massnahmen an den Grenzen war der Bodensee-
raum als Lebens- und Wirtschaftsregion und damit 
der Pendlerverkehr stark betroffen. Aufgrund der re-
gionalen Zusammenarbeit konnten jedoch pauschale 
Grenzschliessungen in der zweiten Welle im Bodensee-
raum vermieden werden. Dies erforderte einen regel-
mässigen Austausch zwischen den Behörden und Mi-
nisterien.

Abkommen zur Teilnahme an Prüm
Das Abkommen zur Teilnahme an der Prümer Zusam-
menarbeit wurde parallel zum «Eurodac-Protokoll» ver-
handelt. Das Hauptziel der Prümer Zusammenarbeit 
besteht in der Verbesserung der polizeilichen Zusam-
menarbeit in Europa. Die Prümer Zusammenarbeit stellt 
keine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands 
dar. Daher musste Liechtenstein, um sich an dieser 
Zusammenarbeit zu beteiligen, mit der EU ein Assozi-
ierungsabkommen abschliessen. Die Verhandlungen 
haben gemeinsam mit der Schweiz stattgefunden. Die 
Verhandlungen konnten am 24. Mai 2018 mit der Para-
phierung des Abkommen zur Beteiligung an «Prüm» ab-
geschlossen werden. Das Abkommen wurde am 27. Juni 
2019 in Brüssel unterzeichnet. Damit es in Kraft treten 
kann und verbindlich wird, bedarf es noch der Ratifi-
kation. Damit wird es Liechtenstein inskünftig erlaubt 
sein, am Austausch daktyloskipischer, DNA- sowie 
Fahrzeughalterdaten europaweit zu partizipieren. Die 
Umsetzung wird gemeinsam mit der Schweiz erfolgen. 
Derzeit wird mit einem effektiven Beginn der Zusam-
menarbeit von Prüm (und damit auch der Nutzung von 
Eurodac für Strafverfolgungsbehörden) frühestens im 
Jahr 2024 gerechnet. 

Asyl
Seit Jahren engagiert sich Liechtenstein für eine hu-
manitäre und effiziente Migrationspolitik mit schlan-
ken Asylverfahren und kurzen Instanzenzügen. Das per 
1. Januar 2017 in Kraft getretene revidierte Asylgesetz, 
welches 2018 nochmals eine Anpassung und Verfah-
rensstraffung erfuhr, hat Wirkung gezeigt. 

Auch die Zuständigkeit des Regierungsmitgliedes 
des Ministerium für Inneres für unzulässige Asylgesuche 
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hat sich bewährt. Als unzulässige Gesuche können ins-
besondere Gesuche, für deren Behandlung nach den 
Kriterien der Dublin-III-Verordnung ein anderer Mit-
gliedstaat zuständig ist oder Gesuche aus sicheren Her-
kunfts- und Heimatsstaaten angesehen werden.

Die Covid-19-Pandemie und daraus resultierenden 
Massnahmen an den Binnen- und Aussengrenzen Euro-
pas führten zu einer deutlichen Verringerung der Asyl-
gesuche. Aufgrund der in der Vergangenheit erfolgreich 
umgesetzten Gesetzesrevisionen und eine damit einher-
gehende tiefe Anzahl noch offener Verfahren sowie die 
durch die Covid-19-Pandemie verursachten niedrigen 
Gesuchszahlen liessen die abschliessende Durchfüh-
rung von aufwendigen Verfahren zu. Der Bestand von 
auf Amts- oder Ministeriumsebene zu erarbeitenden 
Asylverfahren belief sich am Ende des Berichtsjahres 
auf nur mehr 5 Verfahren.

Die mit Regierungsbeschluss vom 16.  September 
2015 eingesetzte Task Force tagte im Berichtsjahr zwei 
Mal und tauschte sich über die aktuelle Lage in Liech-
tenstein und den umliegenden Ländern aus. 

Verein Flüchtlingshilfe Liechtenstein
Zum Asylbereich ist auch der gesetzliche Auftrag der 
Betreuung und Unterbringung der unter das Asylgesetz 
fallenden Personen zu subsumieren. Diese Aufgabe wird 
durch den Verein der Flüchtlingshilfe Liechtenstein auf 
der Grundlage einer Leistungsvereinbarung erfüllt. Im 
Zuge der organisatorischen Veränderungen der Flücht-
lingshilfe im Berichtsjahr wurde auch die bestehende 
Leistungsvereinbarung geprüft und generell Struktur 
und Aufbau der Flüchtlingshilfe analysiert. Hierzu fan-
den mehrerer Besprechungen mit der Flüchtlingshilfe 
statt. Derzeit wird die zukünftige Ausgestaltung sowie 
die Frage nach der zeitgemässen Rechtsform des Ver-
eins erarbeitet. 

Projekt Rheindammsanierung
Das von der Regierung im Jahr 2018 angestossene Pro-
jektvorhaben «Rheindammsanierung» wurde im Be-
richtsjahr weiteren Meilensteinen zugeführt. Zwischen 
der zuständigen Regierungsrätin des Kantons St. Gallen 
und der Innenministerin erfolgte ein reger Austausch 
und konnte im Zuge von mehreren Treffen des Len-
kungsausschusses FL-SG eine gemeinsam ausgearbei-
tete Strategie beschlossen werden. Dieser Strategie- 
bericht «Ertüchtigung Rheindämme, Gesamtkoordina-
tion Planungen Fürstentum Liechtenstein und Kanton 
St. Gallen, Strategie 2020, 6.  November 2020» wurde 
einer Genehmigung durch die liechtensteinische und 
st. gallischen Regierung zugeführt. Die im Strategiebe-
richt erarbeiteten Massnahmen wurden ebenso von den 
sieben Rheingemeinden angenommen und werden die 
dringendsten Ertüchtigungsmassnahmen bereits 2021 
starten. 

Zukünftig wird mit den Rheingemeinden sowie in 
Abstimmung mit dem Kanton St. Gallen ein Entwurf 

zur möglichen Ausscheidung von Gewässerräumen 
auszuarbeiten sein. Ebenso beinhaltet der Strategiebe-
richt mit dem Kanton St. Gallen, den Gemeinden Vaduz, 
Schaan und Eschen sowie der Bürgergenossenschaft 
Eschen ein Vorprojekt zur Rheinaufweitung durchzu-
führen. Dabei soll auch die Zweckmässigkeit einer ein-
seitigen Aufweitungsrealisierung dieser Teilperimeter 
geprüft werden. Auch die Prüfung der Möglichkeiten 
von Instream-Massnahmen soll erfolgen. 

Politische Volksrechte
Am 30.  August fanden die drei Volksabstimmungen 
über die Abänderung der Verfassung vom 5.  Oktober 
1921 (Initiativbegehren «HalbeHalbe»), zum Gesetz vom 
5. März 2020 über die Abänderung des Bürgerrechts-
gesetzes (doppelte Staatsbürgerschaft bei Einbürge-
rungen) sowie zum Finanzbeschluss vom 4.  Juni 2020 
über die Genehmigung eines Verpflichtungskredites für 
den Ausbau der Eisenbahnstrecke Feldkirch – Buchs SG 
für eine S-Bahn Liechtenstein statt. Aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie musste das Abstimmungsdatum vom 
15.  Juni auf 15. August 2020 verschoben werden. Mit 
dieser Verschiebung gingen diverse rechtliche Abklä-
rungen und Stellungnahmen einher. 

Landes- und Gemeindebürgerrecht
Im Rahmen des Gesetzes über den Erwerb und Verlust 
des Landesbürgerrechtes sind im Berichtsjahr insge-
samt 113 Personen eingebürgert worden. Nach § 5a 
(Einbürgerung infolge längerfristigen Wohnsitzes) des 
genannten Gesetzes wurden 72 Personen und nach § 
5 (Einbürgerung infolge Eheschliessung) 25 Personen 
eingebürgert. Es gab 16 Einbürgerungen im ordent-
lichen Verfahren.

Jahrestreffen und Veranstaltungen
Nahezu sämtliche Veranstaltungen, wie beispielsweise 
das Jahrestreffen der Sicherheitsverantwortlichen oder 
der Landesfeuerwehrtag und die damit einhergehende 
Ehrung der Jubilare, mussten infolge der Covid-19-Pan-
demie verschoben oder ersatzlos gestrichen werden. 

Regulierung  / Behandlung  
parlamentarischer Mittel

Motion zur Einführung der doppelten Staatsbürger-
schaft bei Einbürgerungen
Im September 2018 wurde die Regierungsvorlage Nr. 
43 / 2018 zur Umsetzung der Motion zur Einführung der 
doppelten Staatsbürgerschaft bei Einbürgerungen in 1. 
Lesung im Landtag ausführlich diskutiert. Die Klärung 
der offenen Fragen und die Ausarbeitung der Stellung-
nahme für die 2. Lesung erfolgten im Anschluss und hat 
der Landtag am 5. März 2020 beschlossen, die Vorlage 
einer Volksabstimmung zuzuführen und die Motion ab-
zuschreiben. 
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dort gelagert werden. Auch für den Fall, dass die Luft-
druckwaffe an einen anderen Ort verbracht wird um an 
einem Turnier teilzunehmen, darf die Waffe nur durch 
einen Verantwortlichen des Schützenvereins dahin ver-
bracht werden (keine Übergabe an den Jungschützen). 
Gleichzeitig wurde in diesem Zusammenhang auch eine 
Bestimmung in Bezug auf Schiessbuden auf Märkten 
oder Veranstaltungen aufgenommen. 

Verordnung über das Inkrafttreten der Aufhebung 
von Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des Waffengesetzes
Die Verordnung über das Inkrafttreten der Aufhebung 
von Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des Waffengesetzes trat per 
1. September 2020 in Kraft. Damit konnte sichergestellt 
werden, dass das liechtensteinische Waffengesetz in 
Bezug auf die Markierungsregelungen zeitgleich mit 
der Schweiz richtlinienkonform ausgestaltet war. Dieses 
Vorgehen wurde bereits in der Stellungnahme zur 1. Le-
sung (BuA 105 / 2018, S. 7 f) entsprechend vorgesehen.

Weitere Verordnungsänderungen
Im Berichtsjahr wurden zudem die folgenden Verord-
nungen angepasst: 
–   Die Verordnung über die Abänderung der nationalen 

SIS-Verordnung erfuhr rein formelle Anpassungen. 
So wurden zur Hauptsache Verweise sowie die Termi-
nologie in Bezug auf das neue Datenschutzrecht an-
gepasst. Zudem wurde der Onlinezugriff des Amts für 
Strassenverkehr (ASV) auf Fahrzeuge und Kontroll-
schilder / Fahrzeugdokumente (nur Abfrage) formell 
geregelt.

–   Die Abänderung der Verordnung über die Neben-
bezüge bei der Landespolizei war aufgrund der neu 
zweijährigen Polizeiausbildung notwendig. Die ver-
eidigten Aspiranten verrichten im 2. Ausbildungsjahr 
zusammen mit ihren Betreuern auch unregelmässige 
Dienste, wie insbesondere Spät-, Nacht- und Wochen-
enddienste. Für diesen Teil der Ausbildung wurde vor-
gesehen, dass sie ebenfalls die entsprechende Zulage 
erhalten.

–   Verordnung betreffend die Abänderung der Verord-
nung über den Dienstbetrieb und die Organisation der 
Landespolizei (PolDOV): Anlässlich der letzten Revi-
sion der PolDOV wurden u.a. die Bestimmungen über 
das Auswahlverfahren neu gefasst und auch die Aus-
schlussbestimmungen an den neuen Rekrutierungs-
prozess angepasst. Da die Anwendung der Bestim-
mung des Art. 57 Abs. 3 Satz 2 PolDOV zu Fragen 
im Bewerbungsprozess führte, wurde eine diesbe-
zügliche Präzisierung vorgenommen. So wird die per-
sönliche Eignung nicht (nur) anhand des Persönlich-
keitstests festgestellt. Der Ausschluss vom weiteren 
Bewerbungsverfahren hängt vom Ergebnis des As-
sessmentgesprächs ab.

–   Verordnung über befristete Massnahmen im Bereich 
der Polizeiausbildung in Zusammenhang mit dem Co-
ronavirus (COVID-19-PolDOV): Die neue zweijährige 

Motion zur Abschaffung des Grundmandats-
erfordernisses bei Wahlen auf Gemeindeebene 
Im Februar / März 2019 hat der Landtag die Motion 
zur Abschaffung des Grundmandatserfordernisses bei 
Wahlen auf Gemeindeebene an die Regierung überwie-
sen. Die Regierung hat im November 2019 den Bericht 
und Antrag Nr. 129 / 2019 betreffend die Abänderung 
des Gemeindegesetzes zuhanden des Landtages ver-
abschiedet. Der Landtag hat die Vorlage im Dezember 
2019 in 1. Lesung behandelt. Daraufhin wurde die Stel-
lungnahme Nr. 8 / 2020 erarbeitet, sodass sich der Land-
tag im März 2020 mit der Vorlage in 2. Lesung befassen 
konnte. Der Landtag hat die Motion am 5. März 2020 
abgeschrieben. 

Motion zur Gleichberechtigung aller Landesbürger /  
-innen in den Gemeinden
Im April 2019 hat der Landtag die Motion zur Gleich-
berechtigung aller Landesbürger / -innen in den Ge-
meinden an die Regierung überwiesen. Im Berichtsjahr 
wurde diese Motion weiterbearbeitet. 

Interpellation zum Gemeindegesetz
Im Januar des Berichtsjahres wurde auch die Interpel-
lation zum Gemeindegesetz eingereicht und hat der 
Landtag die Interpellationsbeantwortung mit Bericht 
Nr. 76 / 2020 im September-Landtag behandelt.

Verordnungsänderungen

Abänderung der Waffenverordnung
Für die Ein- und Ausfuhr von Waffen gelten aufgrund 
des Zollvertrags die schweizerischen Bestimmungen. 
Die Abänderung der Waffenverordnung, welche im De-
zember des Berichtsjahres in Kraft getreten ist, begrün-
dete sich in der Hauptsache darin, weiterhin einen pro-
blemlosen Vollzug auch in Bezug auf die Anwendbarkeit 
des schweizerischen Waffenrechts für die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr zu gewährleisten und entsprechend analoge 
Bestimmungen über die Markierung von Feuerwaffen 
und zur Typenprüfung von Schreckschusswaffen vorzu-
sehen. Die betroffenen Regelungen betrafen die Herstel-
lung im Inland, welche in der liechtensteinischen Praxis 
von untergeordneter Bedeutung sind. Im Übrigen han-
delte es sich um Ausführungsbestimmungen zur Umset-
zung der letzten Revision der EU-Feuerwaffenrichtlinie 
(Richtlinie (EU) 2017 / 853). Die Abänderung des Art. 6 
Abs. 2 WaffV stand im Zusammenhang mit einem Vor-
bringen des Verbands Liechtensteiner Schützenvereine 
in Bezug auf das Luftdruckschiessen für Jugendliche 
unter 14 Jahren. Durch die differenzierte Behandlung 
von Luftdruckwaffen konnte eine Angleichung an das 
Schweizer Recht erfolgen, gemäss welchem Jung-
schützen bereits ab 8 Jahren den Schiesssport ausüben 
können. Bedingung ist u.a., dass die Jungschützen die 
Luftdruckwaffe auf dem Schiessstand von erwachsenen 
Vereinsmitgliedern erhalten und die Waffen auch immer 
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Grundausbildung für Polizeiaspiranten wurde auf-
grund der Schulsperre, welche im Zusammenhang 
mit der Covid-19-Pandemie verhängt wurde, um ein 
Jahr verschoben. Der Schul- und Ausbildungsplan 
konnte unter diesen Umständen nicht eingehalten 
werden. Die Aspiranten und Aspirantinnen wurden 
entsprechend nochmals nach dem alten Ausbildungs-
konzept (gemäss Prüfungsordnung vom Juni 2012) 
ausgebildet. Damit erfolgt die eidg. Berufsprüfung 
nach einem Jahr Grundausbildung. Da dies der Re-
gelung zur Aspirantenausbildung in der Verordnung 
über den Dienstbetrieb und die Organisation der Lan-
despolizei (PolDOV) widersprach, welche aufgrund 
der vorgesehenen zweijährigen Grundausbildung  
letztmals im November 2019 angepasst wurde, 
wurde eine befristete Massnahme vorgesehen. Die 
beiden Polizeiaspiranten des Lehrgangs 2019 / 2020 
wurden nach erfolgreichem Abschluss der Polizei-
schule und dem Bestehen der eidg. Berufsprüfung 
in das Korps der Landespolizei aufgenommen. Die 
gegenständliche Verordnung galt bis zum 30.  Sep-
tember 2020.

–   Asylverordnung (AsylV): Aufgrund des Austrittes des 
Vereinigten Königreichs von Grossbritannien aus der 
Europäischen Union musste die Liste der sicheren 
Heimat- und Herkunftsstaaten angepasst werden. Bei 
dieser Gelegenheit wurde auch Art. 15 Abs. 2 AsylV 
im Zuge der vor einiger Zeit erfolgten Asylgesetzrevi-
sion präzisiert.

Internationales

EU-Migrationspaket
Die Migrationskrise 2014 / 2015 hat die Schwächen des 
Dublin-Systems, allen voran des Erstankunftsprinzips, 
verdeutlicht. Die Kommission hat am 23.  September 
ein neues Migrationspaket vorgestellt. Wesentliche Ele-
mente sind ein verstärkter Aussengrenzschutz, inklu-
sive neuem Grenzverfahren (Vorprüfung an der Grenze; 
screening), die Erweiterung der externen Dimension in 
der Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei der Rückfüh-
rung, sowie ein neues System zur Flüchtlingsverteilung. 
Insgesamt hat die Kommission versucht, einen Wechsel 
von Verteilung auf Rückführung zu vollziehen, damit die 
migrationskritischen Staaten von der Sinnhaftigkeit des 
Vorschlags überzeugt werden können. Mit dem neuen 
Paket sollen insgesamt sieben Rechtsgrundlagen neu 
geschaffen oder verändert werden. 

Die Diskussionen über die europäische Migrations-
politik bleiben schwierig; viele Details aus dem Paket 
sind noch umstritten. Hauptdiskussionspunkt ist da-
bei die Verteilung nach einem verpflichtenden Solida-
ritätsmechanismus. Der Umfang, die Komplexität so-
wie die politische Bedeutung des Vorschlags werden 
ein schrittweises Vorgehen erfordern. Und auch wenn 
die bisherigen Diskussionen grundsätzlich eine Bereit-
schaft zur Solidarität mit den Mitgliedstaaten, die einem 

hohen Migrationsdruck ausgesetzt sind, gezeigt haben, 
so dürften dennoch noch längere Beratungen in Bezug 
auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Solidarität 
und Verantwortung erforderlich sein. 

Das EU-Migrationspaket wird auch Folgen für Liech-
tenstein haben, denn dieses enthält auch einige Vor-
schläge zur Änderung von Rechtsakten, die für Liech-
tenstein im Rahmen der Schengen / Dublin-Assoziierung 
relevant sind. 

Schengen-Forum
Am 30. November fand das erste EU-Schengen Forum 
statt, an welchem Liechtenstein durch Innenministerin 
Dominique Hasler vertreten war. Die Diskussion wurde 
als Videokonferenz abgehalten und war durch die Teil-
nahme der europäischen Innenminister, den EU-Kom-
missaren Margaritis Schinas und Ylva Johansson sowie 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments prominent 
besetzt. Die Debatte fand in Zusammenhang mit dem 
neuen Kommissionsvorschlag zur Regelung der Migra-
tion statt, der u.a. eine Stärkung der Aussengrenzen 
sowie raschere Grenzverfahren vorsieht. Die Strategie 
dazu soll durch den regelmässigen Austausch im EU-
Schengen Forum auf hochrangiger Ebene erarbeitet 
werden. Die Erkenntnisse aus der Diskussion werden 
die Strategie für einen verstärkten Schengen-Raum 
beeinflussen, welche die EU-Kommission Mitte 2021 
verabschieden möchte. Als Reaktion auf die jüngsten 
Terroranschläge in Frankreich und Österreich, bei de-
nen zum Teil EU-Ausländer als Täter agierten, forderten 
viele Länder die stärkere Überwachung der Aussen-
grenzen, was eine Revision des Schengener Grenzkodex 
erfordert. Das nächste Treffen des Schengen-Forums ist 
für das Frühjahr 2021 geplant.

Teilnahme an EU-Innenministerratstreffen

EU-Innenministertreffen vom 8. Oktober (virtuell)
Am 8.  Oktober fand der EU-Innenministerrat unter 
deutscher Präsidentschaft per Videokonferenz statt. 
Dominierendes Thema war der neue Vorschlag der 
EU-Kommission zur Reformierung der europäischen 
Migrations- und Asylpolitik. Das Reformpaket setzt 
den Schwerpunkt auf eine engere Zusammenarbeit 
mit Drittstaaten sowie einen verstärkten Aussengrenz-
schutz und beschleunigte Verfahren bei der Rückfüh-
rung von nicht-schutzbedürftigen Migranten. Ebenso 
enthält der Vorschlag eine neue Definition von Solida-
rität mit den Mitgliedstaaten, die einem hohen Migrati-
onsdruck ausgesetzt sind. Der vorgeschlagene Solida-
ritätsmechanismus bedeutet dabei nicht zwangsläufig, 
dass alle EU-Staaten Migranten aufnehmen müssen. 
Vielmehr sollen die Möglichkeiten der Solidarität durch 
Umverteilung von Asylsuchenden auf aufnahmewillige 
Staaten erweitert und durch Rückkehrförderungsmass-
nahmen der nicht aufnahmewilligen Staaten ergänzt 
werden. Daneben wurden auch andere Möglichkeiten 
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der Unterstützung von zentraler gelegenen Mitglied-
staaten an Mitgliedsstaaten, die an der süd- und südöst-
lichen Peripherie der Union liegen, diskutiert. 

EU-Innenministerreffen vom 13. November (virtuell)
Auf der Tagesordnung standen die Themen Terroris-
musprävention sowie das neue EU-Migrationspaket. 
In Bezug auf Migration und Asyl zeigte die Diskussion, 
dass eine bessere Zusammenarbeit mit den Herkunfts- 
und Transitstaaten als zentral angesehen wird. Auch die 
Bedeutung eines starken Aussengrenzschutzes sowie 
rasche und effiziente Rückführungen von nicht-schutz-
bedürftigen Migranten wurde hervorgehoben. Die Aus-
gestaltung des Solidaritätsmechanismus, dessen Kern-
element weiterhin die Umverteilung von Flüchtlingen 
ist, blieb weiterhin umstritten. 

EU-Innenministertreffen vom 14. Dezember (virtuell)
Am 14. Dezember fand der letzte EU-Innenministerrat 
unter deutscher Präsidentschaft per Videokonferenz 
statt. Die Themen Europäische Polizeipartnerschaft, 
Umsetzung der Interoperabilität bis Ende 2023, das 
neue Migrationspaket der EU sowie die Drittstaaten-
kooperation beim Migrationsmanagement wurden be-
sprochen. Im Dossier des EU-Migrationspakets konnte 
trotz Anstrengungen der deutschen Ratspräsidentschaft 
keine allgemeine politische Einigung erzielt werden. 
Als Ergebnis der Bemühungen der Ratspräsidentschaft 
im Migrationsdossier kann allerdings die Fortsetzung 
der bisherigen Diskussion unter pandemiebedingt er-
schwerten Bedingungen gewertet werden.

Bilaterale Treffen

Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock besuchte am 
20. August die Landespolizei und ihr nationales Inter-
pol-Büro und traf sich anschliessend zu einem Arbeits-
gespräch mit der Innenministerin Dominique Hasler. 
Thema war insbesondere die liechtensteinische Sicher-
heitsarchitektur und die wichtige Rolle, welche Interpol 
dabei für Liechtenstein hat, sowie die immer komplexer 
werdenden Entwicklungen der internationalen Krimi-
nalität und die damit verbundenen neuen Herausfor-
derungen. Interpol ist mit seinen 190 Mitgliedstaaten 
weltweit ein unerlässlicher Partner in der täglichen Ar-
beit unserer Landespolizei und der zentrale Partner bei 
aussereuropäischen Ermittlungen. Dies war der erste 
Besuch von Generalsekretär Jürgen Stock in Liechten-
stein, der seit 2014 die Funktion des Generalsekretärs 
bekleidet.

Bildung

Bildungsstrategie
Auf Basis der im Jahr 2019 erarbeiteten Grundlagen 
wurde unter der Leitung des Ministeriums in Zusammen-
arbeit mit dem Schulamt und Amt für Berufsbildung und 

Berufsberatung im Berichtsjahr die Bildungsstrategie 
erarbeitet, welche im weiteren Jahresverlauf im Rahmen 
vertiefter Diskussionen innerhalb der Projektgruppe 
immer stärker konkretisiert und schliesslich finalisiert 
werden konnte. Dieser vorläufig endgültige Entwurf der 
Bildungsstrategie wurde im August und September den 
Teilnehmenden des Experten-Workshops vom Juni 2019 
sowie den beiden beteiligten Ämtern, dem Amt für Be-
rufsbildung und Berufsberatung sowie dem Schulamt, 
zur Stellungnahme überlassen. An diesem Experten-
Workshops haben diverse Vertreter aus verschiedenen 
Bildungseinrichtungen, Ämtern, diversen Vereinen und 
Verbänden, Parteien, Gemeinden, Stiftungen, Sport 
und Schulen teilgenommen. Die erhaltenen Rückmel-
dungen flossen umfassend in einem weiteren Prozess in 
den Entwurf der Bildungsstrategie ein, welcher im An-
schluss durch das Bildungsministerium der Regierung 
zur Stellungnahme unterbreitet wurde. Die öffentliche 
Kommunikation der Bildungsstrategie2025plus wird im 
1. Quartal 2021 erfolgen.

Bildungsbericht
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 24.  Januar 
2017 entschieden, dass ab dem Jahr 2022 parallel zur 
Schweiz im Vier-Jahres-Rhythmus ein Bildungsbericht 
Liechtenstein veröffentlicht werden soll. In dieser Über-
gangsphase erscheint im Frühjahr 2021 ein entspre-
chender Pilotbericht. Das Mandat für das Verfassen der 
Bildungsberichte wurde an das Liechtenstein-Institut 
übertragen. 

Mit dem Bildungsbericht sollen das aktuelle Wissen 
und die wesentlichen Daten über das liechtensteinische 
Bildungssystem zusammengefasst werden. Der Bericht 
soll den Fragen nachgehen, die sich für das liechten-
steinische Bildungswesen stellen. Auf Basis der Aus-
wertung werden Erkenntnisse und Zielsetzungen für die 
Steuerung und Weiterentwicklung des Bildungssystems 
erarbeitet. Damit reflektiert und misst der Bildungsbe-
richt die Zielerreichung der Bildungsstrategie, womit 
diese in einer Wechselwirkung zueinanderstehen. Da-
rüber hinaus können Forschungsdefizite identifiziert, 
wichtige Datenlücken aufgedeckt und Massnahmen zu 
ihrer Behebung getroffen werden. Der Bildungsbericht 
soll anhand eines analogen Aufbaus einen direkten Ver-
gleich mit der Schweiz ermöglichen und darüber hinaus 
liechtensteinspezifische Fragestellungen erörtern. Der 
Bildungsbericht Liechtenstein soll, möglichst regional 
und international vergleichend, Daten und Informa-
tionen aus Statistik, Forschung und Verwaltung zum 
gesamten Bildungswesen Liechtensteins von der Vor-
schule bis zur Weiterbildung liefern.

Ziel des Bildungsberichtes ist es, ein langfristig an-
gelegtes Bildungsmonitoring aufzubauen. Vor allem 
im Hinblick auf die zunehmend eigenständige Ent-
wicklung, welche den öffentlichen Schulen im Rah-
men der Teilautonomie zusteht, gewinnt das gezielte 
Monitoring an Bedeutung. Aber auch mit Blick auf die 
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Bildungslaufbahnen in der beruflichen Bildung und der 
Hochschulbildung sowie die zunehmende Bedeutung 
der Individualstatistik soll das Bildungsmonitoring mit-
tels des Bildungsberichts ausgebaut werden

Das Bildungsministerium war im Berichtsjahr in der 
Steuergruppe «Bildungsbericht» vertreten, welche sich 
mit folgenden Themen auseinandersetzte: Struktur des 
Pilot- bzw. zukünftigen Bildungsberichtes, Festlegung 
möglicher Schwerpunktthemen und Strategiefragen im 
Umgang mit Datenlücken.

Liechtensteiner Lehrplan (LiLe)
Mit der Einführung des Liechtensteiner Lehrplans «LiLe» 
galt es auch, die bestehenden Lehrmittel auf ihre Lehr-
plankompatibilität zu überprüfen. In diesem Kontext fan-
den weiterhin Weiterbildungen und Arbeiten (z.B. zum 
kompetenzorientierten Lehren, Lernen und Beurteilen 
an den Schulen) statt. Verschiedene Projekte im Zusam-
menhang mit der Lehrplaneinführung wurden vorange-
trieben. Der revidierte und sich ebenfalls am Kompe-
tenzbegriff orientierende Lehrplan wird voraussichtlich 
mit Beginn des Schuljahrs 2021 / 2022 in Kraft sein.

Im Rahmen dieser vierjährigen Einführungsphase 
werden nun ergänzende Richtlinien erstellt und notwen-
dige formale Anpassungen vorgenommen, so etwa bei 
den Zeugnisformularen oder den Stundenplänen. 

Im Weiteren wurden die Arbeit und Weiterbildungs-
massnahmen in folgenden Teilprojekten weitergeführt: 
kompetenz-orientierte Beurteilung, Standardprü-
fungen, Massnahmen zum Französischunterricht, «Mini 
Schual-Dini Schual» (Austausch unter Lehrpersonen 
verschiedener Schulen bzw. verschiedener Schularten) 
sowie Übertrittsverfahren. 

Im Berichtsjahr befasste sich die Steuergruppe ins-
besondere mit den Massnahmen zur Förderung des 
Faches Französisch auf Sekundarstufe I. Die Regie-
rung hat das entsprechende Konzept im September zur 
Kenntnis genommen und des Weiteren das Schulamt 
beauftragt, die Massnahmen zur Förderung des Fach-
bereichs Französisch und insbesondere die Rahmenbe-
dingungen für die Sprachaustauschaktivitäten in den 
bestehenden Richtlinien betreffend «Die Einführung 
und Handhabe der Lektionentafeln und das erwähnte 
Schulhauskontingent» festzulegen. Einen wesentlichen 
Teil des Konzepts bildet dabei der Aufbau von Sprach-
austauschaktivitäten. 

ICT-Projekt (Informations- und Kommunikations-
technologie-Projekt) an den Schulen
Das ICT-Projekt ist in die Realisierungsphase eingetre-
ten und die für die Schulen notwendige Infrastruktur 
(Server, WLAN) ist mehrheitlich aufgebaut. Auf Ebene 
der Gemeindeschulen erhalten alle Schülerinnen und 
Schüler Tablets und auf der Sekundarstufe I Laptops. Die 
technische Ausstattung der Schulen geht dabei Hand 
in Hand mit Weiterbildungsprogrammen, denn wäh-
rend der Einführungsphase des neuen Liechtensteiner 

Lehrplans (LiLe) sind alle Lehrpersonen dazu verpflich-
tet, spezifische Weiterbildungen im IT-Bereich zu ab-
solvieren. Das ICT-Projekt hängt unmittelbar mit dem 
LiLe zusammen: Dieser stellt unter anderem sicher, dass 
Kinder und Jugendliche in der Schule ausreichende In-
formatik- und Medienkompetenzen erwerben, um sich 
erfolgreich und sicher in einer zunehmend digitalisier-
ten Welt bewegen zu können. Im LiLe ist das neue Mo-
dul «Medien und Informatik» ein sehr wichtiger Bereich, 
um die Schülerinnen und Schüler für den Datenschutz 
und Cyberrisiken zu sensibilisieren. Das Schul-ICT-Pro-
jekt schafft dabei die Grundlagen für den Kompeten-
zerwerb, indem es allen Schulen moderne Informatik-
Mittel zur Verfügung stellt, welche im Unterricht eine 
immer wichtigere Rolle einnehmen.

Durch die Covid-19-Pandemie-bedingte Umstellung 
auf Fernunterricht hat dieses Projekt zusätzliche Dring-
lichkeit erhalten und kann im besten Falle bereits im 
Herbst 2021 abgeschlossen werden.

Ziel dieses Projektes ist es, sowohl allen Lehrper-
sonen als auch den Schülerinnen und Schülern ein 
persönliches, mobiles Arbeitsgerät zur Verfügung zu 
stellen; dies jedoch in einem sicheren Umfeld, welches 
organisatorisch, technisch und rechtlich gute Rahmen-
bedingungen bietet. Datenschutz und Datensicherheit 
haben im Konntext des ICT-Projektes generell eine sehr 
hohe Bedeutung. Schülerinnen und Schüler, Lehrper-
sonen und Eltern haben Anspruch darauf, dass ihre 
personenbezogenen Daten im Schulbereich im Ein-
klang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
verwendet werden. Die Datenschutzerklärung gibt so-
mit einen Überblick, wie personenbezogene Daten ge-
schützt werden und erläutert die gesetzliche Grund-
lage. Das Merkblatt zum Datenschutz an den Schulen 
wurde von der Datenschutzstelle in Zusammenarbeit 
mit dem Schulamt erstellt und erklärt, wie mit perso-
nenbezogenen Daten in den öffentlichen und in den von 
der Regierung bewilligten privaten Schulen umzuge-
hen ist. Die Richtlinie zur Nutzung der Schulinformatik 
regelt zusätzlich den Gebrauch von Schulinformatik-
mitteln. Anpassungen entsprechend den geltenden 
Datenschutzbestimmungen werden fortlaufend vorge-
nommen, um allen Zielgruppen die bestmögliche Qua-
lität an Informationen und Sicherheit zu gewährleisten. 
Das Schulamt beschäftigt sich mit dem Datenschutz auf 
gleich mehreren Ebenen und sorgt dafür, dass Lehrper-
sonen, Schulleitungen, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler sensibilisiert werden.

next-step Berufs- und Bildungstage
Bereits zum sechsten Mal wurden am 25. / 26. Septem-
ber im SAL in Schaan die next-step Berufs- und Bil-
dungstage durchgeführt. Die kleine regionale Bildungs-
messe mit 45 Ausstellerinnen und Aussteller richtete 
sich an alle Bildungsinteressierten. An diesen Bildungs-
tagen erhielten Schüler / innen, Maturanden / innen, 
Lernende, Eltern, Lehrpersonen, Erwachsene, Berufs- 
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bildner / innen sowie Unternehmen einen Überblick der 
verschiedenen Bildungswege sowie deren Durchlässig-
keit. Die next-step Berufs- und Bildungstage sind damit 
zu einer festen Grösse in der Liechtensteiner Bildungs-
landschaft geworden. 

Die freien Lehrstellen mit Lehrbeginn Sommer 
2021 waren ab dem 1. September auf www.next-step.li  
online abrufbar. Eine zusätzliche Massnahme resultie-
rend aus der Covid-19-Pandemie bestand im Angebot 
des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung an die 
Liechtensteiner Betriebe, die Schnupperlehren, Tages-
praktika und Informationsnachmittage auf der Web-
plattform «next-step.li» anzukündigen. Es wurde alles 
unternommen, damit die Jugendlichen ausreichend 
zusätzliche Schnuppermöglichkeiten erhalten. Die Bil-
dungsbehörden Schulamt sowie Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung haben zudem in Zusammenarbeit 
mit den Wirtschaftsverbänden LIHK, Wirtschaftskam-
mer, Bankenverband und Treuhandkammer entschie-
den, dem aktuellen Informationsbedarf in Folge der 
Covid-19-Pandemie mit einer Info-Reihe zu begeg-
nen: Nach den Sommerferien fanden an allen Weiter-
führenden Schulen des Landes insgesamt fünf Eltern-
abende statt, um gezielt auf Unklarheiten oder Sorgen 
der  Eltern und Schüler eingehen zu können. Zusätzlich 
wurde ein Informationsabend mittels Video aufgezeich-
net, um weitere Eltern auch ortsunabhängig über das 
Internet informieren zu können. 

Energie- und Klimapioniere / Energie und  
Klimawerkstatt
Das Projekt «Energie- und Klimapioniere» ist eine Initia-
tive des Liechtensteiner Schulamtes und der Stiftung 
myclimate und bietet allen Klassen vom Kindergarten 
bis zum Gymnasium die Möglichkeit, die Themen Klima 
und Energie stufen- und lehrplangerecht zu behan-
deln. Es zielt darauf ab, Lernende aktiv an der Analyse 
und Bewertung von Entwicklungsprozessen mit ökolo-
gischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung 
teilhaben zu lassen, sich an Kriterien der Nachhaltigkeit 
im eigenen Leben zu orientieren und nachhaltige Ent-
wicklungsprozesse gemeinsam mit anderen in Gang zu 
setzen. Übergeordnet unterstützen diese Projekte da-
mit die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der UNO 
Agenda 2030 in Liechtenstein. Das Projekt wird vom 
Land Liechtenstein sowie von Unternehmen und Stif-
tungen unterstützt. 

Das Projekt «Energie- und Klimawerkstatt» setzt im 
Bereich der Berufsbildung in den Firmen an. Es gibt den 
Lernenden in Liechtenstein die einmalige Gelegenheit, 
ihre Berufskenntnisse für die Entwicklung energiespa-
render und nachhaltiger Projekte zu nutzen. Die Ler-
nenden setzen in kleinen Gruppen ihre eigenen Projekte 
um und reichen sie für den nationalen Wettbewerb ein. 
26 Lernende hatten in den letzten Monaten innova-
tive Nachhaltigkeitsprojekte in ihren Betrieben geplant 
und anteilig umgesetzt. Bei den next-step Berufs- und 

Bildungstagen 2020 wurden diese Projekte unter Bei-
sein von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein 
und Regierungsrätin Dominique Hasler vorgestellt und 
prämiert. 

Am Wettbewerb hatten im ersten Jahr zwölf Teams 
von Lernenden aus vier liechtensteinischen Betrieben 
sowie von der Liechtensteinischen Landesverwaltung 
teilgenommen. Die Lernenden konnten dabei in ihren 
Betrieben Produkte und Prozesse entwickeln oder opti-
mieren, die CO2 reduzieren, die Energieeffizienz fördern 
oder die Mitarbeitenden zu Massnahmen gegen den Kli-
mawandel im Alltag animieren. Die Prämierung war nun 
der feierliche Jahresabschluss dieses Projektes. Eine 
Fachjury hatte die Projekte bewertet und drei Sieger-
teams bestimmt. Diese wurden zusammen mit einem 
Publikumsfavoriten im SAL in Schaan ausgezeichnet.

Schulbauten
Im Zuge der Umsetzung der im Jahr 2018 vom Land-
tag genehmigten Schulbautenstrategie wurde im Be-
richtsjahr mit der Wettbewerbsvorbereitung betreffend 
den Ersatzbau des ehemaligen Internatstrakts (Trakt 
G) beim Schulzentrum Mühleholz  I (SZM I) und einer 
Erweiterung des SZM II gestartet und ein internatio-
naler Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Sowohl 
in der Ausarbeitung der Betriebs- und Raumkonzepte 
wie auch im Vorfeld des Wettbewerbes wurden die Er-
wartungen und pädagogischen Kriterien der Nutzer 
berücksichtigt. Das Siegerprojekt «Formensprache» 
überzeugte die Jury, in welcher die Bildungsministerin 
mitwirkte, durch seine drei präzise platzierten Erweite-
rungsbauten am Schulstandort Mühleholz.

OST – Ostschweizer Fachhochschule
Nachdem der Landtag im Jahr 2019 dem Beitritt zur 
Vereinbarung über die «OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule» vom 15. Februar 2019 und der Aufhebung der 
«Vereinbarung über die Hochschule für Technik Buchs» 
vom 20.  Juni 1968 zugestimmt hat, trat die Vereinba-
rung über die «OST – Ostschweizer Fachhochschule» am 
1. Januar 2020 in Kraft. Unter dieser Vereinbarung sind 
die drei ehemaligen Fachhochschulen NTB Buchs, FHS 
St. Gallen und HSR Rapperswil zu einer Fachhochschule 
zusammengeführt. Ihre operativen Geschäfte startete 
die neue Fachhochschule am 1. September 2020. Liech-
tenstein ist einer von sieben Trägern der neuen Fach-
hochschule und ist in deren strategischen Organen, der 
Trägerkonferenz und dem Hochschulrat, vertreten.

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 26. Novem-
ber 2019 Fabian Frick zum liechtensteinischen Hoch-
schulrat der OST bestellt. Der Hochschulrat besteht aus 
15 Mitgliedern aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissen-
schaft und Bildungsverwaltungen der Träger. Die Regie-
rung des Kantons St. Gallen bestellt acht Mitglieder; die 
Regierung des Kantons Thurgau bestellt zwei Mitglie-
der; die Regierungen der weiteren Träger (beide Appen-
zell, Schwyz, Glarus und Liechtenstein) je ein Mitglied.
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Internationale Akademie für Philosophie (IAP)
Die Internationale Akademie für Philosophie im Fürs-
tentum Liechtenstein (IAP) wurde 1986 als staatlich 
anerkannte liechtensteinische Hochschule gegründet. 
Nach einer Sistierung des Lehrbetriebes von 2007 bis 
2012 erteilte die Regierung 2013 der IAP die proviso-
rische Bewilligung zur Wiederaufnahme des Dokto-
ratsstudiengangs. Der Beschluss war mit der Auflage 
verbunden, den Studiengang vor einer definitiven Be-
willigung extern zu evaluieren. Nach Abschluss die-
ses Evaluationsprozesses wurde mit Beschluss vom 
28. Januar entschieden, dem Doktoratsstudiengang der 
IAP keine definitive Bewilligung zu erteilen. Die Vor-
aussetzungen zur Führung einer Hochschule gemäss 
Hochschulgesetz wurden nicht mehr erfüllt weshalb 
der IAP auch die Bewilligung zur Führung einer Hoch-
schule entzogen wurde. Die IAP ist jedoch weiterhin 
befugt, Studierende, die am 31. Dezember 2019 an der 
IAP immatrikuliert waren, im Rahmen der durchschnitt-
lichen Studiendauer bis spätestens 31. Dezember 2022 
zu Doktorat zu führen. Danach erlischt für die IAP das 
Recht zur Verleihung von Titeln und Graden. Es besteht 
jedoch weiterhin die Möglichkeit die Durchführung von 
Forschungsprojekten und -tätigkeiten im Sinne einer 
hochschulähnlichen Institution gemäss Hochschul-
gesetz.

Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung 
IUV 2019
Gemeinsam mit allen Kantonen der Schweiz ist Liech-
tenstein Mitglied der Interkantonalen Universitätsver-
einbarung vom 20. Februar 1997 (kurz IUV 1997). Die 
IUV 1997 regelt die Zahlung von Pro-Kopf-Beiträgen für 
die Studierenden zwischen den Mitgliedern und garan-
tiert Studierenden aller Kantone und des Fürstentums 
Liechtenstein gleichberechtigten Zugang zu allen uni-
versitären Hochschulen in der Schweiz und Liechten-
stein.

Die IUV 1997 wurde totalrevidiert. Der IUV 1997 
gingen interkantonale Vereinbarungen voraus, bei de-
nen Liechtenstein jeweils Mitglied war, erstmals im Jahr 
1981. Wie bei den vorangegangenen Vereinbarungen 
besteht für Liechtenstein die Möglichkeit, der revi-
dierten IUV beizutreten. Sie tritt in Kraft, sobald ihr 18 
Kantone zugestimmt haben. Am 16. Juni verabschiedete 
die Regierung den Bericht und Antrag betreffend die 
interkantonale Vereinbarung über Beiträge an die Aus-
bildungskosten von universitären Hochschulen IUV vom 
27. Juni 2019. Der Landtag hat dem Beitritt zur IUV 2019 
am 3. September zugestimmt.

Teilnahme an der EU-Programmperiode 2021-2027 – 
ERASMUS und Europäischer Solidaritätskorps
Im Berichtsjahr hat der Dezember Landtag den Ver-
pflichtungskrediten und Nachtragskrediten für die Teil-
nahme an der EU-Programmperiode 2021-2027 ERAS-
MUS und Europäischer Solidaritätskorps zugestimmt. 

Liechtenstein beteiligt sich seit Anbeginn im Jahre 1995 
an den europäischen Bildungs- und Jugendprogrammen 
und das mit sehr grossem Erfolg. Ende des Berichts-
jahres läuft die 4. Generation mit dem Namen Erasmus+ 
aus. Liechtenstein konnte mit diesem Programm EU-
Projektförderungen im Umfang von rund 17 Millionen 
Euro erzielen. In der Gesamtbetrachtung darf sicher 
festgehalten werden, dass auch die vierte Generation 
des Programmes für Liechtenstein erfolgreich war.

Durch das Programm können Jugendliche und Er-
wachsene aus Liechtenstein wertvolle interkulturelle 
Erfahrungen sammeln. Zahlreiche junge Menschen aus 
dem europäischen Raum erhalten die Chance, in Liech-
tenstein ein Studium, ein Praktikum, einen Freiwilligen-
dienst oder einen Intensivkurs zu absolvieren. Sie ler-
nen auf diese Weise unser Land kennen und schätzen. 
Dadurch entstehen unzählige Netzwerke, die Liechten-
stein in ganz Europa weiterbringen. Insbesondere sind 
dabei die beruflichen, wie auch persönlichen Verbin-
dungen zu erwähnen, die durch die Projekte entstehen. 
Die Statistikauswertung des Programms zeigt, dass seit 
2014 rund 10'000 Personen in liechtensteinischen Pro-
jekten involviert waren.

Mit dem Ende des Berichtsjahres steht die 5. Ge-
neration des Europäischen Bildungs-, Jugend- und 
Sportprogramms vor der Tür. Die EU plant die Mittel 
des Nachfolgeprogrammes zu verdoppeln. Die massive 
Erhöhung soll einen besseren Zugang für Menschen 
unterschiedlicher sozialer Herkunft ermöglichen, ins-
besondere wird darauf abgezielt, die Langzeit Einzel-
mobilität für Schülerinnen und Schüler zu forcieren und 
die Förderung der dualen Berufsbildung und Erwachse-
nenbildung sowie die internationale Mobilität für die Be-
rufsbildung über die Grenzen der EU hinaus zu stärken. 
Zusätzlich soll eine neue Zielgruppe 50+ zwecks Inte-
gration in den Arbeitsmarkt dazukommen. Der Bereich 
«Sport» soll zukünftig analog zu den Bereichen «Bil-
dung» und «Jugend» auf nationaler Ebene durch eine 
Nationalagentur gefördert werden.

Mit der Zusammenlegung der beiden Nationalagen-
turen AIBA und aha sind die organisatorischen Voraus-
setzungen dafür sehr gut. Es ergeben sich im organisa-
torischen Bereich Synergien. Diese Synergien werden 
genutzt und in die Programmumsetzung investiert, ins-
besondere zur Förderung von Jugendinitiativen. 

Der Europäischen Solidaritätskorps ist sehr eng mit 
dem Erasmus-Nachfolgeprogramm verbunden ist. Nur 
wer am Erasmus Nachfolgeprogramm teilnimmt, kann 
auch am Solidaritätskorps teilnehmen. Mit dem Euro-
päischen Solidaritätskorps soll das Engagement junger 
Menschen und gemeinnütziger Organisationen durch 
leicht zugängliche und hochwertige solidarische Tätig-
keiten gestärkt werden. 
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Konferenzen

Ausserordentliche Schulleiterkonferenz vom  
21. Februar
Bildungsministerin Dominique Hasler lud am 21.  Fe-
bruar die Schulleiterinnen und Schulleiter der Sekun-
darschulen sowie die Schulsozialarbeitenden zu einer 
ausserordentlichen Konferenz nach Vaduz ein. Wichtige 
Ziele der Konferenz bestanden darin, direkt zu hören 
wie die Lage an den Schulen betreffend Suchtmittel-
problematik eingeschätzt wird und die Massnahmen zu 
koordinieren und zu klären. Zu Beginn der Konferenz 
wurde erneut auf die geltende Rechtslage hingewiesen. 
Alle Personen und somit auch die Lehrpersonen haben 
den klaren gesetzlichen Auftrag, bei begründetem Ver-
dacht auf schwerwiegende Kindswohlgefährdung das 
Amt für Soziale Dienste zu verständigen. Hierzu ge-
hört auch eine Suchtmittelabhängigkeit. Bei weniger 
schwerwiegender Gefährdung besteht ein Melderecht. 
Zudem besteht eine Anzeigepflicht an die Landespolizei 
bei Verdacht auf strafbare Handlungen.

An den Schulen ist bereits sehr viel getan worden. 
So organisierte die Schulsozialarbeit Workshops für 
Lehrpersonen und für Schulklassen, um für die Thema-
tik zu sensibilisieren. Des Weiteren besuchten im Sinne 
der Aufklärung vermehrt Lehrpersonen mit ihren Klas-
sen die Landespolizei. Inhalte zur Prävention gibt auch 
der neue Lehrplan vor. So findet entsprechender Fach-
unterricht statt und das Thema wird an Projekttagen be-
arbeitet. Ganz im Sinne des übergeordneten Ziels der 
Schule, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler 
zu stärken. Ein Ziel der ausserordentlichen Konferenz 
war aber auch die Erarbeitung von zusätzlichen Mass-
nahmen, welche von den Schulen als notwendig erachtet 
werden. Ein wichtiges Fazit war, dass seitens der Eltern 
ein grosses Informationsbedürfnis besteht. Die Schule 
wird im Rahmen ihres Auftrages ihr Informationsange-
bot verstärken. Es ist wichtig, dass die Eltern und die 
Schule zum Schutz der Jugendlichen zusammenarbei-
ten. Die Eltern werden daher gebeten, sich bei Fragen 
und Problemen an die Schulsozialarbeit, Lehrpersonen 
oder Schulleitungen zu wenden.

Bei der Problematik mit Suchtmitteln von Jugend-
lichen handelt es sich um ein gesamtgesellschaftliches 
Thema. Generell wird sich die Gesellschaft und die Po-
litik künftig intensiver mit der Frage auseinandersetzen 
müssen, wie Druck und Stress reduziert und junge Men-
schen in einem positiven Freizeitverhalten bestärkt wer-
den können.

Denn gesellschaftliche Entwicklungen weisen auf 
ein verändertes Konsumverhalten hin, welches einer-
seits auch jüngere Jugendliche erreicht und andrerseits 
allgemein andere Substanzen betrifft. Eine Entwick-
lung, die gemäss den Konferenzteilnehmern einer dif-
ferenzierten Betrachtung bedarf. Bei der Thematisie-
rung der Massnahmen, welche bereits an den Schulen 
umgesetzt werden, zeigt sich, dass sich die Schulen 

ihres Auftrags im Bereich der Aufklärung, Prävention, 
Persönlichkeitsstärkung, Kompetenzvermittlung, Früh-
erkennung und Information bewusst sind. Sie nehmen 
sich den einzelnen problematischen Fällen an, denn 
jeder Fall ist einer zu viel. Es kam aber auch klar zum 
Ausdruck, dass die grosse Mehrheit der Jugendlichen 
keinen problematischen Umgang mit Suchtmitteln hat 
und die Jugend daher nicht unter Generalverdacht ge-
stellt werden sollte. 

Schulleiterkonferenz vom 21. August
In Balzers trafen sich am Freitag, 21. August sämtliche 
Schulleiterinnen und Schulleiter der Gemeinde- und 
Sekundarschulen Liechtensteins unter Beisein der Bil-
dungsministerin Dominique Hasler zur ersten Schul-
leiterkonferenz im neuen Schuljahr 2020 / 2021. Im 
Zentrum des Treffens standen das Informations- und 
Kommunikationstechnologie-Projekt (ICT-Projekt) so-
wie das Thema «Schule in Zeiten von Corona». Nach-
dem in der Realschule Balzers als Pilotschule wertvolle 
Erfahrungen gesammelt wurden, konnte der Start-
schuss für die Ausstattung aller Sekundarschulen mit 
Laptops gegeben werden. Auf Ebene Gemeindeschulen 
ist ein Pilot in Vorbereitung. Mit dieser Generalüber-
holung der Schulinformatik werden den Schulen ganz 
neue Möglichkeiten des methodisch-didaktischen Vor-
gehens im Unterricht eröffnet und somit die Möglich-
keiten des individualisierten und selbstständigen Ler-
nens ermöglicht. Ebenfalls wurde thematisiert, dass die 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
aber immer als Hilfsmittel zu betrachten sind, welche 
in Zukunft bisher bewährte Unterrichtsformen sinnvoll 
ergänzen sollen. Das ICT-Projekt steht in engem Zu-
sammenhang mit der Einführung des «LiLe», und hier 
insbesondere mit dem Modul «Medien und Informatik». 
Damit wird sichergestellt, dass Kinder und Jugendliche 
ausreichende Kompetenzen erlangen, um sich erfolg-
reich und gleichzeitig sicher in einer zunehmend di-
gitalisierten Welt bewegen könne. Die Schulleitungen 
nutzten die Konferenz weiter, um die Erfahrungen aus 
der Coronazeit auszutauschen und zu diskutieren, wel-
che Schlussfolgerungen daraus für die Zukunft gezogen 
werden. Themen waren auch «Fit werden für digitale 
Lernmedien» oder optimale Kommunikationskanäle in-
nerhalb der Schule und zu den Eltern.

Bologna-Ministerkonferenz
Bildungsministerin Dominique Hasler nahm am 19. No-
vember an der Konferenz der Mitgliedstaaten der Bo-
logna-Deklaration teil. Durch die Bologna-Deklaration 
wurde 1999 der Europäische Hochschulraum geschaf-
fen. Erklärtes Ziel der Mitgliedstaaten ist es, die stu-
dentische Mobilität in Europa zu fördern. Dazu wurden 
gleiche Studiengangsstrukturen (Bachelor, Master, Dok-
torat), gleichartige Bemessung der Arbeitsleistungen 
(European Credit Transfer System ECTS) und gleiche 
Qualitätskriterien definiert. Die Minister treffen sich alle 
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drei Jahre. Die diesjährige Konferenz wurde vom Gast-
geber Italien online durchgeführt.

Grundlagenforschungsbeiträge

Der Preis des Fürstentums Liechtenstein wird seit 1983 
jährlich verliehen und zählt zu den renommiertesten 
Auszeichnungen für wissenschaftliche Forschung an 
der Universität Innsbruck und der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck. Die diesjährigen Preisträgerinnen 
und der Preisträger wurden aus insgesamt 17 Eingaben 
durch die Vergabegremien der beiden Universitäten 
ausgewählt. Gestützt wurde der Entscheid durch die 
Gutachten externer Experten, welche die eingereichten 
Forschungsarbeiten hinsichtlich ihrer wissenschaftli-
chen Qualität, Bedeutung und Aktualität überprüften. 
Die Qualität der eingereichten Arbeiten ist auch im Be-
richtsjahr durchgehend sehr hoch und damit dem Re-
nommee des Preises auf jeden Fall angemessen. Der mit 
gesamthaft EUR 14'000 dotierte Preis für das Jahr 2019 
wurde im Rahmen der Vergabefeier im Berichtsjahr in 
Innsbruck zu gleichen Teilen an Dr. Barbara Beikircher, 
Prof. Dr. Eva Maria Hirzinger-Unterrainer, Prof. Dr. Ve-
rena Hörtnagl-Seidner von der Universität Innsbruck so-
wie an Prof. Dr. Mathias Erlacher von der Medizinischen 
Universität Innsbruck verliehen.

An den «Österreichischen Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung» wurde wie in den Vor-
jahren ein Beitrag in Höhe von CHF 250'000 entrich-
tet. Einen Betrag in derselben Höhe wurde, wie in den 
Vorjahren auch, an den Schweizerischen Nationalfonds 
geleistet.

Zudem wurde im Berichtsjahr wie in den vergange-
nen Jahren ein Preis der Regierung für Nachwuchsfor-
schung an der Universität Liechtenstein in Höhe von 
insgesamt CHF 10'000 ausgerichtet. Der Preis erging 
im Berichtsjahr an Dr. Matthias Filser für seine Publika-
tion mit dem Titel «Journal of Product Innovation Ma-
nagement», Mag. Arch. Cornelia Faisst für ihr Projekt 
«Maasai Community Art Space» und Dr. Sanja Tum-
bas für ihre Dissertation «Digital Innovation and Rapid 
Growth in Entrepreneurial Organizations».

Der Liechtenstein-Preis für Nachwuchsforschende 
an der Universität Liechtenstein wird seit 2010 ver-
liehen. Dieser ist mit einer Gesamtsumme von CHF 
10'000 dotiert und erging im Berichtsjahr im Rahmen 
des Dies Academicus an die folgenden Preisträgerinnen 
und Preisträger: Dr. Rodrigo Alba Krasovsky, Bernhard 
Burtscher und Dr. Wiebke Szymczak.

Regulierung / Parlamentarische Mittel

Abänderung des Lehrerdienstgesetzes
Im Berichtsjahr wurde ein Bericht und Antrag betref-
fend die Abänderung des Lehrerdienstgesetzes erstellt 
(BuA 2020 / 93) und von der Regierung genehmigt. 
Das Liechtensteiner Lehrerdienstgesetz (LdG) stellt 

grundsätzlich eine zeitgemässe Basis für die Beschäf-
tigung von Lehrpersonen an den öffentlichen Schulen 
dar. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass einige 
punktuelle Anpassungen notwendig sind, weshalb die 
Regierung eine Teilrevision des LdG vorschlägt. Die 
Neuregelung betrifft erstens den Einsatz befristeter 
Dienstverträge. Vorgeschlagen wird eine Neuregelung 
im Einklang mit europäischem Recht, welche den Ein-
satz solcher Verträge begrenzt. Zweitens sollen die 
Lehrkräfte auf Kindergarten- und Primarstufe gleichge-
stellt werden, was eine gleiche Pflichtlektionenzahl vo-
raussetzt. Drittens ist es erforderlich, die Vorschriften 
über die Kündigung zu revidieren; die bisherige Rege-
lung lässt faktische Kündigungsfristen zu, die bis zu an-
derthalb Jahre dauern können. Es wird vorgeschlagen, 
die Kündigungsfristen von Lehr- und Staatspersonal 
einander anzugleichen. Schliesslich soll die Regierung 
die Kompetenz erhalten, die Lehrpersonalbeurteilung 
mittels Verordnung an die Schulleitungen übertragen 
zu können. Im Oktober Landtag wurde die Abänderung 
des Lehrerdienstgesetzes in erster Lesung behandelt. 
Mit der Erarbeitung einer entsprechenden Stellung-
nahme der Regierung an den Landtag zu den anläss-
lich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des 
Lehrerdienstgesetzes aufgeworfenen Fragen wurde be-
gonnen.

Revision des Stipendiengesetzes
Ende 2019 wurde mit der Erarbeitung eines Vernehm-
lassungsberichtes betreffend die Revision des Gesetzes 
über die staatlichen Ausbildungsbeihilfen begonnen. 
Grundsätzlich bewährt sich das geltende Gesetz über 
die staatlichen Ausbildungsbeihilfen. Bei der geplanten 
Revision geht es jedoch darum, Bestimmungen, die ei-
nen hohen Verwaltungsaufwand verursachen, durch 
Pauschalierung zu vereinfachen, gesetzliche Fristen 
im Sinne einer Mitwirkungspflicht der Gesuchsteller 
zu verkürzen, die Rückzahlung von Darlehen, falls der 
Schuldner bzw. die Schuldnerin in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten sich befinden, unter Beibehaltung der 
Rückzahlungspflicht zu flexibilisieren, den stipendien- 
an den steuerrechtlichen Kinderabzug anzunähern, um 
damit die Stellung der Familien mit mehreren Kindern 
zu verbessern sowie verschiedene Bestimmungen, de-
ren Vollzug Schwierigkeiten bereitet, zu präzisieren und 
zu schärfen.

Im Juli wurde ein Vernehmlassungsbericht der Re-
gierung betreffend die Revision des Gesetzes über die 
staatlichen Ausbildungsbeihilfen (Stipendiengesetz, 
StipG) verabschiedet. Die Ausarbeitung eines entspre-
chenden Bericht und Antrages, der die Rückmeldungen 
aus der Vernehmlassung berücksichtigt, wurde gestar-
tet.

Neue Verordnung
Im Berichtsjahr mussten aufgrund der Covid-19-Pande-
mie schulbezogene Regelungen und Massnahmen im 
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Umwelt

Umweltschutz

Klimavision 2050
Liechtenstein hat im Jahr 2017 das Übereinkommen von 
Paris ratifiziert. Diese völkerrechtliche Verpflichtung 
zur langfristigen Reduktion der globalen Treibhausgase 
hat zum Ziel, die globale Erwärmung deutlich unter 2°C 
zu beschränken. Wenn möglich, sollte der globale Tem-
peraturanstieg auf 1.5°C begrenzt werden. Um dieses 
Temperaturziel zu erreichen, müssen laut den Erkennt-
nissen der Klimaforschung die Treibhausgasemissionen 
bis Mitte des Jahrhunderts zwischen 80 und 100 % im 
Vergleich zum Referenzjahr 1990 reduziert werden.

Im Berichtsjahr wurde die Klimavision 2050 finali-
siert und gemeinsam mit der Energiestrategie 2030 und 
der Energievision 2050 vorgestellt. In der Klimavision 
2050 definiert die Regierung Netto-Null-Emissionen im 
Inland als nationales Klimaziel bis ins Jahr 2050.

Bei der Verminderung der Emissionen hat das In-
land Priorität. So sollen bis 2050 die Treibhausgasemis-
sionen im Vergleich zu 1990 um 90 % reduziert wer-
den. In Liechtenstein geht dieses Klimaschutzziel eng 
mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Energie 
einher. Wie die Energiestrategie 2030 und die Ener-
gievision 2050 zeigen, gibt es bei der Steigerung der 
Energieeffizienz und der vermehrten Nutzung von ein-
heimischen, erneuerbaren Energien grosse Potenziale. 
Im Teilbereich Energie, wo heute rund 80 % der Inland-
Emissionen entstehen, soll durch vollständige Umstel-
lung auf erneuerbare Energien bis 2050 eine Netto-
Null-Bilanz erzielt werden. Bei den industriellen Gasen, 
den landwirtschaftlichen Aktivitäten oder der Abwas-
serreinigung kann mit technischen Massnahmen ein Teil 
der Emissionen vermieden werden, die restlichen Emis-
sionen verbleiben jedoch als nicht weiter reduzierbare 
Sockelemissionen. Diese Restemissionen sollen durch 
geeignete Negativemissionstechnologien im In- oder 
Ausland kompensiert werden.

Auf dieser Grundlage wurde die Arbeit an der Klima-
langzeitstrategie im Berichtsjahr aufgenommen. Um 
den Weg zu Netto-Null-Emissionen im Inland aufzuzei-
gen, definiert die Strategie Handlungsfelder und Mass-
nahmen in den Sektoren Energie, industrielle Gase, 
Landwirtschaft, Landnutzungsänderungen / Wald sowie 
Abfall / Abwasser, die hinsichtlich Wirkung und Kosten 
qualitativ eingeschätzt werden.

Abänderung des Emissionshandelsgesetzes
Der Abänderung des Emissionshandelsgesetzes wurde 
vom Hohen Landtag im Berichtsjahr die Zustimmung 
erteilt. Die europäische Emissionshandelsrichtlinie 
2003 / 87 / EG wurde in den vergangenen Jahren mehr-
mals ergänzt, insbesondere durch die Richtlinie (EU) 
2018 / 410, die die nächste Handelsperiode von 2021 
bis 2030 regelt. Sie erlaubt, überschüssige Zertifikate 

Rahmen der Covid-19-Verordnung getroffen werden. 
Mit der Verordnung vom 5. Mai über befristete Mass-
nahmen im Bereich der öffentlichen Schulen im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19-SchulV) 
wurden Sonderregelungen für die Matura (Verzicht auf 
mündliche Prüfungen) und die Promotion (Verzicht auf 
Selektionsentscheidungen) im Schuljahr 2019 / 2020 er-
lassen. 

Corporate Governance

Dem Bildungsministerium sind folgende öffentliche 
Unternehmen zugeordnet: Universität Liechtenstein, 
Liechtensteinische Musikschule, Agentur für Interna-
tionale Bildungsangelegenheiten (AIBA), Stiftung «Er-
wachsenenbildung Liechtenstein», Stiftung «Kunst-
schule Liechtenstein». Im Berichtsjahr fand zusätzlich 
zu den Corporate Governance Gesprächen mit Schwer-
punkt aktuelle Informationen der strategischen Füh-
rung, die Umsetzung der Eignerstrategie sowie der Pub-
lic Corporate Governance Code mit dem Ministerium 
für Inneres, Bildung und Umwelt und den jeweiligen öf-
fentlichen Unternehmen auch ein intensiver Austausch 
zu den Einschränkungen und Schutzmassnahmen auf-
grund der Covid-19-Pandemie statt.

Bei der Stiftung «Erwachsenenbildung Liechten-
stein» gab die Geschäftsführerin Angelika Vonlanthen 
Biedermann auf 30.  Juni ihren Austritt bekannt. Ihre 
Nachfolge trat am 1. August Sabine Frei-Wille aus Bal-
zers an. Ad interim übernahm Miriam Calörtscher, Vize-
präsidentin des Stiftungsrats, die Geschäftsführung von 
Mitte Juni bis Ende Juli.

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 
7.  Juli Neubestellungen im Stiftungsrat der Liechten-
steinischen Musikschule vorgenommen. Für eine zweite 
Mandatsperiode wurden Marco Ospelt aus Triesen als 
Präsident und Evelyn Oehri aus Mauren als Mitglied in 
den Stiftungsrat bestellt. Neu nehmen Ariane Marxer 
aus Mauren und Martin Schädler aus Triesenberg als 
Mitglieder Einsitz im Stiftungsrat. Die beiden neu Ge-
wählten ersetzen Philipp Dünser aus Schaan und Alois 
Wille aus Balzers, deren Amtsperioden enden und für 
die aufgrund der gesetzlich definierten Amtszeitbe-
schränkung eine Wiederwahl nicht möglich war. Zudem 
ist Manuel Walser aus Schaan im Stiftungsrat vertreten, 
dessen erste Mandatsperiode bis Ende September 2021 
läuft.

Im Berichtsjahr hat die Regierung in ihrer Sitzung 
vom Dienstag, 3. März Ralf Jehle zum neuen Vorsitzen-
den des Stiftungsrates der Kunstschule Liechtenstein 
bestellt. Er tritt die vierjährige Mandatsperiode am 
18. März an. Ralf Jehle ersetzt Hansjörg Hilti, der per 
17. März auf eigenen Wunsch aus dem Stiftungsrat aus-
scheidet.
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Instrumente des CO2-Gesetzes bis Ende 2021 fortge-
führt. Somit können sich die Betriebe auf Antrag ein wei-
teres Jahr von der CO2-Abgabe befreien lassen, wodurch 
der bestehende und bewährte Mechanismus um ein Jahr 
verlängert wird. Die Abänderung betrifft die Vorschriften 
bei Fahrzeugen und die Verlängerung der Verpflichtung 
zur Verminderung der Treibhausgasemissionen.

Landwirtschaft 

Agrarpolitischer Bericht und gemeinsamer Prozess 
zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik
Nach Artikel 7 des Landwirtschaftsgesetzes unterbrei-
tet die Regierung dem Landtag mindestens alle vier 
Jahre einen agrarpolitischen Bericht. Darin beschreibt 
sie die Weiterentwicklung und Ausrichtung der Agrar-
politik, die wirtschaftliche Situation der Landwirt-
schaftsbetriebe, die Ausgabenentwicklung der Vorjahre 
und die Finanzentwicklung der Folgejahre. 

Der agrarpolitische Bericht 2020 zeigt für die Hand-
lungsfelder «Produktionsgrundlage Boden», «Ökonomie 
und technischer Fortschritt», «Soziales», «Ökologie» 
und «Tierwohl» Massnahmen zur Weiterentwicklung ei-
ner nachhaltigen Landwirtschaft auf.

Zukünftig wird der Hohe Landtag – wie vom Hohen 
Landtag anlässlich der Beratung des agrarpolitischen 
Berichts 2016 gewünscht – im Rahmen der Behandlung 
des kommenden agrarpolitischen Berichtes jeweils am 
Beginn einer Legislatur die Möglichkeit erhalten, auf 
dieser Basis die massgeblichen Weichenstellungen der 
Landwirtschaft mitzugestalten, welche die Regierung 
bis zum Ende der jeweiligen Legislatur begleiten und 
umsetzen soll. Der nächste agrarpolitische Bericht soll 
dem Hohen Landtag im Jahr 2021 vorgelegt werden. 
Eine wichtige Grundlage hierfür bildet ein gemeinsam 
mit der Vereinigung bäuerlicher Organisationen (VBO) 
durchgeführter Prozess zur Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik, der im Berichtsjahr gestartet wurde.

Gemeinsam wird mit der Vereinigung bäuerlicher 
Organisationen (VBO) ein gemeinsamer Prozess zur 
Weitentwicklung der Agrarpolitik erarbeitet, der die 
Grundzüge der Agrarpolitik der nächsten Jahre definie-
ren soll. Die Erkenntnisse dieses Prozesses sollen mass-
geblich in den agrarpolitischen Bericht 2021 einfliessen 
und die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik prägen.

Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes
Die Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes wurde 
im Berichtsjahr in erster Lesung vom Hohen Landtag 
behandelt. Die Schwerpunkte der Vorlage stellen die 
Umsetzung der im agrarpolitischen Bericht 2016 vor-
gesehenen Reduktion der Förderleistungen auf einen 
Betrieb pro Betriebsleiter, die Bekämpfung anderer als 
besonders gefährlicher Schadorganismen (einschliess-
lich Unkräuter), die grundbücherliche Sicherstellung 
von staatlichen Förderleistungen und das betriebliche 
Risikomanagement dar.

vom Markt zu nehmen, eine gewisse Sicherheit für ver-
legungsanfällige Betriebe zu gewähren und administra-
tive Erleichterungen. 

Inhaltlich stellt die Möglichkeit, gewisse Anlagen 
mit geringen Emissionen aus dem Emissionshandels-
system herauszunehmen, was eine Erleichterung für 
die Unternehmen sowie die Verwaltung mit sich bringt, 
die bedeutsamste Anpassung dar. Aus dem Emissions-
handelssystem herausgenommene Betriebe fallen in 
der Folge unter das CO2-Gesetz und sind nach wie vor 
verpflichtet, ihre Emissionen zu überwachen und stetig 
zu reduzieren. Zudem wird die im Rahmen des Über-
einkommens von Paris kommunizierte Reduktionsver-
pflichtung sowie die Verpflichtung diese periodisch neu 
festzulegen, gesetzlich verankert. Hierdurch bekennt 
sich Liechtenstein auch in seiner nationalen Gesetzge-
bung zu den internationalen Bemühungen und einem 
ambitionierten Reduktionsziel. 

Liechtensteiner Abfallplanung 2070
Die Regierung verabschiedete im Berichtsjahr die Liech-
tensteiner Abfallplanung 2070, die das aus dem Jahr 1990 
stammende Abfallleitbild ersetzt. Der Bericht gibt Aus-
kunft über den Ist-Zustand der verschiedenen Abfallfrak-
tionen, den Handlungsbedarf und die notwendigen Mass-
nahmen zur langfristigen Sicherstellung der Entsorgung. 

Mengenmässig die grösste Abfallfraktion stellen die 
sogenannten Inertstoffe dar. Dazu gehören insbeson-
dere Aushubmaterial und mineralische Bauabfälle wie 
Beton- und Ziegelabbruch. Ein Grossteil der minera-
lischen Bauabfälle wird heutzutage in Recycling-Anla-
gen wieder aufbereitet und so in den Materialkreislauf 
zurückgeführt. Der Grossteil des Aushubmaterials wird 
jedoch nach wie vor in Deponien abgelagert. Aufgrund 
der vielfältigen Ansprüche an neue Deponiestandorte 
und die notwendige Vorbereitungszeit hin zur Eröffnung 
einer neuen Deponie, bedarf es einer über die Gemein-
den abgestimmten und vorausschauenden Planung. Ne-
ben dem Recycling von Abfällen soll künftig auch die Ab-
fallvermeidung verstärkt in den Fokus gerückt werden.

Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 
des Umweltschutzgesetzes
Um die in der Schweiz durchgeführte Revision der 
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV), die eine Grundlage für die Beurtei-
lung adaptiver Antennen und somit der Einführung des 
 Mobilfunkstandards 5G darstellt, nachzuvollziehen, 
wurde im Berichtsjahr eine Anpassung des Umwelt-
schutzgesetzes (USG) vernehmlasst.

Abänderung des Gesetzes über die Reduktion der 
CO2-Emissionen (CO2-Gesetz)
Die Abänderung des Gesetzes über die Reduktion der 
CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) wurde vom Hohen Land-
tag im Berichtsjahr beschlossen. Durch die Abänderung 
werden die grundsätzlich auf Ende 2020 befristeten 
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und den Bericht «Massnahmenpaket zur Verbesserung 
der Waldverjüngung – Umsetzungsempfehlungen des 
Lenkungsausschusses» zur Kenntnis und beauftragte 
das Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt mit 
der zeitnahen Umsetzung des Massnahmenpakets.

Dabei ist es unerlässlich, das Massnahmenpaket 
in seiner Gesamtheit weiterzubearbeiten und die Um-
setzung voran zu treiben, um die grösstmögliche Wir-
kung zu erzielen. Aufgrund der Dringlichkeit und der 
unterschiedlichen Umsetzungsdauer wurden die Mass-
nahmen auf verschiedenen Ebenen angegangen. Auf 
Ministeriumsebene wurde auf Grundlage des Berichts 
«Massnahmenpaket zur Verbesserung der Waldverjün-
gung – Umsetzungsempfehlungen des Lenkungsaus-
schusses» eine Abänderung des Jagdgesetzes ausge-
arbeitet und vernehmlasst. Der breite Einbezug aller 
Betroffenen war und ist der Regierung in dieser The-
matik sehr wichtig. Für die Lösung dieser jahrzehnte-
alten Problemstellung ist eine sorgfältige Analyse und 
Bearbeitung der zahlreich eingegangenen und teilweise 
äusserst umfangreichen Stellungnahmen zwingend not-
wendig. Dabei ist auf alle vorgebrachten Aspekte und 
Lösungsvarianten einzugehen. Im Berichtsjahr wurde 
die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen 
abgeschlossen. Ein entsprechender Bericht und Antrag 
wird wie verschiedentlich im Berichtsjahr kommuniziert 
im Frühjahr 2021 fertiggestellt. 

Abschussplanung für das Jagdjahr 2020 / 2021
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 28.  April die 
Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2020 / 2021 genehmigt. Die Mindestabschussvorgabe 
beim Rotwild wurde wie im Vorjahr auf insgesamt 320 
Stück festgelegt. Auch beim Reh- und Gamswild wurde 
die Mindestabschussvorgabe auf denselben Wert wie 
im Vorjahr, also 290 resp. 189 Stück, festgelegt. Der 
Entscheid für die Beibehaltung der Mindestabschuss-
vorgaben wurde im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 
gefällt, die insbesondere die Arbeiten im Rahmen des 
Projektes zur Verbesserung der Waldverjüngung be-
rücksichtigte. Den Mindestabschuss ohne Festlegung 
weiterer Massnahmen auf einen unerreichbaren Wert 
festzulegen, erschien der Regierung als nicht zielfüh-
rend. Die Regierung geht davon aus, dass mit diesen 
Abschussvorgaben zwar nicht eine massgebliche Re-
duktion des Wildbestandes, aber zumindest die notwen-
dige Trendumkehr bei der Bestandsentwicklung insbe-
sondere beim Rotwild erreicht wird. 

Internationale Zusammenarbeit

Informelles Treffen der deutschsprachigen  
Umweltministerinnen
Auf Einladung der liechtensteinischen Ministerin für In-
neres, Bildung und Umwelt Dominique Hasler wurde am 
25. Juni anstelle des im Rahmen der Covid-19-Pandemie 
abgesagten informellen Treffens der deutschsprachigen 

Erlass bzw. Abänderung landwirtschaftlicher  
Verordnungen
Im Berichtsjahr wurden die Bodenverbesserungsver-
ordnung und die Landwirtschaftliche Förderungs-
kürzungsverordnung abgeändert und aufgrund der 
wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie die 
Verordnung über befristete Massnahmen im Bereich 
der Landwirtschaft im Zusammenhang mit dem Coro-
navirus erlassen.

Wald, Natur und Landschaft

Massnahmenpaket zur Verbesserung der  
Waldverjüngung
Das Waldgesetz beauftragt die Regierung mit der Siche-
rung der Anrissgebiete von Lawinen sowie der Rutsch-, 
Erosions- und Steinschlaggebiete, wo es der Schutz 
von Menschenleben oder erheblichen Sachwerten er-
fordert. Aufgrund der topographischen und siedlungs-
technischen Gegebenheiten kommt dem Schutzwald 
im Fürstentum Liechtenstein diesbezüglich eine über-
ragende Bedeutung zu. Insbesondere beim Schutz vor 
Hochwasser stellt der gesamte rheintalseitige Wald-
gürtel eine nicht ersetzbare Grösse dar. Angesichts 
der schleichenden Verschlechterung des Zustands der 
in den Einzugsgebieten der Rüfen stockenden Schutz-
wälder müssen daher zeitnah griffige Massnahmen zur 
Verbesserung der Waldverjüngung getroffen werden, 
um dem Gesetzesauftrag zum Schutz von Menschen-
leben oder erheblichen Sachwerten nachzukommen. 
Derzeit besteht in rund 60 % der Schutzwälder keine 
ausreichende Waldverjüngung. In Wäldern mit direktem 
Personen- und Objektschutz in den Hochlagen über 
1'000 m ü. M. ist die Verjüngung sogar auf knapp 90 % 
unzureichend. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzu-
kommen und damit der Wald seine Funktion heute und 
in Zukunft – für die Bevölkerung und die künftigen Ge-
nerationen – effektiv erfüllen kann, ist ein zeitnahes und 
konsequentes Handeln zwingend notwendig. 

Die im Oktober 2017 von der Regierung in Zu-
sammenhang mit dem Projekt zur Ausarbeitung von  
Lösungsansätzen zur Verbesserung der Waldverjün-
gung eingesetzte Arbeitsgruppe hat 2019 ihre Arbeit 
abgeschlossen und ihren Bericht an den Lenkungsaus-
schuss übermittelt. Der von der Regierung eingesetzte 
Lenkungsausschuss, als Steuerungsgremium aus poli-
tischen Vertretern der Regierung und der Gemeinden, 
dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe und dem Mode-
rator des Prozesses hat auf dieser Basis das Massnah-
menpaket zur Verbesserung der Waldverjüngung (Um-
setzungsempfehlungen) fertiggestellt. Dabei stützte er 
sich zusätzlich zum Bericht der Arbeitsgruppe auf die 
vorhandenen Gutachten und die Expertise des Amts für 
Umwelt und des Amts für Bevölkerungsschutz.

Im Februar des Berichtsjahres nahm die Regierung 
den «Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zur Verbesse-
rung der Waldverjüngung an den Lenkungsausschuss» 
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(ACB) vorgeschlagenen Umsetzungspfade sollen wich-
tige Aktionen zur Erreichung der Ziele des Klimaziel-
systems in Bewegung gesetzt werden.

Im Rahmen der Alpenkonferenz übergab Frankreich 
den Vorsitz der Alpenkonvention an die Schweiz. Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga stellte den Themenbe-
reich Klima als ihre Priorität für die Periode von 2021 
bis 2022 vor. Die Alpenkonvention wird dabei ihr Augen-
merk auf den nicht-motorisierten Verkehr im Tourismus 
sowie auf Raumplanung und auf Raumentwicklung rich-
ten. Der Schweizer Vorsitz will eng mit den Alpenstäd-
ten und Alpengemeinden zusammenarbeiten.

Im Rahmen seiner Mitgliedschaft bei der Alpenkon-
ferenz engagiert sich Liechtenstein insbesondere mit 
konkreten Projekten wie beispielsweise der Durchfüh-
rung des Architektur-Wettbewerbs «Constructive Alps» 
oder dem Programm «Youth Alpine Interrail» und wird 
den Schweizer Vorsitz in seinen Projekten unterstützen.

26. Weltklimakonferenz (COP 26) in Glasgow
Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
wurde die Austragung der 26. Vertragsstaatenkonfe-
renz der UN-Klimakonvention in Glasgow vom Jahr 
2020 auf das Jahr 2021 verschoben.

Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung

Amtsleiter: Werner Kranz

Beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) wa-
ren per Ende Berichtsjahr 13 Mitarbeitende tätig. Im Be-
reich Berufsberatung berät das Amt Jugendliche und junge 
Erwachsene bis zum vollendeten 25. Lebensjahr individuell 
in Berufs-, Studien-, Aus- und Weiterbildungsfragen. Zu-
dem betreut und leitet das Amt das Berufsinformationszen-
trum (BIZ). Im Bereich Berufsbildung berät und begleitet 
das Amt Lernende und Lehrbetriebe in Fragen rund um die 
berufliche Grundbildung (Berufslehre). Im Bereich der be-
ruflichen Mobilität ermöglicht das Amt lernenden Personen 
und Berufsleuten, während eines Auslandpraktikums Be-
rufserfahrung zu sammeln, fremde Länder und Kulturen zu 
erleben sowie gegebenenfalls Fremdsprachenkenntnisse 
zu vertiefen. Im Rahmen der Mobilität nutzen junge Be-
rufsleute und lernende Personen die Möglichkeit, ein mehr-
monatiges Berufspraktikum (MOJA) in Europa bzw. einen 
vierwöchigen Lernenden-Austausch (xchange) im benach-
barten Ausland zu absolvieren.

Die laufende Weiterentwicklung der Berufsberatung 
und der Berufsbildung ist von wesentlicher Bedeutung, um 
den Bedürfnissen und Anforderungen der Gesellschaft und 
der Wirtschaft gerecht zu werden. Im Berichtsjahr konnten 
nebst dem operativen Tagesgeschäft, der laufenden Um-

Umweltministerinnen eine Videokonferenz durchge-
führt, um auch in dieser aussergewöhnlichen Zeit den 
Austausch und die Zusammenarbeit in Umweltthemen 
fortzuführen.

Neben der Gastgeberin nahmen Bundespräsiden-
tin Simonetta Sommaruga (Schweiz), Bundesministe-
rin Svenja Schulze (Deutschland), Bundesministerin 
Leonore Gewessler (Österreich) und Ministerin Carole 
Dieschbourg (Luxemburg) an der Videokonferenz der 
deutschsprachigen Umweltministerinnen teil.

Die Schwerpunkte bildeten die Themen Klima-
schutz, nachhaltige Finanzen und die biologische Viel-
falt. Zudem wurden der «European Green Deal» und 
die sog. «Green Recovery» diskutiert, die dafür sorgen 
soll, dass nach der Bekämpfung der Covid-19-Pande-
mie der Fokus mittel- bis langfristig auf den Ausbau 
einer nachhaltigeren europäischen Wirtschaft gelegt 
werden soll.

Im Bereich des Klimaschutzes wurden verschiedene 
Initiativen und Kooperationsmöglichkeiten besprochen, 
um den Treibhausgasausstoss zu reduzieren. Umwelt-
ministerin Dominique Hasler informierte ihre Amtskol-
leginnen zudem über die Projekte «Energie- und Kli-
mapioniere» sowie «Energie- und Klimawerkstatt», die 
in Liechtenstein auf allen Schulstufen und im Bereich 
der Lehrlingsausbildung umgesetzt werden. Diese Pro-
jekte sollen Schüler und Auszubildende vom Kindergar-
ten bis zur Sekundarstufe bzw. im Bereich der dualen 
Berufsbildung ermutigen, ihren Handlungsspielraum 
zum Schutze des Klimas zu entdecken bzw. ihre Berufs-
kenntnisse für die Entwicklung energie- und ressour-
censparender Projekte zu nutzen.

Internationale Regierungskommission Alpenrhein
Regierungsrätin Dominique Hasler nahm an der Sitzung 
der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) am 9. Oktober 2020 in St. Gallen teil. Schwer-
punktthemen waren die Ergebnisse des fischökolo-
gischen Monitorings am Alpenrhein aus dem Jahr 2019, 
die laufenden Projekte zum Hochwasserschutz «Rhesi» 
(Rhein – Erholung und Sicherheit) und die Wichtig-
keit der Verbesserung des ökologischen Zustands des 
Rheins durch die geplanten Renaturierungsprojekte. 

16. Alpenkonferenz 
Umweltministerin Dominique Hasler nahm am 10. De-
zember an der Alpenkonferenz teil, die als Videokonfe-
renz ausgetragen wurde. Die erste virtuelle Alpenkonfe-
renz befasste sich mit den Themen Klima, Luftqualität, 
Wasser und Biodiversität in Berggebieten. 

Bei der letzten Alpenkonferenz wurde die Erklärung 
von Innsbruck mit dem Alpinen Klimazielsystem 2050 
verabschiedet, um die Alpen bis 2050 klimaneutral und 
klimaresilient zu gestalten. Die Umsetzung dieses Kli-
mazielsystems wurde durch die Verabschiedung des 
aktualisierten Klimaaktionsplans (Climate Action Plan 
2.0) konkretisiert. Entlang der vom Alpinen Klimabeirat 



| 265

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

die Studienberatung für Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten, dahinter folgt die Laufbahnberatung für die 
in Art. 55 des Berufsbildungsgesetzes aufgeführten 
 Sondergruppen. 

Begleitung von Jugendlichen im ersten Berufswahl-
entscheid
Der Übergang von der Pflichtschule in die Arbeitswelt, 
welcher auch als erste Berufswahl bezeichnet wird, ist 
ein erster wichtiger Veränderungsprozess im Leben 
eines jungen Menschen. Damit dieser Übergang mög-
lichst optimal gelingt, bedarf es der Zusammenarbeit 
aller Beteiligten (Eltern, Schule, Wirtschaft, Berufsbe-
ratung und Berufsbildung). Aufgrund der einschrän-
kenden Massnahmen der Covid-19-Pandemie sind zahl-
reiche Aktivitäten ausgefallen. Exemplarisch an dieser 
Stelle seien erwähnt: Absage Projekt «Betriebslehr-
praktikum», Absage BerufsCHECK-Woche und der da-
mit verbundenen Moderation der Informations-Module. 
Die Berufswahlvorbereitung der 3. und 4. Klassen der 
Ober- und Realschulen, der Privatschulen Formatio und 
Waldorfschule, des Freiwilligen 10. Schuljahres sowie 
des Liechtensteinischen Gymnasiums wurde gemein-
sam umgesetzt.

Dazu gehören unter anderem nachfolgende Aktivitäten:
–   Einführung ins Berufsinformationszentrum (BIZ) für 

die 3. Klassen der Ober- und Realschulen sowie der 
Waldorfschule 

–   Eltern- / Schülerabende zum Thema «Berufswahlvor-
bereitung» für die 3. Klassen der Ober- und Realschu-
len, der Privatschule Formatio, der Waldorfschule 
und des Liechtensteinischen Gymnasiums

–   Regelmässige Kurzberatungen an den Schulzentren 
für die 3. und 4. Klassen der Ober- und Realschulen, 
der Privatschule Formatio, der Waldorfschule sowie 
für die Klassen des Freiwilligen 10. Schuljahres

–   Durchführung von Informationsveranstaltungen zu 
den Themen «Weiter zur Schule?» und «Brückenange-
bote / Zwischenjahr» für die Schülerinnen und Schüler 
der 3. und 4. Klassen der Ober- und Realschulen sowie 
der Privatschule Formatio und der Waldorfschule

–   Durchführung von psychodiagnostischen Verfah-
ren in den Bereichen Interessen, Persönlichkeit und 
 Fähigkeiten in Einzel- und Gruppensettings

–   Vertiefte und den Bedürfnissen angepasste Betreu-
ung von schulleistungsschwachen Jugendlichen mit 
Sonderschul-Status, welche sich entweder in der Re-
gelschule oder in einer Sonderschule befinden

–   Klassenweise Informations- und Entscheidungsver-
anstaltungen zur «Profilwahl» in den 3. Klassen des 
Liechtensteinischen Gymnasiums sowie zum Thema 
«Umstieg in eine Lehre»

–   Teilnahme an den 6. Berufs- und Bildungstagen «next 
step»

–   Moderation «Studierende berichten» für die 7. Klas-
sen des Liechtensteinischen Gymnasiums

setzung von amtsinternen und übergreifenden Massnah-
men resultierend aus der Covid-19-Pandemie, wiederum 
zahlreiche Jahresziele realisiert werden. Schwerpunktmäs-
sig konnten folgende Projekte, Konzepte und Einzelmass-
nahmen umgesetzt bzw. eingeführt werden: 
–   Bildungsoffensive «next-step»: Positionierung des next-

step-Labels mit gezielten kommunikativen Massnah-
men, Organisation und Durchführung der sechsten 
Berufs- und Bildungstage und Teilnahme als Messeaus-
steller sowie die laufende Weiterentwicklung der Web-
plattform next-step.li

–   Erarbeiten und Ausgabe des Berufswahlmagazins 2020
–   Umsetzen der Massnahmen des Projektes «Energie- und 

Klimawerkstatt 2019 bis 2024» von myclimate, um Ler-
nende zu befähigen, aktiv an der Analyse und Bewer-
tung von Entwicklungsprozessen mit ökologischer, öko-
nomischer und sozio-kultureller Bedeutung teilzuhaben, 
sich an Kriterien der Nachhaltigkeit im eigenen Leben 
zu orientieren und nachhaltige Entwicklungsprozesse 
gemeinsam mit anderen in Gang zu setzen sowie die 
Durchführung der ersten Prämierungsfeier im SAL in 
Schaan

–   Weiterentwickeln des digitalen Berufsbildungsportals 
für die Lehrbetriebe (auf next-step.li). Die Lehrbetriebe 
können online Lehrverträge erfassen, Lehrverträge zur 
Genehmigung einreichen, Lehrzeitverlängerungen und 
Lehrvertragsauflösungen einreichen, Lehrvertragsdaten 
einsehen und bearbeiten, Daten zu berufsbildungsver-
antwortlichen Personen erfassen und anpassen, Anträge 
für Bildungsbewilligungen einreichen sowie Daten für 
den Lehrstellennachweis mutieren

–   Weiterer Ausbau der Amtssoftware insbesondere in den 
Bereichen Schnittstellen, Fallführungserfassung, Lehr-
stellennachweis sowie Suchfunktionen optimieren

–   Mitarbeit in verschiedenen ämterübergreifenden Pro-
jekten und Kommissionen

Berufsberatung

Einzelberatung
Die Nachfrage von Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratungen, welche eine Einzelberatung in Anspruch nah-
men, lag im Rahmen des Vorjahres. Die Fernberatung 
per E-Mail, Telefon oder Video wurde stärker in An-
spruch genommen, was in hohem Masse auf die Covid-
19-Pandemie bedingten Einschränkungen bei der Bera-
tung vor Ort zurück zu führen ist. 

Pro Klient wurden durchschnittlich zwei Einzelbe-
ratungstermine im Umfang von ca. 1.5 Stunden in An-
spruch genommen. Bei rund 40 % der Klienten wurden 
psychologisch-diagnostische Testverfahren im Rahmen 
der Beratung durchgeführt. 

Aufgeteilt nach Beratungsschwerpunkten stellte 
die erste Berufswahl für Jugendliche in Bezug auf die 
eingesetzten Beratungsaufwendungen die stärkste 
Klientengruppe dar, gefolgt von der Laufbahnbera-
tung der 18- bis 25-Jährigen. An dritter Stelle stand 
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–   KBSB (Schweizerische Konferenz der Stellenleiten-
den der kantonalen Berufsberatungsstellen): Mit-
gliedschaft und aktive Teilnahme in der KBSB als 
schweizweite Organisation sowie ihrer ostschweize-
rischen Untergruppe

–   Mitwirkung in dem von der Stiftung Erwachsenenbil-
dung Liechtenstein initiierten Projekt «Information 
und Beratung neuer Lernergruppen»

–   Runder Tisch zusammen mit Wirtschaftsverbänden 
und Schulamt zur Erarbeitung einer gemeinsamen 
Vorgehensweise betreffend Berufswahl Sommer 
2021

Berufswahlverhalten der Jugendlichen im Sommer 
des Berichtsjahres
Berufswahlverhalten der 308 erfassten Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger (aus den Ober- und Real-
schulen, Privatschule Formatio, Waldorfschule, Freiwil-
liges 10. Schuljahr):
–   70 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

wählten den dualen Berufsbildungszweig (217)
–   16 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

wählten ein Brückenangebot, wie bspw. das 10. Schul-
jahr, das Sozial- oder Hauswirtschaftsjahr (50)

–   11 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
wählten den Weg über eine Mittelschule oder ein 
Gymnasium (33)

–   2 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ent-
schieden sich für eine Zwischenlösung, wie bspw. ein 
Praktikum oder den direkten Einstieg in die Arbeits-
welt, oder eine andere Lösung (5)

–   1 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ver-
fügten anfangs August des Berichtsjahres noch über 
keine Anschlusslösung (3)

Covid-19-Pandemie
Im Zuge der Pandemie wurden nachfolgende Massnah-
men initiiert und umgesetzt: 
–   Umstellung auf Fern- bzw. Onlineberatung im März 

während des ersten Lockdowns
–   Individuelle Kontaktaufnahme mit den Schülerinnen 

und Schülern der 3. Klassen der Ober- und Realschu-
len per Telefon oder online während den Schulschlies-
sungen

–   Wiederaufnahme der Präsensberatung sowie Öffnung 
des Berufsinformationszentrums unter Einhaltung 
der geltenden Schutzmassnahmen im Mai

–   Organisation einer Inforeihe im August und Sep-
tember für die Eltern der 4. Klassen der Ober- und 
Realschulen zusammen mit Schulamt und den Wirt-
schaftsverbänden LIHK, Wirtschaftskammer, Ban-
kenverband und Treuhandkammer betreffend Auswir-
kungen von Covid-19 auf den Berufswahlfahrplan und 
die Berufswahl Sommer 2021

–   Mail-Umfrage bei den Lehrbetrieben als Sondermass-
nahme zur Veröffentlichung ihrer Angebote betreffend 
Infonachmittage, Tagespraktika und Schnupperlehren 

Berufsinformationszentrum BIZ 
Das Berufsinformationszentrum BIZ ist ein Selbstin-
formationszentrum für Fragen rund um die berufliche 
Aus- und Weiterbildung sowie Studienmöglichkeiten an 
Universitäten und Fachhochschulen.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie bedingten mehr-
wöchigen Schliessung ging die Anzahl an Ratsuchenden 
im BIZ um die Hälfte zurück. 45 % der Ratsuchenden 
waren Jugendliche und 55 % waren erwachsene Per-
sonen. 

Zudem wurden die Eltern- und Schülerabende mit 
den beiden Schwerpunkten Informationen zum Berufs-
wahlprozess sowie Beratungsdienstleistungen im BIZ 
abgehalten. 

Rund 750 Personen haben an den BIZ-Einführungen 
und Info-Veranstaltungen im Berichtsjahr teilgenom-
men. Der Rückgang um rund einen Viertel ist auch hier 
den Einschränkungen und Absagen durch die Covid-
19-Pandemie geschuldet. 

Koordinationsstelle Spitzensport
Die Aufgabe der Koordinationsstelle Spitzensport be-
steht vor allem darin, Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern über die Vereinbarkeit von Lehre und Spit-
zensport aufzuklären, über vorhandene Angebote zu in-
formieren sowie Herausforderungen dieses Modells zu 
kommunizieren.

Da die Trainingsbedingungen von Sportart zu Sport-
art sowie die beruflichen Interessen von Sportlerinnen 
und Sportlern unterschiedlich sind, stellt das individu-
elle Beratungsgespräch eine gute Möglichkeit dar, um 
geeignete Lösungen zu finden.

Ausserdem bietet die Koordinationsstelle Spitzen-
sport eine Begleitung der Sportlerinnen und Sportler 
über die Ausbildungszeit hinweg an, so dass eventuelle 
Schwierigkeiten schon frühzeitig abgefangen und indi-
viduelle Lösungen zwischen Lernenden und Betrieben 
gefunden werden können.

Weitere Aktivitäten der Abteilung Berufsberatung
Die Berufsberatung arbeitet an der Nahtstelle zwischen 
Schule und Wirtschaft. Deshalb ist ein gutes Einverneh-
men mit Institutionen, die ebenfalls in diesen Bereichen 
tätig sind, von zentraler Bedeutung. Im Berichtsjahr 
konnten diverse Aktivitäten in Zusammenarbeit mit fol-
genden Organisationen umgesetzt werden:
–   Zusammenarbeit mit dem Schulamt sowie den Sekun-

darschulen bei der Planung der Aktivitäten im Bereich 
«Berufs- und Studienwahlvorbereitung»

–   infra Liechtenstein: Workshop im Rahmen von «Pro-
fil+ Impulstag für Lehrabgängerinnen und Lehrab-
gänger»

–   Arbeitsmarktservice: Zusammenarbeit in Bezug 
auf die Reintegration von Stellensuchenden in den 
 Arbeitsmarkt sowie im Speziellen in Bezug auf die 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen bei Erwach-
senen
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im Rahmen der Berufswahl. Die Publizierung dieser 
Liste erfolgte auf der Next-Step-Plattform.

–   Schaffung eines digitalen Anmeldetools für die 6. Be-
rufs- und Infotage im SAL auf der Next-Step-Plattform 
zur Einhaltung und Umsetzung der Covid-19-Schutz-
massnahmen

Berufsbildung 

Gesamtzahl der Lernenden
Die Gesamtzahl aller Lernenden per 31. Dezember be-
trug 1'106 in rund 100 verschiedenen Berufen. 38 % der 
Lernenden sind Frauen und 62 % Männer.

Lehrstellensituation per Sommer des Berichtsjahres
Bis zum 31.  August sind insgesamt 378 Lehrverträge 
beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung zur 
Genehmigung eingegangen. Im Jahr 2019 waren es to-
tal 408 genehmigte Lehrverträge. Nach wie vor ist der 
kaufmännische Sektor mit 74 genehmigten Lehrverhält-
nissen der meistgewählte Lehrberuf. Die Berufswahl-
Hitliste der 10 meistgewählten Lehrberufe gleicht – mit 
geringfügigen Änderungen – in etwa derjenigen der 
vergangenen Jahre. Per 31. August waren 75 (Vorjahr: 
86) von den Lehrbetrieben angebotenen Lehrstellen un-
besetzt.

Berufswahl-Hitliste der 10 meistgewählten  
Lehrberufe
Lehrbeginn Sommer 2020 (Stand 31. August 2020)

Total Lernende mit Lehrbeginn 2020 = 378 (Vorjahr: 408)
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Aufteilung der Gesamtzahl an Lernenden nach  
Wohnsitzland
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil an Ler-
nenden – bezogen auf ihr Wohnsitzland (Liechtenstein, 
Schweiz oder Österreich) – minimal verändert.

Anzahl Lernende nach Wohnsitzland  
(Liechtenstein / Schweiz / Österreich)
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FL

Aufteilung der Gesamtzahl an Lernenden nach  
Wirtschaftsbereich
Die Aufteilung nach Anzahl Lernende pro Wirtschafts-
bereich zeigt, dass die beiden Bereiche «Gewerbe» und 
«Industrie» rund 70 % der lernenden Personen in Liech-
tenstein ausbilden.

Anzahl Lernende je Wirtschaftsbereich

Wirtschaftsbereich Lehrverhältnisse 
 Anzahl in %

Bank 59 5.3 
Gastronomie  8 0.7 
Gemeinden und Verwaltung 35 3.2 
Gesundheit 97 8.8 
Gewerbe 431 39.0 
Haus- und Landwirtschaft 13 1.2 
Industrie 355 32.1 
Kindertagesstätten 29 2.6 
Öffentlich-rechtliche Unternehmen 31 2.8 
Treuhand 42 3.8 
Versicherung 6 0.5

Total 1'106 100

 
Entwicklung Anzahl Lernende in der beruflichen 
Grundbildung 1973 bis 2020
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Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil an Lernenden 
bzw. die beim Amt registrierte Anzahl an Lehrverhält-
nissen um 0.5 % gestiegen.
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Anzahl Lehrabsolventinnen / Lehrabsolventen nach 
Berufen, die sich ins Goldene Buch eintragen durften

Lehrberuf w m Total

Anlagen- und Apparatebauer EFZ  1 1
Automatiker FZ  1 1
Bäckerin-Konditorin-Confiseurin FZ 1  1
Baupraktiker BA  1 1
Büroassistentin BA 1  1
Dentalassistentin FZ 1  1
Detailhandelsfachfrau FZ oder EFZ 2  2
Diätköchin EFZ 1  1
Fachfrau / Fachmann Betreuung FZ oder EFZ 1 1 2
Fachfrau Gesundheit FZ oder EFZ 3 1 4
Fachfrau Information und Dokumentation FZ 1  1
Heizungsinstallateur FZ  1 1
Hotel-Kommunikationsfachfrau EFZ 1  1
Informatiker FZ  1 1
Innendekorateurin 1  1
Kauffrau / Kaufmann FZ oder EFZ 11 4 15
Konstrukteurin / Konstrukteur FZ 3 5 8
Laborantin / Laborant FZ 1 1 2
Landwirt FZ  1 1
Logistiker FZ  1 1
Mechanikpraktiker BA  1 1
Medizinische Praxisassistentin EFZ 3  3
Physiklaborant FZ  2 2
Polygrafin FZ 1  1
Polymechaniker FZ  1 1
Produktionsmechanikerin FZ 1  1
Restaurationsfachmann FZ  1 1
Seilbahn-Mechatroniker FZ  1 1

Total 33 25 58

 
Lehrstellenumfrage
Für Lehrbeginn Sommer 2021 wurde im August des 
 Berichtsjahres bei den Lehrbetrieben die erste Lehr-
stellenumfrage durchgeführt. Von den Lehrbetrieben 
 wurden insgesamt 379 Lehrstellen als frei gemeldet, 
was im Vergleich zum Vorjahr (389) eine Abnahme von 
rund 2.5 % bedeutet. 

Ausbildungsbewilligungen und Höchstarbeitszeit
Im Berichtsjahr wurden 50 Ausbildungsbewilligungen 
in verschiedenen Lehrberufen erteilt. Zudem konnten 
16 neue Lehrbetriebe gewonnen werden. Aktuell sind 
beim Amt 555 Lehrbetriebe registriert, wovon derzeit 
287 Betriebe aktiv lernende Personen in verschiedenen 
Lehrberufen ausbilden.

Im Zuge der Abänderung der Verordnung V zum Ar-
beitsgesetz (ArGV V) (Sonderbestimmungen über den 
Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer) hat die Überprü-
fung ergeben, dass die bisherige Praxis – Lehrverträge 
für jugendliche Lernende mit einer Höchstarbeitszeit 

Lehrvertragsauflösungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 82 Lehrverhältnisse 
vonseiten der Lernenden und der Lehrbetriebe aufge-
löst. Dies entspricht einer Auflösungsquote von 7.5 % 
(Vorjahr: 8 %).

Nach der Lehrvertragsauflösung:
–   haben 19 lernende Personen die Lehre in einem ande-

ren Betrieb fortgesetzt
–   haben 14 lernende Personen den Lehrberuf gewech-

selt
–   haben 3 Lernende ein Brückenangebot in Angriff ge-

nommen
–   hat sich 1 lernende Person entweder für ein Studium, 

eine weiterführende Schule oder ein Praktikum ent-
schieden

–   wählten 8 jugendliche Personen den direkten Einstieg 
in die Arbeitswelt

–   sind dem Amt von 37 lernenden Personen die An-
schlusslösungen per Ende Berichtsjahr nicht bekannt 
bzw. nahmen diese keine weiteren Dienstleistungen 
des Amtes in Anspruch

Abschlussprüfungen
Im Berichtsjahr haben gesamthaft 354 Lernende die 
Lehrabschlussprüfung absolviert. 334 Lernende ha-
ben die Lehrabschlussprüfung mit Erfolg bestanden, 20 
Lernende haben nicht bestanden. 18 Lernende haben 
gleichzeitig die lehrbegleitende Berufsmittelschule ab-
geschlossen (9 in kaufmännischen und 9 in industriel-
len / gewerblichen Lehrberufen).

Standortbestimmungen (Zwischenprüfungen)
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 47 Standortbestim-
mungen abgenommen. 35 waren generell angeord-
nete Standortbestimmungen für bestimmte Lehrberufe 
(d.h. auf Antrag der Wirtschaft) und 12 wurden infolge 
Erstausbildung durchgeführt.

Teilprüfungen
Im Berichtsjahr wurden 59 Teilprüfungen – Bestandteil 
des Qualifikationsverfahrens (Lehrabschlussprüfung) – 
abgenommen. Diese Teilprüfungen wurden in den Lehr-
berufen Automatiker / in FZ, Automatikmonteur / in FZ, 
Baumaschinenmechaniker / in FZ, Coiffeur / Coiffeuse FZ,  
Elektroniker / in FZ, Konstrukteur / in FZ, Polymecha-
niker / in FZ, Produktionsmechaniker / in FZ, Physik-
laborant / in FZ, Schreiner / in FZ durchgeführt. 

Eintragung ins «Goldene Buch» auf Schloss Vaduz
Die 47. Eintragung ins «Goldene Buch» auf Schloss Va-
duz fand am 11. September statt. 58 junge Berufsleute 
(33 Frauen / 25 Männer), welche ihre Ausbildung mit 
einem Gesamtnotendurchschnitt von ≥ 5.3 abgeschlos-
sen haben, durften sich ins «Goldene Buch» eintragen. 
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pro Woche von mehr als 40 h zu genehmigen – zu än-
dern ist. Im Berichtsjahr wurden die notwendigen Ab-
stimmungen hierzu aufgenommen und die daraus resul-
tierenden Massnahmen laufend umgesetzt.

Amts-EDV
Liechtenstein ist seit 2007 Mitglied des Vereins Interes-
sengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen 
(IGIB / GRIF). Im Berichtsjahr wurden eine Vielzahl von 
technischen Anpassungen vorgenommen sowie Ver-
besserungen an der Amtssoftware umgesetzt. Zudem 
erfolgte die erstmalige Weiterentwicklung des Lehrbe-
triebsportals (next-step.li).

Kommissionen und Konferenzen
Das Amt hat im Berichtsjahr an folgenden Anlässen teil-
genommen:
–   Am 13. März wurde in Appenzell Innerrhoden die 

Tagung Lehraufsicht Ost abgehalten. Die Teilneh-
menden tauschten sich über verschiedene Themen 
zur beruflichen Grundbildung aus. 

–   Die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins In-
teressengemeinschaft Informatik im Berufsbildungs-
wesen (IGIB / GRIF) erfolgte am 17. März aufgrund 
der Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus 
in Form eines Zirkulationsverfahrens. Zirkularbe-
schlüsse waren nebst der Genehmigung des Jahres-
berichts und der Jahresrechnung die strategischen 
Handlungsfelder, die Kenntnisnahme der Finanzpla-
nung 2021 bis 2025 sowie die Festsetzung der Mit-
gliederbeiträge für das Budget 2021.

–   Am 27.  Mai wurde die Mitgliederversammlung der 
Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz 
(SBBK) in Luzern abgehalten. Schwerpunktthemen 
waren die aktuelle Pandemiesituation und die dazu-
gehörigen Entscheidungen, die Fristverlängerung für 
die Lehrvertragsgenehmigung mit Lehrbeginn Som-
mer 2020, die Handlungskompetenzorientierung der 
beruflichen Grundbildung, die Digitalisierung der Be-
rufsbildung, der Berufsbildnerkurs sowie der aktuelle 
Stand der nationalen Strategie der Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung.

Berufsbildungsbeirat
Der Berufsbildungsbeirat befasste sich im Berichts-
jahr an drei Sitzungen mit Fragen zur Stärkung der 
Bildung, insbesondere der dualen Berufsbildung. Der 
Schwerpunkt lag dabei vor allem auf der Umsetzung 
der Teilprojekte Markenkommunikation «next-step», 
Weiterentwicklung der Webplattform «next-step» so-
wie Organisation und Durchführung der 6. Berufs- und 
Bildungstage im SAL in Schaan. Ausserdem tausch-
ten sich die vertretenen Organisationen und Verbände 
über aktuelle Fragen rund um das Bildungswesen so-
wie insbesondere in Sachen von Covid-19 und daraus 
ableitend notwendige Sondermassnahmen, insbe-
sondere was die Berufswahl von Jugendlichen, das 

Qualifikationsverfahren sowie die heimischen Lehrab-
schlussfeiern im Sommer, anbelangte.

Covid-19-Pandemie
Mitte März wurden die Lehrbetriebe sowie Lernenden 
in Liechtenstein über den Entscheid des Bundesrats in-
formiert, dass der Präsenzunterricht an den obligato-
rischen Schulen, an der Sekundarstufe II und der Ter-
tiärstufe ab 16. März untersagt ist. Ab diesem Zeitpunkt 
wurden die Lernenden, die Lehrabsolventen sowie die 
Berufsbildungsverantwortlichen der Lehrbetriebe lau-
fend über die getroffenen Entscheidungen und das 
weitere Vorgehen i.S. Berufsfachschulunterricht, über-
betriebliche Kurse sowie über die Modalitäten der Qua-
lifikationsverfahren informiert. Im Zusammenhang mit 
den Qualifikationsverfahren 2020 wurde die Amtshome-
page entsprechend ergänzt und laufend aktualisiert.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass im 
Sommer 2020 die Lehrabschlussprüfungen erfolg-
reich durchgeführt werden konnten. Die Modalitäten 
in Sachen Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprü-
fungen) mussten geklärt und angepasst werden. Die 
Regierung hat im April die schweizerische Lösung ins 
liechtensteinische Recht überführt, so dass für die Ler-
nenden mit Lehrort Liechtenstein die gleichen Rahmen-
bedingungen und Vorgaben galten. In einzelnen Qualifi-
kationsbereichen fanden keine Schlussprüfungen statt. 
Der Qualifikationsbereich Praktische Arbeit fand unter 
Berücksichtigung der geltenden Schutzmassnahmen 
betreffend Hygiene und Distanz statt.

Ein Grossteil der Abschlussfeiern musste aufgrund 
der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Die Fähig-
keitszeugnisse, Berufsatteste sowie Notenausweise 
wurden an die Lehrbetriebe zur Übergabe an die Lehr-
absolventinnen und Lehrabsolventen verteilt. Unter 
angepassten Rahmenbedingungen konnte den Lehr-
abgänger / innen am 11. September die Eintragung ins 
Goldene Buch ermöglicht werden.

Mobilitätsprojekte

MOJA
4 Arbeitnehmende aus Liechtenstein haben ihr Be-
rufspraktikum in Europa begonnen bzw. erfolgreich 
abgeschlossen. 2 Praktika mussten aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie vorzeitig beendet werden. Die durch-
schnittliche Dauer eines Praktikums lag bei 6 Monaten. 
Die Praktika wurden in England, Irland, Malta und Nie-
derlande absolviert. 

go to Europe
Der Gruppenaustausch während den Herbstschulfe-
rien musste aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt  
werden. 
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–   Das ABS stellte eine koordinierte Zusammenarbeit mit 
den Führungsorganen der Gemeinden (FOG) sicher. 
In diesem Sinne galt es, die im Stab beschlossenen 
Aufträge zuhanden der FOG's zu formulieren und sie 
bei deren konzeptionellen Umsetzung zu unterstüt-
zen. In diesem Zusammenhang wurden Unterstüt-
zungsleistungen für das Gesundheitswesen vorberei-
tet und Hilfeleistungen für Personen, welche sich in 
Quarantäne oder Isolation befanden, koordiniert.

–   Die Rettungs- und Hilfsorganisationen (RHO) des Lan-
des mussten periodisch über die Lage informiert wer-
den, damit sie sich auf absehbare Einsätze vorberei-
ten konnten. Auch wurde mit Unterstützung des ABS 
sichergestellt, dass die Einsatzbereitschaft der RHO 
permanent gegeben war. So stand beispielsweise die 
Feuerwehr (FW) auch während der Pandemie unein-
geschränkt für die Brandbekämpfung zur Verfügung. 
Zu diesem Zwecke organisierte das ABS wöchentliche 
Rapporte, anlässlich derer die RHO über die aktuelle 
Lage und mögliche Aufträge informiert wurden.

–   Die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen 
Gütern ist eine Schlüsselgrösse bei der Bewältigung 
dieser Krise. Sämtliche Belange der Landesversor-
gung wurden auf Grundlage des Zollvertrages vom 
ABS in Abstimmung mit der wirtschaftlichen Landes-
versorgung der Schweiz koordiniert.

–   Dem ABS kamen verschiedene Aufgaben im landes-
internen Personal- und Materialressourcenmanage-
ment zu und arbeitete für beide Bereiche das entspre-
chende Konzept aus. Die Umsetzung der Konzepte, 
nämlich die Lagerung und Distribution von Schutz-
ausrüstungen und Desinfektionsmittel wie auch die 
Führung der Personaldatenbank, lagen während der 
ersten Welle in der Verantwortung des ABS.

–   Das Funktionieren verschiedener kritischer Infra-
strukturen ist gerade in einer Krise überlebenswich-
tig. Das ABS sensibilisierte die massgebenden Betrei-
ber der kritischen Infrastrukturen und unterstützte 
sie im Bedarfsfall bei der Konzeption und Umsetzung 
eines zweckdienlichen Business Continuity Manage-
ment (BCM).

–   Sowohl der Stab als auch die politisch Verantwort-
lichen können ihre Entscheidungen nur auf Grundlage 
eines fundierten und zudem aktuellen Lagebildes tref-
fen. Das zu diesem Zweck täglich verfasste Lagebulle-
tin dokumentierte den aktuellen Zustand von über 40 
Handlungsfeldern und Indikatoren.

–   Ein allfälliger Armeeeinsatz zu Gunsten des Gesund-
heitswesens wurde organisiert und vorbereitet.

–   Ein standardisierter Informationsaustausch mit den 
Partnerorganisationen im Ausland (Bundesstab Be-
völkerungsschutz (BSTB), Nationale Alarmzentrale 
(NAZ), Ressourcenmanagement Bund (RESMAB), 
Nachbarkantone GR und SG sowie die Ostschweiz 
(AGO), Krisenstab Land Vorarlberg, SKKM Koordi-
nationsstabes Covid-19 der Republik Österreich) in 
Form von regelmässigen Abspracherapporten und 

Akademie für Ausbilder – Internationale Bodensee 
Konferenz (IBK)
Ein Berufsbildner aus Liechtenstein hat den Weiterbil-
dungspass der Akademie für Ausbilder IBK beantragt. 
Zudem hat ein Berufsbildner die erste Ausbildungsstufe 
erreicht und konnte das Zertifikat «IBK Ausbilder Stufe 
1» entgegennehmen. Ein Berufsbildner hat die Ausbil-
dungsstufe 3 erfolgreich absolviert und konnte das Zer-
tifikat «IBK Ausbilder Stufe 3» entgegennehmen. Der 
Weiterbildungspass dient als Instrument, die Ausbil-
dungskompetenz der Berufsbildner sichtbar zu machen.

Amt für Bevölkerungsschutz

Amtsleiter: Emanuel Banzer

Die Covid-19-Pandemie hat das im Budget 2020 abgebildete 
Arbeitsprogramm auf den Kopf gestellt. Einmal erforderten 
die ab März im Auftrag des Stabs «Neuer Coronavirus» zu 
erledigenden Sonderaufgaben eine alternative Verwendung 
der vorhandenen personellen Ressourcen und damit eine 
Neuterminierung verschiedener Projekte. Im Wasserbau 
wurden daher bereits im Frühjahr verschiedene Vorhaben 
zurückgestellt oder aber nur mit reduzierter Intensität wei-
terbearbeitet. Dies mit der Absicht, dass die in anderen Be-
reichen – wie beispielsweise bei der Rheindammsanierung 
– avisierten Meilensteine ungeachtet der zusätzlichen Auf-
gaben gemeinsam mit den externen Projektpartnern pro-
grammgemäss zu erreichen waren. Eine besondere Priorität 
kam diesbezüglich auch der in Abstimmung mit den Gemein-
den bereits im Vorjahr initiierten Neuausrichtung des Zivil-
schutzes und dem hierfür erarbeiteten Vorschlag zur Organi-
sation eines «Gemeindeschutzes» zu. Unverkennbare Spuren 
hinterliess die Pandemie zum anderen im Aus- und Weiterbil-
dungsprogramm der Rettungs- und Hilfsorganisationen. Eine 
Vielzahl von Kursen fiel der Covid-19-Pandemie zum Opfer 
oder musste in alternativen Formaten ausgetragen werden.

Die in dieser besonderen Lage innerhalb der Landes-
verwaltung erlebte amtsübergreifende Hilfsbereitschaft ge-
hört zu den positiven Erfahrungen. Verschiedene Dienst-
stellen (Amt für Bau und Infrastruktur, Amt für Informatik, 
Amt für Statistik, Stabsstelle Financial Intelligence Unit) 
stellten ihre Mitarbeiter respektive ihre Expertise dem ABS 
im Rahmen der vielen Sonderprojekte spontan und unkom-
pliziert zur Verfügung.

Bevölkerungsschutz

Covid-19-Pandemie
Das Amt für Bevölkerungsschutz (ABS) beschäftigte 
sich im Rahmen der bisherigen Pandemie im Auftrag 
des Stabs «Neuer Coronavirus» mit nachfolgenden Auf-
gabenschwerpunkten:
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dem Austausch von Lagebulletins bildete die Grund-
lage für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Im Nachgang zur ersten Infektionswelle beleuchtete 
das ABS gemeinsam mit den Führungsorganen der 
Gemeinden (FOG) und den involvierten Rettungs- und 
Hilfsorganisationen (RHO) das bisherige Wirken bei 
der Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Im dabei 
entstandenen Zwischenbericht geht es einmal um die 
Sicherstellung und strukturierte Ablage der Vielzahl 
der zwischenzeitlich entstandenen Konzepte und Pla-
nungsgrundlagen. Zum anderen wird die Zusammenar-
beit der im Bereich Bevölkerungsschutz tätigen Stäbe 
(Teilstab Bevölkerungsschutz, FOG) und RHO selbst-
kritisch analysiert. Geplant ist, dass im diesbezüglichen 
Schlussbericht auch die Erfahrungen und Lehren aus 
der hoffentlich im kommenden Jahr abklingenden 2. 
Welle Eingang finden.

Projekte

Neuausrichtung des Zivilschutzes in Liechtenstein
Im Falle von Katastrophen- und Notlagen sind zum 
Schutze der Bevölkerung diverse Massnahmen (Notfall-
treffpunkte Verpflegung, Notunterkünfte und Betreu-
ung, Evakuierungen) notwendig, die zweckmässiger 
Weise von der betroffenen Örtlichkeit unter Berücksich-
tigung der lokalen Gegebenheiten organisiert werden. 
Im Bevölkerungsschutzgesetz (BSchG; LGBl.2007 Nr. 
139) ist vorgesehen, dass diese Aufgaben von gemein-
deeigenen Zivilschutzgruppen erledigt werden. Da es 
ungeachtet aller Anstrengungen bislang nicht gelang, in 
jeder Gemeinde eine Zivilschutzgruppe aufzubauen und 
die bestehenden Gruppen mit latenten Rekrutierungs-
problemen zu kämpfen haben, lancierte das Land in Ab-
stimmung mit den Gemeinden 2017 das Projekt «Neu-
ausrichtung des Zivilschutzes in Liechtenstein». Das 
im Sommer 2019 vorgelegte Reorganisationsprojekt 
machte deutlich, dass sich die Rekrutierung der zusätz-
lich benötigten Zivilschutzangehörigen respektive der 
Aufbau neuer Zivilschutzgruppen in Gemeinden ohne 
entsprechende Organisation als überaus anspruchsvoll 
gestalten würde. Aus diesem Grund beschloss die Vor-
steherkonferenz zu prüfen, ob geeignete Alternativen 
zum bislang avisierten System einer gemeindeeigenen 
Zivilschutzgruppe existieren.

Der zwischenzeitlich von der Vorsteherkonferenz 
gutgeheissene Vorschlag, betreffend der Organisation 
der auf Ebene der Gemeinden sicherzustellenden vier 
Leistungsaufträge (Notfalltreffpunkte, Verpflegung, 
Notunterkünfte und Betreuung, Evakuierungen), stellt 
der Gemeinde frei, mit welchen Partnern die vom Land 
vorgegebenen Aufträge umgesetzt werden. Den Ge-
meinden mit funktionierenden Zivilschutzgruppen wird 
empfohlen, die anstehenden Aufgaben mit diesem be-
reits etablierten Hilfsdienst zu organisieren. Kann nicht 
auf eine bestehende Zivilschutzgruppe zurückgegriffen 

werden, eröffnet das unter dem Titel «Gemeindeschutz» 
präsentierte Konzept der Gemeinde die Möglichkeit, 
das zur Erbringung der eingeforderten Leistungen not-
wendige Einsatzteam anderweitig zu formieren (Ver-
waltungsintern, Leistungsvereinbarungen mit Privaten 
oder Vereinen, etc.). Die Umsetzung des Konzeptes 
«Gemeindeschutz» bedarf der Zustimmung des Ge-
meinderates. Die entsprechenden Beschlüsse sollen im 
Verlaufe des Frühjahrs 2021 eingeholt werden.

Sicherheitsverbund Liechtensteiner Netzwerke  
(SiLiNet)
Die Digitalisierung stellt auch den Bevölkerungsschutz 
vor besondere Herausforderungen und stellt sich die 
Frage, wie digital aufbereitete Informationen auch in 
ausserordentlichen Lagen (Bsp. Black out) institutions-
übergreifend den im Sicherheitsverbund tätigen Part-
nern unter Berücksichtigung der beiden Aspekte «Cy-
ber-Risiken» und «Datenschutz» zur Verfügung gestellt 
werden. Basierend auf der Grobanalyse «Sicherheits-
verbund Liechtensteiner Netzwerke (SiLiNet)» wurde 
hierzu noch im vergangenen Jahr das Projekt «Detail-
studie SiLiNet» initiiert. Im zwischenzeitlich vorlie-
genden Bericht wird ein besonderes Augenmerk auf die 
Ausgestaltung einer redundant aufgesetzten, stromsi-
cheren Basisinfrastruktur gelegt. In Anbetracht der per-
sonellen Wechsel im Amt für Informatik und der sich ab-
zeichnenden Anpassung bei den für SiLiNet auf Seiten 
des schweizerischen «Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz (BABS)» relevanten Projekte wurde beschlossen, 
vorerst mit der Umsetzung der in der Detailstudie emp-
fohlenen Vorhaben zu warten und lediglich die aufge-
zeigten Sofortmassnahmen zu realisieren: Regelung des 
Zugriffs von externen Nutzern (Führungsunterstützung 
des Landesführungstabs) auf die Infrastruktur der Lan-
desverwaltung und die Sicherstellung von Betrieb und 
Wartung sämtlicher Endgeräte externer Nutzer, die auf 
die LLV-Infrastruktur zugreifen können (Hotline).

Im Rahmen der übergeordneten, für die Liechten-
steinische Landesverwaltung in Ausarbeitung begrif-
fenen digitalen Roadmap (DiRoL) gewann SiLiNet zu-
sätzlich an Bedeutung. Es wuchs dabei die Erkenntnis, 
dass das Vorhandensein eines ausfallsicheren Datenver-
bundnetzes weit über die spezifischen Interessen des 
Bevölkerungsschutzes hinausreicht. Der zur Projekt-
steuerung eingesetzte Lenkungsausschuss wird vor die-
sem Hintergrund über das weitere Vorgehen in Sachen 
SiLiNet befinden.

Nationale Strategie für Liechtenstein vor Schutz vor 
Cyber-Risiken
Mit Beschluss vom 4. Februar beauftragte die Regierung 
das Amt für Bevölkerungsschutz in Abstimmung mit ver-
schiedenen öffentlichen und privaten Institutionen eine 
nationale Strategie für Liechtenstein zum Schutz vor Cy-
ber-Risiken auszuarbeiten. Es wurde festgehalten, dass 
ein entsprechender Vorschlag der Regierung spätestens 
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dabei die zentralen Elemente der Stabsarbeit in Erin-
nerung gerufen. Die Neumitglieder des Landesführung-
stabes absolvierten die zweitägige Grundausbildung in 
Sachen Stabsarbeit.

Führungsorgane der Gemeinden (FOG)
Die zwei Führungsorgane der Gemeinden sind gebildet 
und operativ. Neue Mitglieder wurden im Rahmen einer 
zusammen mit dem BABS ausgearbeiteten zweitägigen 
Ausbildung mit den Grundlagen der Stabsarbeit ver-
traut gemacht. Zudem bereiteten sich die Angehörigen 
der Führungsunterstützung auf ihre Aufgaben zugun-
sten des Führungsorgans vor.

Die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten der Füh-
rungsorgane der Gemeinden sowie die ihnen hierfür 
von Seiten der Gemeinden eingeräumten Rechte und 
Pflichten wurden zwischenzeitliche in einem Stabs - 
reglement festgehalten. 

Anstelle der für Anfang März geplanten Stabs-
übung erfuhren die FOG mit dem im Rahmen der Covid-
19-Pandemie zu leistenden Einsatz ihre Feuertaufe. Als 
Bindeglied zwischen dem für die strategische Planung 
auf Seiten des Landes verantwortlichen Stab «Neuer 
Coronavirus» und den auf Ebene der Gemeinden opera-
tiv tätigen Hilfs- und Rettungsdienste entwickelten sich 
die FOG im Verlaufe der Pandemie zu einer unverzicht-
baren Grösse. Sämtliche vom Stab «Neuer Coronavirus» 
angeforderten Unterstützungsleistungen zu Gunsten 
des Gesundheitswesens und der sich in Quarantäne 
oder Isolation befindenden Personen wurden von den 
FOG organisiert.

Rettungs- und Hilfsorganisationen

Die Covid-19-Pandemie konfrontierte sämtliche Ret-
tungs- und Hilfsorganisationen (RHO) ungeachtet 
ihres Einsatzprofils mit bislang unbekannten Heraus-
forderungen. Die Aufrechterhaltung der Einsatzbereit-
schaft hatte oberste Priorität. Dies galt für die abseits 
operierende Bergrettung ebenso, wie die im Gesund-
heitswesen tätigen Samariter. Um das Infektionsrisiko 
zu senken, wurde vor diesem Hintergrund das Ausbil-
dungs- und Übungswesen massiv zurückgefahren. Un-
ter Einhaltung von Schutzkonzepten fanden nur noch 
jene Kurse und Trainings statt, auf welche im Hinblick 
auf die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft nicht ver-
zichtet werden konnte. Die penible Umsetzung der spe-
zifischen Schutzkonzepte bei Ernstfalleinsätzen strapa-
zierte zusätzlich die ohnehin angespannten Nerven.

Die Teambildung und der zwischenmenschliche 
Austausch im Rahmen von gesellschaftlichen Anlässen 
kamen auch bei den RHO definitiv zu kurz. Sämtliche in 
diesem Zusammenhang vom ABS (regelmässige Treffen 
im Rahmen der Partnerplattform) und Ministerium (Jah-
restreffen der Sicherheitsverantwortlichen von Land 
und Gemeinden) organisierten Anlässe fielen der Pan-
demie zum Opfer.

im August zur Beschlussfassung vorzulegen sei, damit 
deren personelle und finanzielle Konsequenzen noch 
im Budget 2021 berücksichtigt werden können. Bei der 
Ausarbeitung der Strategie wurde ein interdisziplinärer 
Ansatz verfolgt, welcher die Einbindung sämtlicher 
Zielgruppen garantierte. Alle Beteiligten sind sich nach 
einem intensiven Bearbeitungsprozess einig, dass mit 
Hilfe des empfohlenen Lösungsansatzes die mit der 
Digitalisierung verbundenen Risiken antizipiert sowie 
den dafür verantwortlichen Gefährdungen und Bedro-
hungen effektiv begegnet werden kann. Gemäss der von 
der Regierung am 21. Oktober 2020 genehmigten Stra-
tegie bedarf ein verbesserter Schutz vor Cyber-Risiken 
einer Vielzahl von Massnahmen in 10 verschiedenen 
Handlungsfeldern. Dabei bildet die beim Ministerium 
für Präsidiales und Finanzen neu zu schaffende Stabs-
stelle «Cyber-Sicherheit» bei der Initiierung und Umset-
zung der einzelnen Massnahmenpakete das Schlüssel-
element.

Führungsdokumentation des Landesführungsstabs 
(LFS)
Eine angemessene Dokumentation der für die Stabsar-
beit notwendigen Unterlagen stellt gemäss heutigem 
Verständnis eine unverzichtbare Grundlage bei der 
Ausbildung von Mitgliedern der Führungsorgane im 
Bevölkerungsschutz dar. Des Weiteren bilden inner-
halb eines Krisenstabes entsprechend dokumentierte 
Einsatzrichtlinien das Rückgrat einer koordinierten 
Ereignisbewältigung. Trotz mehrfachen Anläufen ist 
es dem Landesführungsstab (LFS) in den vergangen 
Jahren nicht gelungen, die bislang nur rudimentär vor-
handenen Einsatzunterlagen hin zu einer zeitgemäs-
sen Führungs- und Einsatzdokumentation weiterzu-
entwickeln. Mit der Publikation des Behelfs «Führung 
im Bevölkerungsschutz (FiBS)» ist das «Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz» dieses auch in der Schweiz vor-
handene Defizit angegangen. Eine aus Mitgliedern des 
LFS zusammengesetzte Arbeitsgruppe hat sich mit Un-
terstützung eines externen Experten zum Ziel gesetzt, 
auf Basis des vom Bund herausgegebenen Behelfs und 
unter Berücksichtigung der dem LFS eigenen Rahmen-
bedingungen eine moderne Führungsdokumentation zu 
entwerfen. Ein erster diesbezüglicher Vorschlag soll im 
kommenden Jahr dem Gesamtstab zur Diskussion vor-
gelegt werden.

Führungsstäbe

Landesführungsstab (LFS)
Der LFS befasste sich im Januar im Rahmen einer Stabs-
übung mit der Thematik «Afrikanische Schweinepest» 
da nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese in 
Osteuropa grassierende hochansteckende Tierseuche 
demnächst auch in süddeutschen Gebieten zum Pro-
blem wird. Anlässlich dieser praxisnahen Übung wurde 
das ämterübergreifende Zusammenwirken trainiert und 
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Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs- 
und Hilfsorganisationen FL
Stand: 2020Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs- und Hilfsorganisationen FL

Stand: 2020
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Anzahl Organisationen 11 4 6 1 1 1 6 1 1 32

Mitglieder 524 97 148 27 14 15 81 19 19 944

Veränderung gegenüber Vorjahr 3 0 -5 -1 1 2 10 0 0 10

Gesamtstand 1) per 31.12.2020 148 27 14 15 944

Ernstfalleinsätze 108 35 0 4 1 0 0 0 0 148

Einsatzstunden 2’158 207 0 7 4 0 0 0 0 2’376

Dienstleistungen (Anzahl Dienste) 2) 190 0 66 0 0 0 0 0 0 256

Dienstleistungsstunden 384 0 1’075 0 0 0 0 0 0 1’459

3’835

Feuerwehr Zivilschutz

119621

Erbrachte Gesamtleistung [Std.]

1) Mitgliedschaft in mehreren Rettungs- und Hilfsdiensten möglich
2)  Dienstleistungen sind geplante Unterstützungsleistungen (z.B. 

 Posten-, Verkehrs-, Kontroll- und Wartungsdienst usw.) zu Gunsten 
des Gemeinwesens

 
Feuerwehr

Allgemein
Um auf grössere Ereignisse mit radioaktiven, biolo-
gischen und chemischen Stoffen vorbereitet zu sein, sah 
das Budget im Berichtsjahr, in Anlehnung an die diesbe-
züglichen Empfehlungen des Bundes, eine Ergänzung 
des Schutzmaterials (Anzüge, Handschuhe, Brillen, 
Masken usw.) für die Einsatzkräfte vor. Mit dem Beginn 
der Covid-19-Pandemie explodierte die Nachfrage nach 
jeglichem Schutzmaterial, was die Beschaffung von Ma-
terial zu den budgetierten Kosten verunmöglichte. Erst 
gegen Jahresende war es wieder möglich, mit den po-
tentiellen Lieferanten verlässliche Liefertermine und ak-
zeptable Konditionen auszuhandeln. Ein massgeblicher 
Teil des Schutzmaterials wird daher erst im Verlaufe des 
2. Quartals 2021 in Liechtenstein eintreffen.

Mit der Fertigstellung des Schlussberichtes wurde 
beim Projekt «Waldbrand» ein wichtiger Meilenstein 
erreicht. Weniger planmässig konnte die Umsetzung 
der im Konzept angedachten Massnahmen angegangen 
werden. Die Ausbildung der aus Forstpersonal, Berg-
rettung und Feuerwehr zusammengesetzten 100 Mann 
starken «Einsatzgruppe Waldbrand» musste aufgrund 
der Covid-19-Pandemie sistiert werden. Auch verzögert 
sich die Anschaffung des zusätzlich notwendigen Ein-
satzmaterials, da mit den Gemeinden im Verlaufe des 
Berichtsjahres kein Finanzierungsschlüssel festgelegt 
werden konnte.

Die Vermeidung von Umweltschäden gehört seit je-
her zu den Prioritäten im Feuerwehrdienst. Um eine all-
fällige Verschmutzung im Binnenkanal effektiver bewäl-
tigen zu können, startete im Herbst ein Projekt, welches 
fix installierte Verankerungen für Ölsperren zum Ziel 
hatte. Neben der Evaluierung der Standorte konnten 
auch noch die hydraulischen Bemessungsgrundlagen 
für die Sperren erarbeitet werden.

Speziell bei Bränden bergen Feuerwehreinsätze 
angesichts der dabei auftretenden Stressfaktoren ein 
hohes gesundheitliches Risiko. Die Träger von Atem-
schutzgeräten müssen sich daher regelmässig ärztlich 
untersuchen lassen. Das in den Richtlinien des Schwei-
zerischen Feuerwehrverbandes diesbezüglich jüngst 
empfohlene Testformat erwies sich als nicht miliztaug-
lich. In Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und dem 
Amt für Gesundheit entstand eine für Liechtenstein 
angepasste Richtlinie für die Überprüfung der Atem-
schutz-Tauglichkeit. Diese beruht auf einem jährlichen 
Leistungstest und der dezidiert formulierten Eigenver-
antwortung.

Im Falle eines Rheinhochwassers übernehmen die 
Feuerwehren innerhalb der Wasserwehr wichtige Auf-
gaben. Damit die Feuerwehren diesem Auftrag auch ge-
recht werden können, erarbeitete das ABS zusammen 
mit den Feuerwehren ein Übungskonzept «Rheinhoch-
wasser», welches den Feuerwehren ein Hilfsmittel zur 
Vorbereitung von entsprechenden Übungen bietet.

Die Nationale Alarmzentrale der Schweiz (NAZ) 
betreibt gemeinsam mit den Kantonen ein flächen-
deckendes mobiles Messnetz (kantonale Messunter-
stützung, kurz KAMU), mit Hilfe dessen bei nuklearen 
Ereignissen die effektive Strahlenbelastung vor Ort er-
hoben wird. Liechtenstein ist auf Grundlage einer ent-
sprechenden Vereinbarung mit seiner beim Stützpunkt 
angesiedelten Strahlenschutzgruppe aktiv in das neu 
organisierte Messdispositiv eingebunden.

Das von der Regierung erlassene «Sold- und Spesen-
reglement» dient dem ABS als Basis für die Auszahlung 
von Sold und Spesen in Zusammenhang mit Aus- und 
Weiterbildungstätigkeiten sowie Einsätzen der Ret-
tungs- und Hilfsdienste. Verschiedene Bestimmungen 
des bis ins Jahr 1986 zurückreichenden Reglements 
entsprachen nicht mehr der aktuellen Ausbildungs- und 
Einsatzpraxis. Das revidierte «Sold- und Spesenregle-
ment» schafft für die rund 900 im Sicherheitsverbund 
freiwillig tätigen Personen Klarheit und stellt auf Seiten 
des ABS eine transparente und konsistente Administra-
tion sicher.

Personalbestand
In den 11 Gemeindefeuerwehren verrichten 22 Feuer-
wehrfrauen und 502 Feuerwehrmänner ihren Dienst. 
Bei den vier Betriebsfeuerwehren engagierten sich zu-
sätzlich 10 Feuerwehrfrauen und 87 Feuerwehrmänner.

Die Zahl von insgesamt 621 Mitgliedern der Feuer-
wehren ist auf dem Niveau des Vorjahrs (618), was 
 erstaunlich ist, da den Feuerwehren durch die Absage 
aller Vereinsanlässe wichtige Werbemöglichkeiten nicht 
zur Verfügung standen. Auch blieb die befürchtete Aus-
trittswelle wegen des heruntergefahrenen Übungsbe-
triebs glücklicherweise aus. Nochmals einen kräftigen 
Zuwachs an Mitgliedern erlebten die Jugendfeuerweh-
ren, welche ein immer wichtigeres Standbein im Rekru-
tierungsprozess bilden.
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Einsätze
Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren: Die Qualität der 
Ausbildung und Vorbereitung einer Feuerwehr zeigt 
sich nicht zuletzt in der Bewältigung der Einsätze. Mit 
143 Einsätzen gab es im Berichtsjahr deutlich weni-
ger als im Vorjahr (202), lag damit aber im normalen 
Schwankungsbereich. Gemessen an der Anzahl schaff-
ten es die Brände mit 45 (Vorjahr 51) auf Platz 1 der 
Einsätze und verursachten somit die Hälfte der Einsatz-
stunden (52 %, resp. 1'236 Stunden). An zweiter Stelle 
rangierten die Technischen Hilfeleistungen (Wasser-
austritte, Liftrettungen, usw.) mit 25 (45 Stunden), vor 
den Elementarereignissen (Sturm, Hochwasser usw.) 
mit 20 Einsätzen (54 Stunden). Das grösste Einzelereig-
nis bildete ein Dachstuhlbrand in Balzers, bei dem 44 
Feuerwehrleute der FW Balzers und der Hubretter des 
Stützpunkts insgesamt 246 Stunden im Einsatz standen.

Stützpunkt: Die Stützpunktfeuerwehr Vaduz unter-
stützte die Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren bei 10 
Ernstfalleinsätzen mit einem Zeitaufwand von 158 Stun-
den. Die Hubrettungsbühne rückte viermal zur Unter-
stützung bei Bränden aus, das Verkehrsrettungsfahr-
zeug einmal zu einem Verkehrsunfall und der mobile 
Grossventilator einmal zu einem Ammoniakaustritt. Zu-
sätzlich erfolgten vier Aufgebote für die Hubrettungs-
bühne für Patiententransporte im Auftrag des Rettungs-
dienstes des Liechtensteinischen Roten Kreuzes (LRK).

Feuerwehrausbildung
Die Umsetzung des in enger Zusammenarbeit zwischen 
Feuerwehrinspektor, den Instruktoren und Komman-
danten erstellten Kursprogramms ist eine Herausforde-
rung und zwingt immer wieder zu punktuellen Anpas-
sungen des im Vorjahr vereinbarten Kursprogramms. 
Wenn dann aber gerade in der kursintensivsten Zeit von 
März bis Juni wegen der Covid-19-Pandemie sämtliche 
Kurse ausfielen, blieb nur die Ausarbeitung eines Not-
programms. Die den Ausbildungsverantwortlichen in 
den Herbstmonaten verbleibende Zeit liess nur eine be-
schränkte Anzahl Kurse zu. Mit Priorität wurden jene 
Kurse behandelt, die im Sinne der Grundausbildung 
zwingend jährlich stattzufinden haben, da sie die Basis 
für weitere Lehrgänge bilden. Selbstverständlich galt 
für alle Ausbildungsangebote des ABS ein Schutzkon-
zept, welches laufend der epidemiologischen Lage an-
gepasst wurde.

Kurse: Gemäss dem gemeinsam mit den Instruk-
toren fortlaufend überarbeiteten Kursprogramm konn-
ten im Berichtsjahr in Liechtenstein letztlich nur 11 
Kurse abgehalten werden, an welchen schliesslich 260 
Personen teilnahmen. Gemessen an den Teilnehmer-
zahlen führte der Kurs der Jugendfeuerwehren die Liste 
an (50 Jugendliche), gefolgt von beiden Einführungs-
kursen für neue Feuerwehrleute (44 resp. 33 Personen). 
Dies sichert zum einen den Bestand und ist anderseits 
ein Beweis für die ungebrochene Attraktivität der Feu-
erwehr.

Auch die Kurse im Ausland standen unter den Zei-
chen von Verschiebungen und Absagen. Schlussendlich 
bildeten sich an sechs im Ausland angebotenen Kursen 
25 Teilnehmer weiter. So besuchten beispielweise zehn 
Feuerwehrangehörige aus verschiedenen Gemeinden 
einen Fahrsicherheitskurs für Feuerwehrfahrzeuge in 
Röthis.

Das Aus- und Weiterbildungsangebot umfasste ins-
gesamt 17 Kurse, an denen 285 Teilnehmer an gesamt-
haft 604 Tagen ihre Kenntnisse vertieften.

Feuerwehrinstruktoren: Ein entscheidender Bau-
stein für eine qualitativ hochstehende Ausbildung sind 
die Instruktoren. Im Berichtsjahr stellten sich drei As-
piranten dem anspruchsvollen Auswahlverfahren zum 
Instruktor, wovon sich einer für die weitere Ausbildung 
qualifizierte. Per Ende Jahr sind in Liechtenstein 23 FW-
Instruktoren im Feuerwehrwesen aktiv tätig.

Für die Durchführung der 11 in Liechtenstein abge-
haltenen Kurse, welche ausnahmslos mit eigenen Lehr-
kräften bestritten wurden, investierten die Instruktoren 
94 Tage. Um den hohen Ausbildungsstand und das  
Fachwissen beizubehalten, ist eine ständige persönliche 
Weiterbildung unabdingbar. So besuchten 15 Instruk-
toren zusammen mit den Kameraden aus dem Kanton 
Glarus den zweitägigen Weiterbildungskurs in Seewen /  
SZ. Daneben nahmen noch drei Instruktoren an einer 
Ausbildung mit dem Thema «Brandbekämpfung» teil 
und zwei absolvierten den Fachkurs «Einsatzführung».

Feuerwehr-Übungsanlage
Aufgrund der verordneten Massnahmen der Regierung 
blieb die Übungsanlage auf dem Gelände des ABS bis 
Mitte Juni geschlossen. Die Nutzungen der Anlageging 
deshalb gemessen am Vorjahr stark zurück, insbeson-
dere die ausländischen Feuerwehren verzichteten auf 
einen Besuch. Das Einschränken der Öffnungszeiten 
begründete die Kürzung der ursprünglich mit den Ge-
meinden vereinbarten jährlichen Nutzungsgebühr von 
CHF 2'400 um ein Drittel.

Insgesamt besuchten 446 Feuerwehrleute aus dem 
In- und Ausland die Übungsanlage (im Vorjahr: 1'051). 
Daneben nutzten jedoch noch einige Feuerwehren das 
Gelände der Übungsanlage für Übungen mit Einsatz 
von Löschschaum, welche jedoch nicht Eingang in die 
Statis tik fanden. Die Betriebsabrechnung schloss we-
gen der gesunkenen Einnahmen mit einem Minus da 
grössere Kosten für Unterhalt und Reparaturen trotz der 
geringeren Nutzung anfielen.

Den Umgang mit Feuerlöschern und anderen Lösch-
geräten als wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sicher-
heit erlernten 399 Nichtfeuerwehrleute im Rahmen von 
öffentlichen zugänglichen Kleinlöschgeräteschulungen.

Auf die Übungsanlage kann zwischenzeitlich im Rah-
men der Feuerwehrausbildung nicht mehr verzichtet 
werden. Der Entscheid für das Willeareal als Standort 
des neuen Landesspitals setzte unmittelbar die Suche 
nach alternativen Standorten für die Anlage in Gang.
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Feuerwehrstützpunkt Vaduz
Um die Verfügbarkeit der Fahrzeuge des Stützpunkts 
an Wochenenden und Feiertagen sicherzustellen, lei-
steten die Mitglieder der Stützpunktfeuerwehr Vaduz an 
65  Tagen Pikettdienste mit je zwei Mann. Zur Stärkung 
der Zusammenarbeit mit dem Stützpunkt forderten die 
 Gemeindefeuerwehren regelmässig die Spezialgeräte 
für ihre Übungen an. Aufgrund des reduzierten Übungs-
betriebs kam der Stützpunkt nur bei einer Übung mit 
der Hubrettungsbühne zum Einsatz.

Beim Material schlug die Beschaffung einer Wärme-
bildkamera für die Drohne der FW Vaduz zu Buche. Da-
neben fielen auch Kosten für die Wartung und Instand-
haltung der landeseigenen Fahrzeuge und Geräte an.

Die Stützpunktfeuerwehr Buchs, welche seit Ende 
2015 die Aufgabe der Chemiewehr in Liechtenstein 
wahrnimmt, hatte keine Einsätze im Land zu verzeich-
nen.

Strahlenschutz
Die vierzehnköpfige Strahlenschutzgruppe besteht aus 
Angehörigen verschiedener Gemeindefeuerwehren des 
Landes. Erfreulicherweise zeigen mehrere junge Feuer-
wehrleute aus verschiedenen Gemeinden Interesse an 
der anspruchsvollen Arbeit. Der jährlichen Strahlen-
schutzkurs, welcher verkürzt auf einen halben Tag und 
ohne Mitwirkung einer Gemeindefeuerwehr stattfand, 
umfasste eine Übung im Trümmerfeld und die Einschu-
lung der bei radiologischen Ereignissen für die «Natio-
nale Alarmzentrale der Schweiz (NAZ)» zu erledigenden 
Messaufgaben.

Inspektionen
Der pandemiebedingte Stillstand und die bei Übungen 
geltenden Schutzkonzepte verunmöglichten die Durch-
führung der geplanten Inspektionen. Die Einsätze im 
Berichtsjahr zeigten, dass die Feuerwehren leistungs-
fähig waren und trotz reduzierten Übungsbetrieb das 
Handwerk noch beherrschten.

Internationale Beziehungen
Liechtenstein ist seit der Gründung der «Feuerwehr 
Koordination Schweiz (FKS)» analog den Kantonen in 
allen Gremien vertreten. Die FKS schafft die Grund-
lagen für die Zusammenarbeit der Kantone und des 
Fürstentums Liechtenstein bei den die Feuerwehr be-
treffenden Fragestellungen von grundsätzlicher und 
gesamtschweizerischer Bedeutung. Beispiele dafür 
sind die Harmonisierung des Ausbildungswesens oder 
die kantonsübergreifende Bearbeitung von fachtech-
nischen und sicherheitspolitischen Fragen. In den ent-
sprechenden Arbeitsgruppen wird das ABS durch den 
Feuerwehrinspektor in der vierteljährlich tagenden In-
stanzenkonferenz vertreten.

In der Fachgruppe «Schadensabwehr der In-
ternationalen Gewässerschutzkommission für den 
Bodensee (IGKB)» ist Liechtenstein ebenfalls ein 

stimmberechtigtes Mitglied, da der Rhein als grösster 
Zufluss mitentscheidend für die Wasserqualität des Bo-
densees ist. Die Beschlüsse dieses Fachgremiums fin-
den im Land selbst ihren Niederschlag in den gewässer-
schutzrelevanten Alarmplänen.

Kommissionen und Arbeitsgruppen
Die ständige Arbeitsgruppe «Feuerwehr-Koordination 
Liechtenstein (FKL)» bildet das Bindeglied zwischen 
Gemeinden, Land, ABS und dem Feuerwehrverband. 
Neben dieser Koordinationsaufgabe behandelt die FKL 
als zuständiges Gremium den Jahresbericht und die 
Jahresabrechnung der Übungsanlage. Im Berichtsjahr 
fanden jedoch keine physischen Treffen statt. Um die 
künftige Nutzung und Attraktivität der Übungsanlage 
sicherzustellen, kümmert sich eine Arbeitsgruppe um 
die entsprechenden Aufgaben.

Samariterwesen
Aufgrund der Covid-19-Pandemie waren für einmal die 
ansonsten im Hintergrund wirkenden Samariter die 
Hilfsorganisation der Stunde. Gemäss den für die Pan-
demie in Rechnung gestellten Szenarien, zeichnete sich 
im Falle von weiter ansteigenden Inzidenzen eine Über-
lastung des Gesundheitswesens ab. Sorge bereitete in 
diesem Zusammenhang unter anderem das fehlende 
Pflegepersonal. Spontan erklärten sich im März rund 
80 Samaritern bereit, die Institutionen des liechtenstei-
nischen Gesundheitswesens (Spital, Alters- und Kran-
kenpflege, Spitex) bei Bedarf zu unterstützen. 35 von 
ihnen bildeten sich in speziellen vom Landesspital ge-
meinsam mit dem LAK angebotenen Ausbildungsgän-
gen, im Hinblick auf diesen anspruchsvollen Einsatz, 
weiter. Die befürchtete Überlastung des Gesundheits-
wesens blieb aus, sodass im Rahmen der Kranken- und 
Alterspflege bis dato nicht in grösserem Umfang auf die 
Samariter zurückgegriffen werden musste. Dennoch 
leis teten die Samariter an der Covid-19-Front wertvolle 
Dienste, indem sie bei der Familienhilfe den Mahlzei-
tendienst oder beim LAK Betreuungsaufgaben über-
nahmen.

Ungeachtet der Covid-19-Pandemie bedingten Ver-
pflichtungen leisteten die sechs Samaritervereine des 
Landes bei 66 zumeist öffentlichen Anlässen insgesamt 
1'075 Stunden Sanitätsdienst. Ohne die im Hintergrund 
wirkenden Samariter wäre die Organisation vieler sport-
licher wie auch kultureller Anlässe kaum oder nur mit 
ungleich grösseren Aufwendungen möglich.

Die Aus- und Weiterbildung der Kaderleute wird 
im Verbund mit dem kantonalen Samariterverein St. 
Gallen / FL und dem Verband «Liechtensteinischer Sa-
maritervereine (VLS)» organisiert. Im Berichtsjahr ent-
sandten die Vereine 14 SamariterlehrerInnen und tech-
nische LeiterInnen zu den obligatorischen Aus- und 
Weiterbildungen in die Schweiz. Drei Mitglieder des 
Samaritervereins Triesenberg begannen die Ausbildung 
zum Samariterlehrer und quittierten vier per Jahresende 
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ihren Dienst und stehen dem Ausbildungswesen nicht 
mehr zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung 
des Kaders wendete das Land CHF 39'229 auf.

Zwecks Ausbildung der breiten Öffentlichkeit 
führten die sechs Vereine eine Vielzahl von Kursen 
(Nothelferkurse, Reanimations- resp. BLS-AED-Kurs, 
Kurs «Notfälle bei Kleinkindern») durch, was auf Seiten 
des Landes Aufwendungen in der Höhe von CHF 23'207 
verursachte. Sämtliche Übungen und Kurse fanden un-
ter den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits- und 
Hygienemassnahmen statt.

Das Land subventionierte die von den Samariterver-
einen getätigten Anschaffungen von Ausrüstung, Gerä-
ten und Einsatzmitteln mit CHF 13'932. Die von den Ver-
einen im Gesundheitswesen und im Sicherheitsverbund 
Liechtenstein erbrachten Leistungen wurden gemäss 
Leistungsvereinbarung in Form von Vereinsbeiträgen 
mit CHF 42'500 honoriert. Inklusive aller Anschaffungs- 
und Ausbildungsbeiträge wurde das Samariterwesen im 
Berichtsjahr mit insgesamt CHF 118'869 gefördert.

Bergrettung
Obwohl die Bergwelt von den «Daheimgebliebenen» 
frequentiert wurde wie selten zuvor, gestaltete sich das 
Berichtsjahr für die Mitglieder der Bergrettung mit rund 
40 Einsatzstunden ungemein ruhig. Die lediglich vier 
Einsätze wurden zudem mehrheitlich von einem Berg-
retter allein, gemeinsam mit der REGA abgewickelt. Ein 
Aufgebot der Mannschaft erfolgte bei einer im Februar 
stattgefundenen Suchaktion.

Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung führte die 
Bergrettung für ihre 27 aktiven Mitglieder neun Kurse 
und Übungen durch. Unter anderem wurde die Bergret-
tung von der «Alpinen-Rettung-Schweiz» mit der Orga-
nisation und Durchführung des Winter-Regionalkurses 
im Malbun betraut.

Die vom Land zugunsten des alpinen Rettungswe-
sens finanzierten Aufwendungen (Einsatzfahrzeuge, 
Ausbildung, Material und Einsatzkosten) betrugen im 
Berichtsjahr CHF 45'813.

Rettungshundeführergruppe Liechtenstein
Im Rahmen der Ausbildung wurde Wert darauf ge-

legt, dass der Einsatz im Winter und somit das Absu-
chen von Lawinenkegeln ebenso trainiert wird, wie die 
vorzugsweise im Sommer beübte Suche nach Vermiss-
ten im Gelände. In diesem Sinne übten die Rettungs-
hundeführer (RHF) im Januar und Februar an acht Ta-
gen das Suchen und Retten von Lawinenopfern. Die 45 
in den Sommermonaten abgehaltenen Übungen zielten 
darauf ab, die für die Gebirgsflächensuche erforder-
lichen Kompetenzen zu vermitteln. Im Berichtsjahr ver-
fügte die Gruppe über vier einsatzfähige Hundeteams, 
welche für die Geländesuche wie auch für die Lawinen-
suche eingesetzt werden können. Die Tätigkeit der RHF 
stösst aktuell auf reges Interesse, nehmen doch zwi-
schenzeitlich neun Aspiranten mit ihren vierbeinigen 
Begleitern regelmässig an den Übungen teil. Auch wenn 

damit die Zukunft der Gruppe gesichert scheint, sei da-
rauf hingewiesen, dass die Ausbildung eines voll ein-
satzfähigen Teams mindestens vier Jahre dauert. Im Be-
richtsjahr kam es zu keinen Ernstfalleinsätzen. Die vom 
Land finanzierten Aufwendungen (Ausbildung, Material 
und Einsatzkosten) beliefen sich auf CHF 25'476.

Wasserrettung
Der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit lag auf der  
Kanuausbildung, welche an zwei Terminen auf der 
Reuss / Aargau sowie im Walensee unter fachkundiger 
Leitung stattfand. Zusätzliche vereinsinterne Übungen 
(POLYCOM-Funk, Fertigkeiten unter Wasser, Kennen-
lernen einheimischer Gewässer und Fliessgewässer) 
komplementierten das zeitintensive Ausbildungspro-
gramm. Die mit der Wasserrettung verbundenen Kosten 
(Fahrzeuge, Ausbildung, Einsatz, Material) belasteten 
die Landesrechnung mit CHF 22'913.

Übermittlungsgruppe
Die 19 Mitglieder absolvierten gemeinsam mit Zivil-
schutzangehörigen aus anderen Formationen einen 
Wiederholungskurs, an welchen der fachgerechte Um-
gang mit dem POLYCOM-Funk instruiert wurde. Das da-
bei Gelernte konnte in den vergangen Jahren jeweils bei 
den beiden Sportanlässen «LGT-Marathon» und «Lie-
Mud-Run» zur Anwendung gebracht werden. Diese 
von der Übermittlungsgruppe geschätzten Einsätze 
entfielen, da die Veranstaltungen aus bekannten Grün-
den nicht stattfanden. Für die dem Zivilschutz zugeord-
nete Spezialeinheit wurden Gesamtkosten in Höhe von 
CHF 7'740 aufgewendet.

Betriebsgruppe Landesführungsraum
Der reguläre Unterhalt in Friedenszeiten sowie der 
geordnete Betrieb des Landesführungsraums im Ein-
satzfall werden von der 19 Mitglieder umfassenden Be-
triebsgruppe sichergestellt. Einzelne Mitglieder dieser 
Gruppe stehen der technischen Einsatzleitung für Na-
turgefahren zusätzlich als Führungsunterstützung zur 
Verfügung. Stetige Weiterbildungen in Grundlagen der 
Stabsarbeit, systematischen Problemlösung oder elek-
tronischen Lageverarbeitung sind unerlässlich. Die für 
die Betriebsgruppe aufgewendeten Kosten betrugen 
CHF 3'690.

Zivilschutz

Schutzraumbau
Auch wenn gemäss der 2016 erfolgten Revision des 
Bevölkerungsschutzgesetzes auf Neuinvestitionen im 
Schutzraumbau künftig verzichtet wird, sollen in den 
bestehenden und landeseigenen Schutzbauten die tech-
nischen Komponenten (Filteranlagen, Notstromversor-
gung etc.) mittels eines angemessenen Unterhalts bis 
zum Ende ihrer technischen Gebrauchsdauer einsatz-
fähig gehalten werden. Dazu gehört unter anderem die 
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periodische Inbetriebnahme der Notstromgeneratoren 
durch die für jeden Schutzraum bestimmten Anlage-
warte. Die dereinst einrichtungstechnisch redimensio-
nierten Schutzräume stehen dem Bevölkerungsschutz 
bei der Bewältigung von ausserordentlichen Lagen wei-
terhin als Notunterkünfte zur Verfügung. Für den Be-
trieb und Unterhalt der landeseigenen Schutzräume 
wurden im Berichtsjahr noch insgesamt CHF  12'500 
benötigt.

Alarmierung
Liechtenstein verfügt analog der Schweiz über ein 
flächendeckendes Alarmierungssystem mit Sirenen, 
welches im Rahmen des alljährlichen Probealarms am 
5. Februar 2020 getestet wurde. Die zentrale, bei der 
Landespolizei installierte Systemsteuerung funktio-
nierte ebenso fehlerfrei, wie die 23 über das ganze Land 
verteilten Sirenen.

Ein wesentlicher Teil der Bevölkerung informiert 
sich heute über mobile internetgestützte Kommunika-
tionsmittel. Mit der 2018 eingeführten Alarmierungs- 
und Informationsplattform «Alertswiss» haben auch die 
liechtensteinischen Behörden die Möglichkeit, Alarm-
meldungen und Verhaltensempfehlungen über Push-
Meldungen auf Smartphone durch die Alert-swiss-Web-
site zu verbreiten. Beim Sirenentest 2020 informierten 
die liechtensteinischen Behörden die Bevölkerung 
ebenfalls über die Alertswiss-Kanäle. «Alertswiss» 
wird auch regelmässig zur Verbreitung der geltenden 
Schutzmassnahmen und Verhaltensempfehlungen im 
Rahmen der Covid-19-Pandemie verwendet.

Da die UKW-Technologie künftig nicht mehr weiter-
betrieben wird und damit im System Polyalert als re-
dundanter Auslösemechanismus nicht mehr zur Verfü-
gung steht, sind seit dem Berichtsjahr alle Sirenen mit 
einem Mobilfun kmodem ausgerüstet. Die Kosten dieser 
Erneuerungsarbeiten wurden vom Landtag im Rahmen 
eines über CHF 36'000 lautenden Nachtragkredits gut-
geheissen.

Wirtschaftliche Landesversorgung

Im Rahmen des mit der Schweiz im Jahr 1923 abge-
schlossenen Zollvertrages wurde Liechtenstein Teil der 
wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) der Schweiz. 
Entsprechend orientierte sich Liechtenstein bei der For-
mulierung der diesbezüglichen Bestimmungen im Be-
völkerungsschutzgesetz und der darauf abgestützten 
Bevölkerungsschutzverordnung an der einschlägigen 
Bundesgesetzgebung (Bundesgesetz vom 8.  Oktober 
1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung). Ana-
log zur Schweiz konzentriert sich Liechtenstein im Rah-
men der WL auf die Bewältigung von kurz- und mittel-
fristigen Versorgungsengpässen bei lebenswichtigen 
Gütern (Nahrungsmittel, Energieträger, Heilmittel, Hilfs- 
und Rohstoffe) und Dienstleistungen (Transport- und 
Fernmeldedienste, Lager- und Speichermöglichkeiten).

Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt greift 
die WL, zwecks Stabilisierung der Versorgungslage, 
oft mehrmals im Jahr mit den ihr zur Verfügung ste-
henden Instrumenten ein. So geschehen auch bei der 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie mit ihren für den 
Normalbürger offensichtlichen Auswirkungen auf die 
Versorgungslage (vgl. Hamsterkäufe). Im Fokus der 
Krisenbewältigung standen die beiden Fachbereiche 
Heilmittel und Logistik, welche mit der Freigabe von 
Pflichtlagern (Antibiotika, Atemschutzmasken FFP2), 
der Abgabebeschränkung (Kontingentierung) von ge-
wissen Arzneimitteln sowie der Erteilung von Sonder-
bewilligungen im Transportwesen intervenierten und 
damit den Markt stabilisierten.

Im Zuge der Anlagebereinigung zum Zollvertrag galt 
es auch im Berichtsjahr zu prüfen, ob und mit welchen 
Anpassungen neue Rechtserlasse der Schweiz (Ver-
ordnung (VO) über die Pflichtlagerhaltung von Arznei- 
mitteln in AS 2019 4755; VO des WBF über die Pflicht-
lagerhaltung von Arzneimitteln in AS 2019 4759; VO 
über die Meldestelle für lebenswichtige Humanarznei-
mittel in AS 2019 4763; VO über vorrangige Transporte 
in Ausnahmesituationen in AS 2019 2823; VO über die 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schwe-
ren Mangellagen in AS 2020 3671) auf Grundlage des 
Zollver trages in das liechtensteinische Recht zu über-
nehmen sind.

Schutz vor Naturgefahren

Ereignisse
Schnee / Lawinen: Der vergangene Winter zeichnete 
sich durch wenig Schnee und ein abruptes, sehr frühes 
Saisonende aus. Entsprechend stieg die Lawinengefah-
renstufe nie über die Stufe 3 (erheblich) an. Dies hatte 
zur Folge, dass auch keine Schadenlawinen zu verzeich-
nen waren.

Kennzahlen Mess- und Beobachtungsdienst Malbun 
(1'610 m ü. M., 1. November bis 30. April)

 Winter Durchschnitt 
 2019 / 2020 (Maximum / Minimum)

Neuschneesumme 467 658 (1'001 / 408)
max. Schneehöhe 85 125 (225 / 55)
Anzahl Neuschneetage 65 69 (85 / 49)

Hochwasser / Rutschungen: Im Berichtsjahr führte der 
Rhein zweimal erhöhte Abflüsse. Erwähnenswert ist das 
Rheinhochwasser vom 3. Oktober mit einem geschätz-
ten Abfluss von rund 1'400 m³ / s in Balzers, was etwa 
einem 10-jährigen Ereignis (HQ10) entspricht. Eingang 
in die Hochwasserstatistik fand auch das Abflussereig-
nis vom 30. August (HQ2 1'100 m³ / s). Bei diesem Nie-
derschlagsereignis fielen im Land selbst innerhalb von 
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48 Stunden flächig über 120 mm Regen. Spitzenreiter 
war die Messstation «Bärgtälli» mit 168 mm. Dank der 
geringen Niederschlagsintensitäten führte dies jedoch 
nicht zu erwähnenswerten Abflüssen oder Rutschun-
gen. Einzig die Esche trat im Bereich des Sportparkes 
geringfügig über die Ufer.

Steinschlag / Sturz: Im Berichtsjahr ereigneten sich 
diverse Sturzereignisse, davon verursachte ein Ereig-
nis aus dem Gebiet «Bleika» geringfügige Schäden an 
einem Gebäude.

Trockenheit / Waldbrand: Die fehlenden Nieder-
schläge zwischen Mitte März und Ende April führten zu 
einer erhöhten Waldbrandgefährdung. Entsprechend 
musste vom 16. bis 29. April ein Feuerverbot im Wald 
und in Waldesnähe erlassen werden.

Wind / Sturm: Aussergewöhnlich war das mit Ge-
fahrenstufe 4 bewarnte Sturmtief «Sabine» vom 9. bis 
11. Februar, bei dem auf dem «Spitz» (oberhalb Mal-
bun) eine Böenspitze von 164 km / h und in Vaduz eine 
solche von 118 km / h gemessen wurde. Der Sturm ver-
ursachte einige Schäden an Gebäuden. Des Weiteren 
waren diverse Strassen infolge umgestürzter Bäume 
oder Bauabschrankungen betroffen und auch in den 
Wäldern führte der Sturm zu Windwürfen. Im Gegen-
satz dazu verlief der ebenfalls mit der Gefahrenstufe 
4 prognostizierte Föhnsturm Ende des Jahres (27. 
bis 28.  Dezember) glimpflich. Nur im Malbun wurde 
mit 137 km / h eine Böe über der Warnschwelle von 
110 km / h registriert. Entsprechend blieben nennens-
werte Schäden bei Bauten wie auch in den Waldungen 
aus.

Erdbeben: Die Region Rheintal war im Berichtsjahr 
seismisch kaum aktiv. Von den zwei registrierten Beben 
(Magnitude >0.0) mit Epizentrum in Liechtenstein war 
auch das Stärkste vom 3. Mai mit einer Magnitude von 
1.6 nicht spürbar. Dies im Gegensatz zu demjenigen mit 
Epizentrum in Elm GL, das mit einer Stärke von 4.3 auch 
in Liechtenstein spürbar war.

Notfallplanung und -organisation

Lawinendienst: Infolge der geringen Schneemengen 
verbunden mit einer verhältnismässig sicheren Lawi-
nensituation musste der Lawinendienst während des 
gesamten Winters keine Sperrungen anordnen. Der 
komplette Lawinendienst traf sich zu zwei Koordinati-
onssitzungen und einer internen Weiterbildung.

Wasserwehr Rhein: Wegen der Covid-19-Pandemie 
mussten sämtliche mit den Rheingemeinden vereinbar-
ten Übungen auf das Folgejahr verschoben werden. Ein 
Update erfuhren die den Gemeinden zur Verfügung ge-
stellten Einsatzunterlagen, insbesondere die bestehen-
den Kontroll- und Interventionspläne. Als neues Hilfs-
mittel konnten zudem Signalisationspläne eingeführt 
werden. Diese erlauben den Gemeinden im Ernstfall 
sämtliche Rheinzufahrten auf Basis eines vordefinierten 
Schemas zu sperren und so den Einsatzkräften den 

ungehinderten Zugang zu den Rheindämmen zu ge-
währleisten.

«Internationale Wasserwehr Alpenrhein (IWWA)»: 
Die «IWWA» setzt sich zum Ziel, die Zusammen-
arbeit im organisatorischen Hochwasserschutz zwi-
schen Liechtenstein, St. Gallen und Vorarlberg zu 
koordinieren. Hierfür wird bei der St. Galler Rhein- 
bauleitung eine permanent besetzte Geschäftsstelle 
 betrieben. An deren Aufwendungen beteiligt sich 
Liechtenstein mit jährlich pauschal CHF  30'000. Das 
ABS hatte den rotierenden IWWA-Vorsitz von 2016 
bis 2020 inne, welcher Ende des Berichtsjahres an den 
Kanton St. Gallen überging. Infolge der mit der Covid-
19-Pandemie verbundenen Restriktionen wurde nur 
eine virtuelle Arbeitssitzung abgehalten; die für das 
Berichtsjahr vereinbarten Ausbildungsgänge wurden 
abgesagt. Die in den Vorjahren initiierten Projekte, wie 
der «Behelf Baustab» und die Koordination mit dem 
Kanton Graubünden wurden innerhalb der jeweiligen 
Arbeitsgruppen weitergeführt.

Wasserwehr Binnengewässer / Rüfen: Auf Gemeinde-
ebene stehen den für die Binnengewässer und Rüfen 
verantwortlichen Wasserwehren die Gemeindeförster 
in der Funktion des Rüfemeisters vor. Auf Grundlage 
der revidierten Gefahrenkarten wurde die Aktualisie-
rung der Interventionsplanung für die Binnengewässer 
und Rüfen fortgesetzt. Im Berichtsjahr konnten nun, bis 
auf das Alpengebiet, sämtliche Interventionsplanungen 
zusammen mit den zuständigen Rüfemeistern fertigge-
stellt werden.

Messnetz: Im Interesse des Hochwasserschut-
zes betreibt das Land ein über das ganze Land ver-
teiltes aus Wetter- und Pegelmessstationen bestehen-
des Messnetz. Um einen störungsfreien Betrieb der 
einzelnen Stationen gewährleisten zu können, müssen 
die sensiblen Messeinrichtungen permanent unterhal-
ten und gegebenenfalls erneuert werden. In diesem 
Sinne wurde die defekte Messsonde bei der Pegelmess- 
station am Binnenkanal in Schaan mit einem Radar 
ersetzt. Diese alternative Messtechnik erlaubt einen 
weitestgehend unterhaltsfreien Betrieb und ist damit 
langfristig kostengünstiger. Eine besondere Herausfor-
derung ergibt sich aus der nutzergerechten Aufberei-
tung und Dokumentation der gewonnen Daten.

Wasserbau

Gewässerunterhalt
Die Unterhaltsarbeiten an den Landesgewässern (Bin-
nenkanal, Esche, Spiersbach, Scheid-, Parallel- und 
Grenzgraben) sind in den vergangenen Jahren arbeits-
aufwendiger geworden. Neben den Mäharbeiten an den 
Böschungen und der Gewässersohle, der Bestockungs-
pflege und den Entschlammungen beschäftigen den 
Gewässerunterhalt seit einiger Zeit vermehrt auch die 
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten. Zudem 
wird der Aufwand zur Behebung der Schäden, die durch 
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die Aktivitäten der Biber hervorgerufen werden, immer 
grösser. Aufgrund der limitierten personellen Ressour-
cen wurden auch im Berichtsjahr auf Kosten einer nach-
haltigen Gewässerbetreuung Unterhaltsmassnahmen 
zurückgestellt, um die vom Biber verursachten Schäden 
zu beheben.

Renaturierungen / Binnenkanal Haberfeld Vaduz: 
Die 2018 aufgelegte Machbarkeitsstudie zeigt für den 
Binnenkanal im Bereich Haberfeld, Gemeinde Vaduz, 
das Aufwertungspotential einer Gewässerrevitalisie-
rung sowie den hierfür erforderlichen Raumbedarf 
auf. Die vorgeschlagenen Revitalisierungsmassnahmen 
werden vom Vaduzer Gemeinderat unterstützt. Die mit 
diesem Vorhaben verbundenen Fragen rund um das 
«Gesetz über die Erhaltung und Sicherung des land-
wirtschaftlich nutzbaren Bodens» konnten zwischen-
zeitlich ebenfalls geklärt werden. Da aber die Auslösung 
resp. Umlegung des für die Renaturierung erforder-
lichen Grundes mit den Grundeigentümern noch nicht 
abschliessend vereinbart ist, konnte die Realisierung 
dieses Projekts nicht wie ursprünglich budgetiert (vgl. 
Budget 2020: CHF 1.0 Mio.) im Winter 2019 / 2020 in 
Angriff genommen werden. Unter der Voraussetzung, 
dass mit den betroffenen Grundeigentümern absehbar 
eine einvernehmliche Regelung gefunden werden kann, 
ist der Baubeginn im Winter 2021 / 2022 geplant.

Esche: Die Abflusskapazität der Esche stösst schon 
bei häufigen Ereignissen an ihre Grenzen. Durch die Ak-
tivitäten des Bibers (Erstellen von Dammbauten, Bäume 
fällen ins Abflussprofil, starke Verkrautung der Sohle 
infolge des biberbedingten Schlammeintrags ins Ge-
wässer) auf den in den vergangen Jahren revitalisier-
ten Gewässerabschnitten verkleinerte sich die Abfluss-
kapazität des Gerinnes zusätzlich. Die Biberaktivitäten 
verursachen insgesamt eine deutliche Anhebung des 
Wasserspiegels. Trotz massiver Steigerung des Unter-
haltsaufwands, erhöhte sich die Gefahr einer Ausufe-
rung dadurch sukzessive.

Gemeinsam mit dem Amt für Umwelt, den Umwelt-
verbänden sowie Gemeindevertretern kam man zum 
Schluss, dass die Anwesenheit des Bibers mit den Er-
fordernissen des Hochwasserschutzes nicht vereinbar 
ist. Eine erneute Umgestaltung der in den vergangen 
Jahren neugestalteten Gewässerabschnitte («Industrie 
Mauren» und «Sportpark Eschen-Mauren») erschien 
daher unausweichlich. Bevor mit den baulichen Mass-
nahmen begonnen wurde, informierte das Amt für Um-
welt und das ABS bei einer öffentlichen Veranstaltung 
die interessierte Bevölkerung über die im Frühsommer 
getätigten Massnahmen. Mit dem Einbau eines Grab-
schutzes und der Abflachung der Böschungen soll eine 
erneute Ansiedelung des Bibers verhindert werden.

Rheinschutzbauten

Unterhalt des Rheinbauwerks
Aufgrund des Ausbleibens von nennenswerten Rhein-
hochwässern seit 1987 konnten sich auf den im Ab-
schnitt Balzers situierten Kiesbänken in den vergange-
nen 30 Jahren Gehölzinseln entwickeln. Angesichts des 
Ausmasses des Bewuchses und der prognostizierten 
weiteren Entwicklung dieser Gehölze sahen sich die 
Unterhaltsverantwortlichen des ABS und des Rheinun-
ternehmens des Kantons St. Gallen im Jahre 2014 aus 
hochwasserschutztechnischen Gründen gezwungen, 
die Bestockung schrittweise zu entfernen. Im Wissen 
um den damit verbundenen Eingriff in Natur und Land-
schaft fand am 24.  Juni 2014 ein Ortstermin mit Ver-
tretern des Amts für Umwelt, der Gemeinde Balzers 
und verschiedener Umweltorganisationen statt. Dabei 
wurde vereinbart, die geplante Rodung aufzuschie-
ben und vorerst entsprechende Untersuchungen in die 
Wege zu leiten. Gemäss dieser Absprache erfolgten von 
2015 bis 2019 detaillierte Vegetationskartierungen. Ein 
besonderes Augenmerk wurde dabei im Sinne eines 
Monitorings der Vegetationsentwicklung geschenkt. 
Parallel dazu quantifizierte ein renommierter Hydraulik-
experte im Rahmen eines Gutachtens den Einfluss der 
Bestockung auf das Hochwassergeschehen. Auf Grund-
lage dieser Abklärungen verfasste 2019 ein in ökolo-
gischen Fragestellungen bewandertes Büro ein Konzept 
zur Entfernung der Gehölzinseln. Dieser mit dem Amt 
für Umwelt, der Gemeinde Balzers und dem Rheinun-
ternehmen St. Gallen einerseits und den verschiedenen 
Umweltorganisationen andererseits diskutierte und ab-
gestimmte Plan sah vor, die bis zu zwei Meter höher ge-
legenen, mit Gehölz bestockten Sandlinsen im Verlaufe 
von sechs Jahren etappiert zu roden und auf das Niveau 
der angrenzenden Kiesbank abzutragen. Das Konzept 
sah dabei verschiedene Massnahmen vor, um die auf 
den tiefer liegenden Kiesflächen beheimateten «Deut-
schen Tamarisken» zu schützen. Neben der Wiederher-
stellung des ursprünglichen Abflussprofils zielte das 
Konzept darauf ab, den Lebensraum der «Deutschen 
Tamarisken» sowie des Flussregenpfeifers zu erhal-
ten, indem die Kiesbänke zu Gunsten dieser beiden ge-
schützten Arten weitgehend waldfrei erhalten werden 
sollten. Der erste, im Stile eines Pilotprojektes im Winter 
2019 / 2020 durchgeführte Eingriff bestätigte die Prakti-
kabilität des Konzeptes. Auf der Hälfte der auf Höhe des 
Kieswerks «Foser» situierten Kiesinsel wurden die be-
stockten Feinsedimentablagerungen abgetragen, ohne 
den angrenzenden Tamariskenbestand anzutasten. Die 
Hochwasser vom 30. August 2020 und 3. Oktober 2020 
hielten sich jedoch nicht an diese Planung. Erstmals seit 
33 Jahren liess der Rhein wieder einmal seine Muskeln 
spielen, indem er das Rheinbett über weite Strecken neu 
formte. Kiesbänke wurden dabei abgetragen und verla-
gert. Auch vor der Kiesbank in Balzers und ihren Tama-
risken machte er nicht Halt.
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zuhanden der Regierung ein Vorschlag zur Ausschei-
dung des Gewässerraums entlang des Rheins aus-
zuarbeiten. Bei der Festlegung des Gewässerraums 
kommt dem im Entwicklungskonzept Alpenrhein 
(EKA) vorgeschlagenen Rheinaufweitungen eine be-
sondere Bedeutung zu. Die verbindliche Verankerung 
des Gewässerraums in den Richt- und Ortsplänen von 
Land und Gemeinden ist vorzunehmen.

–   Rheinaufweitungen, Gewässerökologie: In Abstim-
mung mit den Rheingemeinden Schaan und Eschen 
sowie der Bürgergenossenschaft Eschen ist im Rah-
men eines Vorprojektes die Flussaufweitung «Schaan-
Buchs-Eschen» gemeinsam mit dem Kanton St. Gallen 
einer vertieften Untersuchung zu unterziehen. Dabei 
ist auch die Zweckmässigkeit einer vorerst einseitigen 
Realisierung des Teilperimeters «Schaan-Eschen» zu 
studieren. Analog wird mit der Gemeinde Vaduz und 
der Bürgergenossenschaft Vaduz die Machbarkeit der 
im Entwicklungskonzept Alpenrhein (EKA) vorgese-
henen Flussaufweitung «Sevelen-Vaduz» geprüft.

Auch wenn alle vier im EKA empfohlenen Aufweitungen 
(Balzers, Vaduz, Schaan-Eschen, Ruggell) einmal zur 
Ausführung gelangen, erfahren lediglich fünf Kilome-
ter des Rheins eine Neugestaltung. Auf 4 ⁄ 5 des insge-
samt 26 Kilometer langen Rheinabschnittes bleibt das 
Abflussprofil in seiner heutigen Form unverändert er-
halten. Mit dem Ziel auch diese Gewässerabschnitte 
ökologisch aufzuwerten, werden die Möglichkeiten und 
Grenzen von Instream-Massnahmen (Renaturierungs-
massnahmen innerhalb des bestehenden Gerinne-
profils) im Rhein untersucht. 

Die approximativen Kosten einer Sanierung des ge-
samten liechtensteinischen Rheinabschnittes belaufen 
sich gemäss der im Bericht vorgenommenen Abschät-
zung auf CHF 90 Mio. Nicht inkludiert sind dabei die 
Mehraufwendungen wie sie bei der Realisierung von 
Rheinaufweitungen in Rechnung gestellt werden müs-
sen. Eine verlässliche Grössenordnung hierzu kann erst 
auf Basis eines konkreten Aufweitungsprojektes abge-
geben werden. Gemäss Art. 9 Rheingesetz (LGBl. 1990 
Nr. 77) hat das Land die finanziellen Aufwendungen der 
Dammsanierung zu tragen. Mit dem Ziel, den Damm im 
Verlaufe der kommenden 20 Jahre zu sanieren, sind im 
Budget (ab 2022) jährlich durchschnittlich CHF 4.5 Mio. 
einzustellen.

Sanierungsprojekt «Sportplatz Blumenau», Trie-
sen: Im November 2018 informierte die Gemeinde Trie-
sen das ABS erstmals über den im Winter 2019 / 2020 
geplanten Ausbau der Sport- und Freizeitanlage Blu-
menau. Da die Gemeinde Triesen im Rahmen dieses 
Vorhabens im Nahbereich des Rheindamms umfang-
reiche Geländeanpassungen vornahm, erschien es 
zweckmässig, die auf diesem Abschnitt vorgesehenen 
Dammsanierungsmassnahmen vorzuziehen. Der hierfür 
beantragte Nachtragkredit über CHF  320'000 geneh-
migte der Landtag anlässlich seiner im Oktober 2019 

Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) – Projektgruppe Flussbau
Das von der IRKA vor fünf Jahren initiierte Projekt «Sys-
temsicherheit Alpenrhein» beschäftigt sich mit der 
Frage, wie das Hochwasserschutzsystem des Alpenr-
heins auf ein Extremhochwasser, welches den aktuellen 
Ausbaustandard überfordert, vorzubereiten wäre. Die 
damit verbundenen Untersuchungen zielen darauf ab, 
für dieses sehr seltene unter dem Begriff «Überlastfall» 
beschriebene Ereignis, praktikable Ansätze zur Risiko-
reduktion zu finden. Diese von allen Alpenrheinanlie-
gern unterstützte Systemanalyse ist für Liechtenstein 
im Hinblick auf die geplante Rheindammsanierung von 
grosser strategischer und politischer Bedeutung. In die-
sem Sinne orientierte Regierungsrätin Dominique Has-
ler die Regierungsvertreter aus Graubünden, St. Gallen 
und Vorarlberg anlässlich der IRKA-Jahressitzung vom 
9. Oktober über den Stand der Dinge. In diesem Zusam-
menhang wurde insbesondere darauf verwiesen, dass 
die auf dem liechtensteinischen Rheinabschnitt ver-
folgten Zielsetzungen im Einklang mit dem übergeord-
neten Konzept «Systemsicherheit Alpenrhein» stehen.

Dammsanierung
Strategie «Ertüchtigung Rheindämme»: Der von der 
Regierung und den sieben Rheingemeinden geneh-
migte Strategiebericht «Ertüchtigung Rheindämme, Ge-
samtkoordination Planungen Fürstentum Liechtenstein 
und Kanton St. Gallen, Strategie 2020, 6.  November 
2020» bildet die Grundlage bei der Weiterentwicklung 
des Hochwasserschutzes und der ökologischen Belange 
auf dem gemeinsamen Rheinabschnitt FL-SG.

Konkret soll die Umsetzung der mit dem Kanton St. 
Gallen vereinbarten Massnahmen wie folgt angegangen 
werden:
–   Dammertüchtigung: In Abstimmung mit den Rhein-

gemeinden sind 2021 die Sanierungsarbeiten an den 
laut Strategiebericht besonders instabilen Dammab-
schnitten in Angriff zu nehmen. Diese mit der Sa-
nierungspriorität 1 ausgewiesenen Dammabschnitte 
umfassen auf der liechtensteinischen Seite des Rheins 
insgesamt fünf Kilometer. Die Ertüchtigung dieser 
Dammabschnitte erfolgt nach Möglichkeit bis 2025 
auf Grundlage eigenständiger, zeitlich gestaffelter 
Sanierungsprojekte. Vorausgesetzt das Bewilligungs-
verfahren kann friktionslos abgewickelt werden, soll 
mit der Realisierung der zwei ersten Bauprojekte 
(Dammabschnitte «Triesen km 42.75 – 43.40» und 
«Schaan km 51.00 – 51.40») im Winter 2021 / 2022 ge-
startet werden. In spätestens 20 Jahren hat das insge-
samt 26 Kilometer lange Dammbauwerk den im Stra-
tegiebericht formulierten Stabilitätserfordernissen zu 
genügen. 

–   Gewässerraum: Gemeinsam mit den Rheingemeinden 
sowie in Abstimmung mit dem Kanton St. Gallen ist auf 
Grundlage von Art. 25 des Gewässerschutzgesetzes 
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abgehaltenen Sitzung. Mit dem Bau eines in Abstim-
mung mit der Sportplatzplanung konzipierten landsei-
tigen Auflastfilters wurde der Damm auf einer Länge 
von 320 m ertüchtigt.

Strassenverbindung Vaduz-Triesen und Ertüch-
tigung Rheindämme: Mit dem Bau der entlang des land-
seitigen Böschungsfusses des Rheindamms geplanten 
Verbindungsstrasse soll gleichzeitig das auf diesem Ab-
schnitt besonders instabile Rheinbauwerk saniert wer-
den. Die entsprechenden Projektierungsarbeiten konn-
ten bereits im Vorjahr abgeschlossen werden. Im Zuge 
der im März eingeleiteten Umweltverträglichkeitsprü-
fung galt es, die in Zusammenhang mit den vorgeschla-
genen Dammsanierungsmassnahmen eingegangenen 
Rückfragen zu beantworten.

Kontroll- und Interventionspiste nördlich der  
Binnenkanalmündung Ruggell: Auf Grund des Staats-
vertrags von 1931 ist die Republik Österreich für den 
Unterhalt des Rheindamms bis zur Binnenkanalmün-
dung zuständig. In Fortführung des auf dem liechten-
steinischen Rheinabschnitt von Balzers bis nach Rug-
gell bereits erstellten Kontroll- und Interventionsweges, 
 realisiert die Abteilung Wasserwirtschaft der Vorarl-
berger Landesregierung im Auftrag der Republik im  
Winter 2020 / 2021 rheinabwärts der Binnenkanalmün-
dung ein entsprechendes Wegeprojekt. Der hierfür 
auf liechtensteinischer Hoheit erforderliche Baugrund 
wurde vom Land und der Gemeinde Ruggell ausgelöst. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auf Kosten des Landes 
ein letzter Wegabschnitt von ca. 185 lfm bis zur Binnen-
kanalmündung fertiggestellt.

Rüfeschutzbauten

Landesrüfekommission
Am 7.  Oktober befasste sich die Landesrüfekommis-
sion im Rahmen ihres ordentlichen Jahrestreffens am 
Beispiel der Andrüfe mit dem integralen Risikoma-
nagement, das auf einen ganzheitlichen Umgang mit 
Risiken abzielt. Dieser Ansatz beschränkt sich nicht  
allein auf bauliche Massnahmen. Ein zeitgemässes 
Hochwasserschutzmanagement berücksichtigt ebenso 
Aspekte der Raumordnung. Ein weiterer Bereich des 
integralen Risikomanagement beschäftigt sich mit 
 Fragen zur Einsatzführung im Hochwasserfall. In die-
sem Sinne diskutierte die Kommission vor Ort ver-
schiedene Projekte, welche das Zusammenwirken 
zwischen baulichem, raumplanerischem und orga-
nisatorischem Hochwasserschutz veranschaulichen. 
Ein besonderes Interesse galt den auf Grundlage der 
 revidierten Gefahrenkarten neu aufgelegten Einsatz-
planungen der Wasserwehren.

Bauprogramm 2019
Wie bereits erwähnt, sah sich das ABS gezwungen, 
gerade im Rüfeverbau verschiedene Projekte zurück-
zustellen, um die dabei frei werdenden personellen 

Ressourcen bei der Bewältigung der coronabedingten 
Sonderaufgaben einsetzen zu können. Die Abtei-
lung Wasserbau legte dementsprechend ihren Ar-
beitsschwerpunkt auf den Unterhalt der bestehenden 
Schutzbauwerke (Sammlerleerung und Bauwerkssanie-
rungen). Realisiert wurden jedoch jene Neubauprojekte, 
welche im Vorjahr gemeinsam mit den Gemeinden ini-
tiiert wurden:

Triesen / Dorfbach: Der eingedolte Bachabschnitt 
des Triesner Dorfbachs hatte im Bereich des Sonnen-
kreisels einen Kapazitätsengpass. Im Zusammenhang 
mit dem Bau des Sonnenareals wurde die Linienführung 
der Landstrasse sowie der Dorfstrasse angepasst. Zu-
dem wurden in den beiden Strassenabschnitten diverse 
neue Werkleitungen verlegt. Dieser Zeitpunkt wurde 
genutzt, um den bestehenden Strassendurchlass des 
Triesner Dorfbachs zu sanieren und seine Abflusskapa-
zität zu erhöhen. Die Bachableitung führt neben dem 
Wasser aus dem natürlichen Einzugsgebiet auch Ab-
wässer aus dem Triesner Siedlungsgebiet. Daher wer-
den die Kosten für Massnahmen am Dorfbach von der 
Gemeinde Triesen und dem Land zu gleichen Teilen ge-
tragen.

Triesen / Erlenbach: Im Zusammenhang mit be-
vorstehenden Privatbauten nördlich und südlich der 
Rietstrasse in Triesen, Abschnitt Industriekreisel bis 
Prallhang, wird vorgängig die Rietstrasse inkl. aller da-
zugehörigen Werkleitungen saniert oder teilweise neu 
erstellt. Diese Gelegenheit wurde dazu genutzt, um 
die 50-jährige Bachableitung zu erneuern. Analog dem 
Dorfbach, wird auch der Erlabach als Vorflut für die 
Siedlungsentwässerung genutzt. Entsprechend trägt 
die Gemeinde die Hälfte der Baukosten.

Triesenberg / Bleikabach: Die Gemeinde Triesen-
berg erweitert innerhalb des Ortszentrums ihr Fern-
wärmenetz und erneuert im Gleichzug sämtliche Wer-
kleitungen und Strassenabschnitte. Der innerhalb des 
Bauperimeters verlaufende Teilabschnitt der sanie-
rungsbedürftigen Bleikabach-Ableitung (Baujahr 1970) 
wurde ebenfalls ersetzt. Aus den bereits beim Erla- und 
Dorfbach erwähnten Gründen, beteiligte sich die Ge-
meinde Triesenberg hälftig an den Kosten.

Steinschlagschutzbauten

Die im letzten Jahr begonnene Erstellung eines Stein-
schlagschutzdammes im Bereich des Forstwerkhofes  
in Balzers konnte abgeschlossen werden. Im Bereich 
der Windwurffläche «Schwefelwald» musste ein tem-
poräres Schutznetz zugunsten der zwingend nötigen 
Waldverjüngung sowie der darunterliegenden Gebäude 
erstellt werden.

Rutschsanierung

Die Auswertung und Interpretation sämtlicher für das 
Rutschgebiet Triesen – Triesenberg in den vergangenen 
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20 Jahren in den Disziplinen Geologie, Hydrologie, Geo-
technik und Geodäsie erhobenen Daten wurden in den 
einzelnen Teilbereichen abgeschlossen und die entspre-
chenden Ergebnisse dokumentiert. Die ETH Zürich ana-
lysierte diese Teilberichte, um eine Gesamtbewertung 
nach heutigem Wissenstand vorzunehmen, Empfeh-
lungen für die zukünftige Überwachung abzugeben und 
allfällige Wissenslücken aufzuzeigen. Dies mit dem Ziel, 
eine überarbeitete Strategie für das zukünftige Vorge-
hen in Sachen Rutschüberwachung und -sanierung vor-
zuschlagen.

Der zwischenzeitlich vorliegende Bericht zeigt ei-
nerseits, dass mit den aus den Untersuchungen der 
letzten 20 Jahre gewonnen Erkenntnissen das Gefah-
renszenario eines plötzlichen Kollapses oder einer dra-
matischen Beschleunigung der gesamten Rutschmasse 
ausgeschlossen werden kann. Andererseits, kommt das 
unter der Leitung von Prof. Dr. Löw tätige Team zum 
Schluss, dass eine nachhaltige Sanierung der Rutschbe-
wegung mit verhältnismässigen technischen Massnah-
men gemäss heutigem Kenntnisstand nicht realistisch 
erscheint. Umso wichtiger ist es, dass auf Grundlage 
eines geeigneten Monitorings das Rutschverhalten aktiv 
verfolgt wird, um im Ereignisfall mit organisatorischen 
Massnahmen (vorsorgliche Evakuierungen, Ausser-
betriebnahme von Infrastrukturen wie Leitungen oder 
Strassen) Schäden bestmöglich zu verhindern. Der Be-
richt verweist zudem auf das nicht mehr zeitgemässe 
Monitoring und zeigt vereinzelte Wissenslücken auf, die 
für die Intervention bei Extremereignissen und für die 
langfristige Prävention mittels Gefahrenkarten relevant 
sind.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die ETH Zürich 
zusätzliche Untersuchungen und einen alternativen An-
satz für eine zukünftige Überwachung. Um auch in Zu-
kunft die öffentlichen Mittel zweckmässig, respektive 
wirtschaftlich einsetzen zu können, wurde zusammen 
mit der ETH Zürich ein Forschungsprojekt gestartet. 
Das Projekt zielt darauf ab, die Wissenslücken rund 
um die Mechanismen und Dynamik der Rutschung von 
Triesen – Triesenberg zu schliessen und parallel dazu die 
Optimierung des Monitorings zur Bewegungsüberwa-
chung in die Wege zu leiten. Damit kann ein dem Stand 
der Wissenschaft entsprechendes Risikomanagement 
für das Rutschgebiet Triesen – Triesenberg auch in Zu-
kunft gewährleistet werden.

Rutschüberwachung

Das standardisierte Überwachungs- und Kontrollpro-
gramm, bestehend aus Inklinometer-, Ankerkraft- und 
geodätischen Deformationsvermessungen, konnte wie-
derum programmgemäss durchgeführt werden. Gemäss 
den Empfehlungen der ETH Zürich kann die bestehende 
Überwachung auf einzelne wenige Punkte beschränkt 
werden; diese sollen hierzu in permanente und on-
line verfügbare Messstellen umgerüstet werden. Erste 

diesbezügliche Arbeiten wurden mit der Erstellung von 
zwei hochauflösenden Stationen zur Bewegungsüber-
wachung bereits umgesetzt.

Rutschung Schlucher
Die sich in den Jahren 2016 bis 2018 stark beschleunigte 
Rutschmasse im Einzugsgebiet der Schlucherrüfe, die 
anschliessend fast vollständig zum Stillstand kam, blieb 
auch im Berichtsjahr ruhig. Trotzdem soll das Monito-
ring mit der permanenten Positionsüberwachung bei-
behalten werden, um im Falle einer erneuten Beschleu-
nigung die formulierten Thesen zum Rutschverhalten 
bestätigen zu können.

Sondierbohrungen
Im Berichtsjahr wurden keine neuen Sondierbohrungen 
oder Entwässerungsmassnahmen realisiert.

Gefahrenkarte

Im Rahmen der Aktualisierung und des Vollzugs der 
landesweiten Naturgefahrenkarten ist das ABS für die 
Behandlung sämtlicher mit gravitativen Naturgefahren-
prozessen verbundenen Fragestellungen zuständig. Die 
Gefahrenkarten bilden im Sinne des Naturgefahrenma-
nagements eine wesentliche Grundlage bei der Planung 
von baulichen Schutzmassnahmen am Einzelobjekt 
(vgl. Baugesuche in Gefahrenzonen). In der Raum- re-
spektive Nutzungsplanung haben sie sich sowohl auf 
Landes- wie auch auf Gemeindeebene als eigentliche 
Grundgrösse etabliert. Zudem sind moderne Gefahren-
karten im Bereich Notfallplanung und Ereignisbewälti-
gung eine wesentliche Grundlage für die Einsatz- und 
Rettungskräfte im Ernstfall. Als entsprechend gross 
wird bei sämtlichen Behörden auch der Nutzen der re-
vidierten Gefahrenkarten eingestuft.

Die Revision der Gefahrenkarte beschränkte sich auf 
die bau- und siedlungsnahen Gebiete. Die Beurteilung 
der Gefahrenprozesse ausserhalb dieses Perimeters er-
folgte in der Vergangenheit aufgrund der geringeren 
Bedeutung ungleich extensiver. Die davon abgeleiteten 
Karten haben Hinweischarakter. Nichts desto trotz sol-
len auch diese Gebiete hinsichtlich der massgebenden 
Gefahrenprozesse in den nächsten Jahren eine Überar-
beitung erfahren. Die einmal revidierten Gefahrenhin-
weiskarten bilden unter anderem eine Grundlage bei der 
Ausscheidung und Bewirtschaftung des Schutzwaldes. 
In der politischen Diskussion um das Massnahmenpaket 
zur Verbesserung Waldverjüngung wurde die vom ABS 
vertretene Position bezüglich der überragenden Bedeu-
tung des Waldes beim Schutz des Siedlungsraumes vor 
Naturgefahren und die davon abgeleitete Schutzwald-
kartierung verschiedentlich relativiert respektive an-
gezweifelt. Auf Grundlage der bei der Erstellung der 
Gefahrenhinweiskarten verwendeten numerischen Mo-
delle lassen sich die Waldwirkungen prozessspezifisch 
quantifizieren und damit deren Relevanz belegen. Vor 
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diesem Hintergrund liefern Gefahrenhinweiskarten im 
Rahmen der emotionsbelasteten Diskussion rund um 
die Waldverjüngung wertvolle Fakten.

Im Berichtsjahr wurde eine erste Gefahrenhinweis-
karte für den Prozess «Lawinen» fertiggestellt und die-
jenige für «Sturzgefahren» in Auftrag gegeben.

Für die im letzten Jahr erstellte Gefährdungskarte 
«Oberflächenabfluss» konnte die Verwendung und Um-
setzung mit den Gemeindebehörden abschliessend ge-
klärt und der Regierung zur Kenntnis gebracht werden. 
In einem ersten Schritt erarbeitete das ABS zusammen 
mit Gemeindevertretern einen Vorschlag einer Weglei-
tung für Behörden zur Umsetzung der Gefährdungs-
karte «Oberflächenabfluss».

Baugesuche in Gefahrenzonen
Durch eine Abänderung der Bauverordnung (vgl. LGBl-
Nr 2020.053) sind die Verantwortlichkeiten bei Bauten 
in Gefahrengebieten klarer geregelt und das naturge-
fahrengerechte Bauen gemäss der revidierten SIA-Norm 
261-1 eindeutig als verpflichtend erklärt worden. Um 
den Vollzug dieser Norm in der Praxis sicherzustellen, 
erfolgte eine Überarbeitung der im Zuge des Baubewil-
ligungsverfahrens in Sachen Naturgefahren beizubrin-
genden Unterlagen. Im Rahmen einer mit dem liech-
tensteinischen Ingenieur- und Architektenverein (LIA) 
konzipierten Online-Schulung wurden die Planungs-
büros mit den künftigen Formalitäten vertraut gemacht.

Im Zuge des Baubewilligungsverfahrens werden 
sämtliche in einer Gefahrenzone zu liegen kommenden 
Bauvorhaben begutachtet und mit entsprechenden Bau-
auflagen belegt. Im Berichtsjahr behandelte das ABS 28 
Baugesuche. Auf Basis dieser Stellungnahme verfügte 
die Baubehörde in 11 Fällen gefahrentechnische Aufla-
gen. Bei den restlichen 17 Fällen gab es entweder keine 
Auflagen oder es wurden lediglich Hinweise formuliert.

Umsetzung der Gefahrenkarte in die Ortsplanung 
oder in anderen generellen Planungen
Gemäss Waldgesetz (LGBl-Nr 1991.042) sind Gefahren-
gebiete in den Zonenplänen der Gemeinden als Ge-
fahrenzonen auszuweisen. Des Weiteren empfiehlt die 
Regierung den Gemeinden, die Erkenntnisse der Gefah-
renkarte bei der Nutzungsplanung oder anderen raum-
relevanten Projekten angemessen zu berücksichtigen. 
In diesem Sinne wurden im Berichtsjahr folgende Pla-
nungen und Projekte begleitet:
–   Gemeinde Balzers: Umsetzung Revision Gefahren-

karte in Ortsplanung
–   Gemeinde Balzers: Stellungnahme Gestaltungsplan 

Pralawisch
–   Gemeinde Eschen: Umsetzung Revision Gefahren-

karte in Ortsplanung
–   Gemeinde Gamprin: Stellungnahmen Zonenplanände-

rungen standortgebundene Bauten
–   Gemeinde Gamprin: Stellungnahme Überbauungs-

konzept Parzelle 809, 861 und 2673

–   Gemeinde Ruggell: Stellungnahme Verkehrsrichtplan 
Ruggell

–   Gemeinde Schaan: Stellungnahmen Gestaltungspläne 
Zentrum und Lindenareal

–   Gemeinde Schellenberg: Stellungnahme Teilrevision 
Zonenplan und Bauordnung 

–   Gemeinde Triesen: Stellungnahme Überbauungsplan 
Parzelle 2444

–   Gemeinde Triesenberg: Umsetzung Revision Gefah-
renkarte in Ortsplanung

–   Gemeinde Triesenberg: Stellungnahme Zonenplanän-
derung Parzelle 318

–   Gemeinde Triesenberg: Stellungnahme Teilrevision 
Zonenplan – Technische Anpassungen infolge Ände-
rung der Gefahrenzone

–   Gemeinde Vaduz: Umsetzung Revision Gefahrenkarte 
Alpengebiet in Ortsplanung

–   Gemeinde Vaduz: Stellungnahme Gestaltungsplan 
Altabach, Beckgässle und Städtle

–   Land Liechtenstein: Stellungnahme zum Vernehm-
lassungsbericht betreffend die Abänderung des Jagd-
gesetzes

Landesgeologie

Die aus dem Jahre 1985 stammende geologische Karte 
stellt für diverse Arbeiten im Naturgefahrenbereich 
aber auch für private Bauvorhaben eine unentbehrliche 
Grundlage dar. Deshalb wurde im Berichtsjahr damit 
begonnen die Papierkarte zu digitalisieren und an die 
heutigen Vorlagen anzupassen. Die Fertigstellung ist 
für das Jahr 2021 geplant.

Die als Teil des gesamtschweizerischen Stark-
bebennetzes Ende 2014 in Betrieb genommenen Mess-
stationen bei den Werkhöfen Triesenberg und Mauren 
funktionieren einwandfrei. Betrieb und Unterhalt der 
Stationen erfolgen durch den Schweizerischen Erd-
bebendienst im Auftrag des Landes.

Amt für Umwelt

Amtsleiter: Stefan Hassler

Das Amt für Umwelt hat im Berichtsjahr verschiedene ge-
setzgeberische Projekte durchgeführt. Im Klimabereich 
standen die Teilrevision des CO2-Gesetzes sowie die Ab-
änderung des Emissionshandelsgesetzes im Fokus. Im 
Bereich des Umweltschutzes lagen die Schwerpunkte auf 
der Abänderung der Luftreinhalte-, der Lärmschutz-, der 
Gewässerschutz-Verordnung und der Verordnung über 
die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbin-
dungen. Die gesetzgeberischen Schwerpunkte im Land-
wirtschaftsbereich bildeten die Abänderung des Landwirt-
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Bei den Öltankanlagen setzte sich der Trend zur Aus-
serbetriebnahme und zum Ersatz von Ölfeuerungen durch 
alternative Heizsysteme fort.

Die Bewirtschaftung des Waldes hat konsequent nach 
den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus zu erfolgen. 
In den Liechtensteiner Waldungen wurden im Berichts-
jahr insgesamt 15'468 m³ Holz genutzt, womit 2020 über 
4'000 m³ weniger als im Vorjahr eingeschlagen wurden. 
Der Fokus wurde auf Jungwald- und Stabilitätspflegemass-
nahmen, bei denen weniger Holz anfällt, gelegt. An vielen 
Orten ist das Einleiten der Verjüngung derzeit nicht zielfüh-
rend, da der Erfolg aufgrund des hohen Schalenwildein-
flusses ausbleibt. Rund 64 % des Holzes ging in die Wär-
meenergiegewinnung, da bei Pflegeeingriffen kein Fokus 
auf die Holzqualität gelegt werden kann. Durch die aktuell 
ungünstige Lage am Holzmarkt gibt es keinen rentablen 
Holzabsatz für diese qualitativ nicht hochwertigen Holz-
sortimente. Der Betrieb mehrerer grösserer Holzheizwerke 
stellt sicher, dass bestehende Pflegedefizite nun fortlaufend 
aufgeholt und das anfallende Holz verwertet werden kön-
nen. 

Trotz der Sturmschäden durch Sturmtief Sabine (Feb-
ruar), die die Bäume schwächten, nahm das Vorkommen 
des Borkenkäfers, im Gegensatz zu den Vorjahren, nicht 
zu. Dies hauptsächlich deshalb, weil die Schäden im und 
in der Nähe des Schutzwaldes relativ zeitnah aufgearbei-
tet wurden. 

In vielen Schutzwäldern ist das ungenügende Aufkom-
men von Jungpflanzen nach wie vor ein massives Problem 
bei den Bestrebungen zur Verjüngung und Stabilisierung 
der Bestände. Im Berichtsjahr wurde das seit 2018 durch-
geführte Monitoringsystem zur Beurteilung der Wildver-
bissbelastung im Wald zum dritten Mal umgesetzt. Lan-
desweit zeigt sich generell eine rückläufige Tendenz der 
Verbissintensität. In den Hangrevieren Nord blieb die Ver-
bissintensität allerdings unverändert hoch und im Bergge-
biet waren auf Grund meist völlig fehlender Verjüngung 
bei der wichtigen Weisstanne keine Aussagen möglich. Die 
Messung der Baumartenverbreitung auf den Probeflächen 
zeigt, dass in den Gebieten der rheintalseitigen Hangla-
gen bei den wichtigen Hauptbaumarten Ahorn und Weiss-
tanne Ausfallserscheinungen vorliegen, die auf eine Entmi-
schung der Baumartenzusammensetzung hindeuten. Die 
Erhebungen im Berggebiet zeigen, dass sich auf den Pro-
beflächen nur die Fichte verjüngen kann, auf rund einem 
Fünftel der Probeflächen gibt es allerdings überhaupt 
keine Verjüngung. In der Rheintalebene inkl. des Höhen-
zugs Eschnerberg zeigen die Erhebungen generell eine 
gute Verjüngungssituation. Im Berichtsjahr wurden ver-
schiedene Arbeits- und Planungsrundlagen aufgearbeitet 
bzw. mit der Aufarbeitung begonnen. Die Überarbeitung 
der Schutzwaldkartierung wird notwendig, da sich durch 
die Ausbreitung der Siedlungsfläche das Gefahrenpotenzial 
seit der letzten Bearbeitung vor bald dreissig Jahren stark 
geändert hat. Zudem hat sich die Methodik zur Auswei-
sung von Schutzwäldern weiterentwickelt. Neu soll jeder 
Schutzwaldfläche jener Naturgefahrenprozess zugeordnet 

schaftsgesetzes, Anpassungen von zwei Verordnungen zum 
Landwirtschaftsgesetz und die Verordnung über befris tete 
Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft im Zusam-
menhang mit der Covid-19-Pandemie.

Im internationalen Bereich standen die Teilnahmen an 
den virtuellen Vertragsstaatenkonferenzen zur Klimakon-
vention und zum Übereinkommen von Paris, sowie die Ar-
beiten im Rahmen der Alpenkonvention im Vordergrund. 
Des Weiteren hat Liechtenstein an der Ministerkonferenz 
der Internationalen Rheinschutzkommission teilgenom-
men. Zudem richtete Liechtenstein den diesjährigen Nano-
Behördendialog der deutschsprachigen Länder aus. 

Die Arbeiten im Bereich Klima konzentrierten sich auf 
die Erarbeitung des jährlich zu erstellenden Treibhaus-
gasinventars, auf die Abänderung des Emissionshandels-
gesetzes und die Teilrevision des CO2-Gesetzes. Zudem 
wurde die Klimavision 2050 in Abstimmung mit der Ener-
giestrategie 2030 und der Energievision 2050 erstellt und 
öffentlich vorgestellt. 

Der Schwerpunkt im Bereich Gewässerschutz lag beim 
Grundwasserschutz. So wurden im Rahmen von zwei Pro-
jekten die Untergrundverhältnisse vertieft untersucht. Sehr 
aufwändig waren verschiedene gewässerschutztechnische 
Fragestellungen bei industriellen Grossbetrieben bezüglich 
Wassernutzungen und der Abwasserbehandlung. 

Im Bereich Luftreinhaltung wurden basierend auf der 
letztjährigen CH / FL-Messkampagne zur Untersuchung 
des Stickstoffeintrages in empfindliche Ökosysteme wei-
tergehende Modellierungen für den Raum Liechtenstein 
durchgeführt.

Aufgrund von Baugesuchen und Lärmklagen waren im 
Bereich Lärm teils sehr umfangreiche Lärmbeurteilungen 
durchzuführen. Das Sanierungskonzept der ÖBB befindet 
sich in Prüfung.

Im Bereich Nichtionisierende Strahlung erfolgte ein in-
tensiver Informationsaustausch mit den Schweizer Behör-
den im Hinblick auf die neue Mobilfunktechnologie 5G. 
Zudem wurde die Interpellationsbeantwortung «Einfüh-
rung des 5G-Mobilfunkstandards in Liechtenstein» erar-
beitet. Damit die rechtlichen Grundlagen zur Beurteilung 
von adaptiven Antennen rechtzeitig zur Verfügung stehen, 
wurde eine Änderung des Umweltschutzgesetzes in Angriff 
genommen.

Im Chemikalienbereich erfolgten umfangreiche Abklä-
rungen zur EU-weiten Harmonisierung der Informationen 
für die Vergiftungsnotrufzentralen. Des Weiteren standen 
durch die Covid-19-Pandemie Abklärungen im Zusammen-
hang mit der Verfügbarkeit, Zulassung und Lagerung von 
Desinfektionsmittel im Fokus.

Die Schwerpunkte im Bereich Abfallwirtschaft lagen bei 
der Deponieplanung und Umsetzung zweier Bauabfallkom-
partimente. Des Weiteren konnte der Bericht zur Liechten-
steiner Abfallplanung 2070 abgeschlossen werden. 

In Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemein-
den wurden bei zahlreichen Ablagerungsstandorten, also 
Standorten, die durch Abfälle belastetet sind, Abklärungen 
zum weiteren Vorgehen durchgeführt.
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werden, gegen den sie schützen soll. Dies ist für die Bewirt-
schaftung nach NaiS (Standard in der Schweiz, Nachhaltig-
keit und Erfolgskontrolle im Schutzwald) zentral. Um mit 
minimalem Aufwand einen Schutzwaldzustand zu schaf-
fen, der den Mindestanforderungen für eine nachhaltige 
Erfüllung der Schutzwirkung entspricht, wurde die Weg-
leitung NaiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle Schutz-
wald) bei den Förstern vertieft geschult. Ein Arbeiten nach 
NaiS ist für jegliche Schutzwaldpflege-Massnahmen, wel-
che mit Landesmitteln abgegolten oder gefördert werden, 
verbindlich. Die Erarbeitung eines Strategiepapieres für 
den zukünftigen Umgang mit dem heimischen Wald wurde 
begonnen. Der fertige Entwurf des Strategiepapiers soll als 
Vorlage in eine breit abgestützte Konsultation gehen. Das 
Land entrichtet Finanzhilfen an Forstbetriebe für Wald-
pflege-Leistungen, die der Allgemeinheit zugutekommen. 
Damit sollen insbesondere die in der Waldentwicklungs-
planung festgelegten überbetrieblichen Zielsetzungen um-
gesetzt werden. Aus diesem Grund wurden im Betriebsjahr 
Projektvorschriften ausgearbeitet, die der Sicherstellung 
bzw. Erleichterung einer einheitlichen und für in- und ex-
terne Akteure nachvollziehbaren Behördenpraxis in Bezug 
auf die gesetzlichen Vorgaben dienen. 

Ebenfalls wurden erste Planungs- und Vorbereitungs-
arbeiten für die im Jahr 2022 stattfindende Landeswaldin-
ventur durchgeführt. Zur methodischen Ergänzung des seit 
2018 durchgeführten Wildverbissmonitorings wurde mit 
der Einführung eines flächendeckenden, gutachterlichen 
Verjüngungs- und Wildeinflussmonitorings begonnen. 
Durch die Kombination mehrerer methodischer Ansätze 
sollen mittelfristig verlässliche Aussagen zur Entwicklung 
der Intensität und zu den Auswirkungen des Wildverbisses 
auf die Waldverjüngung ermöglicht werden. Die Weiter-
entwicklung des Waldverjüngungs- und Wildverbissmoni-
torings steht auch im Zusammenhang mit dem Massnah-
menpaket zur Verbesserung der Waldverjüngung, dessen 
Erfolg unter anderem mit diesem Monitoring überprüft 
werden kann.

Die Arbeiten im Landesforstbetrieb erfolgten im üb-
lichen Rahmen. Nach wie vor spürbar ist die Zunahme der 
Arbeiten im Zusammenhang mit der Neophytenbekämp-
fung und der Verbreitung des Bibers. Im Berichtsjahr wur-
den Planungs- und Vorbereitungsarbeiten aufgenommen, 
um die Bewirtschaftung im Hinblick auf die Verbesserung 
des ökologischen Zustands der Windschutzgehölze zu op-
timieren. 

Die Ergebnisse der Wilderhebungen zeigen nach wie 
vor einen Trend zu hohen Wildbeständen auf. Zur Um-
setzung der angestrebten Reduktion der Rotwildbestände 
blieben die Abschussvorgaben gegenüber dem Vorjahr un-
verändert. Nach wie vor wird versucht, einen zielgerichte-
ten Eingriff bei den reproduzierenden Tieren zu ermögli-
chen. Die Abschussvorgaben beim weiblichen Rotwild und 
Kälbern wurden zu 65 % (138 Stück) erfüllt. Insgesamt 
wurden 206 Stück (inkl. Fallwild) erlegt, was einer Erfül-
lung von 64 % entspricht. Beim weiblichen Rehwild und 
Kitzen beträgt die Abschusserfüllung 98 % (172 Stück) und 

bei den Böcken 92 % (106 Stück). Insgesamt wurde der 
Abschussplan beim Rehwild zu 96 % (279 Stück inkl. Fall-
wild) erfüllt. Beim Gamswild konnte der Abschussplan zu 
91 % (172 Stück inkl. Fallwild) erfüllt werden. 

Im Berichtsjahr wurden zwei Wolfsnachweise erbracht 
(20.  April: Saminatal, 29. / 30.  Dezember: Eschen und 
Mauren). Das laufende Luchsmonitoring wurde erfolg-
reich weitergeführt. Es konnten das Weibchen HEIA mit 
zwei Jungtieren sowie das Männchen B717 nachgewiesen 
und identifiziert werden. Die wichtigsten Projekte aus dem 
Bibermanagement waren die weiter andauernde Planung 
zur Umgestaltung des Heilosweihers, die Vernässungs-
problematiken im Plankner Äscher sowie die Aufwertung 
der Wassergräben im Industriegebiet «Im alten Riet» in 
Schaan. Zusätzlich wurde das Vergitterungsprojekt (Grab-
schutz in der Uferböschung) an der Esche erfolgreich ab-
geschlossen sowie ein entsprechender Informationsabend 
abgehalten. 

Ein grosses Projekt zum Schutz vor Naturgefahren bil-
det im Zuständigkeitsbereich der Integralen Berggebiets-
sanierung (BGS, Erhaltung und Entwicklung des Bergge-
bietes) weiterhin die Sanierung der Lawinenverbauung 
Turna.

Im Landwirtschaftsbereich erfolgte aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie eine befristete Abänderung der Auszah-
lungsmodalitäten der Förderbeiträge an die anerkannten 
Landwirtschaftsbetriebe. Zudem wurde die Meldepflicht 
bezüglich nicht Einhaltung von Tierwohl-Bestimmungen 
aufgrund von extremen Wetterereignissen vereinfacht und 
die Gesuchsstellung von öffentlichen Wasserversorgern 
zum Ausbau des öffentlichen Wasserleitungsnetzes zum 
Zwecke der Bewässerung erleichtert.

Die Verkehrsmilchproduktion hat gegenüber dem Vor-
jahr abgenommen. Das festgelegte Landeskontingent 
wurde zu 93.8 % ausgeschöpft.

Zwei Junglandwirte nahmen die Förderungsleistungen 
für den Einstieg in die Landwirtschaft in Anspruch.

Mit der Umsetzung der neuen Bewirtschaftungspläne 
2020 hat sich der gesamthaft festgelegte Besatz auf den 
Alpen von 1'727 auf 1'646 Stösse reduziert. Mit den ab 
2020 geltenden Bewirtschaftungsplänen erhöhte sich der 
Besatz auf den Inlandalpen gegenüber dem Vorjahr von 
1'331 auf 1'414 und auf den Auslandalpen reduzierte sich 
der Besatz von 253 auf 230 Stösse. Auf allen Alpen wurde 
die Mindestbestossung von 75 % des festgelegten Besatzes 
erreicht.

Im Berichtsjahr wurde ein Fall von Feuerbrand festge-
stellt. Zu weiteren eingegangenen Meldungen konnte kein 
Befall festgestellt werden.

Organisation

Im Berichtsjahr wurde die interne und externe Kommu-
nikation des Amtes für Umwelt mittels verschiedener 
Workshops unter Anleitung eines externen Exper-
ten analysiert, und es wurden gemeinsam Verbesse-
rungsvorschläge ausgearbeitet und deren Umsetzung 
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aufgegleist. Ein elektronisches Tool zur Unterstützung 
der internen Kommunikation wurde auf die Bedürfnisse 
des Amtes für Umwelt zugeschnitten und befindet sich 
in der Einführungsphase. 

Rechtsetzung

Rechtsetzungsprojekte 
–   Abänderung des CO2-Gesetzes
–   Abänderung des Emissionshandelsgesetzes (EHG)
–   Abänderung der CO2-Verordnung
–   Abänderung der Gewässerschutzverordnung
–   Abänderung der VOC-Verordnung 
–   Verordnung betreffend die Abänderung der Verord-

nung über Erleichterungen im Umweltrecht im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19)

–   Abänderung der Luftreinhalteverordnung
–   Abänderung der Lärmschutzverordnung
–   Abänderung der Verordnung betreffend die Abände-

rung der Verordnung über die Ausrichtung von Be-
wirtschaftungsbeiträgen zur Erhaltung der Mager-
wiesen

–   Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2020 / 2021

–   Abänderung der Landwirtschaftlichen Förderungs-
kürzungsverordnung

–   Abänderung der Bodenverbesserungsverordnung
–   Verordnung über befristete Massnahmen im Bereich 

der Landwirtschaft im Zusammenhang mit dem Coro-
navirus

EWR-Abkommen 
Im Berichtsjahr waren um die 60 EU-Rechtsakte zu prü-
fen. Besondere Aufmerksamkeit erforderten verschie-
dene Rechtsakte in den Bereichen Luft, allgemeiner 
Umweltschutz und Abfall, deren Umsetzung umfang-
reiche Abklärungen bedingten. 

Internationale und regionale  
Zusammenarbeit

Liechtenstein nahm im Berichtsjahr an verschiedenen 
Konferenzen teil und liess sich bei der Konferenz zum 
Montrealer Protokoll (ozonschichtabbauende Stoffe) 
durch die Schweiz vertreten. Schwerpunktmässig be-
trafen diese die Themen Klima sowie Abfälle und Che-
mikalien. Darüber hinaus brachte sich Liechtenstein 
aktiv im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit der 
deutschsprachigen Länder und innerhalb der verschie-
denen Kommissionen betreffend Rhein und Boden-
see ein. Liechtenstein hat das Kigali Amendment zum 
Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau 
der Ozonschicht führen, im September 2020 ratifiziert, 
es ist seit Mitte Dezember 2020 in Kraft.

Vertretung Liechtensteins an den virtuellen  
Klimaverhandlungen
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie konnten die ge-
planten internationalen Treffen nicht wie üblich statt-
finden. An den virtuellen Klimaverhandlungen im Mai 
und November konnten die Diskussionen zu den feh-
lenden Umsetzungsrichtlinien der im Übereinkommen 
von Paris vorgegebenen Ziele und Prozesse im Bereich 
der Marktmechanismen und der Transparenz fortge-
führt werden. Liechtenstein wirkte darauf hin, dass die 
besonderen Umstände von Kleinstaaten (limitierte ad-
ministrative Ressourcen, vergleichsweise geringe Emis-
sionen etc.) angemessen berücksichtigt werden. Zudem 
arbeitete Liechtenstein an gemeinsamen Positionen der 
Environmental Integrity Group (eine Verhandlungs-
gruppe bestehend aus Georgien, Liechtenstein, Me-
xiko, Monaco, Schweiz und Südkorea) zu Marktmecha-
nismen, Transparenz und Anpassung mit.

Internationale Übereinkommen im Bereich Abfall und 
Chemikalien 
Vom 23. bis 27. November fanden die 12. Konferenz der 
Vertragsstaaten des Wiener Übereinkommens sowie 
das 32. Treffen der Vertragsparteien des Montrealer 
Protokolls über ozonschichtabbauende Stoffe in virtu-
eller Form statt. Liechtenstein wurde jeweils durch die 
Schweiz vertreten.

Internationale Übereinkommen im Bereich  
Naturschutz 
Die Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt (CBD) hätte Ende 2020 
in Kunming, China stattfinden sollen, wurde aber auf 
Grund der Covid-19-Pandemie auf das zweite Quartal 
2021 verschoben. 

Das 40. Meeting des Ständigen Ausschusses der 
Berner Konvention fand vom 30. November bis 4. De-
zember statt. Auf Grund der Covid-19-Pandemie- wurde 
es virtuell abgehalten. Zum Traktandenpunkt «langfris-
tige Finanzierung der Berner Konvention» nahm Liech-
tenstein vertreten durch das Amt für Auswärtige Ange-
legenheiten teil.

Übereinkommen im Bereich Wasser 
Die 66. Tagung der Internationalen Gewässerschutz-
kommission für den Bodensee (IGKB) fand am 12. Mai 
in virtueller Form statt. Zentrale Themen waren die 
Strategie «Spurenstoffe» mit Fokus auf die Abwasser-
reinigung und Siedlungsentwässerung, das Projekt «Zu-
kunftsquelle – Wasser für Generationen» der Bodensee-
Wasserversorgung, Aquakulturen im Bodensee sowie 
der aktuelle Stand zum Projekt «SeeWandel». 

Im Rahmen der Internationalen Kommission zum 
Schutz des Rheins (IKSR) fand am 13. Februar in Amster-
dam die 16. Rheinministerkonferenz statt. Liechtenstein 
war durch Umweltministerin Dominique Hasler vertre-
ten. Im Zentrum standen die Bilanz der Umsetzung des 
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Programms «Rhein 2020» sowie die Verabschiedung 
des Nachfolgeprogramms «Rhein 2040». Die Plenarver-
sammlung der IKSR fand am 3.  Juli in virtueller Form 
statt. Die Kommission befasste sich mit den Sachstands-
berichten aus den verschiedenen Arbeitsgruppen. Einen 
Schwerpunkt bildete die Umsetzung des an der Minis-
terkonferenz beschlossenen Programms «Rhein 2040». 

Alpenkonvention 
Liechtenstein nahm an den Sitzungen des Ständigen 
Ausschusses sowie des Klimabeirates und Biodiversi-
tätsbeirates teil. Zudem nahm Liechtenstein virtuell an 
der 16. Alpenkonferenz teil. Unter Vorsitz Frankreichs 
erarbeitete die Alpenkonvention den achten Alpenzu-
standsbericht (RSA8) mit dem Thema Luftqualität, wel-
cher an der 16. Alpenkonferenz verabschiedet wurde. In 
enger Zusammenarbeit mit der Schweiz arbeitete das 
Amt für Umwelt in der entsprechenden Arbeitsgruppe 
mit. Frankreich hat den Vorsitz turnusgemäss an die 
Schweiz übergeben.

EUSALP – EU strategy for the alpine region
Das Amt für Umwelt ist in zwei Arbeitsgruppen vertre-
ten. Die Koordination obliegt dem Amt für Auswärtige 
Angelegenheiten, welches einen Austausch zwischen 
den Vertretern der Arbeitsgruppen veranstaltete. Liech-
tenstein nahm an Sitzungen der AG 8 teil.

CIPRA
Die CIPRA begleitete das Projekt YAOLIN (Youth Alpine 
Interrail), an dem sich auch das Amt für Umwelt finan-
ziell beteiligte. 

Arbeitsgruppe der Deutschsprachigen Umweltämter 
zu Grünen Finanzen 
Das Amt für Umwelt beteiligte sich an den Diskussionen 
und nahm an den virtuellen Austauschtreffen teil. Das 
Amt für Umwelt hat unterschiedliche Stellungnahmen 
zur EU Taxonomie für die Nachhaltigkeit eingereicht.

Interreg-Projekt Low-Tech-Gebäude
Die Kommission Umwelt der Internationalen Bodensee-
konferenz startete 2016 das Projekt Low-Tech-Gebäude 
mit einer Projektdauer vier Jahren. Das Projekt geht der 
Frage nach, wie viel Technik ein nachhaltiges Haus be-
nötigt. Die Universität Liechtenstein ist Projektpartner 
und erarbeitete in einem ersten Arbeitspaket die Grund-
lagen sowie eine Übersicht der Low-Tech-Ansätze. Im 
Berichtsjahr stand das letzte Arbeitspaket «Abschluss-
bericht und Veröffentlichung» im Fokus. Der Projektab-
schluss ist für den März 2021 vorgesehen. 

Umweltinformation

Der vom Amt im Berichtsjahr vorbereitete Umwelt-
schutzkalender für das Jahr 2021 ist dem Thema «In-
sekten» gewidmet. 

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Für insgesamt fünf Projekte wurden Vorabklärungen 
durchgeführt. Bei einem Projekt wurde daraufhin eine 
Einzelfallprüfung notwendig. Die Durchführung einer 
UVP wurde nicht verfügt. Ein Projekt befindet sich im 
UVP-Verfahren (Strassenverbindung Vaduz-Triesen). 
Bei einem Projekt in der Schweiz wurde das ESPOO-
Verfahren beantragt (EGO-Druckleitung).

Baugesuche 

Im Rahmen des amtsinternen Koordinationsverfahrens 
wurden im Berichtsjahr 426 Baugesuche geprüft. 

Klima

Emissionshandelssystem und Nationales  
Emissionshandelsregister
Die Versteigerungen über die Versteigerungsplattform 
für europäische Emissionszertifikate wurden erfolgreich 
durchgeführt. Im Rahmen des Vollzugs des Emissions-
handelsgesetzes und der geplanten Änderungen der 
EU-Gesetzgebung waren Teilnahmen an Registerführer-
treffen erforderlich. Das Emissionshandelsgesetz wurde 
aufgrund der EU-Richtlinie 410 / 2018 abgeändert.

Berichtspflichten gemäss der Klimakonvention und 
dem Kyoto-Protokoll
Die Arbeiten zur jährlichen Erstellung des Treibhaus-
gasinventars (Periode 1990 bis 2018) verliefen plan-
mässig. Das Treibhausgasinventar und der Begleitbe-
richt für das Jahr 2018 wurden am 15. April 2020 dem 
UN Klimasekretariat übermittelt. Im Herbst erfolgte 
die Überprüfung des Treibhausgasinventars durch UN-
Experten. Im Rahmen des virtuellen Überprüfungs-
prozesses wurden über 100 Fragen beantwortet. 

Vollzug des CO2-Gesetzes
Im Berichtsjahr fand die Rückverteilung der 2018er 
Einnahmen aus der CO2-Abgabe aus dem Bereich Wirt-
schaft statt. Insgesamt konnte das Amt für Umwelt in Zu-
sammenarbeit mit der AHV CHF 2'045'904 (gegenüber 
CHF 1'651'727 im Vorjahr) an die Wirtschaft zurückver-
teilen. Zudem wurde das CO2-Gesetz abgeändert und 
mit den Schweizer Behörden die Weiterentwicklung des 
CO2-Gesetzes nach 2020 besprochen. 

Klimafaktenblatt 
Das Amt für Umwelt hat das Klimafaktenblatt aktua-
lisiert und im Juli 2020 auf der Homepage des Amtes 
für Umwelt veröffentlicht. Die Daten wurden auf die 
Schweizer Klimaszenarien CH2018 aktualisiert.

Klimavision 2050
Die Klimavision 2050 wurde in Abstimmung mit der 
Energiestrategie 2030 und der Energievision 2050 
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finalisiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. Durch sie 
wird das Erreichen von Netto-Null-Emissionen im In-
land bis 2050 als verbindliches Ziel festgelegt. Damit 
entspricht Liechtenstein den UNO-Nachhaltigkeits-
zielen und den Forderungen des Übereinkommens von 
Paris. Reduktionen sollen mehr und mehr durch ge-
zielte Massnahmen im Inland erreicht werden, damit 
die Wertschöpfung im Land generiert und nachhaltige 
Entwicklungsprozesse angestossen werden.

Basierend auf der Klimavision 2050 wurde mit der 
Bearbeitung der Langzeitklimastrategie in einem par-
tizipativen Prozess begonnen. Diese definiert konkrete 
Umsetzungsmassnahmen zur Erreichung der Klima-
neutralität in Liechtenstein bis 2050 und schätzt diese 
hinsichtlich Wirkung und Kosten qualitativ ein. Dazu 
wurden basierend auf Literaturrecherchen und beste-
henden Strategien in anderen Ländern umfassende 
Massnahmenlisten erstellt. Diese Listen wurden im 
Rahmen von Interviews mit jeweiligen FachexpertInnen 
in der Verwaltung für die verschiedenen Sektoren dis-
kutiert. Die Arbeiten werden 2021 weiter fortgeführt.

Anpassung an den Klimawandel
Liechtenstein nahm an dem virtuellen Austauschtreffen 
des alpinen Anpassungsnetzwerks an den Klimawandel 
teil, in welchem die Alpenländer vertreten sind und sich 
über die Anpassung an den Klimawandel austauschen.

Wasser

Internationale Regierungskommission Alpenrhein
Die Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) tagte am 9. Oktober 2020 in St. Gallen. Schwer-
punktthemen waren die laufenden Projekte zum Hoch-
wasserschutz und zu den Renaturierungen sowie die 
Ergebnisse des fischökologischen Monitorings am Al-
penrhein aus dem Jahre 2019.

Grenzgewässerkommission Liechtenstein-Vorarlberg
Der Informationsaustausch der Grenzgewässerkommis-
sion Liechtenstein-Vorarlberg erfolgte im Dezember 
2020 auf schriftlichem Wege. Auf dieser Basis folgt eine 
Videokonferenz im Frühjahr 2021. 

Oberflächengewässer
Die Untersuchungen des chemisch-physikalischen Zu-
standes der Fliessgewässer wurden im Berichtsjahr 
weitergeführt. Da die Ergebnisse aus dem Jahre 2020 
erst 2021 abschliessend ausgewertet sein werden, wer-
den nachfolgend die Ergebnisse von 2019 aufgeführt. 

In den meisten Fliessgewässern in Liechtenstein 
wurden im Jahr 2019 die chemischen Qualitätsziele er-
reicht. Die Zustandsbeurteilung 2019 zeigt, dass beim 
Stickstoff und beim gelösten organischen Kohlenstoff 
die Qualitätsziele teilweise nicht erfüllt werden. So sind 
in der Esche die Werte für Ammonium zu hoch. Für den 
gelösten organischen Kohlenstoff wurde in der Esche, 

im Scheidgraben und im Spiersbach kein guter Zustand 
erreicht. Die Belastungen stammen hauptsächlich von 
Entlastungen aus der Kanalisation bei Regenwetter so-
wie von Einleitungen aus Drainagen der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen. Der Anteil und Einfluss der Re-
mineralisation von Nährstoffen aus den Torfböden ist 
derzeit nicht bekannt. 

Zusätzlich erfolgten 2020 Untersuchungen des 
Phytho- und Makrozoobenthos im Binnenkanal im Be-
reich Hälos sowie im Malbunbach und Valünabach. Die 
Bewertungen ergaben einen guten Zustand. Für das 
Makrozoobenthos im Valünabach ergab die Bewertung 
einen sehr guten Zustand. Die Auswertung der Un-
tersuchungen 2019 ergab für die Renaturierungen am 
Binnenkanal Bofel und Pfarrmeder einen mässigen Zu-
stand. Die Lawena wurde mit gut beurteilt.

Der Fischbestand wurde am Binnenkanal im Bereich 
Haberfeld und Hälos aufgenommen. Die Auswertungen 
werden im 2021 vorliegen. Am Alpenrhein wurde 2019 
im Rahmen der Internationalen Regierungskommission 
Alpenrhein (IRKA) ein Fischmonitoring durchgeführt. 
Die im 2020 abgeschlossenen Auswertungen ergaben 
für die Mündung des Liechtensteiner Binnenkanals ei-
nen unbefriedigenden und für den liechtensteinischen 
Abschnitt des Alpenrheins einen schlechten Zustand. 

Gewässerverschmutzungen
Es sind acht Meldungen zu Gewässerverschmutzungen 
eingegangen. Diese umfassten Schmutzwassereinlei-
tungen in Gewässer, als Folge von Wasserhaltungen auf 
Baustellen sowie Gewässerverschmutzungen durch Öl, 
Treibstoffe und Hofdünger. Es wurden entsprechende 
Ermittlungen durchgeführt und Massnahmen getroffen. 

Revitalisierung von Fliessgewässern
Der Huebgraben in Eschen wurde auf einer Länge 
von 180 Metern durch die Gemeinde Eschen und das 
Land revitalisiert. Des Weiteren erfolgte eine Instream-
Verbesserung im Binnenkanal bei Ruggell durch den 
Fischereiverein Liechtenstein unter Beteiligung des  
Landes. 

Grundwasser
Die Ergebnisse der flächendeckenden geophysika-
lischen Feldmessungen der Talebene aus dem Jahre 
2019 wurden ausgewertet und eine Karte der Transmis-
sivität erstellt. Die Transmissivität ist ein aussagekräf-
tiger Parameter für die Beschreibung der Ergiebigkeit 
des Grundwasserleiters in den Lockergesteinen und 
eine wichtige Grundlage zur Weiterentwicklung der 
Grundwasserkarte. 

Die Dauerüberwachung der Pegelstände und der 
Qualität des Grundwassers wurde 2020 weitergeführt. 

Im Berichtsjahr wurde für das Gebiet Äuli in Vaduz 
ein Konzept für parzellenübergreifende Grundwasser-
umströmungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Vaduz in Angriff genommen. 
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Wassernutzungen
Für die Daten zur Trinkwassernutzung werden die Werte 
des Vorjahres angegeben: Der Verbrauch von Trink- 
und Brauchwasser im Jahr 2019 betrug total 8.1 Mio. 
m³. Die öffentlichen Wasserwerke lieferten insgesamt 
6.3 Mio. m³, von den konzessionierten Selbstversor-
gern wurden 1.8 Mio. m³ Grundwasser gefördert. Die 
Wasser bedarfsdeckung erfolgte gesamthaft zu 49 % 
durch Grundwasser und zu 51 % durch Quellwasser. 
Der spezifische Wasserbedarf (inkl. Industrie auf 200 
Arbeitstage gerechnet) betrug 813 Liter pro Einwohner 
und Tag.

Die Sanierung der Quellwasserfassung Wiesle der 
Gemeinde Balzers konnte im Jahr 2019 abgeschlos-
sen werden. Mit der Sanierung ist eine Anpassung der 
Schutzzonen nötig. Da die Quellwasserfassungen auf 
Hoheitsgebiet der Gemeinde Fläsch liegen, erfolgt die 
Schutzzonenanpassung nach Schweizer Recht über die 
Gemeinde Fläsch. Der Bescheid des Regierungsrats des 
Kantons Graubünden steht noch aus. 

2020 wurden insgesamt 5.9 Mio. m³ Grund- oder 
Oberflächenwasser thermisch genutzt (Vorjahr: 4.6 
Mio. m³). Die Auswertung der Bestandsaufnahme von 
aktuell 61 Grundwasserwärmenutzungen aus dem Jahr 
2016 wurde abgeschlossen. Basierend auf den Ergeb-
nissen wurde ein Massnahmenkatalog erstellt. 

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kraftwerkes 
Mühleholzquellen erfolgten diverse Abklärungen im 
Hinblick auf die Erteilung der Konzession.

Im Berichtsjahr wurde das Konzept zur Bewässe-
rung landwirtschaftlicher Kulturen weiterentwickelt. 
Insbesondere wurden in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Balzers und der Vereinigung Bäuerlicher Orga-
nisationen (VBO) drei Pilotprojekte weitergeführt, bei 
welchen die praktische Umsetzung des Konzeptes bei-
spielhaft angegangen wird. 

Erdsonden
2020 wurden 25 Gesuche zur Erstellung einer Erdson-
denanlage geprüft und bewilligt (neu total 557 Erdson-
denanlagen). Im Umweltdatenkataster zur Erfassung 
und Verwaltung der Erdsondengesuche wurden diverse 
Überarbeitungen durchgeführt.

Siedlungsentwässerung
Der Generelle Verbands-Entwässerungsplan (VGEP) 
des Abwasserzweckverbandes der Gemeinden Liech-
tensteins (AZV) bildet die Grundlage für die Generellen 
Entwässerungspläne (GEP) der Gemeinden. Ein wich-
tiges neues Element der Siedlungsentwässerung ist 
die Versickerung oder Retention von unverschmutztem 
Wasser auf den Liegenschaften. Im Berichtsjahr wurde 
der GEP der Gemeinde Mauren geprüft und genehmigt. 

Des Weiteren wurde mit der Gemeinde Triesenberg 
im Rahmen ihres GEP ein Projekt initiiert, um den Hand-
lungsbedarf bei der Siedlungsentwässerung der Häu-
sergruppe Grosssteg zu erörtern. 

In der Gemeinde Balzers wurde die Planung für 
den Neubau des Regenbeckens Postbongert vorange-
trieben.

Kommunale Abwasserreinigung und Klärschlamm-
verwertung
Im Berichtsjahr wurden in der Kläranlage Bendern 
insgesamt 9.86 Mio. m³ Abwasser gereinigt (Vorjahr: 
10.88 Mio.  m³). Die Qualität des in den Alpenrhein ein-
geleiteten gereinigten Abwassers wurde systematisch 
überwacht. Die Tauchrührbelüftungen in den Biologie-
becken müssen demnächst aus Altersgründen ersetzt 
werden. Im Berichtsjahr wurde ein neues Aggregat als 
Test installiert. Nach erfolgreichem Austausch aller Be-
lüftungen kann u.a. auch der Energieverbrauch gesenkt 
werden.

Die Anlage zur Entwässerung und Trocknung des 
Klärschlammes der ARA Bendern arbeitete einwandfrei. 
Es fielen 1'339 Tonnen Klärschlamm-Granulat (Trocken-
substanz grösser 90 %) an, welches im Zementwerk Un-
tervaz / GR thermisch verwertet wurde (Vorjahr: 1'178 
Tonnen).

Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
Die Bewilligung und die Aufsicht über die privaten Lie-
genschaftsentwässerungen obliegen laut Gewässer-
schutzgesetz und Abwasserreglement den Gemeinden. 
Das Amt für Umwelt befasst sich mit der Behandlung 
der Abwässer bei den Industriebetrieben sowie der 
Wasserhaltung bei Baustellen. 

In einem Betrieb wurden im Rahmen der Werkent-
wicklung verschiedene Abklärung hinsichtlich der Vor-
behandlung von Abwasser durchgeführt. Bei einem 
Betrieb mit Industrieabwasseranfall wurde das Sanie-
rungskonzept für die Nachrüstung einer Neutralisa-
tionsanlage geprüft und bewilligt. Die Nachrüstung der 
Neutralisation erweist sich als sehr komplex und dauert 
bis Mitte 2021 an.

Im Berichtsjahr wurden 25 Gesuche für Baustellen-
wasserhaltungen und Einleitungen in Oberflächenge-
wässer geprüft und bewilligt. Des Weiteren wurden elf 
Gesuche für Sondierbohrungen geprüft und bewilligt. 

Gewässerschutz in der Landwirtschaft
Die Arbeiten im Bereich Landwirtschaft betrafen die 
Prüfung von Baugesuchen für landwirtschaftliche Bau-
ten sowie die Baukontrolle. 

Fischerei

Internationale Bevollmächtigtenkonferenz
Die jährliche Internationale Bevollmächtigtenkonferenz 
für die Fischerei am Bodensee und seinen Zuflüssen 
(IBKF) fand am 15. Oktober 2020 unter dem Vorsitz Ba-
den-Württembergs in virtueller Form statt. Die Fanger-
träge der Berufsfischer erreichten im Jahre 2019 mit ei-
ner Menge von 208 Tonnen den tiefsten Wert seit Beginn 
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der Statistikführung im Jahre 1910. Gründe für die nach 
wie vor sehr tiefen Fangergebnisse sind der niedrige 
Nährstoffgehalt des Sees, das massenhafte Auftreten 
des Stichlings im Freiwasser sowie der Quagga-Mu-
schel im gesamten See, welche das Nahrungsnetz völlig 
verändert haben. Hinzu kommt die stetig steigende Zahl 
an Kormoranen, welche grosse Mengen an Fischen ent-
nehmen. Die Arbeitsgruppe Wanderfische unter dem 
Vorsitz von Liechtenstein hat eine Ursachenanalyse für 
den Rückgang der Fangerträge der Seeforelle durchge-
führt. Der Bericht soll 2021 fertig gestellt werden.

Fischeinsätze
2020 wurden insgesamt 7'000 Bachforellen, davon 
5'000 Brütlinge und 2'000 Sömmerlinge, in die Zubrin-
ger des Binnenkanals eingesetzt.

Fischereiprüfung
Der Vorbereitungskurs und die Prüfung wurden im Sep-
tember abgehalten. Die Prüfung wurde von insgesamt 
40 Teilnehmern abgelegt. 34 Teilnehmer haben bestan-
den.

Luft

Massnahmenplan Luft
Zur Überarbeitung des Massnahmenplans Luft aus dem 
Jahr 2007 wurden verschiedene Abklärungen und Vor-
bereitungen durchgeführt. 

Überprüfung von Feuerungsanlagen
Bei acht Öl- und Gasfeuerungsanlagen mit einer Leis-
tung von mehr als einem Megawatt wurden Emissions-
messungen durchgeführt. Keine dieser Anlagen musste 
beanstandet werden. 

Die Feuerungskontrolleure der Gemeinden über-
prüften 8'804 Öl- / Gasfeuerungsanlagen mit einer Feu-
erungswärmeleistung von weniger als einem Megawatt. 
114 Anlagen mussten beanstandet und entsprechend 
einreguliert werden. 

Bei 14 Holzfeuerungsanlagen mit einer Leistung von 
mehr als 70 kW wurden Emissionsmessungen durchge-
führt. Bei drei Anlagen war eine Einregulierung notwen-
dig, bei einer weiteren Anlage wurde eine Sanierung 
verfügt. Bei zwei Anlagen konnten laufende Sanie-
rungen erfolgreich abgeschlossen werden. 

Überprüfung von besonderen Anlagen
Bei zwei Blockheizkraftwerken und einem Notstrom-
aggregat wurden die Schadstoffemissionen überprüft. 
Alle Anlagen entsprachen den lufthygienischen Anfor-
derungen.

Bei fünf Tankstellen wurden die Gasrückführungen 
kontrolliert. Ein System musste nachjustiert werden.

Im Rahmen der Baustellen-Emissionsbegrenzungs-
verordnung wurden drei Meldungen des Amtes für 
Strassenverkehr geprüft. 

Emissionskataster
Im Berichtsjahr wurden am Emissionskataster wei-
tere Nachführungen und Datenbereinigungen vorge-
nommen.

Flüchtige Organische Verbindungen (VOC)
Im Rahmen des Vollzugs der VOC-Verordnung wurden 
die VOC-Bilanzen von drei Industriebetrieben geprüft 
und an die Oberzolldirektion der Schweiz weitergelei-
tet. Aufgrund betrieblicher Änderungen eines VOC-rele-
vanten Betriebs wurden verschiedene Abklärungen zur 
Abluftbehandlung durchgeführt.

Berichterstattung im Rahmen des Übereinkommens 
über grenzüberschreitende Luftverunreinigung
Im Sommer 2020 wurden das Emissionsinventar und 
der Inventarbericht für die Jahre 1985 bis 2018 beim 
UNECE-Sekretariat eingereicht. Im Rahmen der Über-
prüfung durch das UNECE-Sekretariat wurden ver-
schiedene Anfragen bearbeitet und methodische Ver-
besserungen beim Emissionsinventar geprüft.

OSTLUFT (Überwachung der Luftqualität zusammen 
mit den Ostschweizer Kantonen)
Als Mitglied der OSTLUFT arbeitet das Amt für Umwelt 
eng mit den Ostschweizer Fachstellen für Luftreinhal-
tung zusammen. Projekte und Sitzungen wurden via Te-
lefon- und Videokonferenzen vorangetrieben. Länger-
fristige Projekte sind Emissions- und Immissionskarten, 
Qualitätskontrollen im Bereich der Textilreinigung und 
der Baumaschinen sowie die Erstellung von Vollzugs-
hilfen.

Kontinuierliche Immissionsmessungen
Der Tages- sowie der Jahresmittelgrenzwert für Stick-
stoffdioxid (NO2) wurden bei der Messstation Vaduz 
Landesbibliothek eingehalten. Der höchste gemes-
sene Tagesmittelwert lag bei 47 µg / m³ (Grenzwert: 
80 µg / m³; Messwert 2019: 64 µg / m³). Der Jahresmittel-
wert lag bei 13 µg / m³ (Grenzwert: 30 µg / m³, Messwert 
2019: 15 µg / m³).

Der Stundenmittelgrenzwert für Ozon von 120 µg / m³ 
wurde an insgesamt 33 Tagen 126-mal überschritten 
(2019: an 41 Tagen 238 Überschreitungen). Der höchste 
gemessene Stundenmittelwert betrug 146 µg / m³ (2019: 
169 µg / m³).

Der Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub von 
50 µg / m³ wurde in Vaduz einmal überschritten (2019: 
einmal). Der höchste gemessene Tagesmittelwert lag 
bei 53 µg / m³ (2019: 54 µg / m³). Der Jahresmittelgrenz-
wert von 20 µg / m³ wurde mit 12 µg / m³ eingehalten 
(2019: 11 µg / m³).

Zusätzlich zur permanenten Messstation in Vaduz 
(Landesbibliothek) wurde mit einer mobilen Mess-
station in Malbun an der Talstation Sareis ganzjäh-
rig die Feinstaubbelastung, sowie im Wechsel halb-
jährlich Stickstoffdioxid und Ozon gemessen. Der 
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Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub von 50 µg / m³ 
wurde innerhalb der Messperiode vom 18.  Dezember 
2019 bis 17.  Dezember 2020 nicht überschritten. Der 
höchste gemessene Tagesmittelwert lag bei 38 µg / m³  
am 26.  Januar und am 29.  März 2020. Der Jahres-
mittelgrenzwert von 20 µg / m³ wurde mit einem  
Jahresmittel von 7 µg / m³ eingehalten. Die im Win-
terhalbjahr (19.  Dezember 2019 bis 23.  April 2020 
und 13.  November 2020 bis 16.  Dezember 2020) ge- 
messenen Stickstoffdioxidwerte lagen im Mittel bei 
5 µg / m³ und zeigten einen maximalen Tagesmittel-
wert von 15 µg / m³. Der Stundenmittelgrenzwert für 
Ozon wurde in Malbun nicht überschritten. Das höchste 
gemessene Stundenmittel wurde am 25.  Juni 2020 
mit 117 µg / m³ gemessen. Die Messstation wurde am 
17. Dezember 2020 zum Rathaus im Zentrum von Trie-
senberg verschoben.

Stickstoffdioxidmessung mit Passivsammlern
Im Berichtsjahr wurde an 15 Standorten mittels Pas-
sivsammlern Stickstoffdioxid gemessen. Der Jahres-
mittelgrenzwert von 30 µg / m³ wurde an allen Stand-
orten eingehalten: Triesenberg Zentrum 26 µg / m³ 
(2019: 29 µg / m³), Eschen Essanestrasse 22 µg / m³ 
(2019: 25 µg / m³), Bendern Eschner Strasse 22 µg / m³ 
(2019: 23 µg / m³), Schaan Lindenplatz Süd 22 µg / m³ 
(2019: 24 µg / m³), Triesen Landstrasse 19 µg / m³ (2019: 
21 µg / m³), Ruggell Landstrasse 17 µg / m³ (2019: 
19 µg / m³), Schaanwald Vorarlberger-Strasse 15 µg / m³ 
(2019: 18 µg / m³), Balzers Gagoz 15 µg / m³ (2019: 
16 µg / m³), Vaduz Mühleholz 14 µg / m³ (2019: 15 µg / m³), 
Schellenberg Dorf 11 µg / m³ (2019: 12 µg / m³), Vaduz 
Landesbibliothek 13 µg / m³ (2019: 14 µg / m³), Ruggel-
ler Riet 10 µg / m³ (2019: 12 µg / m³), Eschen Schwarz 
Strässle 10 µg / m³ (2019: 11 µg / m³), Vaduz Fürst-Jo-
hannes-Strasse 8 µg / m³ (2019: 8 µg / m³) und Malbun 
7 µg / m³ (2019: 7 µg / m³). 

Benzolbelastung
Die Benzolmessungen mit Passivsammlern zeigten, 
dass der EU-Grenzwert von 5 µg / m³ Benzol auch an 
Strassenstandorten nicht überschritten wird.

Immissionsüberwachung Ammoniak
Die Ammonia kmessungen erfolgten an vier Stand-
orten. Die Jahresmittelwerte betragen: Ruggeller Riet 
5.1 µg / m³ (2019 5.9 µg / m³), Eschen Schwarz Strässle 
7.2 µg / m³ (2019: 7.1 µg / m³), Schaan Lindenkreu-
zung 5.4 µg / m³ (2019: 5.5 µg / m³) und Balzers Aviols 
6.9 µg / m³ (2019: 8.6 µg / m³). Zur Beurteilung der Im-
missionssituation in empfindlichen Ökosystemen wurde 
ein zusätzlicher Standort evaluiert und per Ende Jahr 
installiert. Der Standort befindet sich in Steg. 

Bezüglich der schweizweiten Messkampagne des 
Vorjahres zur Gesamtstickstoff-Deposition erfolgten 
im Berichtsjahr die Auswertungen. Es wurde für den 
Messstandort Ruggeller Riet eine Stickstoffdeposition 

von rund 47 kg Stickstoff je Hektar und Jahr festgestellt. 
Der Schlussbericht wird im Frühjahr 2021 erwartet. Zu-
sätzlich wurden ergänzende Modellierungen für Liech-
tenstein durchgeführt. 

Rauch-, Brennstoffmissbrauch- und Geruchsklagen
Es mussten vier Meldungen bearbeitet werden mit ent-
sprechender Durchführung von Ermittlungen, Bera-
tungen und Vermittlungen. 

Beurteilung von Baugesuchen
Es wurden diverse Baugesuche auf ihre Übereinstim-
mung mit den Vorgaben der Luftreinhaltegesetzgebung 
geprüft. Bei 14 Baugesuchen mussten umfangreichere 
Abklärungen durchgeführt und Auflagen festgelegt 
werden.

Lärm

Lärmbeurteilungen
Es wurden 131 Baugesuche geprüft. Bei 19 Bauge-
suchen mussten umfangreichere Lärmbeurteilungen 
durchgeführt sowie Lärmgutachten geprüft werden. 
Zudem wurden laufende Einspracheverfahren weiter-
bearbeitet. Des Weiteren wurden im Rahmen von Bau-
ordnungsrevisionen der Gemeinden die lärmschutz-
rechtlichen und -technischen Belange überprüft und 
bei Bedarf mit den jeweiligen Gemeinden besprochen. 

Lärmklagen
Es wurden 21 Meldungen bearbeitet mit entspre-
chender Durchführung von Ermittlungen, Beratungen 
und Vermittlungen. In sieben Fällen mussten umfang-
reichere Abklärungen und teils Messungen durchge-
führt werden.

Eisenbahnlärmsanierung
Das Lärmsanierungskonzept der ÖBB wurde geprüft. 
Die Prüfung beinhaltete fachliche und rechtliche Abklä-
rungen. Der Abschluss der Prüfung wird im ersten Halb-
jahr 2021 erwartet. Verschiedene Anfragen von Anwoh-
nern wurden bearbeitet. Das Lärmsanierungskonzept 
wird nach der Prüfung durch das Amt für Umwelt öf-
fentlich aufgelegt. Im Rahmen der öffentlichen Auflage, 
kann Stellung zum Lärmsanierungskonzept genommen 
werden.

Lärmsanierungsprojekte Strassen
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Bau und Infrastruk-
tur wurden die anstehenden Strassenbauprojekte auf 
Lärmminderungsmassnahmen hin geprüft. Beim lärm-
armen Strassenbelag, der im Rahmen eines Versuchs 
im Jahre 2018 in Schaan eingebaut wurde, erfolgte eine 
Kontrollmessung der Lärmwirkung. Die Lärmwirkung 
ist nach wie vor hoch, auch wenn sie im Vergleich zum 
Anfangswert leicht abgenommen hat. Die Abnahme der 
Lärmwirkung liegt im üblichen Rahmen.
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Lärmaktionsplan gemäss EU-Richtlinie
Es erfolgten verschiedene Abklärungen und Vorberei-
tungsarbeiten zur Erarbeitung des Lärmaktionsplans ge-
mäss EU-Richtlinie 2002 / 49 / EG. Der Lärmaktionsplan 
beschreibt basierend auf dem Strassenlärmkataster die 
aktuelle Belastungssituation und zeigt die möglichen 
Lärmreduktionsmassnahmen auf. Die Fertigstellung 
des Entwurfs des Lärmaktionsplans ist für das Jahr 2021 
vorgesehen. Anschliessend erfolgt eine öffentliche Kon-
sultation.

Schall- und Laserverordnung
Es wurden fünf Meldungen überprüft. 

Nichtionisierende Strahlung

Mobilfunk 
Es wurden drei neue Standortdatenblätter eingereicht, 
geprüft und bewilligt. Die Änderungen betrafen in ers-
ter Linie Verschiebungen der Sendeleistung in andere 
Frequenzbänder sowie allgemeine technische Anpas-
sungen. An einem Standort wurde eine Erhöhung der 
Sendeleistung beantragt und im Rahmen der Gesetzge-
bung bewilligt.

Im Hinblick auf die neue Mobilfunktechnologie 5G 
erfolgte ein intensiver Informationsaustausch mit den 
Schweizer Behörden. Im Fokus stand die Beurteilung 
der neuen Antennentechnologie. Die Beantwortung der 
Interpellation «Einführung des 5G-Mobilfunkstandards 
in Liechtenstein» wurde abgeschlossen und im Juni im 
Landtag behandelt.

Qualitätssicherungssystem (QSS)
Das QSS umfasst eine systematische Überprüfung der 
monatlichen Betriebstandsmeldungen der Mobilfunk-
betreiber. Kleinere Mängel (z.B. bei den Koordinaten- 
und Antennenbezeichnungen) konnten rasch behoben 
werden. Grenzwertüberschreitungen wurden keine 
festgestellt. 

Abänderung des Umweltschutzgesetzes
Der Vernehmlassungsbericht zur Abänderung des Um-
weltschutzgesetzes wurde erstellt und die Vernehmlas-
sung durchgeführt. Die geplante Abänderung beinhaltet 
im Wesentlichen die Schaffung einer Grundlage zur Be-
urteilung von adaptiven Antennen. 

Transformatorenstationen 
Es wurden neun Standortdatenblätter von Transfor-
matorenstationen bezüglich der Einhaltung der Grenz-
werte geprüft. Die Grenzwerte wurden eingehalten. 
Seit der Einführung der Verordnung über den Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung im Jahr 2008 konnten 
112 Transformatorenstationen saniert, optimiert oder 
neu bewilligt werden.

Beratung / Messungen
Aufgrund einer Anfrage aus der Bevölkerung wurde 
eine Messung und eine Beratung durchgeführt.

Lichtemissionen
Die derzeit laufenden Arbeiten in der Schweiz im Hin-
blick auf eine Konkretisierung des Vollzugs hinsichtlich 
Lichtemissionen wurden mitverfolgt und für Liechten-
stein geprüft.

Abfall

Allgemein
Im Rahmen des Projektes «Vollzugsordner» der Abfall-
fachstellen der Ostschweizer Kantone und Liechtenstein 
wurden weitere Faktenblätter zu spezifischen Themen 
erarbeitet bzw. bestehende überarbeitet.

Liechtensteiner Abfallplanung 2070
Der Bericht zur Liechtensteiner Abfallplanung 2070 
wurde abgeschlossen und von der Regierung verab-
schiedet. Der Bericht gibt Auskunft über den Ist-Zustand 
der verschiedenen Abfallfraktionen, den Handlungs-
bedarf und die notwendigen Massnahmen zur lang-
fristigen Sicherstellung der Entsorgung. Mengenmässig 
die grösste Abfallfraktion stellen die sogenannten Inert-
stoffe dar. Die Abfallplanung wurde im Rahmen einer 
Strategischen Umweltprüfung in einer Arbeitsgruppe 
bestehend aus Gemeindevertretern, der Liechtenstei-
nischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) und dem 
Amt für Umwelt erarbeitet.

Deponien
Im Zusammenhang mit der Standortprüfung neuer De-
ponien im Unterland wurden verschiedene Abklärungen 
durchgeführt. 

Bei der Deponie Rheinau in Eschen wurden in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Eschen die Vorbereitungs-
arbeiten zur Eröffnung der zweiten Etappe gestartet. 

In Vaduz konnten die Arbeiten für das Bauabfallkom-
partiment abgeschossen werden, in Schaan wurden die 
diesbezüglichen Arbeiten weitergeführt. In Ruggell befin-
det sich das Bauabfallkompartiment in der Planungsphase. 

Recycling mineralischer Bauabfälle
Die Betriebskontrollen bei den Bauabfall-Recyclingbe-
trieben erfolgen seit 2007 auf Basis einer Vereinbarung 
durch den Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband 
Schweiz (ARV) und den Fachverband für die Kies- und 
Betonindustrie (FSKB). Insgesamt wurden acht Be-
triebsstandorte kontrolliert. Alle Betriebe haben den 
Anforderungen entsprochen.

Abfallaufkommen und -behandlung
Da die Daten zur Abfallstatistik nicht vor April verfüg-
bar sind, werden nachfolgend die Vorjahreszahlen 
ange geben.
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Anlieferungen an die KVA Buchs
2019 wurden insgesamt 11'282 Tonnen Siedlungsab-
fälle über den Verein für Abfallentsorgung (VfA Buchs) 
entsorgt, was gegenüber 2018 einer Zunahme von 48 
Tonnen oder 0.4 % entspricht. Davon betrugen die Ab-
fälle aus Haushaltungen und Gewerbe, welche über die 
Kehrichtabfuhr gesammelt werden, 7'983 Tonnen. Bei 
dieser Fraktion ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine 
Abnahme um 281 Tonnen oder 3.4 %. Die Direktanlie-
ferungen durch die Industrie beliefen sich auf 971 Ton-
nen. Dies entspricht gegenüber 2018 einer Abnahme 
von 13 Tonnen oder 1.3 %.

Zur Kompostierung wurden 2'328 Tonnen orga-
nische Abfälle an den VfA geliefert, was gegenüber 2018 
einer Zunahme von 342 Tonnen oder 17.2 % entspricht.

Zudem wurden 154 Tonnen Metzgereiabfälle an den 
VfA geliefert, 7 Tonnen bzw. 4.8 % mehr als 2018.

Hinzu kommen Direktanlieferungen von schweize-
rischen Sortieranlagen, welche auch Abfälle aus Liech-
tenstein enthalten. Gemäss VfA interner Schätzung be-
trägt der Anteil aus Liechtenstein rund 17'000 Tonnen. 

Gemeindedeponien
2019 wurden insgesamt 451'648 Tonnen Bauschutt, 
Aushubmaterial und Kieswaschschlamm in den Depo-
nien der Gemeinden abgelagert, was gegenüber 2018 
einer Zunahme von 64'503 Tonnen bzw. 16.7 % ent-
spricht. Die von den Gemeinden betriebenen Deponien 
wurden vom Amt für Umwelt kontrolliert.

Grüngut
Auf den Kompostierplätzen und Zwischenlagern für 
Grüngut der Gemeinden wurden 2019 5'857 Tonnen 
Häckselgut (Äste, Gras, Laub) zu Kompost verarbeitet 
oder zwischengelagert. Dies entspricht einer Zunahme 
von 1'367 Tonnen bzw. 30.4 %. Die im Rahmen der Qua-
litätssicherung durchgeführten Analysen und Kontrol-
len bestätigen landesweit eine gute Kompostqualität.

Sonderabfälle
2019 sind total 10'163 Tonnen Sonderabfälle angefallen 
(2018: 14'011 Tonnen). Diese wurden bewilligten Ent-
sorgungsanlagen zugeführt. Der grösste Teil wurde in 
der Schweiz entsorgt.

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden wurden im 
Berichtsjahr pro Gemeinde zwei Separatsammlungen 
von Sonderabfällen aus Privathaushaltungen durchge-
führt. Insgesamt wurden 20.8 Tonnen Sonderabfälle 
eingesammelt (Vergleich Vorjahre: 2017: 18.3 Tonnen; 
2018: 19.2 Tonnen).

Meldungen zu illegalen Abfallentsorgungen
Im Berichtsjahr sind vier Meldungen zu illegalen Abfal-
lentsorgungen eingegangen. Bei allen Fällen waren ver-
tiefte Abklärungen bzw. Untersuchungen notwendig.

Altlasten

Im Berichtsjahr fanden diverse Besprechungen mit den 
betroffenen Gemeinden und Betrieben statt, um die spe-
zifischen Gegebenheiten einzelner belasteter Standorte 
zu erörtern. Bei 16 Standorten wurden von Gemeinden 
und Betrieben in Zusammenarbeit mit dem Amt für Um-
welt Voruntersuchungen durchgeführt (historische und 
technische Untersuchungen) sowie Detailplanungen 
und Sanierungskonzepte erarbeitet. Dabei handelte es 
sich um 13 Ablagerungsstandorte, zwei Betriebs- und 
einen Unfallstandort. Im Hinblick auf die bevorste-
henden Informationsveranstaltungen der betroffenen 
Standortinhaber wurden Vorbereitungsarbeiten durch-
geführt. Die Informationsveranstaltungen mussten auf-
grund der Covid-19-Pandemie verschoben werden.

Beim Kataster der belasteten Standorte wurden di-
verse Aktualisierungen vorgenommen. Des Weiteren 
wurden Vorbereitungsarbeiten für den Start des rechtli-
chen Gehörs durchgeführt. 

Zur Präzisierung von altlasten- und abfallrechtlichen 
Bestimmungen wurden Arbeiten zur Abänderung des 
Umweltschutzgesetzes gestartet. 

Im Rahmen von Baugesuchen wurden verschiedene 
Abklärungen zu möglichen Belastungen durchgeführt 
und bei Bedarf entsprechende Untersuchungen einge-
leitet. Wo erforderlich, wurden Massnahmen, wie z.B. 
Sanierungen, begleitet und überwacht.

Tankwesen

Tankrevisionen / Sanierungen
Im Berichtsjahr wurden 317 Tankanlagen einer Revi-
sion unterzogen. 80 Tankanlagen wurden ausser Be-
trieb genommen. Grund dafür ist der Ersatz von Öl-
feuerungen durch Gasfeuerungen oder erneuerbare 
Heizsysteme.

Tankeinbringung bei Alt- und Neubauten
Im Berichtsjahr wurden drei bewilligungspflichtige so-
wie vier meldepflichtige Tankanlagen erfasst und in den 
Tankkataster aufgenommen. 

Chemikalien / Störfall / Strahlenschutz

Allgemeines
In Liechtenstein besteht aufgrund des Zollvertrages mit 
der Schweiz und des EWR-Abkommens das Prinzip der 
parallelen Verkehrsfähigkeit von Chemikalien.

Aufgrund des EWR-Rechts ist Liechtenstein ver-
pflichtet, kostenlos eine Helpdesk für Fragen im Bereich 
REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006 zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe), CLP (Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen) und Biozide (Verordnung 
(EG) Nr. 528 / 2012 über Biozidprodukte) zu betreuen. In 
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überwachenden Zolltarifnummern fallen. Die elektro-
nisch erfassten Importmeldungen wurden gesichtet 
und bei Bedarf kontrolliert.

Gestützt auf die schweizerische PIC Verordnung 
(Prior Informed Consent) hat das schweizerische Bun-
desamt für Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Umwelt fünf Importgesuche geprüft und bewilligt.

Chemikalien-Ansprechperson
Betriebe und Bildungsstätten, die beruflich oder ge-
werblich mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen 
umgehen, sind verpflichtet, eine Chemikalien-Ansprech-
person zu bezeichnen. Die Meldungen wurden geprüft 
und die Datenbank aktualisiert. Per Ende 2020 verfügen 
367 Betriebe über eine Chemikalien-Ansprechperson.

Nanotechnologie
Die zuständigen Behörden aus Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein treffen sich 
jährlich zu einem internationalen Behördendialog. Da-
bei werden neue Erkenntnisse und Herausforderungen 
im Bereich der Nanotechnologie ausgetauscht. Der Be-
hördendialog 2020 wurde vom Amt für Umwelt orga-
nisiert und fand als Videokonferenz statt. Schwerpunkt 
der diesjährigen Konferenz war das Thema «Lebenszyk-
lus und Regulierung von Advanced (Nano-) Materials». 

Wohngifte
Im Berichtsjahr gingen zwei Anfragen die zu den The-
menbereichen Schimmelpilz und andere Chemikalien 
ein.

Radon
Im Winter 2019 / 2020 wurden 43 Gebäude untersucht. 
Bei 42 Gebäuden lagen die Werte unter und bei einem 
Gebäude über dem Referenzwert von 300 Becquerel / m³.

Störfallvorsorge
Mehrere Bauprojekte im Bereich des Prüfkorridors der 
Erdgashochdruckleitung wurden geprüft.

Der neu erstellte Screening-Bericht zur gesamten 
Erdgashochdruckleitung wurde beurteilt.

Diverse Bauvorhaben von Betrieben, die der Stör-
fallverordnung unterstellt sind, wurden geprüft. Meh-
rere Chemikalienlager wurden besichtigt und in Bezug 
auf die Störfallvorsorge beurteilt.

Bei fünf Betrieben, die der Störfallgesetzgebung 
unterstellt sind, wurde die Überarbeitung der Störfall-
Kurzberichte eingefordert. Die Berichte wurden geprüft 
bzw. befinden sich in Prüfung. 

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
 wurden Lagerräumlichkeiten für grössere Mengen Des-
infektionsmittel evaluiert.

Gentechnisch veränderte und pathogene Organismen
In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für 
biologische Risiken in Zürich wurden verschiedene 

diesen drei Bereichen wurden 110 Anfragen (sieben RE-
ACH, 30 CLP und 73 Biozide) von Betrieben aus Liech-
tenstein und anderen Ländern bearbeitet.

Überwachung
Im Rahmen der Chemikalienverordnung REACH erfolgt 
in der EU die Registrierung von Stoffen zentral über die 
europäische Chemikalienagentur ECHA in Helsinki. Un-
ter REACH müssen alle chemischen Stoffe, die ab einer 
Tonne in der EU hergestellt oder in die EU eingeführt 
werden, registriert werden. Im Berichtsjahr gab es fünf 
neue Registrierungen von drei Betrieben. Insgesamt 
wurden 46 Registrierungen von neun Betrieben in den 
letzten zehn Jahren durchgeführt.

Für Stoffe, die Anlass zu besonderer Besorgnis ge-
ben, ist ein Antrag auf Zulassung der einzelnen Ver-
wendungen zu stellen. Ein Zulassungsentscheid der 
 europäischen Kommission ist in Liechtenstein inner-
halb von 30 Tagen zu übernehmen. Im Berichtsjahr 
wurden 14 Zulassungsentscheide in Liechtenstein über-
nommen.

Erteilt die europäischen Kommission Unionzulas-
sungen für Biozide, sind sie in Liechtenstein innerhalb 
von 30 Tagen zu übernehmen. Im Berichtsjahr wurden 
zehn Biozid Unionzulassungsentscheide in Liechten-
stein übernommen.

Liechtenstein nahm im Rahmen des Vollzugs der 
Chemikalienverordnungen CLP und REACH an zwei 
Projekten der ECHA teil. Das Projekt zur Prüfung der 
Einhaltung von REACH-Registrierungspflichten für 
Hersteller, Importeure und Alleinvertreter wurde 2020 
abgeschlossen. Es betraf fünf Betriebe und sieben 
Stoffe. Es wurde ein Mangel festgestellt. Das Projekt 
über «e-commerce» betreffend Online-Verkauf von ge-
fährlichen Produkten wurde 2020 gestartet und läuft bis 
Ende März 2021.

Schwerpunkt im Rahmen des Vollzugs der Schwei-
zerischen Chemikaliengesetzgebung war die Konfor-
mitätsüberprüfung (Zulassung und Wirksamkeit sowie 
korrekte Kennzeichnung und Lagerung) zahlreicher 
Desinfektionsmittel aufgrund der Covid-19-Pandemie in 
Liechtenstein.

Mit Verordnung (EU) 2017 / 542 wurde die CLP Ver-
ordnung mit einem neuen Anhang VIII ergänzt. Dieser 
Anhang legt fest, wie künftig harmonisierte Informa-
tionen für die gesundheitliche Notversorgung und für 
vorbeugende Massnahmen einzureichen und anzuge-
ben sind (Vergiftungsnotrufzentrale). Die Abklärungen 
gestalteten sich aufgrund der Komplexität als sehr auf-
wändig. 

Im Rahmen von REACH / CLP und Biozide wurden 
für die Jahre 2015 bis 2019 zwei Berichte erstellt und 
zuhanden der EU-Kommission eingereicht.

Die Arbeiten im Rahmen des Marktüberwachungs- 
und Kontrollsystems (MKS) wurden weitergeführt. Es 
fanden insgesamt 20'414 Importe von Chemikalien /  
Produkten statt, die unter die vom Amt für Umwelt zu 
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Aufwand einen Waldzustand zu schaffen, der den Min-
destanforderungen für eine nachhaltige Erfüllung der 
Schutzwirkung entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen 
wurden die Förster in der Wegleitung NaiS (Nachhal-
tigkeit und Erfolgskontrolle Schutzwald) geschult. 
NaiS ist für jegliche Schutzwaldpflege-Massnahmen 
verbindlich, welche mit Landesmitteln abgegolten oder 
gefördert werden. Das Land entrichtet Finanzhilfen 
an Forstbetriebe für Waldpflege-Leistungen, die der 
Allgemeinheit zugutekommen. Damit sollen insbeson-
dere die in der Waldentwicklungsplanung festgelegten 
überbetrieblichen Zielsetzungen umgesetzt werden. 
Aus diesem Grund wurden im Betriebsjahr Projektvor-
schriften ausgearbeitet, die der Sicherstellung bzw. Er-
leichterung einer einheitlichen und für in- und externe 
Akteure nachvollziehbaren Behördenpraxis in Bezug 
auf die gesetzlichen Vorgaben dienen. Im Berichtsjahr 
wurden fünf Rodungsgesuche vom Amt für Umwelt 
bewilligt. Rund 6'500 m² Wald mussten temporär und 
60 m² mussten dauerhaft gerodet werden. Bei all die-
sen Rodungsarbeiten entstand kein Waldverlust, da es 
sich entweder um temporäre Rodungen oder um Ro-
dungen mit Realersatz handelte. Im Berichtsjahr wur-
den 32 Stellungnahmen zu diversen Bauvorhaben und 
Projekten im und am Wald abgegeben. 

Waldbewirtschaftung
In den Liechtensteiner Waldungen wurden im Berichts-
jahr insgesamt 15'468 m³ Holz genutzt. Somit wurde 
im Jahr 2020 weniger Holz eingeschlagen, als im Jahr 
2019. Der Fokus wurde auf Pflegemassnahmen gelegt. 
An vielen Orten ist von einem Einleiten der Verjüngung 
abzusehen, da der Erfolg aufgrund des hohen Schalen-
wildeinflusses ausbleibt. Durchforstungen und Stabili-
tätspflege stehen im Zentrum der momentanen wald-
baulichen Planung. Im siedlungsnahen Umfeld sind 
diverse Spezialholzereieinsätze von Nöten gewesen. 
Solche Massnahmen generieren einen hohen Arbeits-
einsatz mit relativ geringem Holzanfall. Dies führte zu 
grossen Aufwendungen bei der Waldbewirtschaftung. 
Die Investition in die Jungwaldpflege ist nach wie vor 
hoch und macht einen Grossteil der aufgebrachten 
Geldmittel aus. Gut 64 % des anfallenden Holzes wur-
den zur Erzeugung von Wärmeenergie genutzt, was im 
Vergleich zu unseren Nachbarn einen hohen Wert dar-
stellt. Dies zeigt, dass nach wie vor viele Holzschläge 
in Gebieten mit schlechter Holzqualität getätigt werden 
müssen. Diese Flächen wurden über viele Jahre nicht 
genutzt, weil es keinen rentablen Holzabsatz für dieses 
Holzsortiment gab. Seit über das Land verteilt grössere 
Holzheizwerke in Betrieb sind, können diese Pflegedefi-
zite allmählich aufgeholt werden. Wesentlicher Abneh-
mer von Energieholz ist der Verein Holzkreislauf Liech-
tenstein, der die angeschlossenen Holzheizungen und 
bestehenden Heizwerke beliefert.

Abklärungen rechtlicher und technischer Art durchge-
führt.

Gefahrgutsicherheitsbeauftragte
Ende 2020 verfügten 18 Betriebe, welche unter die Be-
stimmungen der Verordnung über den Transport ge-
fährlicher Güter auf der Strasse (VTGGS) fallen, über 
einen ausgebildeten Gefahrgutbeauftragten. Das Amt 
für Umwelt fordert periodisch die Jahresberichte ein. 
Es wurden elf Jahresberichte geprüft und bei Beanstan-
dungen wurden entsprechende Massnahmen eingefor-
dert. Die Daten der Jahresberichte wurden auch für die 
Beurteilung der Störfallvorsorge im Verkehrsbereich 
verwendet.

Des Weiteren wurden Anfragen zur Gefahrgutklas-
sierung, Zulassung von Gebinden sowie Schulung und 
Prüfung von Gefahrgutbeauftragten bearbeitet.

Wald

Inventare, Planung, Gesetzgebung
Im Berichtsjahr wurde das Monitoring zur Beurteilung 
der Verbissintensität durch Schalenwild im Wald zum 
dritten Mal durchgeführt. Anhand von klar definierten 
und reproduzierbaren Messgrössen kann die Verbiss-
Situation im Wald damit objektiv erhoben werden. Die 
Auswirkung der gemessenen Verbissbelastung auf die 
Verjüngung des Waldes ist aus den gewonnenen Da-
ten aber nicht unmittelbar erkennbar. Zwar kann nach 
einigen Jahren ein Entwicklungstrend der Verbissbela-
stung festgestellt werden, für die Einschätzung inwie-
fern dies die Verjüngung beeinflusst, sind aber weitere 
Daten zu erheben. Im Berichtsjahr wurde mit der Er-
probung und Einführung eines gutachterlichen und 
vom Wildverbiss-Monitoring unabhängigen, flächen-
deckenden Aufnahmesystems begonnen und damit 
der erste Schritt der notwendigen Methodenerweite-
rung gemacht. Durch die Kombination verschiedener 
methodischer Ansätze können die Auswirkungen des 
Wildverbisses auf die Waldverjüngung aufgezeigt wer-
den. Im Jahr 2022 wird die nächste Landeswaldinven-
tur durchgeführt, für die mit ersten Planungs- und Vor-
bereitungsarbeiten begonnen wurde. Ebenfalls wurde 
mit der Erarbeitung eines Strategiepapieres für den 
zukünftigen Umgang mit dem heimischen Wald begon-
nen. Diese Strategie soll allen mit dem Liechtensteiner 
Wald betrauten Personen, den politischen Vertretern 
auf allen Ebenen, den Systempartnern und der breiten 
Bevölkerung auf Basis der gegebenen Grundvorausset-
zungen (Verfassung, Klima usw.) darlegen, wie alle Ak-
teure zusammen aktuelle und zukünftige Aufgaben und 
Herausforderungen im und um das Ökosystem Wald 
meistern können. Das Strategiepapier ist ein Entwurf 
und wird als Vorlage für eine breit abgestützte Konsul-
tation dienen. Im dicht besiedelten Liechtenstein erhal-
ten der Schutzwald und seine Pflege eine zunehmende 
Bedeutung. Das Ziel besteht darin, mit einem minimalen 
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Holznutzung 2020

  Nutzholz   Industrieholz   Energieholz   Holz im  Holz- Wald 
           Bestand anfall Ast- 
           liegen lassen  material 
 NDH LBH Total NDH LBH Total NDH LBH Hacks. Total 
  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³ Srm

Total 4'230 284 4'514 355 330 685 872 1'986 6'987 9'845 425 15'469 10'475 
 % 27.35 1.83 29.18 2.30 2.13 4.43 5.64 12.84 45.17 63.65 2.75 1) 100.00 

Legende: NDH: Nadelholz, LBH: Laubholz, Hacks.: Hackschnitzel
1) Rundungsdifferenz

Holzmarkt / Holzverwertung
Infolge eines Überangebots auf dem Rundholzmarkt, 
auf Grund von Käferbefall und Sturmschäden aus den 
Jahren 2018 bis 2020, senkten die Sägewerke europa-
weit ihre Einkaufspreise um 10 % bis 15 % gegenüber 
dem Vorjahr. Im Berichtsjahr wurden in Liechtenstein 
5'198 m³ Nutzholz an die regionalen Sägereien ver-
kauft. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese 
Situation betreffend Absatzschwierigkeiten weiterhin 
angespannt bleibt. 

Forstliche Aus- und Weiterbildung
Im Frühjahr haben zwei Forstwarte die Forstwart-
lehre erfolgreich abgeschlossen. In den Liechtenstei-
ner Forstbetrieben stehen derzeit sieben Forstwarte in 
Ausbildung.

Landesforstbetrieb

Forstpflanzgarten
Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 46'842 Pflan-
zen verkauft; davon waren 22'840  Stück Nadelhölzer, 
19'375  Stück Laubhölzer, 1'812  Stück Gartenpflanzen 
und 2'815 Stück Topfpflanzen. Die verkauften Pflanzen 
fanden Verwendung in Forstbetrieben, Landesprojekten 
und bei Privaten. Bei diesen Privaten handelt es sich 
zum Grossteil um Privatwaldbesitzer aus den angren-
zenden Kantonen, die Forstpflanzen für ihre Waldungen 
benötigen. 44 % der verkauften Pflanzen wurden für 
Aufforstungen in Liechtenstein benötigt, die restlichen 
56 % wurden in die Schweiz geliefert. Der Arbeits-
aufwand für die Herstellung der Forstpflanzen betrug 
3'685 Stunden. Für die Produktion von Gartenpflanzen 
wurden 433 Stunden aufgewendet. Für die Arbeiten von 
der Samenernte bis zum Verkauf der Pflanzen wurden 
somit insgesamt 4'118 rein produktive Arbeitsstunden 
durch die Mitarbeiter des Pflanzgartens geleistet.

Windschutz- und Feldgehölze
In den Windschutzgehölzen wurden im Zuge von Ver-
jüngungs- und Pflegeeingriffen total 366 m³ Holz aufge-
rüstet. 67 m³ Brennholz sind zum grössten Teil im Land 

Liechtenstein weiterverkauft worden. 299 m³ wurden 
von Hackschnitzelproduzenten weiterverwertet. Das 
Hackerholzsortiment wurde für Baupisten im Inland 
verwendet und an das grosse Holzkraftwerk in Balzers 
geliefert. In der Vegetationsruhe wurden 38'000 Lfm. 
Windschutzränder maschinell zurückgeschnitten. Für 
die Pflege der Windschutzgehölze wurden gesamt-
haft 1'009 produktive Regiestunden aufgewendet, da-
von 151 Stunden für das maschinelle Zurückschneiden 
der Hecken- und Windschutzgehölze. Im Berichtsjahr 
wurden Planungs- und Vorbereitungsarbeiten aufge-
nommen, um die Bewirtschaftung im Hinblick auf die 
Verbesserung des ökologischen Zustands der Wind-
schutzgehölze zu optimieren. 

Arbeit für Dritte und Landesverwaltung
Für kleinere Holz- und Pflanzarbeiten für Private und 
Unternehmungen wurden fünf Stunden verrechnet. Die 
Arbeiten für die Landesverwaltung bestehen vor allem 
aus dem Unterhalt der Wanderwege, zu einem kleineren 
Teil aber auch aus Dienstleistungen für andere Ämter. 
Dafür wurden total 906 Stunden aufgewendet. Zusätz-
lich sind 212 Stunden für Arbeitseinsätze im Zusam-
menhang mit der Verbreitung des Bibers aufgewendet 
worden. Verwaltungsintern werden keine Aufwandstun-
den weiter verrechnet.

Unterhalt der Naturschutzgebiete, Bewirtschaftung 
der Magerwiesen
Im Berichtsjahr wurden 1'073 produktive Regiestunden 
für die Pflege von Naturschutzgebieten aufgewendet. 
Für die Streuemahd, Rodungen (Erhalt von Offenflä-
chen) und für den Grabenunterhalt wurden 642 Stunden 
und für die Bekämpfung von Neophyten 431 Stunden 
geleistet.

Bekämpfung von gebietsfremden Pflanzen  
(Neophyten)
Die Bekämpfung von invasiven Pflanzen dient dem 
Schutz der heimischen Artengemeinschaften und stellt 
eine zunehmend wichtige Aufgabe des Landesforst-
betriebs dar. Im Berichtsjahr wurden 341 Stunden im 
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Bereits zum 18. Mal in Folge wurden oberhalb von 
Schaan in Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung 
«Bergwaldprojekt» wichtige Sanierungsarbeiten im 
Schutzwald durchgeführt. Im Rahmen dieses Freiwil-
ligenprojektes haben Teilnehmer aus verschiedenen 
europäischen Ländern im Raum Alpila / Plattawald und 
Matona während zwei Wochen unentgeltlich Bege-
hungswege gebaut sowie Aufforstungs-, Pflege- und 
Forstschutzarbeiten ausgeführt.

Die Erschliessung der Schutzwälder ist in Liechten-
stein grundsätzlich gut und so müssen nur selten so-
wie in begründeten Fällen neue Bewirtschaftungswege 
oder Maschinenwege erstellt werden. 2020 wurde das 
Maschinenwegnetz in Gamprin erweitert. Der Neubau 
dient zur Bewirtschaftung des Schutzwaldes Stighala, 
der durch die starke talseitige Überbauung nicht mehr 
erschlossen war. Die Kosten für dieses Projekt lagen bei 
knapp CHF 165'000. 

Ein seit einigen Jahren zunehmendes Problem stel-
len auch im Schutzwald die invasiv einwachsenden Neo-
phyten wie Götterbaum und Blauglockenbaum dar. In 
den kommenden Jahren werden weitere Eingriffe nötig 
sein, um einer Ausbreitung dieser, die Stabilität schwä-
chenden, Arten entgegenzuwirken.

Zustand des Schutzwalds
Damit Schutzwälder ihre Funktion dauerhaft erfüllen 
können, müssen sie rechtzeitig vor der natürlichen Zer-
fallsphase verjüngt werden. Im Landeswaldinventar 
2010 wurde eine klare Überalterungstendenz in den 
Schutzwäldern festgestellt. Seither sind die waldbau-
lichen Bemühungen weiter intensiviert worden, um der 
fortschreitenden Überalterung entgegen zu wirken. Die 
waldbaulichen Eingriffe haben vielerorts dazu geführt, 
dass sich die Verjüngung zunächst einstellt (Anwuchs), 
sich im weiteren Verlauf (Aufwuchs) jedoch nicht hal-
ten kann. Gründe für den Ausfall der Verjüngung in 
den ersten Jahren liegen einerseits in den schwierigen 
Standortsbedingungen, die jedoch normalerweise nicht 
zu einem Totalausfall führen. Der Hauptgrund liegt an 
den hohen Schalenwildbeständen in unseren Wäldern, 
die zu stark verbissenen Jungpflanzen führen. Das 2018 
eingeführte Monitoringsystem zur Beurteilung der Ver-
bissbelastung zeigt anhand klar definierter und repro-
duzierbarer Messgrössen die Verbiss-Situation im Wald 
objektiv auf. Im Berichtsjahr wurden die Aufnahmen 
zum dritten Mal durchgeführt. Die Verbissintensitäten 
entwickeln sich seit der ersten Aufnahme im Jahr 2018 
in eine wünschenswerte Richtung. Ob es sich um einen 
stabilen und nachhaltigen Trend handelt, wird sich in 
den kommenden Jahren zeigen. Die Hinweise auf den 
Verjüngungszustand sind in den einzelnen Aufnahme-
einheiten stark unterschiedlich. Während in den Talre-
vieren grundsätzlich von einer guten Verjüngungssitua-
tion auszugehen ist, zeigt im Berggebiet nur die Fichte 
keine generellen Ausfallserscheinungen. In den rhein-
talseitigen Hanglagen Süd und Nord gibt es Hinweise 

Ruggeller Riet, zwei Stunden beim Egelsee, 65 Stunden 
im Schneggenäule und 23 Stunden an diversen Stand-
orten von der Regiegruppe des Landesforstbetriebes 
geleistet. Zusätzlich wurden 868 Stunden von Asylbe-
werbern der Flüchtlingshilfe und 32 Stunden von natur-
nahen Vereinen zur Eindämmung von Neophyten in den 
Naturschutzgebieten geleistet.

Schutzwald 

Schutzwaldpflege
Die Schutzwaldbewirtschaftung nimmt jährlich einen 
grossen Anteil an den forstlichen Arbeiten der Forstre-
viere ein, da das Gelände steil und die Witterungsver-
hältnisse oft widrig sind. Im Berichtsjahr wurden diese 
Arbeiten zudem durch Sturm- und Streuschäden sowie 
das immer noch umgreifende, jedoch schwächer ausge-
prägte Eschentriebsterben weiter erschwert. Trotz der 
Sturmschäden durch Sturmtief Sabine (Februar), die die 
Bäume schwächten, nahm das Vorkommen des Borken-
käfers – im Gegensatz zu den Vorjahren – nicht zu, weil 
die Schäden im Schutzwald und nahe des Schutzwaldes 
aufgearbeitet wurden. Die phytosanitären Massnahmen 
zur Bekämpfung des Borkenkäfers erforderten Geldmit-
tel in Höhe von CHF 90'000. Die Schutzwaldbestände in 
den unteren Hanglagen leiden seit einigen Jahren unter 
dem grossflächigen Verlust der Esche, die aufgrund ei-
ner Pilzinfektion abstirbt. Aufgrund dieser Situation wa-
ren auch 2020 zusätzliche Pflegeeingriffe notwendig, 
um betroffenen Bestände umzuformen. Die Gesamtkos-
ten beliefen sich dabei auf CHF 53'000. 

Im Bereich der Jungwaldpflege wurden im Berichts-
jahr mehrere grosse Bestände in Triesen (Poska Halda, 
Hinder den Eggen), Balzers (Eckerswald, Irafieg), Va-
duz (Schlosshalde), Schaan (Brunnabüchel) sowie in 
Mauren (Bauwald, Widerberg, Kracha Rüfe) gepflegt. 
Hauptproblem auf den tiefer gelegenen Flächen ist der 
starke Wuchs von Waldrebe und Brombeere, wodurch 
in den Flächen teilweise zweimal pro Jahr eingegrif-
fen werden muss. Wichtige Fortschritte gab es bei der 
Bewirtschaftung der älteren Schutzwaldbestände vor 
allem in den Gemeinden Triesenberg (Bleika), Schaan 
(Alpila), Vaduz (Langacker), Triesen (Poska Halda) und 
Gamprin (Haldenstrasse). Das Hauptaugenmerk lag hier 
bei der Verbesserung der Stabilität und der Einleitung 
der Bestandsverjüngung. Diese Arbeiten sind in der 
Regel sehr aufwändig, nicht zuletzt, weil es sich hier 
meist um Bestände in schwer zugänglichen und steilen 
Hanglagen handelt und eine natürliche Verjüngung sich 
aufgrund hoher Wilddichten vielerorts nicht oder nur 
unzureichend einstellt. In der Folge ist die Konkurrenz-
vegetation sehr stark ausgeprägt. Eine Region in der 
diese Situation besonders zutrifft ist das Tisner Tobel 
an der Landesgrenze zu Vorarlberg. Hier wurde im Be-
richtsjahr das Projekt Tisner Tobel fortgesetzt, indem 
die Feinerschliessung mittels Begehungswegen voran-
getrieben wurde.
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auf Entmischungstendenzen, wodurch die potenziell na-
türliche Waldvegetation bei Weitem nicht ausgeschöpft 
und das Waldbauziel artenreicher Mischwälder gefähr-
det wird.

In den Hangrevieren Nord ist der Verbiss nach wie 
vor bei keiner Baumart unter dem Grenzwert, womit das 
Risiko gross ist, dass in Zukunft erhebliche Anteile aller 
Baumarten ausfallen werden. Einzig die Buche ist in der 
Verjüngung gut vertreten. Die Mischbaumarten bauen 
mit zunehmender Grösse ab und die Tanne ist generell 
sehr selten. Es liegt ein massives Verjüngungsdefizit mit 
deutlicher Entmischungstendenz vor. In den Bergrevie-
ren ist die Verbissintensität bei Ahorn und Vogelbeere 
zu hoch, bei den anderen Hauptbaumarten aufgrund 
fehlender Verjüngung nicht messbar. In den Bergrevie-
ren kommt nur die Fichte auf den Probeflächen in al-
len Wachstumsstufen vor. Auf rund einem Fünftel der 
Probeflächen ist keine Verjüngung feststellbar – auch 
nicht bei der Fichte. Folglich liegt im Berggebiet wie 
im Vorjahr eine als sehr schlecht einzustufende Verjün-
gungssituation vor. Die festgestellte hohe Verbissbelas-
tung besteht seit vielen Jahren und führte in der Folge 
zu grossen Ausfällen der Verjüngung in den Schutzwal-
dungen. Gemäss Landeswaldinventar 2010 sowie den 
erstellten Betriebsgutachten unterschiedlicher Alp-
genossenschaften, fehlt eine ausreichende Waldver-
jüngung bei durchschnittlich rund 60 % der Schutz-
waldflächen. In einzelnen Gebieten steigt dieser Wert 
bis über 80 % an. Aus Sicht des Bevölkerungsschutzes 
stellt diese Situation eine ernsthafte Bedrohung dar, die 
sich in Zukunft noch verschärfen wird, sollte nicht ein 
Umdenken in der Schalenwildbewirtschaftung erfolgen.

Massnahmen zur Verbesserung der Waldverjüngung
Im Februar wurde die Umsetzung des Massnahmen-
pakets zur Verbesserung der Waldverjüngung, welches 
elf Massnahmen beinhaltet, von der Regierung be-
schlossen. Diesem Beschluss ging ein rund zweijähriger 
Erarbeitungsprozess in einer Arbeitsgruppe sowie dem 
zugehörigen Lenkungsausschuss voraus. Die Umset-
zung des gesamten Massnahmenpakets wurde im Be-
richtsjahr gestartet. 

Die im Massnahmenpaket vorgesehenen Mass-
nahmen in den Bereichen Störungsminimierung und 
Überarbeitung der Wildruhegebiete beinhalten die 
vermehrte Kontrolle der bereits vorhandenen Bestim-
mungen zur Störungsminimierung sowie die Verstär-
kung der Öffentlichkeitsarbeit, um die Akzeptanz und 
das Verständnis für die Einhaltung bestehender Be-
stimmungen zu fördern. Im Berichtsjahr wurden erste 
Abklärungen zur Optimierung der Kontrollen, insbe-
sondere die Prüfung, inwiefern Übertretungen als Ord-
nungsbussen praxisnaher und effektvoller gehandhabt 
werden könnten, gemacht. Die Öffentlichkeitsarbeit 
zu den Winterruhezonen wurde in der Wintersaison 
2020 / 2021 optimiert. Entsprechende Publikationen 
in den Medien (Printmedien und Radio) wurden mit 

Beiträgen auf weiteren Plattformen ergänzt (in öffent-
lichen Verkehrsmitteln, an Schaltern von Behörden und 
Touristikanbietern). Ebenfalls wurde die Beschilderung 
der Winterruhezonen einer Überprüfung unterzogen 
und wo nötig verbessert. Die Beruhigung der Wildle-
bensräume sowie insbesondere die Ausscheidung von 
Wildruhegebieten stellen wichtige Eckpfeiler des Mass-
nahmenpakets zur Verbesserung der Waldverjüngung 
dar. Die bisher gemachten Erfahrungen und die Aus-
einandersetzung mit einem verbesserten Schalenwild-
management im Zusammenhang mit den Bemühungen 
zur Verbesserung der Waldverjüngung zeigen, dass in 
den rheintalseitigen Hanglagen und in der Talebene 
Optimierungspotenziale auszumachen sind. Im Be-
richtsjahr wurden verschiedene Planungsgrundlagen 
für die Überarbeitung der Wildruhezonen aufgearbeitet 
und in zeitgemässe Kartierungs- und Analysesysteme 
(GIS) überführt. Diese Arbeiten werden im Verlauf des 
Jahres 2021 soweit fortgeschritten sein, dass daraus 
Opti mierungsvorschläge für die Wildruhezonen erstellt 
werden können. Zudem wurden beim Amt für Umwelt 
die Zuständigkeiten in Bezug auf die Umsetzung der le-
bensraumbezogenen Massnahmen aus dem Massnah-
menpaket definiert und die Kompetenzen in der wild-
ökologischen Raumplanung erweitertet. 

Das Massnahmenpaket sieht ebenfalls vor, den Jagd-
wert und den Jagdpachtschilling der Jagdreviere, je 
nach Beeinträchtigung durch Massnahmen zur Sicher-
stellung der Waldverjüngung, im Rahmen der Neuver-
pachtung der Jagdreviere anzupassen, die für das Jahr 
2022 vorgesehen ist. Im Berichtsjahr hat das Amt für 
Umwelt Arbeiten zur Überprüfung der Jagdreviereintei-
lung aufgenommen und sich mit entsprechenden Anträ-
gen verschiedener Grundeigentümer befasst.

Unter der Massnahme «Absprachen auf Regierungs-
ebene mit Vorarlberg, St. Gallen und Graubünden» sieht 
das Massnahmenpaket einen verstärkten Austausch mit 
den Nachbarländern vor. Auf Behördenebene besteht 
seit Jahren ein Austausch unter Einbezug der Jagdaus-
übungsberechtigen, welcher beispielsweise zum Projekt 
«Rotwildbesenderung im Dreiländereck» (2008-2014) 
führte. Ebenfalls finden seit einigen Jahren informelle 
gegenseitige Besuche und Besprechungen im Rahmen 
der Abschussplanung in den jeweiligen Ländern statt. 
Im Berichtsjahr wurde dieser Austausch auf Behördene-
bene durch eine Reihe von Exkursionen im Grenzgebiet 
mit Vorarlberg intensiviert. Das Ziel ist eine bessere Ab-
stimmung der verschiedenen Behörden und längerfris-
tig ein grenzübergreifendes Schalenwildmanagement. 
Mit fortschreitendem Austausch sollen neben den Be-
hörden auch weitere Akteure (v.a. Jägerinnen und Jäger 
sowie Forstleute) eingebunden werden.

Eine weitere Massnahme ist die Förderung der Le-
bensraumvernetzung und von Wanderkorridoren sowie 
die Aufwertung der Lebensräume. Die Chancen und Ge-
fahren von Lebensraum-Vernetzungsmassnahmen sind 
zu prüfen und sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Im 
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Berichtsjahr wurde mit der Aufarbeitung von Planungs-
grundlagen, die zur Prüfung der Vernetzungssituation 
der Lebensräume v.a. in der Liechtensteiner Talebene 
dienen, begonnen. Auf dieser Grundlage werden die Po-
tenziale für die Einrichtung bzw. Sicherung von Wan-
derkorridoren aufgezeigt. Darauf aufbauend wird ein 
Konzept mit Vorschlägen zur Umsetzung von Lebens-
raum-Vernetzungselementen und optimierten Wander-
korridoren entwickelt. Im Kanton St. Gallen werden die 
Projekte zu zwei Wildtierbrücken (Autobahn) vorange-
trieben. Diese haben insbesondere für rheintalquerende 
Wildtierkorridore eine grosse Bedeutung. Das Amt für 
Umwelt verfolgt den Prozess durch die Teilnahme an 
Informationssitzungen des Bundesamts für Strassen 
(ASTRA) – ein erstes Treffen fand am im August in 
Trübbach statt. Zudem wurde im Berichtsjahr mit der 
Aufarbeitung von Planungsgrundlagen, die zur Prüfung 
einer Optimierung der Lebensräume v.a. für das Scha-
lenwild dienen, begonnen. Konkret geht es dabei, um 
die Anlage von Äsungsflächen und Verbissgehölzen im 
und am Wald, die Ausscheidung von Waldflächen mit 
erhöhter Schadenstoleranz sowie um die Verwendung 
solcher Strukturen für die Optimierung von Bejagungs-
strategien.

Im Rahmen der Umsetzung des Massnahmenpakets 
ist die Waldbewirtschaftung gemäss den gesetzlichen 
Vorgaben im Sinne des naturnahen Waldbaus fortzu-
führen und gegebenenfalls zu optimieren. Zu diesem 
Zweck sind institutionalisierte Workshops und ein re-
gelmässiger Erfahrungsaustausch zwischen den Forst-
diensten des Landes und der Gemeinden durchzufüh-
ren. Seit Herbst 2019 finden entsprechende Workshops 
als «Waldbautrainings» statt. Die letzte Veranstaltung 
wurde im Oktober 2020 durchgeführt. Verschiedene 
Grundlagen für eine zielgerichtete Waldbewirtschaf-
tung nach den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus 
sind in Überarbeitung. So die Waldgesellschafts- oder 
Standortskartierung, bei der die Korrekturen von sei-
nerzeit unrichtig angesprochenen Bodentypen mit 
entsprechend abweichenden Angaben zu den Wald-
gesellschaften im Berichtsjahr abgeschlossen werden 
konnten. Noch ausstehend sind die Resultate zu den 
prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels an-
hand verschiedener Klimamodelle, der im Rahmen 
eines schweizweiten Projekts erfolgt. Im Hinblick auf 
eine gezielte Waldbewirtschaftung mit klaren Waldbau-
zielen bietet das Instrument NaiS ganz grundsätzliche 
Möglichkeiten, die auch ausserhalb des Schutzwaldes 
zur Anwendung kommen können. Es lassen sich für 
jeden Standort bzw. für jede Waldgesellschaft, mitt-
lerweile auch mit Hilfe digitaler Werkzeuge, in Bezug 
auf Baumartenmischung, Bestandsstruktur und Wald-
verjüngung Minimal- und Idealwaldbilder generieren. 
Diese dienen dann bei der Ausarbeitung der Waldbau-
ziele als hilfreiche Orientierungsgrösse. Im Berichts-
jahr wurden die Grundlagen von NaiS eingeführt bzw. 
aufgefrischt. Ein Teil der Waldfunktionskartierung, 

nämlich die Schutzwaldausweisung sowie die Flächen 
mit besonderer Naturschutzfunktion (Waldreservate 
und Sonderwaldflächen), befindet sich gegenwärtig in 
Überarbeitung. Die Überprüfung der Schutzwaldaus-
weisung bedient sich dabei der neusten, gegenwärtig 
ebenfalls in Erarbeitung befindlichen Naturgefahren-
kartierungen und wird schliesslich unter Verwendung 
moderner Computermodellierungen vorgenommen. Im 
Berichtsjahr wurden die Arbeiten zur Überprüfung der 
Schutzwaldausweisung aufgegleist.

Das Massnahmenpaket zur Verbesserung der Wald-
verjüngung sieht auch eine Optimierung bei der Zu-
sammenarbeit zwischen den Waldbewirtschaftern und 
den Jagdausübungsberechtigten vor. Zur Institutiona-
lisierung des Austauschs ist vorgesehen, jährliche Re-
vierbegehungen (gemäss aktuellen Pachtverträgen) 
thematisch klarer zu strukturieren und mit gegenseitig 
verbindlichen sowie evaluierbaren Abmachungen abzu-
schliessen und zu protokollieren. Sinnvollerweise star-
ten diese Revierbegehungen mit der Neuverpachtung 
der Reviere im Jahr 2022. Im Berichtsjahr hat sich das 
Amt für Umwelt mit verschiedenen Varianten solcher 
Revierbegehungen in den Nachbarländern befasst, um 
Grundlagen für den anstehenden Optimierungsprozess 
zu schaffen. 

Die Massnahmen zur Unterstützung der Jagdge-
meinschaften durch die Schaffung einer professionellen 
Wildhut sowie die Einrichtung von Intensivbejagungs-
gebieten erfordern eine Anpassung des Jagdgesetzes. 
Im Berichtsjahr konnte die Vernehmlassung der Abän-
derung des Jagdgesetzes durchgeführt und die Auswer-
tung der zahl- und teils umfangreichen Rückmeldungen 
der Vernehmlassungsteilnehmer abgeschlossen werden.

Schliesslich sieht das Massnahmenpaket die Etablie-
rung bzw. Optimierung von Methoden zur Erfolgskon-
trolle vor. Ein entscheidendes Instrument dabei ist die 
Überwachung des Zustands der Waldverjüngung und 
die Einschätzung des Wildeinflusses. Zur methodischen 
Ergänzung des seit 2018 durchgeführten Wildverbiss-
monitorings wurde im Berichtsjahr mit der Einfüh-
rung eines flächendeckenden, gutachterlichen Verjün-
gungs- und Wildeinflussmonitorings begonnen. Durch 
die Kombination mehrerer methodischer Ansätze sollen 
mittelfristig verlässliche Aussagen zur Entwicklung der 
Intensität und zu den Auswirkungen des Wildverbisses 
auf die Waldverjüngung ermöglicht werden.

Sonstige Arbeiten
Ausserhalb der Schutzwälder wurde zusätzlich eine 
Reihe von Arbeiten umgesetzt, die durch das Land 
Liechtenstein finanziell unterstützt werden. Das nicht 
gedeckte Defizit der Bewirtschaftung von Sonderwald-
flächen wird zu 100 % durch das Land übernommen. Im 
Berichtsjahr wurde die Pflege von drei Sonderwaldflä-
chen in Balzers (Rheinaue), Gamprin (Rheinaue), Rug-
gell (Rheinaue), weitergeführt. Die Gesamtkosten – in-
klusive der Entschädigung für den Nutzungsverzicht 
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und die Bewirtschaftungseinschränkungen aller Wald-
reservate und Sonderwaldflächen – beliefen sich auf 
insgesamt CHF 63'300. 

Ausserhalb der Schutzwaldungen stellten auch im 
Berichtsjahr absterbende Eschen ein Sicherheitsrisiko 
dar und mussten entlang von Strassen oder Erholungs-
einrichtungen entfernt werden. Das Land trägt die da-
durch entstandenen Kosten zu 50 %. Im Berichtsjahr 
mussten In vier Gemeinden Sicherheitsholzereiarbeiten 
in Höhe von CHF  28'000 (Landesanteil) durchgeführt 
werden.

Integrale Berggebietssanierung (Erhaltung 
und Entwicklung des Berggebietes)

Fachgruppe BGS
Die Fachgruppe «Berggebietssanierung», welche sich 
aus Mitgliedern des Amtes für Umwelt sowie des Amtes 
für Bevölkerungsschutz zusammensetzt, ist mit der 
Planung und Koordination der amtsübergreifenden 
Aufgaben und Projekte im Berggebiet betraut. Im Be-
richtsjahr wurden fünf Sitzungen abgehalten, wobei die 
Schwerpunkte auf der detaillierten Projektumsetzung 
der verschiedenen Projekte lagen. 

Projektausführung
Im Berichtsjahr wurden CHF 1'074'447 für die Umset-
zung konkreter Detailprojekte im BGS Perimeter auf-
gewendet. Davon beträgt der gesamte Landesanteil 
CHF 895'580. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenverteilung nach Produktbereichen

Wald

Naturgefahren

Erschliessung

Werkbetrieb

Alpwirtschaft

26%

31%

30%

5%

8%

Verteilung der Ausgaben nach Produktbereichen

Kostenverteilung nach Produktgruppen

Alpwaldungen
Schutzwaldpflege
Technische Schutzbauten
Werkbetrieb
Erschliessung
Gebäude, Anlagen, 
Einrichtungen
Wasserversorgung
Waldweidetrennung
Weidenverbesserung

5%

8%

6%

15%
5%

12%

31%

17%

1%

Verteilung der Ausgaben nach Produktgruppen

Alpwirtschaft

Im Bereich Alpwirtschaft wurden vier Projekte zur Sa-
nierung und zum Ausbau der Wasserversorgung so-
wie zu Sanierungen an den Alphütten umgesetzt. Da-
bei wurden auf den Alpen Gafadura, Garselli, Gapfahl, 
Güschgle, Kleinsteg Projekte realisiert. Die Gesamt-
investitionen im Bereich Alpwirtschaft beliefen sich auf 
CHF 238'000 wobei allein für die Wald-Weidetrennung 
CHF  150'777 (Landesanteil 85 % oder CHF  128'160) 
aufgewendet wurden. 

Naturgefahren / Technische Schutzbauten
Grösster Kostenpunkt im Rahmen der technischen 
Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren bildet ak-
tuell die Sanierung der Lawinenverbauung Turna. Für 
insgesamt rund CHF 1.2 Mio. sollen die bestehenden, 
langsam zerfallenden Holz- und Holzstahlverbauungen 
durch neue Werke ersetzt werden. Im Berichtsjahr 
wurde die vierte Etappe für knapp CHF 250'000 umge-
setzt. Die baulichen Massnahmen im unteren Teil der 
Schlucherrüfe zur Erhöhung der Abflusskapazität konn-
ten vollständig abgeschlossen werden. Die Überwa-
chung der sich in den Jahren 2016 bis 2018 aktivierten 
Sackungs- und Rutschmasse im Einzugsgebiet der 
Schlucherrüfe wird im Sinne eines Langzeitmonitorings 
fortgeführt, auch wenn die Bewegungen fast vollständig 
zum Stillstand gekommen sind. Die Kosten im Bereich 
der Schlucherrüfe belaufen sich auf knapp CHF 15'000. 
Inklusive diverser kleinerer Arbeiten wurden somit ins-
gesamt rund CHF  275'000 in den Bereich technische 
Schutzmassnahmen investiert.

Erschliessungen
Die Sanierung des Chemiweges, welcher die beiden 
Triesenberger Alpen Bargella und Garsälli verbin-
det, und durch ein heftiges lokales Gewitter im Au-
gust 2018 stark beschädigt wurde, konnte im Be-
richtsjahr nun komplett abgeschlossen werden. Die 
Aufwendungen für die gesamte Sanierung (2019 bis 
2020) belaufen sich auf CHF  198'000 (Landesanteil 
CHF  168'300). Der hierfür vom Landtag beschlos-
sene Nachtragskredit in der Höhe von CHF 220'000 
(Landesanteil) musste somit nicht vollständig ausge-
schöpft werden. 

Auf der Alpe Sareis musste im Berichtsjahr eine 
Stützmauer beim Schrofaweg saniert werden. Der 
Schrofaweg wird als wichtiger Verbindungsweg durch 
das Alpvieh genutzt und ist für die Bestossung der Alpe 
Sareis von zentraler Bedeutung. 

Ebenso musste im Berichtsjahr die Alpstrasse Rich-
tung Alpe Turna instand gestellt werden. Durch Stark-
niederschläge im August drohte die Alpstrasse auf einer 
Länge von ca. 15 Metern abzurutschen. Mit Stahlträ-
gern, welche mit einer Spezialmaschine in den Boden 
gerammt wurden, konnte die Rutschung stabilisiert 
werden. 
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Die Gesamtausgaben im Bereich Erschliessungen 
belaufen sich im Berichtsjahr auf CHF 81'000 (Landes-
anteil CHF 68'850).

Wald
Die budgetierten und projektierten forstlichen Projekte 
im Berggebiet konnten im Berichtsjahr planmässig aus-
geführt werden. 

Im Schutzwald wurden für CHF  107'791 (Landes-
anteil 100 %) und in den übrigen Alpwaldungen für 
CHF  173'246 (Landesanteil 85 % oder CHF  147'259) 
forstliche Massnahmen durchgeführt. Ebenso muss-
ten erneut Sturm- und Borkenkäferschäden (Zwangs-
nutzungen) aufgerüstet werden, welche ursprünglich 
nicht budgetiert waren. Die gesamthaft anfallende Holz-
menge im Berggebiet belief sich im Berichtsjahr auf ca. 
1'800 m³ Rundholz (Nutz- und Energieholz) sowie 600 
Schüttraummeter (Srm) Ast- und Kronenmaterial (Ener-
gieholz). Zusätzlich wurden in verschiedenen Wildzäu-
nen sowie bei Aufforstungs- und Waldverjüngungspro-
jekten ca. 1'476 Stück Pflanzen eingebracht. 

Obwohl mit einem Grossteil der forstlichen Mass-
nahmen beste Voraussetzungen für die Einleitung der 
nächsten Baumgeneration geschaffen werden, ist es 
im Berggebiet aufgrund des zu starken Schalenwild-
einflusses nicht möglich, die Wälder mit standortge-
rechten, heimischen Baumarten zu verjüngen. 

Bergwanderwege

Jährlich sind auf den Bergwanderwegen und den al-
pinen Routen teils umfangreiche Unterhaltsarbeiten 
an den Weganlagen sowie deren Beschilderung nötig, 
damit diese begehbar sind und dies auch bleiben. Das 
dafür zuständige Amt für Umwelt (AU) koordiniert und 
plant dabei sämtliche Arbeiten für ca. 160 km Bergwan-
derwege und 5 km alpine Routen. Da sich aufgrund der 
Covid-19-Pandemie im Berichtsjahr mehr Personen in 
unserer Bergwelt aufhielten, nahm die Bedeutung eines 
gut unterhaltenen und entsprechend signalisierten 
Wanderwegnetzes stark zu.

Bereits im März startete der Wegwart Rainer Spalt 
vom Liechtensteiner Alpenverein mit den ersten Scha-
densaufnahmen auf den Bergwanderwegen. Auf Grund-
lage dieser Aufnahmen begann die Unterhaltsgruppe 
des Amtes für Umwelt (Landesforstbetrieb) mit den 
jährlichen Räumungs- und Reparaturarbeiten. Bis Ende 
November wurden während ca. 1'100 Arbeitsstunden 
diverse Reparatur-, Sanierungs- sowie Signalisations-
arbeiten am gesamten Bergwanderwegnetz durchge-
führt. Zusätzlich wurden verschiedene Spezialarbeiten 
durch externe Unternehmer umgesetzt. 

Das wohl grösste Projekt im Berichtsjahr war der 
Wiederaufbau des stark beschädigten Holzsteges im Sa-
minatal (Nähe Falleck). Der bereits in die Jahre gekom-
mene Holzsteg wurde durch Steinschlag und Schneelast 
stark in Mitleidenschaft gezogen und musste deshalb 

auf einer Länge von 65 Metern komplett ersetzt wer-
den. Ebenso waren im Frühjahr aus Sicherheitsgründen 
intensive Unterhalts- und Reparaturarbeiten beim Fürs-
tensteig nötig.

Durch die umfangreichen Arbeiten von April bis No-
vember wurde das zur Verfügung stehende Landesbudget 
von CHF 100'000 durch diverse Unternehmerleistungen, 
Beschaffung von verschiedenem Baumaterial, Signalisa-
tionen, Helikoptertransporte sowie dem Einmieten von 
Maschinen um CHF 18'000 überschritten. Entsprechend 
frühzeitig wurde eine Kreditüberschreitung in der Höhe 
von CHF 20'000 eingereicht und bewilligt.

Aufgrund der Mitgliedschaft Liechtensteins bei der 
Organisation Schweizer Wanderwege finden im Rah-
men des Projekts Wanderland 2030 regelmässig Quali-
tätskontrollen unserer Wanderrouten statt. Dabei wer-
den insbesondere die Linienführung, Signalisationen, 
Etappierung und Gefahrenstellen beurteilt sowie proto-
kolliert. Im Berichtsjahr wurde dabei die Route «Fürs-
tin-Gina-Weg», welche von Malbun via Augstenberg zur 
Pfälzerhütte über Gritsch und Täli-Höhe zurück nach 
Malbun führt, kontrolliert. Nebst ein paar wenigen Emp-
fehlungen war die Route in einem guten Zustand, wes-
halb die Qualitätskontrolle positiv ausfiel.

Natur und Landschaft

Internationaler Naturschutz
Im Berichtsjahr erfolgte eine Berichterstattung zur na-
tionalen Umsetzung der Biodiversitätskonvention. Auf-
grund der Covid-19-Pandemie wurde an keinem Treffen 
physisch teilgenommen, jedoch fanden diverse Anlässe 
der Konventionen, der Beauftragten für Natur und 
Landschaft (KBNL) und der Ostschweizer Untersektion 
(NSK-ZOK) sowie der Fachkommission zum Washingto-
ner Artenschutzübereinkommen (CITES) online statt. 
An diesen wurde, wenn möglich, teilgenommen. Das 
Treffen der WISO-Plattform fand 2020 ausnahmsweise 
online statt. Diese Arbeitsgruppe der Alpenkonvention 
beschäftigt sich mit dem Management grosser Beute-
greifer. Als Ergebnisse wurden die beiden Dokumente 
«Prevention of damages caused by large carnivores in 
the Alps» und «Summary of the exchange on ungulate 
monitoring» erarbeitet. Es erfolgte ausserdem eine Teil-
nahme an einer IUCN-Sitzung in Bern.

(Internationaler) Naturpark Rätikon
Im Berichtsjahr fanden diverse Treffen bzw. Online 
Meetings in der nationalen und internationalen Kern-
gruppe zur Erarbeitung des Managementplans, der im 
Jahr 2021 veröffentlicht werden soll, statt.

Forschung und Monitoring
Die im Jahr 2019 gestartete Erhebung der Libellen-
fauna Liechtensteins wurde im letzten Jahr fortgesetzt 
und soll 2021 abgeschlossen werden. Überprüft wurde 
auch das Vorkommen der Zwergmaus in Liechtenstein, 
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welche leider nicht nachgewiesen werden konnte. Er-
freulich war dafür die grosse Anzahl an festgestellten 
Singzikaden in Liechtenstein. Fortgeführt wurde auch 
die Überarbeitung der Roten Liste der Gefässpflanzen 
mit dem Schwerpunkt Orchideen.

Pflege und Schutz von Lebensräumen

Naturwacht
Anfang 2020 wurde die Naturwacht neu bestellt und 
die zwei neuen Mitglieder vereidigt. Die insgesamt sie-
ben Naturwächterinnen und Naturwächter leisteten 
159 Einsätze mit insgesamt 414.5 Arbeitsstunden. Zu-
dem trafen sie sich zu zwei Sitzungen und zu einer Wei-
terbildung zum Thema «Kommunikation – Umgang mit 
Kunden». Die Hauptaufgabe der Naturwacht ist die Ver-
mittlungs- und Aufklärungsarbeit betreffend Natur und 
Landschaft. Schwere Übertretungen der Naturschutz-
gesetze wurden im Berichtsjahr keine festgestellt. In ei-
nigen Fällen musste auf die Anleinpflicht von Hunden 
in Schutzgebieten sowie auf das Betretungsverbot der 
Winterruhezonen für Wildtiere hingewiesen werden.

Naturschutzgebiete
Im Naturschutzgebiet Ruggeller Riet wurde mittels ei-
ner Variantenstudie ermittelt, mit welchen Massnah-
men das Feuchtgebiet am besten und effizientesten 
gegen eine weitere Austrocknung geschützt wird, ohne 
dass dabei angrenzende Landwirtschaftsflächen beein-
trächtigt werden. Die Studie kam zum Schluss, dass ein 
Einstau des Scheidgrabens im Bereich «Under Ried» die 
beste Lösung ist, um die vorfolgten Ziele zu erreichen. 
Im Anschluss an die Studie wurde ein entsprechendes 
Baugesuch für den Bau eines Stauwehrs vorbreitet und 
eingereicht. 2021 soll mit dem Bau begonnen werden.

Bekämpfung und Überwachung von gebietsfremden 
Organismen (Neobiota)
Die CH-FL-Arbeitsgruppe Invasive Neobiota (AGIN) 
wurde neu strukturiert und heisst nun «Cercle Exo-
tique». Es wurde an einem Treffen dieses Zirkels sowie 
an einem Treffen der Sektion Biosicherheit des Kantons 
Zürich (ostschweizerische Neobiota-Beauftragte) teil-
genommen. Das 2017 ins Leben gerufene Monitoring 
von gebietsfremden Stechmückenarten in Liechtenstein 
wurde fortgeführt. Dabei wurden im Gegensatz zu 2019 
keine Exemplare der Tigermücke in Liechtenstein nach-
gewiesen. Zum Aufwand für die Bekämpfung von inva-
siven Pflanzen wird auf die Ausführungen im Kapitel 
Landesforstbetrieb verwiesen.

Eingriffe in Natur und Landschaft
Insgesamt wurden 49 Verfahren gemäss Art. 12 und 
13 des Gesetzes zum Schutz von Natur und Landschaft 
betreffend «Eingriffe in Natur und Landschaft» durch-
geführt. 21 davon erforderten ein reguläres Verfahren, 
wobei zwei davon abgelehnt wurden. Die restlichen 28 

Eingriffe wurden im vereinfachten Verfahren für kleine 
und unbedenkliche Eingriffe gemäss der «Wegleitung 
für die Beurteilung und Bewilligung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft» beurteilt und bewilligt. Die ge-
nannte Wegleitung wurde zudem überarbeitet und in 
eine Konsultation geschickt.

Management von geschützten Tierarten 
Im Berichtsjahr wurden zwei Wolfsnachweise erbracht 
(20.  April: Saminatal, 29. / 30.  Dezember: Eschen und 
Mauren). Im Rahmen der Nachweise wurden Anfragen 
aus der Bevölkerung sowie vonseiten der Medien be-
antwortet. Die Herdenschutzberatungen wurden 2020 
fortgesetzt (Alp Gapfahl). Beim Austausch mit den 
Nachbarstaaten und angrenzenden Kantonen stellte die 
kontinuierliche Zusammenarbeit den Informationsfluss 
sicher, obwohl Sitzungen wie beispielsweise diejenige 
der IKK online abgehalten wurden mussten. 

Das laufende Luchsmonitoring wurde erfolgreich 
weiter geführt. Es konnten das Weibchen HEIA mit zwei 
Jungtieren sowie das Männchen B717 nachgewiesen 
und identifiziert werden.

Nennenswerte Projekte aus dem Bibermanagement 
sind die weiter andauernde Planung zur Umgestaltung 
des Heilosweihers, die Vernässungsproblematiken im 
Plankner Äscher sowie die Aufwertung der Wassergrä-
ben im Industriegebiet «Im alten Riet» in Schaan). Zu-
sätzlich wurde das Vergitterungsprojekt (Grabschutz 
in der Uferböschung) an der Esche erfolgreich abge-
schlossen sowie ein entsprechender Informationsabend 
abgehalten. Mit den Vorarlberger Behörden wurden zu-
dem Vereinbarungen zum Bibervorkommen am Egelsee 
getroffen. Messsonden zur Überwachung von Wasser-
ständen und zur Alarmierung bei Niederwassersitua-
tionen wurden in einem Pilotprojekt an drei Standorten 
installiert. 2020 wurde ein Biberschaden vergütet. 

Gemeinsam mit der KORA wurden Abklärungen zur 
Wildkatze getätigt, die Basis für künftige Monitorings 
gelegt sowie Medienanfragen beantwortet (Tier des 
Jahres). 

Ein aussergewöhnlicher Fall mit einem aus einem 
Gehege entwichenen Adler ereignete sich im Januar 
2020. Der Adler konnte in Balzers eingefangen und dem 
Besitzer übergeben werden.

Naturkundliche Sammlung 

Sammlungsbetrieb
Die Arbeitsschwerpunkte bildeten die Beschaffung und 
Bearbeitung von Tiermaterial aus der heimischen Fauna 
im Hinblick auf die Vervollständigung der Sammlung 
einheimischer Arten und der Ausleihsammlung. Beson-
ders zu erwähnen sind die Präparation folgender Tiere 
für die Ausleihsammlung: Ein Schakal, ein Biber, acht 
kleinere Säugetiere und 28 diverse Vogelpräparate. Für 
andere Museen und Sammlungen wurden wieder meh-
rere Entfettungsaufträge durchgeführt. 
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Es wurden folgende Belege inventarisiert und in die 
neu strukturierte Datenbank aufgenommen: 96 Bild-
daten von Vogel- und Säugerbelegen wurden erstellt, 
umbenannt und teilweise bereits mit der Datenbank 
verknüpft. Es wurden weitere Moospräparate von der 
ehemaligen Sennsammlung von der Uni Zürich über-
nommen, mit der Datenbank verknüpft und etikettiert. 
Zudem wurde mit der Nachbestimmung der Vogelbalg-
sammlung von Prinz Hans begonnen und die Fundorte 
verortet. 

Der Präparator hat aufgrund der Covid-19-Pandemie 
keine Weiterbildungen und Präparatorentagungen be-
sucht. Zudem war er regelmässig in Aufgaben der Be-
reiche Naturschutz und Jagd innerhalb der Abteilung 
eingebunden.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Laufe des Berichtsjahres fanden keine Führungen 
durch die naturkundliche Dauerausstellung und nur drei 
durch die Naturkundliche Sammlung statt. Aus der Aus-
leihsammlung wurden 78 Präparate für Dritte zur Ver-
fügung gestellt.

Wildtiere und Jagd

Jagdplanung
Ziel der Regierung ist es, die Höhe der Wildbestände 
so zu regulieren, dass sie im Gleichgewicht mit der Ka-
pazität ihrer Lebensräume stehen. Strategien zur Her-
stellung nachhaltig tragbarer Bestände umfassen einer-
seits die Abschussplanung und deren Umsetzung durch 

die Jagdpächter. Daneben begünstigen Massnahmen 
zur Verbesserung der Wildlebensräume die Erreichung 
dieses Gleichgewichts. Dazu gehören Äsungsverbes-
serung, Schaffung von Vernetzungselementen sowie 
Lenkungsmassnahmen bei Freizeit- und Erholungsak-
tivitäten. 

Die laufende Jagdpachtperiode wurde im Berichts-
jahr von der Regierung um ein Jahr verlängert. Wäh-
rend der Verlängerung der Jagdpachtperiode wurde das 
Massnahmenpaket in seiner Gesamtheit weiterbearbei-
tet. und auch mit der Überarbeitung und Aktualisierung 
der Jagdpachtverträge für die im Jahr 2022 beginnende 
Jagdpachtperiode begonnen.

Schalenwildbestand
Um die Entwicklung der Wildbestände zu beurteilen, 
werden beim Rot- und Gamswild jedes Jahr Bestandser-
hebungen durchgeführt. Die dort erzielten Ergebnisse 
widerspiegeln jedoch nicht die tatsächliche Höhe der 
Wildbestände, da je nach Zählbedingungen mit einer 
Dunkelziffer zwischen 15 und 30 % zu rechnen ist. Die 
Datenreihen werden primär dazu verwendet, um die 
Entwicklung der Wildbestände zu dokumentieren.

Die Umsetzung des Notfütterungskonzeptes hat 
wie gewünscht dazu geführt, dass sich der Rothirsch-
bestand vom Spätherbst bis in den Frühling über den 
ganzen zur Verfügung stehenden Winterlebensraum 
verteilt. Um Aufschluss über die Entwicklungstendenz 
des Bestandes zu erhalten, wurden Ende März in den 
rheintalseitigen Jagdrevieren zum fünfzehnten Mal Rot-
hirsch-Nachtzählungen durchgeführt.

Ergebnisse Rotwild-Nachttaxation

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Bergreviere 
Hangreviere Nord 131 152 147 152 113 128 94 104 75 98
Hangrevier Süd 120 92 150 139 126 98 107 131 81 80

Gesamt 251 244 297 291 239 226 201 235 156 178

Im Frühjahr wurden zwei Erhebungen durchgeführt. 
Die Ergebnisse bei den zwei Zählungen lagen im Gebiet 
Rheintalseite Nord (Reviere Alpila, Pirschwald, Plan-
ken) einmal bei 87 und einmal bei 131 Stück Rotwild. Im 
Gebiet Rheintalseite Süd (Reviere Vaduz, Triesenberg, 
Triesen, Lawena, Balzers) wurden einmal 78 und einmal 
120 Stück Rotwild erfasst. Unter Berücksichtigung des 
höheren Zählergebnisses der beiden Zählungen wurden 
somit in den rheintalseitigen Lagen 251 (Vorjahr 244) 
Rothirsche erfasst. Die Bestandserhebungen im Fe-
bruar ergaben einen Bestand von ca. zwölf Rot hirschen 
im Alpengebiet. Daraus resultiert ein erhobener 

Winterbestand von 263 Stück Rothirschen. Bei den Be-
standserhebungen werden nicht alle Tiere erfasst und 
es gibt eine Dunkelziffer unbekannter Grösse. Unter der 
Annahme, dass die erhobenen Zahlen als statistische 
Werte repräsentativ für den tatsächlichen Bestand sind, 
dienen sie zur Ermittlung des Bestandsentwicklungs-
trends. Die traditionelle Winterzählung, durchgeführt 
durch die Jagdaufseher und den Wildhüter des Amtes 
für Umwelt, ergab für den Februar einen Bestand von 
246 Stück.

Im Herbst wurden zwei Stichtagerhebungen beim 
Gamswild durchgeführt. Bei der ersten Erhebung 
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wurden 502 (Vorjahr 514) und bei der zweiten 420 (Vor-
jahr 440) Stück erfasst.

Abschussplanung für das Jagdjahr 2020 / 2021
Mit Verordnung vom 28. April 2020, LGBl. 2020 Nr. 169, 
wurde der Abschussplan beim Rothirsch auf insgesamt 
320 Stück, beim Reh auf 290 Stück und beim Gamswild 
auf 189 Stück festgelegt. Genaue Abschussvorgaben 
bezüglich Geschlechterverhältnis und Alter der zu er-
legenden Tiere ermöglichten einen zielgerichteten Ein-
griff bei den reproduzierenden Tieren. Die Abschuss-
vorgaben beim weiblichen Rotwild und Kälbern wurden 
zu 65 % (138 Stück) erfüllt. Bei den Hirschen wurden 
62 % (68 Stück) der freigegeben Hirsche erlegt. Ins-
gesamt wurden 206 Stück (inkl. Fallwild) erlegt. Beim 
weiblichen Rehwild und Kitzen beträgt die Abschuss-
erfüllung 98 % (172 Stück) und bei den Böcken 92 % 
(106 Stück). Insgesamt wurde der Abschussplan beim 
Rehwild zu 96 % (279 Stück inkl. Fallwild) erfüllt. Beim 
Gamswild konnte der Abschussplan zu 91 % (172 Stück 
inkl. Fallwild) erfüllt werden. In den rheintalseitigen 
Hanglagen wurde bei der Abschussplanung auf detail-
lierte Vorgaben bezüglich Alter und Geschlechterver-
hältnis verzichtet. 

In den Revieren Lawena, Valüna, Malbun und Balzers 
wurden insgesamt zwei Steinböcke und zwei Steingeis-
sen zum Abschuss freigegeben. Je ein Steinbock konnte 
in den Revieren Lawena und Valüna erlegt werden. 

Auf Grund des enormen Jagddrucks der vergan-
genen Jahre sind die Tiere sehr scheu geworden. Die 
zeitliche und örtliche Zunahme von Freizeitaktivitäten 
beeinträchtigen die Bejagung vor allem beim Rotwild 
zusehends. Insbesondere im vergangenen Jahr haben 
pandemiebedingte Einschränkungen zu einer erheb-
lichen Zunahme von Freizeitaktivitäten in der freien 
Natur und in der Folge zu einer zusätzlichen Beein-
trächtigung des Jagdbetriebs geführt. Der späte Win-
tereinbruch wirkte sich vor allem auf die Bejagung des 
Rotwilds in den rheintalseitigen Hanglagen negativ aus. 

Agrarpolitische Massnahmen

Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
Das Jahr 2020 war von der Covid-19-Pandemie geprägt, 
weshalb die zweite Teilzahlung der Förderungsleis-
tungen auf den 30. Juni vorverlegt und auf 40 % erhöht 
wurde. Dadurch verringerte sich die Schlusszahlung 
entsprechend auf 30 % der gesamten Förderleistungen. 
Die Neuverhandlungen zum Notenaustausch mit der 
Schweiz wurden abgeschlossen und mündeten in die 
Vereinbarung zur Beteiligung Liechtensteins an den 
Einnahmen aus der Versteigerung von Zollkontingenten 
und in die Vereinbarung zur Beteiligung Lichtensteins 
an den Markt- und Preisstützungsmassnahmen der 
schweizerischen Landwirtschaftspolitik. Der agrarpo-
litische Bericht 2020 zur Weiterentwicklung der Land-
wirtschaft wurde ausgearbeitet, der Hohe Landtag nahm 

diesen zur Kenntnis und erteilte der Weiterentwicklung 
der liechtensteinischen Agrarpolitik seine Zustimmung. 
Die Umsetzung des agrarpolitischen Berichts 2016 ver-
langte Abänderungen im LWG, die Massnahmen zur 
Bekämpfung anderer als besonders gefährlicher Schad-
organismen, das betriebliche Risikomanagement, die 
Notfallhilfe, die Sicherstellung von Förderleistungen, 
die schonende Bodenbearbeitung und die Anerkennung 
von Landwirtschaftsbetrieben betreffen. Eine weitere 
Etappe der Digitalisierung zur Datenerfassung und Ad-
ministration der relevanten Daten der Landwirtschafts-
betriebe wurde abgeschlossen. 

Zusammenfassung der Themen, die im Berichtsjahr 
bearbeitet wurden:
–   insgesamt zwei Verordnungsanpassungen (BBV, 

LFKV)
–   Verordnung über befristete Massnahmen (COVID-

19-LwV)
–   Nachvollzug Schweizer Verordnungs-Paket 2019 über 

den Zollvertrag
–   Agrarpolitischer Bericht 2020
–   Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes
–   Abschluss Neuverhandlung Notenaustausches mit 

der Schweiz
–   Abschluss der Webapplikation zur Datenerfassung 

und Administration der relevanten Daten der Land-
wirtschaftsbetriebe 

–   Konzept zur Ausarbeitung der Biodiversitätsverord-
nung

–   Bewirtschaftungspläne Alpen erstellt
–   Konzeptarbeit zur Bekämpfung des Erdmandelgrases
–   Investitionsförderung in der Landwirtschaft

Milchwirtschaft

Mit der Durchführung der Milchmengenregelung ist 
der Liechtensteiner Milchverband betraut. Die Regie-
rung legte das Landeskontingent im Berichtsjahr, wie 
im Vorjahr, auf 14.6 Mio. kg Milch fest.

Durch die Rückgabe bzw. Kürzung von Liefermen-
gen einzelner Milchproduzenten konnte die Milchmen-
genregelungskommission im Januar 475'652 kg Milch-
liefermenge an die Antragsteller verteilen. Aufgrund der 
vorgeschriebenen Behandlung nach Prioritäten wurde 
bei acht Gesuchen die ganze angesuchte Menge (Total 
182'842 kg) und bei vier Gesuchen eine Teilmenge (Total 
292'808 kg) zugeteilt. Eine Restmenge von 2 kg wurde 
nicht verteilt. Mit der in Verkehr gebrachten Gesamt-
menge von 13'689'229 kg wurde das Landeskontingent 
(Toleranzmenge + / – 7 %) zu 93.76 % ausgeschöpft.
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Eckdaten zur Milchproduktion 2016 bis 2020

Jahr 2020 2019 2018 2017

Betriebe mit aktivem Milchlieferungsrecht 49 51 52 54 
Landeskontingent kg 14'600'000 14'600'000 14'600'000 14'600'000 
Betriebe mit Milchablieferung  47 48 49 49 
Verkehrsmilchproduktion (Milchhof) kg 12'678'777 13'833'774 13'793'493 13'171'934 
Verkehrsmilchproduktion inkl. Alpen,  1'010'452 811'263 751'802 809'252 
Hofverarbeiter und andere in kg 13'689'229 14'645'037 14'545'295 13'981'186

 
Milchproduktion und Landeskontingent

Milchmenge Liechtenstein 2020 inkl. Alpen

Gemeinde Milchmenge in kg

Balzers / Mäls 1'503'242 
Eschen / Nendeln 1'486'126 
Gamprin / Bendern 2'203'472 
Mauren / Schaanwald 1'187'346 
Ruggell 2'913'626 
Schaan 1'721'714 
Schellenberg 874'825 
Triesen  429'275 
Triesenberg 673'464 
Vaduz 696'139

Total Milchproduktion FL 13'689'229

Milchhof Zukauf aus CH 159'140

Total Milchmenge FL 13'848'369 

 

Milchverarbeitung Liechtenstein 2020

Verarbeitung Milchmenge in kg

Milchverarbeitung Milchhof 12'837'917 
Milchverarbeitung Alpen 297'394 
Milchverarbeitung Eigenverwerter 713'058 
Milchlieferung in die Schweiz 0

Total Milchverarbeitung 13'848'369
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Milchverarbeitung der Milchhof AG 2020

Warengruppe Milchmenge in kg

Konsummilch  2'079'625 
Jogurt 1'553'262 
Rahmprodukte 473'366 
Quark 1'833'888 
Käse 3'394'418 
Industriehalbfabrikate & Magermilch 650'978 
Butterungsrahm 45'235

Total Verarbeitungsmenge 10'030'772

Milchhandel 3'030'940

Total Milchverarbeitung 13'061'712

 

Verkehrsmilchzulage 2020
Als Nachfolgeregelung des sogenannten «Schoggige-
setzes» wurde im zweiten Jahr die Verkehrsmilchzulage 
vom Amt für Umwelt an die Milchproduzenten ausbe-
zahlt (Vereinbarung zwischen der Schweiz und Liech-
tenstein). Die Verkehrsmilchzulage beträgt unverändert 
4.5 Rappen pro Kilogramm Milch.

Alpenmilchproduktion und verarbeitete Produkte 2020

Alpe Gesamtmilchmenge Käse fett Käse sauer Butter Konsummilch Abgelieferte 
 in kg in kg in kg in kg auf der Alp in kg Milch an Milch- 
      hof AG in kg

Guschg 22'886 1'618 576 162 97 –
Pradamee 95'910 8'880 392 496 0 –
Sücka 119'787 10'959 1'666 751 0 –
Valüna 52'350 4'790 1'240 430 300 –

Total 2020 290'933 26'247 3'874 1'839 397 –

Total 2019 267'461 22'986 3'824 2'256 1'132 –

 
Pflanzenschutz

Feuerbrand
In Mauren wurde Feuerbrand an einem Quittenbaum festgestellt. Der Eigentümer des Baumes entschied sich für 
eine Schnittmassnahme. Weitere beim Amt für Umwelt gemeldete Verdachtsfälle wurden mittels Diagnose-Schnell-
test untersucht. Ein weiterer Befall konnte dabei nicht festgestellt werden. Die Feuerbrandkontrolleure der Gemein-
den wurden für ihre Überwachungsaufgabe im Bereich der Feuerbrand-Schutzgürtel rund um die beiden Sorten-
gärten des Vereins HORTUS für ihre Arbeit entschädigt.

Feuerbrand: Gerodete Pflanzen 2019 und 2020

Jahr Gemeinde Apfel- Birn- Quitte Cotoneaster Weissdorn Cotoneaster
  bäume bäume  salicifolius  dammeri
  Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl  m²

2020 Mauren 0 0 1 0 0 0

Total 2020  0 0 1 0 0 0

Total 2019  0 0 1 10 0 40
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Einkommensbeiträge 2020 und 2019

Beitragsart / Beitragsjahr Beitragsberechtigte Durchschnittliche Beiträge Beiträge  
 Landwirtschaftsbetriebe pro Betrieb in CHF in %
 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Betriebsbeitrag Basisbeitrag 99 103 11'436 11'019 20 20
 Tierhalterbeitrag 87 90 6'353 6'162 11 11
 Pflanzenbaubeitrag 99 103 7'148 6'887 12 13
 Flächenbeitrag 99 103 4'178 4'148 7 8
Zusatzbeitrag
Bergbetriebe  20 21 5'166 5'175 9 9
Zusatzbeitrag für
ausgewählte
Tierarten Raufutterbeitrag 1) 84 89 22'341 21'141 39 38
Zusatzbeitrag
Ackerkulturen für Raps, Soja,
 Zuckerrüben, u.a. 15 14 626 484 1 1

Total    57'248 55'016 100 100

1) Im Berichtsjahr wurden Raufutterbeiträge für 4'050 Grossvieheinheiten (GVE) und im Jahr 2019 für 4'050 GVE ausbezahlt.

Förderungsleistungen für ökologische und tiergerechte Leistungen 2019 
Der Staat kann ökologische und tiergerechte Leistungen fördern, welche im öffentlichen Interesse erbracht werden, 
bei denen Mehraufwände entstehen, die nicht über den Markt abgegolten werden und bei denen Mindererträge 
resultieren. Diese Leistungen der Landwirtschaftsbetriebe sollen eine nachhaltige und flächendeckende Bewirt-
schaftung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche sicherstellen. Für die Erfüllung dieser Massnahmen erhalten 
anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und teilweise auch Privatpersonen Fördermittel.

Erdmandelgras
Die Landwirte wurden bezüglich der zunehmenden Ver-
breitung des Erdmandelgrases informiert und über be-
stehende Möglichkeiten zur Verhinderung der Ausbrei-
tung sowie der Bekämpfung orientiert. Im Berichtsjahr 
wurden dem Amt für Umwelt drei Standorte mit insge-
samt rund 175 m² zur Förderung der Flächensanierung 
mittels Ausgraben gemeldet. Zudem wurde der Bericht 
und Antrag zur Abänderung des Landwirtschaftsge-
setzes, der Massnahmen zur Bekämpfung anderer als 
besonders gefährlicher Schadorganismen, unter welche 
auch das Erdmandelgras fällt, in erster Lesung behan-
delt. 

Boden

Die Wiederverwertung von Aushubmaterialien zur 
Aufwertung von landwirtschaftlich genutzten Böden 
benötigt eine abfallrechtliche Bewilligung. Diese wird 
gemäss Umweltschutzgesetz erteilt, wenn die Erforder-
nisse zum Schutz des Bodens erfüllt sind. Im Berichts-
jahr wurden vier Bewilligungen für die Durchführung 
von Auflandungen erteilt.

Im Bereich des chemischen Bodenschutzes wurde 
ein Standort auf Grund des Verdachtes einer che-
mischen Belastung verursacht durch eine Hausmüllde-
ponie aus früheren Jahren untersucht.

Beitragszahlungen an Landwirte für das 
Berichtsjahr

Förderungsleistungen zur Existenzsicherung 2019
Förderungsleistungen zur Existenzsicherung werden 
in Form von Einkommensbeiträgen ausgerichtet. Die 
verschiedenen Beiträge (Betriebsbeitrag mit Basis-, 
Tierhalter-, Pflanzenbau-, Flächenbeitrag; Zusatzbei-
trag für Landwirtschaftsbetriebe mit erschwerten Pro-
duktionsbedingungen; Zusatzbeitrag für ausgewählte 
Ackerkulturen und Zusatzbeitrag für ausgewählte Tier-
arten) können je nach betriebsspezifischer Ausrichtung 
von den Betrieben beansprucht werden. Mit dem Zu-
satzbeitrag für Raufutterverzehrende Nutztiere wird 
die flächendeckende Nutzung des Grünlandes mit Rau-
futterverzehrern gefördert. Falls die Tiere auf Alpen in 
liechtensteinischem Eigentum gealpt werden, wird ein 
Zusatzbeitrag für die Alpung generiert. 
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kontrolliert. Die jährliche Bio-Kontrolle wurde bei 38 
Betrieben durchgeführt. Im Bereich der Bewirtschaf-
tung naturnaher Lebensräume wurden bei drei Betrie-
ben Kürzungen vorgenommen. Eine Kürzung wurde 
aufgrund eines Verstosses gegen die Naturschutzge-
setzgebung verfügt. Insgesamt wurden Kürzungen in 
der Höhe von CHF 6'882 vorgenommen.

Förderungsleistungen für landschaftspflegerische 
Leistungen 2020
Anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und Privatper-
sonen, welche Flächen in den Hanglagen oder Bergge-
bieten bewirtschaften, erhalten Erschwernisbeiträge 
für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der 
Hanglagen. Die ungünstigen topografischen Verhält-
nisse in diesen Lagen führen zu Produktionsnachteilen 
und zu höherem Aufwand bei der Bewirtschaftung. Die 
Förderungsleistungen sollen diese ausgleichen, wenn 
die Bewirtschaftung der Berggebiete und Hanglagen 
dem öffentlichen Interesse dient.

Abgeltungs- und Ethobeiträge 2020 und 2019

Beitragsart / Beitragsjahr Anzahl Beitragsempfänger Einheiten Beiträge in %
 2020 2019 2020 2019 2020 1)2019

Gesamtbetriebliche Bewirtschaftungsarten
 Betriebsführung nach dem ÖLN 57 61 2'042 ha 2'148 ha 22 22
 Betriebsführung nach BIO 38 39 1'380 ha 1'470 ha 21 21
 Bio-Umstellung 1 1 2) ha - 3) 0 3) 0
Spezifische Bewirtschaftungsarten
 Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume 
  Extensiv genutzte Wiesen 97 103 560 ha 554 ha 24 25
  Wenig intensiv genutzte Wiesen 30 29 43 ha 45 ha 1 1
  Blühstreifen 3 2 1 ha 3) 0 ha 3) 0 3) 0
  Saum auf Ackerland 2 2 3) 0 ha 3) 0 ha 3) 0 3) 0
  Obstbäume einzeln 89 93 5'125 Stk 5'276 Stk 1 1
  Obstbäume Gärten 36 39 1'399 Stk 1'424 Stk 1 1
  Obstbäume auf extensiv
  genutzten Standorten 33 34 1'861 Stk 1'692 Stk 2 2
Bewirtschaftung von Buntbrachen 3 3 1 ha 1 ha 3) 0 3) 0
Bodenschonende Bewirtschaftung
  Begleitflora 33 32 160 ha 139 ha 1 1
  Winterbegrünung 42 47 273 ha 339 ha 2 2
  Dauerwiesen 57 56 460 ha 447 ha 4 4
 Bewirtschaftung im Rahmen
 des extensiven Ackerbaus 37 32 174 ha 138 ha 1 1
Tiergerechte Betriebsführung
 Regelmässiger Auslauf (RAUS) 78 83 3'854 GVE 3'845 GVE 13 13
 Besonders tierfreundliche Stallhaltung (BTS) 61 56 2'748 GVE 2'953 GVE 5 5

Total      3) 100 3) 100

1)   Aufgrund eines Fehlers im Rechenschaftsbericht 2019 unterscheiden sich die angeführten korrigierten Zahlen für das Jahr 2019 von denjenigen 
im Rechenschaftsbericht 2019.

2)  Da weniger als drei Betriebe Bioumstellungsbeiträge erhalten haben, wird aus Datenschutzgründen die Flächenangabe nicht publiziert (analog 
Landwirtschaftsstatistik).

3) Rundungsdifferenz

Kontrollen 2020
Die ökologisch und biologisch produzierenden Land-
wirtschaftsbetriebe wurden von unabhängigen zertifi-
zierten Kontrollstellen aus der Schweiz überprüft. Es 
sind dies der Kontrolldienst für umweltschonende und 
tierfreundliche Qualitätsproduktion (KUT) des Kantons 
St. Gallen, welcher die nach dem ÖLN (ökologischer 
Leistungsnachweis) produzierenden Betriebe und die 
Kontrollorganisationen bio.inspecta AG und Bio Test 
Agro AG, die die nach den biologischen Richtlinien pro-
duzierenden Betriebe kontrollieren. Die Gemeindekon-
trolleure betreuen verschiedene Bereiche der Landwirt-
schafts-Bewirtschaftungs-Förderungs-Verordnung und 
der Landschaftspflege-Förderungs-Verordnung und er-
ledigen für das Amt für Umwelt wichtige Kontrollauf-
gaben.

Im Berichtsjahr wurden keine Verstösse gegen die 
Richtlinien des ÖLN oder der Bio Suisse festgestellt. 
Es wurden 16 Betriebe auf die Einhaltung des ÖLN 
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Alpwirtschaft

Alpbestossung 2020
Auf den Inlandalpen erhöhte sich die Bestossung von 
1'331 auf 1'414 Stösse. Auf den Liechtensteiner Alpen in 
Vorarlberg nahm die Bestossung gegenüber dem Vor-
jahr von 253 auf 230 Stösse ab. Auf allen Alpen wurde 
die Mindestbestossung von 75 % erreicht.

Auf Grund der Umsetzung neuer Bewirtschaftungs-
pläne auf den Alpen sowie einer damit einhergehenden 
Abänderung der Alpwirtschafts-Förderungs-Verord-
nung (AWFV) erhöhte sich der Alpungskostenbeitrag 
sowohl auf den Inland wie auch auf den Auslandalpen 
um insgesamt CHF 81'434.

Getreidezulage 2020
Als Nachfolgeregelung des sogenannten «Schoggige-
setzes» wird, um die fehlende Exportstützung für Ge-
treide in der Schweiz und Liechtenstein auszugleichen, 
die Getreidezulage ausgerichtet. Diese wird direkt an 
direktzahlungsberechtigte Getreideproduzenten ausbe-
zahlt. Die Förderhöhe wird jährlich vom BLW in Abhän-
gigkeit der Getreideanbaufläche festgelegt. Bei einem 
Ansatz von CHF 129 pro Hektare wurden im Beitrags-
jahr CHF  25'980 ausbezahlt. 45 Landwirtschaftsbe-
triebe waren zum Bezug dieses Beitrags berechtigt.

Erschwernisbeiträge für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen im Jahre 2020 und 2019

Gemeinde Fläche in ha Beiträge in CHF
 2020 2019 2020 2019

Balzers 7.2 7.2 4'002 4'307
Triesen 122.7 124.7 88'012 89'431
Triesenberg 342.4 350.3 303'646 311'447
Vaduz 11.3 11.3 5'627 5'627
Schaan 0 0 0 0
Planken 36.3 36.0 27'814 27'549
Eschen 36.7 37.1 11'616 11'989
Mauren 29.7 29.4 8'580 8'511
Gamprin-Bendern 28.6 28.3 12'447 12'142
Ruggell 20.8 19.7 13'284 12'900
Schellenberg 52.7 52.4 30'057 30'092

Total  688.4 696.4 505'085 513'995



310 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Gealpte Tiere und Alpungskostenbeiträge 2020 (Inlandalpen und Eigenalpen in Vorarlberg)
Stückzahlen (korrigiert nach Sömmerungsdauer der Tiere; gerundet)

Tierkategorie 2020  2019 
 Alpen in FL Alpen in Vlbg. Alpen in FL Alpen in Vlbg.

Kühe mit Milchverwertung 286 24 257 24
Galtkühe  117 10 101 24
Mutterkühe 340 65 330 38
Rinder / Ochsen über 2 Jahre 284 56 257 69
Rinder / Ochsen 1 – 2 Jahre 652 135 640 175
Kälber bis 1 Jahr 567 134 545 168
Pferde / Esel / Ponys 77 – 87 –
Schafe 72 – 95 –
Ziegen 154 9 91 7
Lamas / Alpakas 0 – 4 –
Total (Stück) 2'549 433 2'406 505

Gealpte GVE 1'414 230 1'331 253

Alpungskostenbeiträge in CHF 609'449 101'059 546'645 82'429

Alpverbesserungen
Auf Grundlage der Alpinfrastruktur-Förderungs-Verord-
nung (AIFV) wurden im Jahr 2020 die Sanierung eines 
Dielenbodens im Kälberstall der Alp Dürrwald sowie ein 
Projekt zur Verbesserung der Wasserversorgung auf 
der Alp Fahren-Ziersch subventioniert.

Unkrautbekämpfung
Der Einsatz von Herbiziden ist im Alpengebiet nur 
nach Bewilligung durch die Landesalpenkommission 
und ausschliesslich zur Behandlung von Einzelpflanzen 
gestattet. Im Berichtsjahr bewilligte die Landesalpen-
kommission auf vierzehn Alpen den Einsatz von Herbi-
ziden zur Einzelstockbehandlung. Bekämpft wurden die 
Weide unkräuter Alpenblacke, Alpenkreuzkraut, Weisser  
Germer sowie Ackerkratzdistel.

Grundlagenverbesserung

Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft
Im Berichtsjahr gingen insgesamt drei Gesuche ein. 
Diverse kleinere Projekte, welche bereits im Jahr 2018, 
2019 und im aktuellen Berichtsjahr eingegangen sind, 
konnten realisiert und teilweise abgerechnet werden. 
Eine grössere Mehrzweckhalle und ein umfangreicher 
Stallumbau sowie eine Stallsanierung inklusive Mel-
kroboter konnten ebenfalls im Jahr 2020 abgerechnet 
werden.

Die mit einer liechtensteinischen Bank vereinbarten,  
günstigen Festhypothek-Konditionen, die für den Gross- 
teil der entsprechenden Hypotheken gelten, sind auf 
Ende 2019 ausgelaufen. Die neue, vergleichbare Verein-
barung läuft bis Ende 2021. 

Im Hinblick auf die zukünftige Förderung von Inves-
titionen wurden erste Gespräche über zwei neue Be-
triebsstandorte geführt.

Bodenverbesserungen
Die Verordnung über die Förderung von Bodenver-
besserungen in der Landwirtschaft bietet die Möglich- 
 keit der Förderung von Projekten zur Verbesserung von  
Böden.

Im Rahmen eines Auflandungsprojektes wurde in 
Mauren die Erstellung einer Drainage bewilligt.

Interessengemeinschaft Tierzucht (IG Tierzucht)
Die IG Tierzucht ist die Branchenorganisation, welche 
die Interessen der Tiergattungen Rindvieh, Schweine, 
Schafe, Ziegen, Equiden, Neuweltkameliden, Kanin-
chen, Geflügel und Bienen wahrnimmt. Sie führt die 
in der Tierzuchtverordnung festgehaltenen Aufgaben 
durch. Im Zentrum der Tätigkeit standen wiederum die 
Prämienmärkte, wobei aufgrund der Covid-19-Pande-
mie nur der Prämienmarkt Steg durch die IG Tierzucht 
zusammen mit der Viehzuchtgenossenschaft Triesen-
berg erfolgreich organisiert und durchgeführt wurde. 
Der Vorstand traf sich zu sechs Vorstandssitzungen. 
Acht Projekte, die im Bereich der Marktbearbeitung, 
Teilnahme an Ausstellungen und Sichtbarmachung der 
tierzüchterischen Leistungen angesiedelt waren, wur-
den gefördert.

Soziale Begleitmassnahmen
Die Förderung des Einstiegs in die Landwirtschaft durch 
eine einmalige Starthilfe ist in der Landwirtschafts-
Begleitmassnahmen-Verordnung (LBMV) geregelt. 
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Sie ermöglicht im Sinne einer sozialverträglichen Ent-
wicklung die staatliche Förderung des Einstiegs in die 
Landwirtschaft sowie des Ausstiegs aus der Landwirt-
schaft in sozialen und wirtschaftlichen Härtefällen. Im 
Berichtsjahr nahmen zwei Junglandwirte die Förde-
rungsleistungen für den Einstieg in die Landwirtschaft 
gemäss LBMV in Anspruch.

Ausländer- und Passamt

Amtsleiter: Konzett Mario 

Insbesondere war das erste Halbjahr 2020 aufgrund der 
Covid-19-Pandemie für das Ausländer- und Passamt (APA) 
herausfordernd. Während bei der Ausstellung von Reise-
pässen ein Rückgang um rund 22 % im Vergleich zum Vor-
jahr zu verzeichnen war, wurde mit 4'021 ausgestellten 
Identitätskarten hingegen der höchste Wert seit 2013 er-
reicht. Das der Covid-19-Pandemie geschuldete verschärfte 
Grenzkontrollregime ab Mitte März bis Mitte Juni führte 
zu einer erheblich höheren Nachfrage an Grenzgänger-
meldebestätigungen (GMB), da die Einreise für Grenzgän-
gerinnen und Grenzgänger aus Österreich nur mit diesem 
Dokument möglich war. Zudem war das Amt mit einer Viel-
zahl an Anfragen und Problemstellungen in Zusammen-
hang mit Ein- und Ausreisen konfrontiert, was schnelle und 
pragmatische Lösungen – teils ausserhalb der Bürozeiten 
– im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für bestimmte 
Personengruppen erforderlich machte. 

Seit Ende April kann beim APA die neue elektronische 
Identität (eID.li) bezogen werden. Die eID.li ist die neue di-
gitale Identität des Fürstentums Liechtenstein, mit der sich 
natürliche Personen bei elektronischen Diensten sicher 
ausweisen und anmelden können. Sie ersetzt die bishe-
rigen Identitätsmittel «lisign» und in Zukunft auch « lilog». 
Die eID.li kann jedoch nicht als Identitätsausweis für Rei-
sen verwendet werden.

Kurz vor Jahresende führte das APA den neuen biome-
trischen Aufenthaltsausweis mit schengenweit standardi-
siertem Design ein. Dieser ist mit modernsten Sicherheits-
komponenten versehen, die ein Höchstmass an Schutz 
bieten und den Missbrauch erschweren. Damit wurde der 
bestehende biometrische Aufenthaltsausweis abgelöst, der 
seit der Schengen-Mitgliedschaft Liechtensteins im Jahre 
2011 herausgegeben wurde. Für die Inhaber des bishe-
rigen Ausweistyps hat dies keine weiteren Auswirkungen. 
Die betroffene Personengruppe, der Antrags- und Ausstel-
lungsprozess sowie die Gebühren bleiben unverändert.

Um die Grundlagen für die Umstellung auf Windows 
10 zu schaffen und die langfristige Nutzung der Passdruck-
Hardware sicherzustellen, wurden im Berichtsjahr einzelne 
Module der Personalisierungssysteme für die Pässe und 
für den Kartendruck erneuert. Zudem wurden die beiden  

Kartendrucker nach über 10-jährigem Betrieb ausgetauscht.
Neben der schrittweisen bis 2024 erfolgenden Reali-

sierung der nationalen Umsetzung des Entry-Exit-Systems 
(EES), des Europäischen Reiseinformations- und -geneh-
migungssystems (ETIAS) und der Interoperabilitätsthe-
matik (IOP), wurden die Anpassungen des Visainforma-
tionssystems und des Eurodac initialisiert. Dazu wurden 
im Berichtsjahr u.a. die Projektgrundlagen, Berichte und 
Anträge sowie Stellungnahmen zu Handen der Regierung 
und des Hohen Landtags erstellt. Zudem hat das APA an 
der Weiterentwicklung des Schengener Informationssys-
tems (SIS) mitgewirkt.

Im Asylwesen wurden im Berichtsjahr 40 Asylgesuche 
verzeichnet. Der Rückgang um 13 Asylgesuche im Ver-
gleich zum Vorjahr (2019: 53) ist insbesondere auf die 
Grenzschliessungen und Reisebeschränkungen aufgrund 
der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Ein grosser Teil 
der Gesuche fiel – wie in den Vorjahren – unter das Dublin-
Verfahren; d.h. ein anderer europäischer Staat war bereits 
für die Prüfung des Gesuchs zuständig, oder die Gesuch-
steller kamen aus sicheren Heimat- und Herkunftsstaaten. 
Im Berichtsjahr konnten darüber hinaus umfangreiche 
materielle Asylverfahren durchgeführt und erstinstanzlich 
abgeschlossen werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie 
wurden auch im Asylbereich geeignete Schutzmassnah-
men umgesetzt, damit die Durchführung der Asylverfahren 
jederzeit sichergestellt war.

Die Eingliederung der Stabsstelle Schengen / Dublin 
Koordination ins APA, welche im Jahr 2019 neu besetzt 
werden konnte, darf hier positiv herausgehoben werden. 
Der Aufbau von verwaltungsübergreifenden Strukturen, 
die Zusammenführung und Aufbereitung von Schengen 
relevanten Informationen und der Austausch mit den in-
volvierten Stellen konnte bereits weitestgehend umgesetzt 
werden. Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Ämtern 
und Fachstellen konnte erfolgreich etabliert und intensi-
viert werden. Das Hauptaugenmerk im Berichtsjahr lag in-
des bei der Organisation und Durchführung der in Liech-
tenstein stattgefundenen Schengen-Evaluationen. 

Bewilligungen und Heimatschriften

Bewilligungen 

Visa
Visumspflichtige Personen benötigen vor der Einreise 
nach Liechtenstein die Zustimmung des APA. Diese 
Personen können am Ort ihres Wohnsitzes im Aus-
land, in der Regel bei der Schweizer Vertretung, einen 
Visumsantrag stellen. Die Entscheidung über den An-
trag liegt teils bei den Schweizer Behörden und teils 
beim APA. Im Berichtsjahr wurden 357 Visa für einen 
kurzfristigen Besuch oder längerfristigen Aufenthalt in 
Liechtenstein ausgestellt. Zudem wurden 16 Verpflich-
tungserklärungen von Gastgebern in Liechtenstein für 
Besuchervisa durch das APA erteilt bzw. geprüft. Diese 
Zahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren so tief, weil 
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die Schweiz – wie auch die meisten Schengen-Staaten 
– aufgrund der Covid-19-Pandemie die Erteilung von 
Schengen-Visa sowie von nationalen Visa zwischen 
Mitte März und Mitte Juni in sämtlichen Drittstaaten 
ausgesetzt hat.

Grundsätzlich stellt die Schweiz seit Inkrafttreten 
des Rahmenvertrages zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumsver-
fahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie über 
die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum (LGBl. 
2009 Nr. 217) und der konkretisierenden Ausführungs-
vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des 
Visumverfahrens und der Einreise (LGBl. 2011 Nr. 567) 
im Auftrag und in Stellvertretung Liechtensteins Schen-
gen-Visa aus. Für Länder, in denen die Schweiz selbst 
nicht vertreten ist resp. keine Schengen-Visa ausstellt, 
hat Liechtenstein Stellvertretungsabkommen mit Öster-
reich, Ungarn und Litauen.

Vergabe durch die Regierung
Liechtenstein hat mit den Partnern im EWR eine Son-
derlösung ausgehandelt, die sowohl den Bedürfnissen 
Liechtensteins als auch denjenigen der Vertragsstaaten 
optimal Rechnung trägt. So ist beispielsweise der Zuzug 
von ausländischen Staatsangehörigen trotz Mitglied-
schaft im EWR beschränkt. Mit der Schweiz besteht 
eine ähnliche Regelung auf staatsvertraglicher Basis. 
Die Regierung entscheidet im Normalfall einmal pro 
Monat über die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen 
zur Erwerbstätigkeit an ausländische Staatsangehörige. 

Über die Gesuche von Staatsangehörigen eines 
EWR-Mitgliedstaates und der Schweiz, die als Erwerbs-
lose in Liechtenstein Wohnsitz nehmen möchten, ent-
scheidet die Regierung in der Regel quartalsweise.

Auslosung
Die Hälfte der im Beschluss Nr. 191 / 1999 des Gemein-
samen EWR-Ausschusses festgelegten Quoten an jähr-
lich zu erteilenden Aufenthaltsbewilligungen an EWR-
Staatsangehörige muss verlost werden. Im Berichtsjahr 
fanden wiederum zwei Auslosungsrunden von Aufent-
haltsbewilligungen statt. An den Ziehungen haben im 
Frühling 401 und im Herbst 412 Personen teilgenom-
men. Insgesamt hatten 51 EWR-Staatsangehörige das 
Glück, über die Auslosung eine Aufenthaltsbewilligung 
für das Fürstentum Liechtenstein zu erlangen. Die Zahl 
liegt über den festgelegten 36 (28 Erwerbstätige und 8 
Erwerbslose), da früher Ausgeloste teils nicht zugezo-
gen oder wieder ausgereist sind und somit erneut aus-
zulosen waren.

Verschiedene Bewilligungsarten im Vergleich zu den 
letzten Jahren
Nachfolgend wird die Entwicklung einiger Bewilli-
gungsarten und Meldebestätigungen aufgezeigt. Die 
angegebenen Zahlen können von den in früheren 

Jahresberichten aufgeführten Zahlen abweichen, weil 
sich die Zahlen durch nachträgliche Korrekturen ver-
ändern können. Dies geschieht beispielsweise durch 
rückwirkende An- und Abmeldungen oder durch Bewil-
ligungserteilungen, die zum Zeitpunkt der Auswertung 
noch hängig waren.

Unselbständige Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Darunter werden Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
mit EWR- und Drittstaatsangehörigkeit verstanden, de-
ren Arbeitstätigkeit entweder gemeldet (EWR-Staatsan-
gehörige) oder für die um eine Bewilligung angesucht 
werden muss (Drittstaatsangehörige). Der Bestand die-
ser Grenzgängerinnen und Grenzgänger nahm im Be-
richtsjahr um 197 Personen zu, was einem Anstieg von 
rund 1 % entspricht.

Im Berichtsjahr wurden 5'003 Bestätigungen bzw. 
Bewilligungen an unselbständige Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger erteilt. Damit wurden im Vergleich 
mit dem Vorjahr 997 Bewilligungen bzw. Bestätigungen 
weniger ausgestellt, was einen Rückgang von 17 % be-
deutet.

Da sich Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit 
Schweizer Staatsangehörigkeit beim Ausländer- und 
Passamt nicht melden müssen, wird deren Bestand auf-
grund der Meldungen an das Liechtensteinische Unter-
nehmensregister (LUR) beim Amt für Statistik im Nach-
hinein eruiert und publiziert. Diese grosse Zahl von 
Personen ist also in der nachstehenden Tabelle nicht 
erfasst.

Bestand Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie 
neu bestätigte bzw. bewilligte Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger (ohne Schweizer Staatsangehörige) 

per Bestand Neu bestätigte bzw. 
  bewilligte Grenzgänger 
  pro Jahr

31. 12. 2020 16'997 5'003
31. 12. 2019 16'800 6'000
31. 12. 2018 16'173 5'659
31. 12. 2017 15'826 5'443
31. 12. 2016 14'916 5'710
31. 12. 2015 14'374 5'176

 
Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
(GDL)
Darunter werden Personen verstanden, die in Liech-
tenstein im Auftrag eines ausländischen Unternehmens 
eine Dienstleistung erbringen.

Seit dem 1. Januar 2017 müssen Einsatzmeldungen 
bis zu 90 Tagen grundsätzlich über das elektronische 
Meldesystem (EMS) getätigt werden. Für Einsätze, die 
länger als 90 Tage dauern, müssen entsprechende Be-
willigungen bzw. Bestätigungen angesucht werden. 
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Mittels EMS sind im Kalenderjahr 8'460 Meldungen 
eingegangen. Dies entspricht einem Anstieg von 825 
Meldungen bzw. 11 %. Eine Meldung beinhaltet jeweils 
mindestens eine entsandte Person, kann jedoch auch 
mehrere Personen beinhalten. Insgesamt wurden via 
EMS 16'170 Einsätze bestätigt. Dies entspricht einem 
Anstieg von 1'082 bestätigten Einsätzen bzw. von 7 %. 
Die Anzahl verweigerter Einsätze beläuft sich auf 701. 
Dies wiederum entspricht einem Rückgang von 117 Ver-
weigerungen bzw. von 14 %.

Elektronische Meldungen (EMS)

Jahr Anzahl  Anzahl bestä- Anzahl Ver- 
  Meldungen tigter Einsätze weigerungen 

2020 8'460 16'170   701
2019 7'635 15'088   818
2018 8'164 17'691   892
2017 7'942 14'466 1'102

 
Nebst den EMS-Meldungen wurden zusätzlich 1'139 
Bewilligungen bzw. Bestätigungen ausgestellt. Dies 
entspricht einem Rückgang von 333 Bewilligungen / Be-
stätigungen bzw. 23 % gegenüber dem Vorjahr. Mittels 
Mutationsmeldung wurden 677 Meldungen nachträg-
lich abgeändert. Insbesondere die Bearbeitung von Mu-
tationsmeldungen erweist sich als besonders arbeitsin-
tensiv.

GDL Bewilligungen / Bestätigungen (ausserhalb EMS)

Jahr Anzahl

2020 1'139
2019 1'472
2018 1'351
2017 854

 
Mutationen

Jahr Anzahl

2020 677
2019 428
2018 463
2017 483

 
Kurzaufenthalter
Im Berichtsjahr wurden 566 Kurzaufenthaltsbewilli-
gungen (L-Bewilligung) und damit 86 weniger als im 
Vorjahr vergeben. Dies entspricht einem Rückgang von 
13 %. 

Rund 55 % der Kurzaufenthaltsbewilligungen wur-
den an EWR-Staatsangehörige erteilt. Davon wiederum 
141 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Stellenantritt 
und 132 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Studium.

Erteilte L-Bewilligungen

Jahr EU / EWR CH Drittstaaten Total

2020 310 35 221 566
2019 374 49 229 652
2018 356 54 219 629
2017 420 53 218 691
2016 430 42 242 714
2015 346 31 306 683
2014 271 39 310 620

 
Aufenthaltsbewilligungen
Im Berichtsjahr wurden 655 Aufenthaltsbewilligungen 
(B-Bewilligungen) erteilt. Dies sind 7 bzw. 1 % weniger 
als im Vorjahr.

Den grössten Teil der erteilten Aufenthaltsbewilli-
gungen macht der Familiennachzug aus, über den 497 
Personen einen Aufenthalt in Liechtenstein erhielten. 
135 Aufenthaltsbewilligungen wurden zum Stellenan-
tritt und 23 zur erwerbslosen Wohnsitznahme in Liech-
tenstein (inkl. humanitäre Aufnahme und anerkannte 
Flüchtlinge) vergeben. Zur Erwerbstätigkeit werden an 
Angehörige eines Drittstaates nur in sehr wenigen Fäl-
len Aufenthaltsbewilligungen erteilt. Als Drittstaaten 
gelten Staaten, mit denen Liechtenstein keine vertrag-
lichen Vereinbarungen bezüglich der Ausgestaltung des 
Personenverkehrs kennt. Die dennoch hohe Zahl von 25 
Bewilligungen zum Stellenantritt an Drittstaatsangehö-
rige sind auf Gesuche nach Art. 26 Abs. 4 des Auslän-
dergesetzes (AuG; LGBl. 2008 Nr. 311) zurückzuführen, 
wonach an Führungskräfte und Spezialisten eine Auf-
enthaltsbewilligung bis zu drei Jahren erteilt werden 
kann. Diese Möglichkeit nutzen international tätige Un-
ternehmen zunehmend.
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Erteilte B-Bewilligungen nach Zulassungsgrund und Herkunft

Zulassungsgrund CH EWR Drittstaaten Total
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Stellenantritt (Vergabe, Ersatzanstellung, Auslosung) 14 11 96 101 25 27 135 139
Familiennachzug (inkl. Lebenspartner) 121 140 249 216 127 137 497 493
Erwerbslose Wohnsitznahme,
humanitäre Aufnahme und anerkannte Flüchtlinge 2 8 20 18 2 4 23 30

Total 136 159 365 335 154 168 655 662

 
Bestand an B-Bewilligungen

per Anzahl

31. Dezember 2020 3'888
31. Dezember 2019 3'885
31. Dezember 2018 3'824
31. Dezember 2017 3'923
31. Dezember 2016 3'996
31. Dezember 2015 4'156
31. Dezember 2014 4'222

 
Daueraufenthalter / Niedergelassene
Mit Einführung des Gesetzes über die Freizügigkeit für 
EWR- und Schweizer Staatsangehörige (PFZG) erhalten 
EWR-Staatsangehörige und deren Familienmitglieder 
eine Daueraufenthaltsbewilligung (Bewilligung D), 
wenn sie sich seit fünf Jahren ununterbrochen in Liech-
tenstein aufgehalten haben. Schweizer und Drittstaats-
angehörige erhalten eine Niederlassungsbewilligung 
(Bewilligung C), wobei die sogenannte Kontrollfrist der 
Niederlassungsbewilligung für Schweizer Staatsange-
hörigen 5 Jahre und für Drittstaatsangehörigen 3 Jahre 
beträgt.

Bestand D- / C-Bewilligungen

per EU / EWR CH Dritt Total

31. 12. 2020 5'048 2'804 1'556 9'408
31. 12. 2019 4'960 2'790 1'524 9'274
31. 12. 2018 4'856 2'704 1'513 9'073
31. 12. 2017 4'674 2'653 1'521 8'848
31. 12. 2016 4'535 2'627 1'537 8'699
31. 12. 2015 4'331 2'552 1'568 8'451
31. 12. 2014 4'169 2'500 1'560 8'229

Sowohl Einbürgerungen als auch Abmeldungen von 
ausländischen Staatsangehörigen beeinflussen die An-
zahl der Daueraufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilli-
gungen direkt.

Heimatschriften

Liechtensteinische Reisepässe
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1'546 biometrische 
Reisepässe ausgestellt. Die Bearbeitungsdauer zur Er-
stellung eines Passes beträgt normalerweise 5 Arbeits-
tage.

Dem APA stehen drei Einheiten von Personalisie-
rungsmaschinen zur Verfügung, die es erlauben, einen 
Reisepass im Notfall innerhalb einer halben Stunde aus-
zustellen. Diese «Express Ausstellung», bei der ein Zu-
schlag von 50 % der Gebühr belastet wird, wurde 2020 
in 11 Fällen beansprucht. Ausserhalb der regulären 
Schalteröffnungszeiten wurde 2020 kein Pass ausge-
stellt.

Liechtensteinische Identitätskarten
Mit den eigenen Kartendruckern des APA können Iden-
titätskarten innerhalb von rund 10 Minuten und ohne 
Mehrkosten für den Gesuchsteller produziert werden. 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 4'021 Identitätskar-
ten ausgestellt, was den höchsten Wert seit dem Jahr 
2013 darstellt.

Antragsstellung im Ausland
Seit Juli 2013 können liechtensteinische Staatsange-
hörige Anträge für Reisepässe auf den Schweizer Ver-
tretungen im Ausland stellen. 2020 wurden bei den 
Schweizer Vertretungen im Ausland 51 Reisepässe und 
18 Identitätskarten beantragt. 
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Schweizer Identitätskarten und Pässe
Im Berichtsjahr wurden beim APA insgesamt 234 Schweizer Identitätskarten beantragt.

Aufgrund der mangelnden Anbindung an relevante Schweizer Systeme ist die Erfassung der Personendaten 
und die Nachbearbeitung wesentlich aufwändiger als die Erfassung und Produktion einer liechtensteinischen ID.

Einige Zahlen im Vergleich

Ausgestellte  2020 2019 2018 2017

Reisepässe 1'546 1'983 2'169 2'111 
Dienstpässe 2 4 2 1 
Diplomatenpässe 3 6 25 21 
Identitätskarte (ID) 4'021 3'963 3'715 3'891 
Staatsbürgerschaftsnachweise 25 37 46 47 
Reiseausweise für anerkannte Flüchtlinge 12 25 32 38 
Pass für Ausländer 23 25 17 16 
Verlustmeldung Passwesen 213 257 268 250 
Bearbeitete Anträge für Schweizer Identitätskarten 234 244 296 356

 

Integration

Das Ausländergesetz enthält im Sinne des Förderns und 
Forderns diverse Bestimmungen zur Integration. Von 
Drittstaatsangehörigen werden beispielsweise beim Fa-
miliennachzug Deutschkenntnisse (A1-Niveau) und für 
die Erteilung der Niederlassungsbewilligung unter an-
derem erhöhte Deutsch- (A2-Niveau) sowie Staatskun-
dekenntnisse gefordert. Für die Sprachförderung stand 
2020 ein Budget von CHF 112'000 zur Verfügung.

Deutschkurse
Der Besuch von Deutschkursen wird mit CHF 200 pro 
Kurs gefördert. Insgesamt können für die Stufen A1, 
A2 sowie B1 je vier Gutscheine eingelöst werden. Eine 
Förderung höherer Sprachstufen kann gewährt werden, 
sofern dies durch besondere Umstände (z.B. Notwen-
digkeit des Spracherwerbes für das berufliche Fort-
kommen) gerechtfertigt ist. Bei Drittstaatsangehörigen 
besteht eine gesetzliche Verpflichtung für den Sprach-
nachweis. Die Sprachkurse finden aber auch Zuspruch 
bei EWR-Staatsangehörigen, welche die Kurse freiwillig 
besuchen können. Aktuell arbeitet das APA mit sieben 
Sprachschulen zusammen.

71 Gutscheine wurden für das Niveau A1 einge-
löst, 77 für A2 und 101 für B1. Aufgrund besonderer 
Umstände wurden 3 Gutscheine für das Niveau B2 ge-
währt.

Die Gesamtförderung der Sprachkurse belief sich 
letztendlich auf den Gesamtbetrag von CHF 49'240. 

Staatskundeprüfungen
Aufgrund der Bestimmungen im Ausländer- und im Bür-
gerrechtsgesetz hat das APA im Berichtsjahr drei Staats-
kundeprüfungen durchgeführt. Die Staatskundeprüfung 
vom 19. März musste aufgrund der Covid-19-Pandemie 

abgesagt werden bzw. wurde im Juni im Rahmen der 
zweiten Prüfung nachgeholt. 

Insgesamt traten 59 Personen (2019: 36) zur Prü-
fung für den Erhalt der Niederlassungsbewilligung und 
64 Personen (2019: 55) zur Prüfung für den Erhalt der 
liechtensteinischen Staatsbürgerschaft an. Die Erfolgs-
quote der Prüfung für die Niederlassungsbewilligung 
lag bei 71 %, die Quote im Bereich Staatsbürgerschaft 
bei 94 %.

Integrationsvereinbarungen
Seit Inkrafttreten des Ausländergesetzes werden mit-
tels Integrationsvereinbarung die individuellen Ziele 
zum Erreichen der Integrationsanforderungen (Erwerb 
der deutschen Sprache sowie Kenntnisse der Rechts-
ordnung und des staatlichen Aufbaus) festgelegt. Im 
damit verbundenen persönlichen Gespräch werden die 
individuell sehr unterschiedlichen Lebenssituationen 
und Bildungsbiographien berücksichtigt. 2020 wurden 
88 (2019: 103) Integrationsvereinbarungen mit Dritt-
staatsangehörigen abgeschlossen. 

Recht, administrative Massnahmen

Gesetzgebung
Im Rahmen diverser Schengen-Weiterentwicklungen 
war die Abteilung Recht im Berichtsjahr massgeblich 
bei der rechtlichen Umsetzung beteiligt. So wurden 
insbesondere die nationalen Grundlagen für die Inter-
operabilität zwischen den EU-Informationssystemen 
geschaffen.

Verwaltungsverfahren, inkl. Vollzug (ohne Asyl)
Die Abteilung Recht führte 2020 insgesamt 296 Ver-
fahren gestützt auf das Ausländergesetz bzw. das Per-
sonenfreizügigkeitsgesetz (PFZG; LGBl. 2009 Nr. 348) 
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durch und konnte davon 217 Verfahren im Berichtsjahr 
abschliessen. Diese reichten von kleineren Abklärungen 
über die Durchführung von Anhörungen bis hin zur Aus-
fertigung von formellen Entscheidungen.

Im ausländerrechtlichen Bereich wurden 3 formelle 
Entscheidungen (z.B. Widerruf der Bewilligung, Ableh-
nung des Gesuchs um Erteilung einer Bewilligung) und 
zudem 10 Verwaltungsbote in Zusammenhang mit dem 
Auslosungsverfahren erlassen.

Die Abteilung Recht ist weiter zuständig für die Be-
arbeitung von Meldungen der Landespolizei (Strafanzei-
gen) oder der Strafgerichte (Verurteilungen) bezüglich 
ausländischer Personen, die in Liechtenstein eine Straf-
tat begangen haben. 251 Meldungen betrafen Personen 
mit Wohnsitz im Ausland. Davon wurden 16 Personen 
wegen Missachtung der Einreisevoraussetzungen ver-
zeigt. Zudem wurden 96 Personen weggewiesen, die 
keine Einreise- und Aufenthaltsberechtigung besassen. 
Der Grossteil der verfügten Wegweisungen hing zudem 
mit den coronabedingten Reisebeschränkungen zusam-
men und betraf somit Personen, die nach einem bewil-
ligten oder bewilligungsfreien Aufenthalt aufgrund feh-
lender Reisemöglichkeiten nicht ausreisen konnten.

Insgesamt wurden 15 Personen zur Gewährleistung 
der inneren Ordnung und Sicherheit mit einem befris-
teten oder unbefristeten Einreiseverbot für Liechten-
stein belegt. 3 Personen wurden zum Vollzug der Weg-
weisung in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft 
genommen und ausgeschafft.

Ordnungsbussen, Verwaltungsstrafbote und  
Exekutionsverfahren
Die Abteilung Recht verhängte 720 Ordnungsbussen und 
Verwaltungsstrafbote wegen Widerhandlungen gegen 
das Ausländer- oder das Personenfreizügigkeitsgesetz 
(z.B. Missachtung der Meldevorschriften für Grenzgän-
ger oder Verletzung der Mitwirkungspflicht). Es wurden 
zudem 19 Exekutionsverfahren wegen fälliger und unbe-
zahlter Gebührenrechnungen durchgeführt.

Kontrolltätigkeit
56 Fahndungsaufträge wurden erstellt und 35 konn-
ten im Laufe des Jahres erledigt werden. Des Weiteren 
konnten 13 Fälle des Vorjahres abgeschlossen werden. 
Bei den restlichen 21 bedarf es noch diverser Abklä-
rungen. Es wurden 47 Personen wegen Verstössen und 
Vergehen im Rahmen ihrer Aufenthaltsbewilligung und 
9 Personen wegen Aufnahme einer Arbeit ohne Bewil-
ligung kontrolliert, davon 2 Drittstaatsangehörige ohne 
gültige Reisedokumente und Bewilligungen zum Arbei-
ten. Die Tätigkeit umfasste zudem in 8 Fällen die Kon-
trolle von Wohnungen, Abklärungen bei Verdacht auf 
Scheinehe, die Kontrolle der Einhaltung von Ausreise-
fristen oder andere Sachverhalte.

Es wurde 1 Betriebsstätten-Kontrolle für das Amt 
für Volkswirtschaft (AVW) durchgeführt. Zudem unter-
stützte das APA die Zentrale Paritätischen Kommission 

der Stiftung SAVE (ZPK SAVE) bei Kontrollen im Be-
reich von grenzüberschreitenden Dienstleistungen.

Auch arbeitet das APA eng mit der Landespolizei zu-
sammen und führt gemeinsam mit dem Kommissariat 
Sonderdelikte Kontrollen durch. Diese Unterstützung 
ermöglicht Kontrollen von grösserem Ausmass.

Grenzüberschreitende und internationale 
Zusammenarbeit im Migrationsbereich

Verhältnis mit der Schweiz
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und 
dem Staatssekretariat für Migration ist eng, gewinn-
bringend und freundschaftlich. Ausdruck dafür ist un-
ter anderem die Einbindung des APA in die Vereinigung 
der Migrationsämter der Ostschweiz und des Fürsten-
tums Liechtenstein (VOF) und in die gesamtschweize-
rische Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden 
(VKM). Konkreter Ausdruck der sehr engen regionalen 
Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und den Kan-
tonen St. Gallen und Graubünden ist ein Memorandum 
of Understanding (MoU), welches seit 2003 sehr gut 
qualifizierten Drittstaatsangehörigen regional bedeu-
tender Unternehmen ermöglicht, in der Schweiz Auf-
enthalt zu erhalten und in Liechtenstein zu arbeiten. 
Derzeit haben 72 Personen aufgrund dieses MoU eine 
Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz.

Zusammenarbeit mit anderen Staaten
Das APA arbeitet eng mit anderen Staaten zusammen. 
So vertritt das APA Liechtenstein unter anderem in der 
sog. Regionetsitzung. Dabei handelt es sich um einen 
Austausch in ausländerrechtlichen und polizeilichen 
Angelegenheiten zwischen Liechtenstein, dem Kanton 
St. Gallen und dem Bundesland Vorarlberg. Weiter ver-
tritt eine Mitarbeiterin das APA als Delegationsmitglied 
in der Trinationalen Arbeitsgruppe. In dieser Arbeits-
gruppe diskutieren Vertreter aus der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland Themen in Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Liechtenstein 
hat in dieser Arbeitsgruppe die Funktion eines stillen 
Beobachters. Im aktuellen Berichtsjahr fanden auf-
grund der Covid-19-Pandemie keine Sitzungen dieser 
Gremien statt.

Im Rahmen des Schengen / Dublin-Besitzstandes
Wie jedes Jahr war auch 2020 der Besuch mehrerer Sit-
zungen, welche grösstenteils digital stattfanden, erfor-
derlich.

Es handelte sich dabei zunächst um 4 Teilnahmen an 
Sitzungen der Visa-Ratsarbeitsgruppe in Brüssel, wel-
che sich mit diversen Themen im Bereich Schengen-Visa, 
dieses Jahr insbesondere mit der möglichen Wiederauf-
nahme der Visaerteilungen aufgrund der z.T. völligen 
Einstellung von Visaerteilungen ausserhalb des Schen-
gen-Raumes in Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie beschäftigt. Weitere fünf Sitzungsteilnahmen 
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erfolgten auch beim Visa-Ausschuss in Brüssel, welcher 
die Europäische Kommission bei der Anwendung der 
Verordnung über einen Visakodex der Gemeinschaft 
(VO Nr. 810 / 2009) unterstützt. Mit dieser werden die 
in der Praxis auftauchenden Fragen im Zusammenhang 
mit Visaverfahren betreffend Visa für den kurzfristigen 
Aufenthalt bis zu drei Monaten im Schengen-Raum so-
wie Fragen, die sich aus der Schengen-Zusammenarbeit 
vor Ort zwischen den Konsulaten der Schengen-Mit-
gliedstaaten ergeben, geklärt. 

Abgesehen von den Sitzungen auf EU-Ebene hat 
auch erneut eine quintolaterale Tagung im Bereich 
Visa in Luxemburg stattgefunden, an der Vertreter 
von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg 
und Liechtenstein teilgenommen haben. Der informelle 
Austausch, die Besprechung von anstehenden Themen 
bzw. die Abstimmung von Positionen auf Schengen / EU-
Ebene standen hier im Vordergrund.

Zudem erfolgten 6 Teilnahmen (davon 5 in virtueller 
Form) an den Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe IMEX 
(Integration, Migration and Expulsion). Dieses Jahr 
stand insbesondere die Bewältigung der Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie auf den Bereich «Rückkehr» im 
Fokus. Die weltweit erlassenen Reiserestriktionen und 
der Wegfall von Transportmöglichkeiten (insb. aufgrund 
von Flugstreichungen) führte im ersten Halbjahr euro-
paweit zu einem starken Einbruch der Rückführungsak-
tivitäten. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die 
Teilnahme an zwei durch die Deutsche Ratspräsident-
schaft organisierten, virtuellen Workshops zum Thema 
«Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf freiwil-
lige Rückkehr und Reintegrationsprogramme». 

Weiter nahm das APA auch am High Level Round 
Table on Return teil. Dabei handelt es sich um ein Netz-
werk, dass eng mit FRONTEX zusammenarbeitet und 
bei der Weiterentwicklung von Einsätzen der Europä-
ischen Liason Officers sowie auch bei anderen mög-
lichen rückkehrbezogenen strategischen Themen kon-
sultiert wird.

Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft 
Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft hatte sich das APA 
unter anderem mit dem BREXIT und den damit zusam-
menhängenden Folgen für britische Staatsangehörige 
in Liechtenstein auseinanderzusetzen und wurden ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen. So wurden bei-
spielsweise interne Schulungen von Mitarbeitenden des 
APA zu dieser Thematik durchgeführt.

Des Weiteren nahm eine Mitarbeitende des APA vir-
tuell an jeweils einer Sitzung des Fachausschusses für 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und des Beratenden 
Ausschuss für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie 
an einer gemeinsamen Sitzung der zwei EWR- / EFTA-
Arbeitsgruppen, einerseits zu Gesundheit und Sicher-
heit bei der Arbeit sowie Arbeitsrecht und andererseits 
zum freien Personenverkehr, Beschäftigung und Soziale 
Sicherheit, teil.

Asyl

Generelles
Die Abteilung Asyl des APA war im Berichtsjahr vor-
rangig mit der Durchführung von Asyl- sowie Weg-
weisungsverfahren beschäftigt. Angesichts der mit 40 
Asylgesuchen im Jahresvergleich niedrigen Gesuchs-
zahlen konnten durch die Abteilung Asyl im Jahr 2020 
umfangreiche materielle Asylverfahren durchgeführt 
und die entsprechenden erstinstanzlichen Entschei-
dungen vorbereitet werden. Von diesen materiellen 
Asylverfahren, bei denen die Fluchtgründe einer Person 
gestützt auf das Asylgesetz (AsylG, LGBl. 2012 Nr. 39) 
umfassend geprüft werden, sind Unzulässigkeitsverfah-
ren zu unterscheiden, in denen Asylgesuche aufgrund 
des Vorliegens eines Unzulässigkeitsgrundes gemäss 
AsylG zurückgewiesen werden. Der Hauptanwendungs-
fall ist dabei, dass bereits ein anderer Dublin-Staat ge-
stützt auf die Dublin-III-Verordnung für das Asylver-
fahren zuständig ist oder dass die Personen aus einem 
sicheren Heimat- und Herkunftsstaat stammen. Bei 23 
von 40 Asylgesuchen wurde im Berichtsjahr ein Unzu-
lässigkeitsverfahren durchgeführt. Im Anschluss an ein 
Asylverfahren folgt in einem Grossteil der Fälle – we-
gen Unzulässigkeit oder mangels Vorliegens von aner-
kannten Fluchtgründen – der Vollzug der Wegweisung 
aus Liechtenstein. Dieser wird ebenfalls vom APA in Ko-
ordination mit der Landespolizei organisiert. 

Für den Asylbereich wurden durch die Abteilung 
Asyl in Zusammenarbeit mit den involvierten Stellen 
bereits Anfang März einschneidende Massnahmen zur 
Verhinderung der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie 
konzipiert und umgesetzt. Die räumliche Trennung von 
neuankommenden Asylsuchenden für zehn Tage und 
die Befragung zum Gesundheitszustand haben sich be-
währt. Durch die schnelle Umsetzung der Sicherheits-
massnahmen, wie der Installation von Plexiglasscheiben 
und Desinfektionsmittelspendern sowie dem Einsatz 
von Telefondolmetschern, konnte die Durchführung von 
Asylverfahren im Berichtsjahr sichergestellt werden. 

Im Rahmen der liechtensteinischen Assoziierung zu 
den Abkommen von Schengen und Dublin nahmen die 
Vertreter der Abteilung Asyl an regelmässigen Treffen 
auf EU-Ebene teil. In der zweiten Jahreshälfte betraf dies 
insbesondere die Verhandlungen auf Expertenebene 
zum Migrations- und Asylpaket der EU-Kommission, 
welches Mitte September vorgestellt wurde. Vertreter 
des APA nahmen in der Berichtsperiode darüber hinaus 
u.a. an Sitzungen des Management Boards des Euro-
päischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO), 
sowie an einem Treffen im Rahmen des sogenannten 
«Budapest Process» zum Thema «Rückkehr und Re-
integration» in Budapest teil. Weitere Teilnahmen er-
folgen auf Expertenebene in den Bereichen Statistik 
und Dublin. Aufgrund der Covid-19-Pandemie erfolgten 
die meisten Sitzungsteilnahmen ab März virtuell. Für 
das Berichtsjahr geplante bilaterale Treffen mit dem 



318 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Im Berichtsjahr ist darüber hinaus insbesondere die 
Vorstellung des EU Migrations- und Asylpakets her-
vorzuheben, welches den Bemühungen zur Revision des 
gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS) neuen 
Auftrieb bringen soll. 

Task Force Asyl
Die im Jahr 2015 eingesetzte Task Force Asyl führte ihre 
Aufgaben im Berichtsjahr fort und tagte zwei Mal. Unter 
anderem wurden die Unterbringungsmöglichkeiten für 
Asylsuchende im Falle einer ausserordentlichen Lage 
aktualisiert und eine Überprüfung und Überarbeitung 
des gesamten Unterbringungskonzepts für ausseror-
dentliche Situationen eingeleitet. Das Gremium befasste 
sich auch mit der Covid-19-Pandemie und die Verhin-
derung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten im 
Asylbereich. Aufgrund nicht einer einzigen Erkrankung 
im Aufnahmezentrum, kann festgehalten werden, dass 
die Schutzmassnahmen zielgerichtet umgesetzt wur-
den. 

Situation im Inland
2020 verzeichnete Liechtenstein einen Rückgang an 
Asylgesuchen. Mit 40 Asylgesuchen wurden in der Be-
richtsperiode rund 24.5 % weniger Gesuche gestellt 
als im Vorjahr 2019 (53). Im Vergleich zum Jahr 2018, 
mit einem Höchststand von 165 Asylgesuchen, stellt 
dies gar einen Rückgang von rund 75.7 % dar. In der 
Berichtsperiode wurden erstmals auch Beratungsge-
spräche, nach denen sich die betroffenen Personen ent-
schieden haben, von der Stellung eines Asylgesuches 
abzusehen, in einer separaten Statistik erfasst. Drei Per-
sonen (Algerien 2, Deutschland 1) haben Liechtenstein 
umgehend nach dem Beratungsgespräch wieder verlas-
sen und formell kein Asylgesuch gestellt. 

Ein grosser Teil der Asylgesuche fiel auch in der 
Berichtsperiode wieder unter das sogenannte Dublin-
Verfahren, bei dem ein anderer europäischer Staat für 
die Prüfung des Gesuchs zuständig ist. Bei 16 Asylge-
suchen wurde ein Verfahren gestützt auf die Dublin-
III-Verordnung durchgeführt. In den Fällen, in denen 
ein anderer Dublin-Staat für das Asylverfahren zustän-
dig war, konnte die Überstellung meist unkompliziert 
durchgeführt werden. Während den rund dreimona-
tigen Grenzschliessungen im Frühling waren Dublin-
Transfers weitestgehend ausgesetzt. Dies führte jedoch 
in keinem Fall zu einem Übergang der Zuständigkeit 
für die Prüfung des Asylgesuchs auf Liechtenstein, da 
nach den Grenzöffnungen alle Überstellungen fristge-
recht durchgeführt werden konnten. Eine Person wurde 
2020 gestützt auf das Dublin-Verfahren nach Liechten-
stein überstellt. Im Rahmen des Wegweisungsvollzugs 
gestützt auf das AsylG mussten im Berichtsjahr sieben 
Personen inhaftiert werden, um ein Untertauchen zu 
verhindern.

Dublin-Büro der Schweiz sowie mit der Ausreiseorga-
nisation des Schweizer Staatssekretariates für Migra-
tion (SEM), swissRepat, mussten aufgrund der Covid-
19-Pandemie bis auf weiteres verschoben werden. 

Daneben unterstützt das APA im Rahmen der Inter-
nationalen Flüchtlings- und Migrationshilfe (IFMH) das 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten (AAA) bei der Ab-
wicklung einer ganzen Reihe von Migrations- und Ent-
wicklungsprojekten in Ost- und Südosteuropa. Weiter 
ist das APA für die Budgetierung der Kosten des liech-
tensteinischen Asylwesens zuständig und arbeitet ge-
stützt auf das AsylG eng mit der für die Betreuung und 
Unterbringung zuständigen Organisation, der Flücht-
lingshilfe Liechtenstein, zusammen. 

Situation in Europa
Auch auf europäischer Ebene war das Berichtsjahr 
deutlich von der Covid-19-Pandemie und ihren Aus-
wirkungen geprägt. Aufgrund der faktischen Grenz-
schliessung, sowohl der Aussen- als auch der Binnen-
grenzen, nahmen die Asylgesuche in ganz Europa im 
Jahr 2020 ab. Auf der Grundlage der im Zeitpunkt der 
Berichtserstellung vorliegenden Daten kann davon 
ausgegangen werden, dass in Europa im Berichtsjahr 
rund 490'000 Asylgesuche gestellt wurden, was ei-
nen der tiefsten Werte seit dem Jahr 2013 (445'000 
Asylgesuche) darstellt. Im Vergleich zu 2019 (715'500 
Asylgesuche) ist das eine Abnahme von ca. 32  %. Die 
meisten Asylgesuche pro 1'000 Einwohner verzeich-
neten Zypern (18.4), Malta (5.5), Griechenland (3.9) 
und Spanien (1.8). Liechtenstein liegt mit der Zahl 
von 1.03 Asylgesuche pro 1000 Einwohner noch leicht 
über dem europäischen Mittel von 0.9 Asylsuchenden 
pro 1'000 Einwohner. Die Personen, die im Schengen-
Raum Asylgesuche stellten, kamen primär aus Syrien, 
Afghanistan und Venezuela. 

Trotz des Rückgangs der Gesuchszahlen lagen die 
Brennpunkte abermals im zentralen Mittelmeer, u.a. 
zur Frage der Seenotrettung, bzw. der Verteilung der 
geretteten Personen, sowie an der östlichen Schengen-
Aussengrenze zwischen Griechenland und der Türkei. 
Anfang 2020 waren rund 42'000 Personen auf den grie-
chischen Inseln, in den sogenannten Hotspots, unterge-
bracht. Insbesondere nach dem Brand im Lager «Mo-
ria» auf der griechischen Insel Lesbos intensivierten 
die griechischen Behörden ihre Anstrengungen, um 
speziell vulnerable Personen aufs griechische Festland 
umzusiedeln. Erwähnenswert ist darüber hinaus auch 
der Versuch der Türkei im März, die Grenze zu Grie-
chenland für Migranten zu öffnen, der jedoch nach in-
tensiven politischen Diskussionen wieder abgebrochen 
wurde. 

Daneben nahm in der zweiten Jahreshälfte der 
 Migrationsdruck auf Spanien zu, da eine grosse Zahl 
Migranten auf den Kanarischen Inseln anlandete. Die 
Migration von Westafrika nach Spanien nahm im Be-
richtsjahr um rund 26  % zu. 
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  2020 2019 Veränderung  pro 1'000  
    in % Einwohner

Schweiz 1) 11'041 14'269 –22.6 1.3
Österreich 14'192 12'886 +10.1 1.6
Deutschland 1) 153'299 165'938 –7.6 1.8
Liechtenstein 40 53 –24.5 1.03

1) Zahlen gemäss Asylstatistik SEM 2020

Wichtigste Herkunftsländer von Asylsuchenden
Im Berichtsjahr stammten die meisten Asylsuchenden 
aus dem Irak (6 Gesuche), gefolgt von Albanien (5), So-
malia (5) sowie der Ukraine (4). 

Rund 32   % der Personen stammten aus einem si-
cheren Heimat- und Herkunftsstaat. 20 % der Asylge-
suche wurden von Personen aus den GUS- bzw. ehe-
maligen GUS-Staaten gestellt, gefolgt von Personen aus 
dem Westbalkan und dem Nahen Osten (jeweils 17.5 %). 

Bestand an Asylsuchenden 
Per 31.  Dezember 2020 betreute die Flüchtlingshilfe 
Liechtenstein (FHL) 61 Personen. Diese Zahl setzt sich 
aus 23 Asylsuchenden und 38 vorläufig Aufgenom-
menen zusammen. Im Berichtsjahr standen den 40 Ein-
gängen auch 36 Abgänge aus der Betreuung der FHL 
gegenüber. Vorläufige Aufnahmen werden nicht als 
Austritte verzeichnet, da die Personen in der Betreuung 
der FHL verbleiben. Zwölf Personen erhielten eine sol-
che vorläufige Aufnahme.

Einer Person wurde Asyl gewährt und eine vorläu-
fig aufgenommene Person erhielt aufgrund ihrer fortge-
schrittenen Integration eine Aufenthaltsbewilligung (B). 
Trotz Einschränkungen im Vollzugsbereich aufgrund 
von Massnahmen i.Z.m. der Covid-19-Pandemie konn-
ten 15 Personen kontrolliert ausreisen und sieben Über-
stellungen im Rahmen des Dublin-Verfahrens an den zu-
ständigen Mitgliedstaat durchgeführt werden. 

Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
Die Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe 
(IFMH) ist Teil der Internationalen Humanitären Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (IHZE) Liechtensteins 
und aus der ehemaligen «Wiederaufbauhilfe» hervorge-
gangen. Die Gelder der IFMH sollen zur Bewältigung 
der globalen Migrationsproblematik sowie zum Schutz 
und der Unterstützung von Flüchtlingen, Binnenvertrie-
benen und Rückkehrern beitragen. 

Mit der Verordnung vom 31. März 2017 über die Ab-
änderung der Regierungs- und Verwaltungsorganisa-
tionsverordnung ging die gesamte IFMH-Projektverant-
wortlichkeit ab 1. Mai 2017 an das Amt für Auswärtige 
Angelegenheiten über. Das Ausländer- und Passamt un-
terstützte auch im Berichtsjahr das Amt für Auswärtige 
Angelegenheiten in der Projektauswahl und -evaluation. 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste eine geplante 

Projektreise nach Bosnien und Herzegowina sowie ver-
schiedene Treffen mit Vertretern von Partnerorganisa-
tionen, dem SEM und von Partnerstaaten bis auf wei-
teres verschoben werden 

Schengen / Dublin Koordination
Wie eingangs ausgeführt, lag das Hauptaugenmerk der 
Tätigkeit der Schengen / Dublin Koordination (SDK) im 
Berichtsjahr bei der Planung und Durchführung der alle 
5 Jahre stattfindenden Schengen Evaluation. Dabei wird 
die Umsetzung und Einhaltung von Schengen relevanten 
Bestimmungen durch ein Expertengremium, bestehend 
aus Mitgliedern der EU Kommission sowie Fachexper-
ten einzelner Mitgliedsstaaten, vor Ort in Liechtenstein 
überprüft. Es werden insbesondere die Bereiche Rück-
führung, Polizeikooperation, Datenschutz und das SIS 
II System auf ihre Schengen-Konformität hin überprüft. 
Die Vor-Ort-Besuche dauern im Schnitt 2 bis 3 Tage und 
werden durch die SDK organisiert und koordiniert. Im 
Berichtsjahr wurden folgende Bereiche evaluiert:
– Rückführung (Oktober 2020)
– Polizeikooperation (November 2020)
– SIS II System (November 2020)

Die Evaluation des Bereichs Datenschutz wird voraus-
sichtlich im März 2021 durchgeführt werden können. 

Sowohl aus Sicht des Expertengremiums als auch 
aus liechtensteinischer Sicht dürfen diese drei Evalua-
tionen allesamt als Erfolg betrachtet werden. Trotz er-
schwerter Bedingungen und Einschränkungen bedingt 
durch die Covid-19-Pandemie konnten sämtliche Evalua-
tionen planmässig durchgeführt werden. Auch qualita-
tiv konnte vorwiegend ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
werden, wobei es naturgemäss in allen Bereichen ein-
zelne Feststellungen gab aber auch sogenannte «best 
practices» (bewährte / gute Verfahrenspraxis) hervor-
gehoben werden konnten. Diese Feststellungen werden 
abschliessend in einem formellen Bericht des Experten-
gremiums festgehalten und einzelne Empfehlungen für 
Verbesserungen ausgesprochen. 

Im nächsten Schritt folgt nun die Nachbearbeitung 
festgestellter Abweichungen sowie die Umsetzung eben 
jener Empfehlungen des Expertengremiums innert an-
gezeigter Frist. 
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Landespolizei

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Die Arbeit der Landespolizei wurde 2020 massgeblich 
durch die Covid-19-Pandemie bestimmt. So wurde bereits 
im Februar zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der 
Landespolizei ein Polizeisonderführungsstab CORONA 
eingerichtet. Er analysierte die Lage laufend und traf die 
notwendigen Massnahmen, um die Durchhaltefähigkeit 
der Landespolizei in Bezug auf die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit auch in der Pandemie sicherzu-
stellen. So wurde bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine 
Maskenpflicht im Polizeigebäude eingeführt, die Dienst-
planung zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos umge-
stellt und eine Verzichtsplanung für den Fall erstellt, dass 
eine grössere Anzahl an Mitarbeitenden krankheitsbe-
dingt ausfallen sollte. Erfreulicherweise war dies nie der 
Fall und die Landespolizei kam ohne nennenswerte Pro-
bleme durch das Pandemiejahr.

Im Frühjahr oblag es der Landespolizei, die Einhaltung 
der von der Regierung im Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie verfügten Verhaltensregeln für den öffent-
lichen Raum zu kontrollieren. Eine grosse Mehrheit der 
Bevölkerung hielt sich an die Vorgaben. Dennoch musste 
die Landepolizei insgesamt 58 Ordnungsbussen verhän-
gen. Die meisten wegen der Missachtung des Versamm-
lungsverbotes. Grundsätzlich kann festgehalten werden, 
dass sich die Bevölkerung sehr verantwortungsbewusst 
verhalten hat und die Strategie der Landespolizei, bei 
Fehlverhalten im Dialog den rechtmässigen Zustand wie-
derherzustellen, erfolgreich war. Eine Radikalisierung der 
Gegner der behördlichen Covid-19-Massnahmen – wie sie 
in anderen Ländern feststellbar war – blieb in Liechten-
stein weitgehend aus. Doch nicht nur die Covid-19-Pande-
mie hat die Landespolizei beschäftigt. Auch die normale 
Polizeiarbeit hielt einiges an Herausforderungen bereit. 

Eine Explosion in Triesen, ein Raubüberfall in Schaan, 
eine Bombendrohung gegen den Landtag sowie eine Bank 
in Vaduz und gewaltbereite Jugendliche auf dem Postplatz 
in Schaan – um nur ein paar Ereignisse zu erwähnen – ha-
ben die Landespolizei intensiv beschäftigt. Die Straftatbe-
stände haben im Berichtsjahr – trotz der Covid-19-Pande-
mie – leicht um 4 % auf 1'131 zugenommen. Allerdings 
fiel auch die Aufklärungsrate mit 34 % bei den Vermö-
gens- und Eigentumsdelikten und 78 % bezogen auf die 
Gesamtkriminalität erfreulich hoch aus.

Bei den Vermögens- und Eigentumsdelikten ist ein 
Rückgang um 12 % zu verzeichnen. Während pande-
miebedingt die Einbruchsdelikte um 45 % und die Dieb-
stahlsdelikte um 25 % abgenommen haben, mussten lei-
der 28 % mehr Sachbeschädigungen registriert werden. 
Letzteres hängt auch mit der intensiven Ermittlungsarbeit 
gegen eine gewaltbereite Gruppe von Jugendlichen zu-
sammen, die ihre Taten in den sozialen Medien als «Tro-
phäen» dokumentierte. Die Landespolizei hat mit grossem 

Ressourceneinsatz die Lage in Schaan beruhigt und auch 
mehrere Personen zur Anzeige gebracht. Zwei Personen 
wurden vorübergehend in Untersuchungshaft genommen. 
Ebenfalls sind in diesem Kontext die 23 zusätzlichen Ge-
walttatbestände zu sehen. Unerfreulich ist, dass sich An-
griffe gegen Polizeibeamte mehr als verdoppelt haben.

Ein starker Zuwachs ist auch bei den Anzeigen wegen 
Betäubungsmitteldelikten feststellbar (33 %). 81 % aller 
Verzeigungen wurden dabei wegen Eigenkonsum – vor-
wiegend von Cannabis und Kokain – erstattet. Zu dieser 
Zunahme haben auch Grossverfahren gegen teilweise in-
ternational vernetzte Personen in Liechtenstein beigetra-
gen. Beachtenswert ist, dass ein Drittel aller ermittelten 
Tatverdächtigen minderjährig war. In einem besonders 
schweren Fall von Beschaffungskriminalität verübte eine 
minderjährige Konsumentin sogar einen bewaffneten 
Raub, um an die Betäubungsmittel zu gelangen. Die an 
sich unerfreulichen Zahlen zeigen jedoch deutlich, wie ak-
tiv die Landespolizei in der Bekämpfung der Drogenkrimi-
nalität ist. Denn Betäubungsmitteldelikte sind ein «Kon-
trolldelikt». Bei einem Drogendeal erstattet keiner der 
Beteiligten Anzeige. Nur wenn die Polizei proaktiv kon-
trolliert und ermittelt können Betäubungsdelikte aufge-
deckt werden. Nichtsdestotrotz muss im Betäubungsmit-
telbereich ein erhebliches Dunkelfeld vermutet werden.

Die Wirtschaftsdelikte reduzierten sich leicht um 2 %. 
Die Belastung der Finanzermittler und Finanzermittle-
rinnen hat deswegen jedoch nicht abgenommen. Die Er-
mittlungen in Wirtschaftsstrafverfahren – teilweise mit 
inhaftierten Tatverdächtigen – binden erhebliche Perso-
nalressourcen. In den mehrheitlich sehr komplexen Wirt-
schaftsstraffällen müssen umfangreiche Dokumente und 
Unterlagen ausgewertet, Geldflussanalysen erstellt und 
unzählige Personen befragt werden. Die Belastung war 
im Berichtsjahr nach wie vor so gross, dass nicht sämt-
liche Fälle und Gerichtsaufträge zeitnah erledigt werden 
konnten. Aus diesem Grund wurde die Anzahl der Finanz-
ermittler bei der Landespolizei aufgestockt, was mittelfri-
stig zu einer wesentlichen Entlastung führen sollte. Aus-
reichend personelle Ressourcen bei der Landespolizei 
sind für eine effiziente und effektive Verfolgung von Wirt-
schaftsdelikten unerlässlich. Denn die Anzahl und Kom-
plexität der Wirtschaftskriminalitätsfälle, verbunden mit 
einem umfassenderen Ermittlungsansatz bei der Geldwä-
schereibekämpfung, fordert das Strafverfolgungssystem 
bis an seine Grenzen. 

Angesichts des breiten Aufgabenfeldes der Landes-
polizei ist denn auch die kontinuierliche Personalrekru-
tierung und Personalentwicklung eine stete Herausforde-
rung für die Polizeiführung. Nur so kann angesichts neuer 
Phänomene und Gefahren der polizeiliche Grundauftrag 
«Wahrung der öffentlichen Sicherheit und der Strafver-
folgung in Liechtenstein» auch erfüllt werden. Es ist da-
her erfreulich, dass im Herbst ein junger Polizist und eine 
junge Polizistin vereidigt und in das Korps der Landespo-
lizei aufgenommen werden konnten. Und zwar ein Jahr 
früher als ursprünglich geplant. Denn eigentlich sollten 
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sie als erste Aspiranten die neue zweijährige Grundaus-
bildung absolvieren. Aufgrund der Covid-19-Pandemie 
wurde von den Schweizer Behörden im Frühjahr jedoch 
entschieden, den Lehrgang nach einem Jahr zu beenden 
und den Start der zweijährigen Ausbildung auf Herbst 
2020 zu verschieben. Für die Landespolizei haben im 
Herbst wiederum ein Aspirant und eine Aspirantin ihre 
Polizeiausbildung an der Polizeischule Ostschweiz begon-
nen. Es sind nunmehr die ersten beiden Aspiranten der 
Landespolizei, die eine zweijährige Grundausbildung ab-
solvieren (Polizeischule 2020 / 22).

Im Berichtsjahr wurde ein anonymes Hinweisgeber-
system bei der Landespolizei eingeführt. Seit April können 
der Landespolizei anonym Hinweise zu Wirtschafts- und 
Korruptionsdelikten, Geldwäscherei und Terrorismus-
finanzierung über eine gesicherte Plattform übermittelt 
werden. Anonyme Hinweise sind für Polizei- und Justiz-
behörden nichts Neues. Vielmehr handelt es sich um eine 
technische Massnahme zur Optimierung der Handhabung 
von anonymen Hinweisen an die Strafverfolgungsbehör-
den. Neu ist, dass die Landespolizei mit den anonymen 
Hinweisgebern eine Kommunikation aufbauen und so 
die Glaubwürdigkeit der geäusserten Verdachtshinweise 
veri fizieren kann. Die Erfahrungen der ersten Monate 
sind sehr vielversprechend. Drei Verdachtshinweise konn-
ten zur rechtlichen Beurteilung an die Staatsanwaltschaft 
übermittelt werden.

Die Internationale Polizeikooperation nimmt heute ei-
nen sehr hohen Stellenwert ein. Kriminalität, Terror und 
Migration sind grenzüberschreitende Phänomene, die 
ohne enge und rasche internationale Polizeizusammen-
arbeit nicht mehr erfolgreich bekämpft werden können. 
Mit hohem Druck werden daher aktuell die bestehenden 
europäischen Sicherheitsinformationssysteme weiterent-
wickelt (SISrecast) und neue Abfragesysteme eingeführt 
(EES, ETIAS). Im November wurde von einem Experten-
team der EU die Schengenmitgliedschaft Liechtensteins 
erneut evaluiert. Das SIRENE-Büro und die Prozesse der 
Polizeikooperation wurden dabei vor Ort vertieft über-
prüft. Der erste Berichtsentwurf fällt sehr positiv aus und 
stellt der Landespolizei ein grundsätzlich gutes Resultat 
aus.

Personalbestand
Die Landespolizei verfügt im Berichtsjahr über einen 
Sollbestand von 131 zzgl. zwei Überhangstellen (exkl. 
Landesgefängnis). Davon waren per Ende 2020 ins-
gesamt 126.2 Stellen (exkl. Landesgefängnis) besetzt 
(2019: 123.7): 88.5 Stellen von Polizisten und Polizistin-
nen mit hoheitlichen Funktionen, 17.2 Stellen von zivilen 
Mitarbeitenden mit Polizeifunktionen (Kriminaltechnik, 
IPK, etc.) und 18.5 Stellen von Verwaltungsangestell-
ten. Zudem befinden sich seit Oktober zwei Polizeiaspi-
ranten in Ausbildung, die bei erfolgreichem Abschluss 
der zweijährigen Grundausbildung im Herbst 2022 in 
das Korps aufgenommen werden. Unterstützt wurde 
die Landespolizei durch 32 Bereitschaftspolizisten und 

-polizistinnen. Beim Landesgefängnis waren 6.0 Stellen 
mit Vollzugsbeamten besetzt.

Aus- und Weiterbildung
Die interne wie externe Aus- und Weiterbildung ge-
niesst in der Landespolizei einen hohen Stellenwert. 
Polizistinnen und Polizisten absolvierten im Berichts-
jahr verschiedene berufsbezogene Aus- und Weiterbil-
dungen in den Bereichen Führung sowie zu sicherheits- 
bzw. kriminal- und verkehrspolizeilichen Themen. Die 
Mitarbeiter der Landespolizei absolvierten diese Wei-
terbildungen vor allem beim Schweizerischen Polizei- 
institut (SPI), bei befreundeten Kantonspolizeikorps so-
wie themenbezogen auch bei polizeilichen Ausbildungs-
einrichtungen in Österreich und Deutschland.

Die Stabstelle Aus- und Weiterbildung der Landes-
polizei überprüft und optimiert laufend die Weiterbil-
dungsstrukturen. 

Notrufe in der Einsatzzentrale
Die Landespolizei ist während 365 Tagen im Jahr 24 
Stunden im Dienst. Dies gilt auch für ihr Herzstück, die 
Landesnotruf- und Einsatzzentrale (LNEZ). Rund um die 
Uhr sind zwei Einsatzdisponenten im Dienst, nehmen 
sämtliche Polizei- und Sanitätsnotrufe entgegen und lei-
ten die nötigen Sofortmassnahmen ein.

Im Berichtsjahr nahmen die Disponenten der LNEZ 
über die Notrufnummern 112 (internationaler Notruf), 
117 (Polizeinotruf), 118 (Feuerwehrnotruf) sowie 144 
(Sanitätsnotruf) insgesamt 6'131 Meldungen entgegen 
(2019: 6'768). Dies bedeutet eine Abnahme um gut 9 %. 
Der grösste Teil der Anrufer wählte den Polizeinotruf 
117, gefolgt vom Sanitätsnotruf 144 und dem internati-
onalen Notruf 112. Aus den eingegangenen Meldungen 
wurden insgesamt 6'208 Einsätze (Polizei 3'994; Sani-
tät 2'108; Feuerwehr 106) disponiert, was eine leichte 
Abnahme darstellt (2019: 6'245). Gesamthaft sind dies 
durchschnittlich 17 disponierte Einsätze pro Tag. 

Dass trotz eines Rückgangs der Notrufe die Anzahl 
der disponierten Einsätze fast gleichgeblieben ist, ver-
weist auf die höhere Qualität der Notrufe. Die Notruf-
nummern wurden nur gewählt, wenn tatsächlich auch 
ein Notfall vorlag.

Tätigkeiten und Dienstleistungen

 2020 2019

Durch die Einsatzzentrale disponierte Einsätze 6'208 6'245

 
Anonymes Hinweisgebersystem
Die Landespolizei hat im April 2020 eine mit modernster 
Technik gesicherte Hinweisgeberplattform zur Abgabe 
von offenen sowie auch anonymen Verdachtsmeldungen 
eingeführt. Hinweisgeber können seitdem weltweit und 
rund um die Uhr Meldungen zu den nachfolgenden 
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Die Massnahmen der FBM umfassen nach einer Situa-
tionserhebung und Erstbeurteilung primär die Verhal-
tensberatung von Betroffenen. In vielen Fällen konnte 
eine Deeskalation bewirkt und eine Entlastung der Be-
troffenen bewirkt werden. Wenn angezeigt führte die 
Fachstelle zudem eine Gefährderansprache durch, um die 
Sichtweise des Störers zu erheben und Hilfestellungen 
zum Ausstieg aus der Konfliktspirale anzubieten. Sowohl 
Betroffene als auch Störer profitierten in vielen Fällen von 
einer Triage an andere Fachstellen, die sie in der Problem-
lösung unterstützen und bei zunehmenden Belastungen 
frühzeitig intervenieren können. Die Fachstelle behält da-
bei ihre Koordinationsfunktion gerade in komplexen und 
mittel- bis längerfristigen Konfliktsituationen.

Häusliche Gewalt
Nachdem 2019 die Fachstelle Bedrohungsmanagement 
zur Koordinationsstelle Häusliche Gewalt bei der Lan-
despolizei bestimmt worden war, wurden per 1. Januar 
2020 Anpassungen in Bezug auf die Begriffsdefinition 
und die statistische Erfassung eingeführt. Damit wird 
die Möglichkeit verbessert, das Gewaltphänomen Häus-
liche Gewalt in Liechtenstein international zu verglei-
chen. Allerdings kann somit die vorliegende Statistik 
nicht mehr mit jener des Vorjahres verglichen werden. 
Auch fallen die Zahlen deutlich höher aus, da sich die 
Definition des Phänomens neu am umfassenderen Ver-
ständnis von Häuslicher Gewalt der Istanbul Konvention 
orientiert. So gelten neu beispielsweise auch Vorfälle 
zwischen getrenntlebenden Intimpartnern als Häus-
liche Gewalt. 

Im Berichtsjahr widmete sich die Koordinations-
stelle Häusliche Gewalt insbesondere der Eventualpla-
nung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, da 
aufgrund verschiedener Massnahmen (Homeoffice, Be-
schulung zuhause, Wegfall diverser Freizeit- und Unter-
stützungsangebote) vermehrt Konflikte im häuslichen 
Rahmen befürchtet wurden. Rückblickend lässt sich für 
das Berichtsjahr jedoch kein unmittelbar mit der Pan-
demie zusammenhängender Anstieg von Fällen feststel-
len, die eine Polizeiintervention erforderten. 

Insgesamt sind 75 Interventionen unter dem Phäno-
men Häusliche Gewalt erfasst worden. In 24 Fällen kam 
es zu einer Anzeigeerstattung. Die Massnahmen der 
Landespolizei im Überblick:

 2020 2019

Deeskalierendes Gespräch 39
Triage / Vermittlung weiterer Hilfen
(v.a. Amt für Soziale Dienste)  71 
Aufbieten anderer Hilfen vor Ort 
(v.a. Kriseninterventionsteam, Notarzt) 14 
Polizeiliche Wegweisung 5 –
Betretungsverbot 5 –
Polizeigewahrsam 2
Gefährderansprache FBM 3 

Bereichen (Schwerpunkten) abgegeben: 
– Geldwäscherei
– Terrorismusfinanzierung
– Wirtschaftsdelikte
– Korruptionsdelikte

Bei der Nutzung des Hinweisgebersystems werden keine 
IP-Adressdaten, Zeitstempel oder sonstige Metadaten 
protokolliert. Sofern der Hinweisgeber seinen Namen bei 
der Meldungsabgabe nicht angibt, erfolgt die Kommuni-
kation – technisch sichergestellt – völlig anonym. Durch 
das Einrichten eines eigenen, geschützten Postkastens 
kann der Hinweisgeber zudem mit spezialisierten Ermitt-
lern der Kriminalpolizei über das System kommunizieren.

Im Zeitraum von April bis Dezember wurden insge-
samt 1'601 Zugriffe auf die Hinweisgeberplattform re-
gistriert. Dabei sind 11 Verdachtsmeldungen erstattet 
worden, welche durch die spezialisierten Ermittler bear-
beitet wurden. In drei Fällen erfolgte eine Berichterstat-
tung an die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft und 
ein Fall wurde an die Financial Intelligence Unit sowie 
die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein weitergeleitet. 
Dies zeigt, dass die anonymen Hinweise weiterhin mit 
der gebotenen Zurückhaltung beurteilt werden. Sind 
diese pauschal, substanzlos oder unschlüssig führen sie 
weder zu Ermittlungen, noch zu Grundrechtseingriffen 
oder zu einer allenfalls befürchteten Rufschädigung.

Fachstelle Bedrohungsmanagement
Der im Vorjahr begonnene Aufbau der Fachstelle Be-
drohungsmanagement (FBM) konnte im Berichtsjahr 
abgeschlossen werden. Leider war die für das Bedro-
hungsmanagement wichtige Netzwerkarbeit im In- und 
Ausland aufgrund der Covid-19-Pandemie nur sehr ein-
geschränkt möglich. Umso mehr war die Fachstelle da-
mit befasst, die neuen Abläufe, die Dokumentationssys-
teme und die qualitätssichernden Mer kmale vor dem 
Hintergrund der praktischen Fallerfahrung zu überprü-
fen und zu optimieren.

Im Berichtsjahr ergingen 60 Meldungen an die FBM. 
Bei fünf Eingängen handelte es sich um Wiederaufnah-
men bereits abgeschlossener Fälle, zehn Anfragen wur-
den als anonyme Verhaltensberatung durchgeführt. 
Jene 50 Meldungen, die von der Fachstelle einer Erstbe-
urteilung hinsichtlich erhöhter Gewaltbereitschaft un-
terzogen wurden, lassen sich wie folgt kategorisieren:

 2020

Häusliche Gewalt 16
Bedrohliches Verhalten gegenüber einer
Behörde / Institution 11
Psychische Auffälligkeit 10
Bedrohliches Verhalten allgemein 9
Bedrohliches Verhalten am Arbeitsplatz 2
Extremismus 1
Stalking 1
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Die Beteiligten von Fällen Häuslicher Gewalt im Über-
blick:

 2020 2019

Täter männlich 33 30
Täter weiblich  13 6
Opfer / Beteiligte männlich 47 10
Opfer  / Beteiligte weiblich 59 30
Täter jugendlich 5
Opfer / Beteiligte jugendlich
(davon 2 nicht unmittelbar von Gewalt betroffen) 13
Kinder (<14 Jahre)
(davon 8 nicht unmittelbar von Gewalt betroffen) 24
Fälle ohne Täterrollen (z.B. Streitigkeiten) 
(Beide als Opfer / Betroffene erfasst) 29

Entwicklung der Häuslichen Gewalt
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Fälle Häuslicher Gewalt Betretungsverbote Wegweisungen

Öffentliche Sicherheit
Die Landespolizei hatte im Berichtsjahr coronabedingt 
keine Ordnungsdiensteinsätze bei Fussballspielen 
(2019: 3). Für Sicherheitsdienste bei Fussballspielen 
wurden daher lediglich 58 Polizisten und Polizistinnen 
eingesetzt. Im Rahmen des Ostpol-Konkordats bzw. 
der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten 
(KKPKS) erfolgten zwei Ordnungsdiensteinsätze in 
der Schweiz. Ebenfalls hat die Landespolizei die Kan-
tonspolizei Graubünden während rund einer Woche am 
World Economic Forum WEF in Davos unterstützt. Ins-
gesamt wurden 45 spezielle Sicherheitsdienste (Neu-
jahrsempfang, Staatsfeiertag, Assistenzeinsätze der 
Interventionseinheit, etc.) geleistet und damit 21 mehr 
als im Vorjahr (2019: 24). Der Anstieg resultiert aus den 
Sondereinsätzen am Postplatz und dem Busbahnhof in 
Schaan, wo gewaltbereite Jugendliche eine verstärkte 
Polizeipräsenz erforderlich machte.

Sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten und  
Dienstleistungen (Auszug)

 2020 2019

Ordnungsdiensteinsätze im Inland 0 3
Ordnungsdiensteinsätze im Ausland 2 1
Einsatzkräfte Fussballspiele Inland 58 289
Einsätze Sicherheitsdienst 45 24
Einsätze der Interventionseinheit 3 3
Einsätze Personenschutz 5 11

Die Einsätze der Sondereinheit IVE blieben im Berichts-
jahr gleich wie im Vorjahr. So wurden drei Einsätze mit 
hohem Gefährdungspotential registriert. Im Bereich 
Personenschutz waren fünf Einsätze zu verzeichnen. 
Hierzu gehörten auch Einsätze bei internationalen Kon-
ferenzen und bei Staatsbesuchen.

Verkehrssicherheit
Der Schwerpunkt in der Verkehrssicherheit lag im Be-
richtsjahr wiederum auf der Präventionsarbeit. So er-
teilten die beiden Verkehrsinstruktoren der Landes-
polizei insgesamt 187 Lektionen Verkehrsunterricht 
in Kindergartenklassen, Primarschulen, der Heilpäda-
gogischen Tagesstätte sowie der Waldorfschule. Ver-
kehrsschulungen auf der Anlage Säga in Schellenberg 
konnten aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht durch-
geführt werden.

Zusätzlich zu diesen Unterrichtseinheiten war auch 
2020 der Bereich Schulwegsicherung und Schulweg-
überwachung zentral. So war die Landespolizei an stark 
frequentierten Kreuzungen, Kreiseln und Strassen prä-
sent und unterstützte die jüngsten Verkehrsteilnehmer 
auf ihrem Schulweg. Insgesamt wurden in diesem Be-
reich 440 Einsätze geleistet, was eine Abnahme zum 
Vorjahr (2019: 598) bedeutet. Allerdings waren die 
Schulen im Frühling aufgrund der Covid-19-Pandemie 
während mehrerer Wochen geschlossen.

Zusammen mit der Kommission für Unfallverhütung 
wurden auch im Berichtsjahr mehrere Präventionskam-
pagnen erarbeitet und lanciert. So wurde die Bevölke-
rung mit folgenden Kampagnen sensibilisiert: Tragen 
des Velohelms mit der Kampagne «Ich beschütze dich 
– dein Velohelm», Sicherheitsgurt mit dem Slogan «Bitte 
Anschnallen. Auch auf Kurzstrecken», Schulanfang mit 
der Kampagne «Schulanfang + Strassenverkehr = Ach-
tung Kinder», Ablenkung mit dem Slogan «#streetfluen-
cer», Sichtbarkeit im Dunkeln mit dem Slogan «Nebel 
des Grauens – mach dich sichtbar im Strassenverkehr» 
sowie zum Thema Alkohol am Steuer. Daneben konnte 
von der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung 
die Motorrad-Plakatkampagne «Lass Dich nicht ab-
schiessen» übernommen werden. 

Bei der Landespolizei werden insgesamt fünf Ver-
kehrsüberwachungsanlagen eingesetzt (ein mobiles 
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zugenommen. Die Anzahl der dabei verletzten Personen 
nahm erfreulicherweise nur gering zu (2020: 109; 2019: 
103). Davon verletzten sich 27 Personen schwer. Im Be-
richtsjahr kam es zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem 
Ausgang. 

Bei knapp einem Drittel der Verkehrsunfälle mit 
Sachschaden lag ein Nichtgenügen der Meldepflicht 
vor. Insgesamt konnten 49 % der Täter durch die Lan-
despolizei ermittelt werden. 85 % aller Verkehrsunfälle 
fanden innerorts statt, nur 60 Unfälle wurden auf Stras-
sen ausserorts registriert.

Verkehrsunfallstatistik

 2020 2019

Verkehrsunfälle total
(inkl. Nichtgenügen der Meldepflicht) 408 509 
davon Unfallort innerorts 348 444

davon Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang 1 0
dabei Verkehrstote  1 0

davon Verkehrsunfälle mit Verletzten 89 86
dabei verletzte Personen 109 103

davon Verkehrsunfälle mit Sachschäden
(inkl. Bagatellunfälle, Parkschäden und 
Kollisionen mit Tieren) 318 422
davon Nichtgenügen der Meldepflicht 113 144
davon Täter ermittelt 49 % 40 %

 
Entwicklung der Verkehrsunfälle
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Kriminalitätsentwicklung
Bei der Kriminalstatistik handelt es sich um eine Straf-
taten- und keine Fallstatistik. Das bedeutet, dass ein 
Fall mit mehreren Straftatbeständen in der Statistik auf-
scheinen kann (z.B. Wirtschaftsdelikt mit drei Straftat-
beständen: Untreue, Betrug, Geldwäscherei).

Im Berichtsjahr wurden 1'131 Straftaten nach dem 
Strafgesetzbuch registriert, was eine Zunahme gegen-
über dem Vorjahr (2019: 1'087) um 4 % bedeutet. Die 
Aufklärungsrate ist erneut um drei Prozentpunkte auf 

sowie vier in den beiden semistationären Geschwindig-
keitsüberwachungssystemen). Das Hauptaugenmerk 
der Geschwindigkeitskontrollen lag auf der Überwa-
chung der Schulwege und diente der Verkehrsberuhi-
gung bei exponierten Strassenabschnitten.

Die Anzahl der durchgeführten allgemeinen Ver-
kehrskontrollen ist auf 101 (2019: 234) gesunken. Die-
ser Rückgang ist insbesondere auf den Lockdown im 
Frühjahr zurückzuführen. Aufgrund der vorgegebenen 
Schutzmassnahmen nahm der Strassenverkehr merklich 
ab und die Verkehrskontrollen wurden auf das unbedingt 
notwendige Mass zurückgefahren, da die Einsatzkräfte 
der Landespolizei für Überwachungsmassnahmen an 
der Grenze zu Österreich eingesetzt wurden. Im Ver-
gleich zum Vorjahr (2019: 27'911) mussten 48 % mehr 
Ordnungsbussen (2020: 41'469) an fehlbare Lenker aus-
gestellt werden. Die Gründe liegen vor allem in der In-
betriebnahme zweier Anlagen an der Austrasse Vaduz 
sowie Aufträge zur Verkehrsüberwachung von Gemein-
den wegen Baustellenumleitungen in Wohnquartieren. 
Die Rechtshilfeersuchen ausländischer Amtsstellen 
wegen Strassenverkehrsdelikten haben um 144 % zu-
genommen. Dies kann zu einem wesentlichen Teil mit 
einer Praxisänderung nach einer Gesetzesanpassung in 
der Schweiz und der wachsenden Anzahl an Ersuchen 
aus Österreich begründet werden. Seit 2017 sieht der 
trilaterale Polizeikooperationsvertrag FL-A-CH auch 
die grenzüberschreitende Verfolgung von Strassenver-
kehrsdelikten vor, was sich in einer kontinuierlichen Zu-
nahme der Rechtshilfeersuchen aus unserem östlichen 
Nachbarland niederschlägt. Ebenfalls eine Zunahme ist 
bei den Ersuchen aus Deutschland festzustellen, das 
gestützt auf das Schengener Durchführungsüberein-
kommen vermehrt Rechtshilfe wegen schwerer Ver-
kehrsdelikte stellt.

Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden der 
Sicherheits- und Verkehrspolizei fanden aufgrund der 
Covid-19-Pandemie keine statt. 

Verkehrspolizeiliche Tätigkeiten und  
Dienstleistungen (Auszug)

 2020 2019

Rechtshilfeersuchen von ausl. Amtsstellen (SVG) 298 122 
Verkehrskontrollen allgemein 
(ohne Geschwindigkeit) 101 234
Geschwindigkeitskontrollen mobil 40 47
Betriebstage Verkehrsüberwachungsanlagen 1'740 1550

Die Verkehrsunfälle im Berichtsjahr haben abgenom-
men (2020: 408 / 2019: 509). Gründe dafür dürften der 
Rückgang des Individualverkehrs während des Lock-
downs im Frühling und die neu lancierte Ablenkungs-
kampagne #streetfluencer sein. Die Anzahl der Unfälle 
mit Verletzten hat dennoch um drei von 86 (2019) auf 89 
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78 % gestiegen, womit die Landespolizei im interna-
tionalen Vergleich ausgezeichnet dasteht. Bei der Be-
rechnung der Aufklärungsquote finden neben den Tat-
beständen des Strafgesetzbuches auch diejenigen des 
Betäubungsmittelgesetzes Berücksichtigung.

Die Wirtschaftsdelikte reduzierten sich im Berichts-
jahr um 2 % auf 269 Tatbestände (2019: 274). Am mei-
sten Fälle waren in der Deliktsgruppe Betrug / Untreue 
mit 176 Tatbeständen zu verzeichnen. Die Vermögens- 
und Eigentumsdelikte verringerten sich um 12 % auf 
394 Tatbestände (2019: 446). Am meisten begangen 
wurden Sachbeschädigungen, gefolgt von Diebstählen 
und Einbruchdiebstählen. Die Einbruchdiebstähle ha-
ben sich pandemiebedingt erfreulicherweise um 45 % 
auf 59 Tatbestände verringert (2019: 107). 

Die verzeichneten Straftaten im Kriminalitätsfeld 
Gewaltdelikte sind gegenüber dem Vorjahr mit 221 Tat-
beständen gestiegen (2019: 198). Bei den Tötungsde-
likten gab es einen Tatbestand zu verzeichnen, da bei 
einem erweiterten Suizid ein Tötungsdelikt angezeigt 
wurde. Bei den Sexualdelikten mussten mit 36 Tatbe-
ständen 19 Delikte mehr als im Vorjahr registriert wer-
den (2019: 17). Diese Veränderung ist vor allem mit ei-
ner Zunahme der Pornographie-Tatbestände begründet 
(2020: 17; 2019: 9). 

Die Landespolizei musste im Berichtsjahr zu insge-
samt 16 aussergewöhnlichen Todesfällen ausrücken, 
was einer mehr ist als im Vorjahr. In sieben Fällen han-
delte es sich dabei um Suizide.

Entwicklung der Kriminalität
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Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz
Die Straftatbestände nach dem Betäubungsmittelge-
setz haben stark zugenommen. Diese Zunahme ist auf 
grössere Verfahren wegen des Verdachts des Canna-
bis- und / oder Kokainhandels zurückzuführen, bei wel-
chen auch zahlreiche Konsumenten identifiziert werden 
konnten. Gegen die Konsumenten wurden in der Folge 
jeweils eigene Verfahren wegen Widerhandlung ge-
gen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Es wurden 
dadurch 1'058 Straftatbestände polizeilich registriert 
(2019: 793). Die Anzahl der Tatverdächtigen ist um 
32 gestiegen (2019: 190). Dies sind 33 % mehr Betäu-
bungsmitteldelikte bei 17 % mehr Tatverdächtigen als 
im Vorjahr. Am meisten Verzeigungen gab es mit 862 

wegen Eigenkonsum, während es 172 Verzeigungen we-
gen Produktion / Anbau / Kauf / Verkauf von Drogen gab. 
In 24 Fällen konnte ein Schmuggel von Betäubungsmit-
teln nachgewiesen werden. Drogentote mussten im Be-
richtsjahr keine registriert werden.

Straftaten nach dem Ausländergesetz (AuG)
Im Berichtsjahr ist ein Rückgang bei den Migrationsde-
likten von 37 auf 24 zu verzeichnen. Die wesentlichen 
Verzeigungen erfolgten wegen Widerhandlungen ge-
gen die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen (16). 
Wegen Beihilfe zur illegalen Einreise (Schleppertätig-
keit) wurden drei Straftatbestände verzeichnet. 

Nebenstrafrecht
Der Landespolizei obliegt die Verfolgung zahlreicher 
Straftaten gemäss dem Verwaltungsrecht respektive 
dem Nebenstrafrecht. Insgesamt wurden im Berichts-
jahr 191 solcher Tatbestände verzeichnet, was eine Zu-
nahme zum Vorjahr (2019: 144) darstellt. Ursächlich da-
für ist die starke Zunahme der Übertretungen nach dem 
Jugendgesetz. Diese haben von 12 auf 45 Tatbestände 
zugenommen. Die Verstösse gegen das Waffengesetz 
sind mit 56 Tatbeständen fast gleichgeblieben (2019: 
53).

Kriminalpolizeiliche Tätigkeiten (Auszug)

 2020 2019

Hausdurchsuchungen / freiwillige Hausnachschau 104 83
Telefon- / Internetüberwachungen 1 1
Observationen  9 5
Ausschaffungen / Auslieferungen (Anzahl Personen) 24 47
Erkennungsdienstliche Behandlungen 
von Personen 71 84
Datensicherungen 257 168

 
Kriminalstatistik 2020
Um die Beurteilung der Kriminalitätsentwicklung in 
Liechtenstein zu erleichtern, wird seit dem Jahr 2007 
eine interpretierte Kriminalstatistik publiziert, in der 
mehrere Tatbestände zu Deliktsgruppen und diese zu 
Kriminalitätsfeldern zusammengefasst werden. Dabei 
können einzelne Tatbestände auch mehreren Kriminali-
tätsfeldern zugeordnet werden (z.B. Vergewaltigung zu 
den Kriminalitätsfeldern «Gewaltdelikte» und «Sexual-
delikte»). Da es sich um eine verdichtete Auswahl von 
kriminalitätsfeldspezifischen Tatbeständen handelt, ist 
ein Vergleich der Werte dieser interpretierten Kriminal-
statistik mit den Zahlen früherer, rein tatbestandsbezo-
gener Kriminalstatistiken nur begrenzt möglich. Auch 
muss ein Kriminalitätsfeld (z.B. Migrationsdelikte) nicht 
sämtliche spezialgesetzlichen Tatbestände beinhalten 
(z.B. AuG: Nichtbefolgen der Ausreisefrist).
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Kriminalstatistik 2020

Straftatbestände 2020 2019 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2020 / 2019 TB 2020 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl  % Anzahl  % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

1. Wirtschaftsdelikte  269 274 –5 –2 182 68 194 6 147

Betrug / Untreue 176 179 –3 –2 116 66 111 0 89
Konkursdelikte 13 9 4 44 11 85 14 0 6
Geldwäsche / OK 58 70 –12 –17 47 81 100 6 84
Abschöfpung / Verfall / Einziehung 0 1 –1 na 0 na 0 0 0
Terrorismusfinanzierung 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Korruption / Insidergeschäfte 10 11 –1 –9 6 60 8 0 2
Cybercrime 12 4 8 200 2 17 1 0 0

2. Vermögen u. Einkommensdelikte 394 446 –52 –12 133 34 125 39 63

Diebstähle 133 178 –45 –25 48 36 21 10 30
 davon Motorfahrzeug-Diebstähle 6 4 2 50 2 33 3 2 1
 davon Fahrrad-Diebstähle  37 40 –3 –8 3 8 4 1 3
Veruntreuung / Unterschlagung / Sachentziehung 23 23 0 0 16 70 19 5 12
Einbruchdiebstahl 59 107 –48 –45 10 17 10 5 7
Hehlerei 4 1 3 300 2 50 2 1 1
Sachbeschädigung 175 137 38 28 57 33 76 29 28

3. Gewaltdelikte 221 198 23 12 199 90 159 37 89

Tötungsdelikte 1 1 0 0 1 100 1 0 0
Körperverletzung / Raufhandel 86 76 10 13 80 93 97 28 49
Erpressung / Entführung 17 10 7 70 10 59 11 1 7
Raub 4 2 2 100 4 100 12 5 6
Drohung 44 55 –11 –20 39 89 42 7 25
Nötigung 44 42 2 5 42 95 36 5 23
Sexuelle Gewalt 11 6 5 83 11 100 7 0 4
Gewalt gegen Beamte 14 6 8 133 12 86 7 3 3

4. Sexualdelikte 36 17 19 112 33 92 24 7 13

Vergewaltigung / sex. Nötigung 5 1 4 400 5 100 3 0 2
Sex. Missbrauch Unmündiger 6 4 2 50 6 100 3 0 2
Sex. Belästigung / Exhibitionismus 8 3 5 167 6 75 7 1 4
Zuhälterei 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Pornographie 17 9 8 89 16 94 15 6 7

5. Migrationsdelikte 24 37 –13 –35 23 96 22 1 19

Einreise und Aufenthalt 16 19 –3 –16 15 94 19 1 17
Beihilfe 3 5 –2 –40 3 100 3 0 2
Ausweisverwendung 1 1 0 0 1 100 1 0 1
Arbeit 4 12 –8 –67 4 100 5 0 4
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Straftatbestände 2020 2019 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2020 / 2019 TB 2020 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl  % Anzahl  % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

6. Politisch religiös motivierte Delikte 10 3 7 233 8 80 9 1 4

Diskriminierung 9 2 7 350 7 78 8 1 3
Terrorismus 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Verbotener Nachrichtendienst 0 1 –1 na 0 na 0 0 0
Ordnungsdelikte 1 0 1 na 1 100 1 0 1

7. Gemeingefährliche Delikte 10 2 8 400 8 80 17 0 6

Branddelikte 9 2 7 350 7 78 7 0 4
Sprengstoffdelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Strahlendelikte 0 1 –1 na 0 na 0 0 0
Umweltdelikte 1 0 1 na 1 100 1 0 1

8. Urkundendelikte 56 31 25 81 37 66 41 10 28

Fälschung von Dokumenten 30 13 17 131 26 87 28 10 18
Geld und Wertpapierfälschung 26 18 8 44 11 42 13 0 10

9. Verwaltung 191 144 47 33 176 92 219 20 121

Waffen / Sprengstoff 56 53 3 6 54 96 62 12 37
Jugendgesetz 45 12 33 275 45 100 56 2 25
Bau / Gewerbe / Handel / Tourismus 8 17 –9 –53 7 88 7 0 3
Banken / Treuhänder / Sorgfaltspflicht 8 8 0 0 8 100 26 0 16
Schutz Geheimbereich / Arbeit / geist. 
Eigentum 4 4 0 0 3 75 4 1 0
Tierschutz / Jagd / Fischerei / Hundehaltung 11 14 –3 –21 6 55 6 0 3
Gesundheit / Umwelt / Abfall 13 11 2 18 13 100 14 3 6
Polizeistunde / Ruhe / Ordnung 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Übriges Verwaltungsrecht 46 25 21 84 46 100 59 3 37

10. Drogendelikte 1'058 793 265 33 1'004 95 222 76 108

Eigenkonsum 862 632 230 36 809 94 213 76 102
Produktion / Anbau / Kauf / Verkauf 172 142 30 21 171 99 94 42 37
Schmuggel 24 19 5 26 24 100 25 7 15

11. Kripo-Ereignisse ohne Tatbestand 55 45 10 22 

Vermisstfälle 29 17 12 71     
Brände 10 13 –3 –23     
Aussergewöhnliche Todesfälle 16 15 1 7     
 davon Suizide 7 4 3 75     
 davon Drogentote 0 0 0 0     
 davon Krankheit / Unfälle (ohne Verkehr) 9 11 –2 –18
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Internationale Zusammenarbeit
Die Einheit Internationale Polizeikooperation (IPK) ist 
die zentrale Drehscheibe und Koordinationsstelle der 
Landespolizei für den internationalen Informationsaus-
tausch. Darunter fallen INTERPOL, das SIRENE-Büro 
im Rahmen des Schengen-Informationsaustausches, 
EUROPOL, die Funktion einer Nationalen Kontaktstelle 
zu FRONTEX (Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache) sowie die Schweizer Fahndungs- und 
Kommunikationssysteme. Mit einer zentralen Eingangs-
stelle hat die Landespolizei in der Polizeizusammenar-
beit eine effiziente und schlanke Lösung, um die zahl-
reichen über die unterschiedlichen Kanäle eingehenden 
Anfragen speditiv bearbeiten zu können. Der Rückgang 
einzelner Zahlen ist auf den weltweiten Rückgang der 
Reisemöglichkeiten sowie von Covid-19-Schutzmass-
nahmen zurückzuführen (beispielsweise Grenzschlies-
sungen, Aussetzen von Fahndungsmassnahmen, Home-
office in den Partnerstellen, usw.).

Auch 2020 haben die Migration und die damit ein-
hergehende Kriminalität sowie die vom internationa-
len Terror ausgehenden Gefahren den internationalen 

polizeilichen Informationsaustausch stark beeinflusst. 
Im Berichtsjahr stellte das INTERPOL-Büro Vaduz 
an ausländische Polizeistellen 1'173 Anfragen (2019: 
803), während ausländische Behörden über INTERPOL 
21'715 Anfragen weltweit und somit auch an Liechten-
stein stellten (2019: 31'819). Im Rahmen von Schengen 
richtete Liechtenstein 890 Anfragen an ausländische 
Polizeistellen (2019: 967), während das SIRENE-Büro 
Vaduz 34'160 Auskunftsersuchen (2019: 37'153) aus 
dem Ausland bearbeitete. 2020 konnten im Schengen-
raum zehn international gesuchte Personen im Auftrag 
des Landgerichts festgenommen werden (2019: 7). Zu 
einem Rückgang auf 3'459 kam es bei kriminalpolizei-
lichen Anfragen aus der Schweiz (2019: 3'987). 

Es konnten wiederum zahlreiche Personen- und 
Sachfahndungstreffer erzielt werden (SIS, INTERPOL 
und weitere Fahndungssysteme). Diese fielen mit 270, 
davon 113 im Inland und 157 im Ausland, um über 80 
Treffer niedriger aus als im Vorjahr (2019: 352). 15 
Personen konnten in Liechtenstein aufgrund eines in- 
oder ausländischen Haftbefehls festgenommen werden 
(2019: 5).

Tätigkeiten und Dienstleistungen der Internationalen Polizeikooperation (Auszug)

 2020 2019

Schriftverkehr von FL an ausländische Behörden im Rahmen von Interpol 1'173 803 
Schriftverkehr ausländischer Behörden an FL im Rahmen von Interpol 21'715 31'819 
Schriftverkehr von FL an ausländische Behörden im Rahmen von Schengen 890 967 
Schriftverkehr ausländischer Behörden an FL im Rahmen von Schengen 34'160 37'153 
Schriftverkehr von FL an ausländische Behörden im Rahmen von Europol 643 627 
Schriftverkehr ausländischer Behörden an FL im Rahmen von Europol 1'611 1'680 
Fahndungstreffer  270 352

Dank der Teilnahme bei INTERPOL und Schengen (inkl. 
FRONTEX und EUROPOL) ist die Landespolizei inter-
national sehr gut vernetzt. Im Verbund mit der Schweiz 
beteiligt sich die Landespolizei am Schweizerischen 
Fahndungssystem RIPOL sowie an der kriminalpolizei-
lichen Kommunikationsplattform VULPUS. Der Einsitz 
des Polizeichefs in der Konferenz der kantonalen Poli-
zeikommandanten der Schweiz (KKPKS) bietet zudem 
eine optimale Plattform für die Vernetzung mit den Si-
cherheitsbehörden des Bundes und der Kantone. 

Regional stellen die Mitgliedschaften bei der Poli-
zeichefvereinigung Bodensee und dem Ostschweizer 
Polizeikonkordat eine optimale grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sicher. Erfreulich, dass im Boden-
seeraum in Zusammenarbeit mit Europol ein sicheres 
Kommunikationssystem auf regionaler Ebene realisiert 
werden konnte. Ende Jahr wurde ein von der Polizeichef-
vereinigung Bodensee initiiertes Projekt abgeschlos-
sen, das den sicheren Informationsaustausch (SIENA) 

zwischen Polizeibehörden in Baden-Württemberg, Bay-
ern, Vorarl berg, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und 
Liechtenstein ermöglicht. Dieses Projekt wird von Eu-
ropol als Vorzeigebeispiel für gute Polizeikooperation 
auch in anderen europäischen Regionen gewertet. 

Der Polizeichef pflegt sowohl einen regelmässigen 
Informationsaustausch mit seinen Kollegen aus Öster-
reich und der Schweiz wie auch mit den Polizeichefs 
sämtlicher Schengen Staaten im Rahmen der jährlichen 
European Police Chief Conference EPCC. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie konnten diese Netzwerke im Be-
richtsjahr leider mehrheitlich nur im Rahmen von Vide-
okonferenzen gepflegt werden. 

Nichtsdestotrotz sind diese internationalen und re-
gionalen Netzwerke für eine erfolgreiche Polizeiarbeit 
in Liechtenstein unerlässlich. Denn Sicherheit kann 
heute nur noch im internationalen Verbund gewährleis-
tet werden. Dies gilt für einen Kleinstaat wie Liechten-
stein noch mehr als für jedes andere Land.
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Teil der Häftlinge waren Männer (53), im Berichtsjahr 
waren lediglich vier Frauen inhaftiert. 

Die Anzahl der Hafttage hat sich im Berichtsjahr 
gegenüber dem Vorjahr verringert. So wurden 2020 
insgesamt 3'425 Hafttage in Vaduz verbüsst, während 
es im Vorjahr 3'805 waren. Gründe für Inhaftierungen 
sind nach wie vor in erster Linie Verstösse gegen das 
Strafgesetzbuch, gefolgt von jenen im Bereich des Aus-
ländergesetzes bzw. Ausschaffungen, Polizeihaft sowie 
Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen. 

Inhaftierungen im Landesgefängnis

Übersicht 2020 2019

Inhaftierungen total 57 43
 davon Männer 53 41
 davon Jugendliche 3 
 davon Frauen  4 2
 davon Jugendliche 1 

Hafttage total 3'425 3'805
 davon Männer 3'255 3'715
 davon Jugendliche 186 
 davon Frauen 170 90
 davon Jugendliche 74

Inhaftierungen nach Gesetzen / Gründe 57 43
 davon Strafprozessordnung (total) 42 27
 davon Polizeigesetz (Sicherheitszelle) 3 5
 davon Ausländer / Ausschaffungen 7 9
 davon RHE / Auslieferung 2 2
 davon Ersatzfreiheitsstrafe 3 –

 
Entwicklung der Hafttage pro Jahr
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Betreuung
Insgesamt 495 reguläre Besuche wurden im Berichtsjahr 
im Landesgefängnis registriert. Zusätzlich erhielten In-
haftierte 189 Besuche von ihrem Rechtsbeistand sowie 
79 Besuche von psychosozialem Fachpersonal. Der Ge-
fängnisarzt war insgesamt 46 Mal im Landesgefängnis 
und führte dabei 107 Konsultationen durch. 

Landespolizei (Landesgefängnis)

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Das Landesgefängnis in Vaduz ist die einzige Haftanstalt 
in Liechtenstein und wird im 24-Stunden-Schichtbetrieb 
geführt. Die professionelle Betreuung wird durch sechs 
Vollzugsbeamte sichergestellt, welche durch Vollzugsper-
sonal auf Stundenbasis unterstützt werden. Die Webseite 
 www. landesgefaengnis.li bietet Einblick in das Gefängnis 
und stellt wichtige Informationen für Personen zur Verfü-
gung, welche eine Haftstrafe anzutreten haben sowie für 
deren Angehörige und Bezugspersonen.

Rechtskräftig verurteilte Straftäter verbüssen ihre Stra-
fen grundsätzlich in österreichischen Justizvollzugsan-
stalten, während das Landesgefängnis primär für Unter-
suchungs-, Ausschaffungs- bzw. Auslieferungshaften sowie 
den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen genutzt wird. Für 
Strafgefangene mit Lebensmittelpunkt in Liechtenstein be-
steht seit 2018 die Möglichkeit eines Entlassungsvollzugs 
in der Strafanstalt Saxerriet / CH, um sich in Wohnortnähe 
auf die Zeit nach der Inhaftierung vorzubereiten. Diese 
Neuausrichtung des Strafvollzugs ist nötig geworden, weil 
die Infrastruktur des Landesgefängnisses den Anforderun-
gen eines zeitgemässen Strafvollzugs nicht mehr genügt.

Covid-19-bedingte Besonderheiten
Im Zuge der Schutzvorkehrungen in Folge der Covid-
19-Pandemie wurden ab Frühjahr verschiedene Mass-
nahmen ergriffen, um das Risiko von Virusinfektionen 
im Landesgefängnis möglichst zu reduzieren. Die Er-
arbeitung und Einhaltung des internen Schutzkonzepts 
sowie die grenzüberschreitenden Beschränkungen bei 
der Verlegung von Insassen in österreichische Haftan-
stalten haben sich bewährt. Allerdings hat der Umstand,  
dass über Monate keine Insassen in österreichische Jus- 
tizvollzugsanstalten überführt werden konnten, die Zahl 
der Inhaftierungen nach Strafprozessordung (42) er-
höht. Dies auch insbesondere im Vergleich zu den neu 
verhängten Untersuchungshaften (19). 

Dank dem Schutzkonzept, das für Neueintritte eine 
obligatorische Quarantäne und Besucherkontakte aus-
schliesslich ohne persönlichen Kontakt und getrennt 
durch eine Glasscheibe vorsieht, kam es zu keinen In-
fektionen von Insassen. Auch wurden im Landesgefäng-
nis die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit 
Justiz- und Polizeiangehörige notwendige Befragungen 
via Videokonferenz durchführen können. 

Belegung im Landesgefängnis
Insgesamt 20 Betten verteilen sich im Landesgefängnis 
auf 18 Hafträume. 15 Hafträume mit 16 Betten befin-
den sich im Männerbereich, während die restlichen drei 
Hafträume mit vier Betten Frauen vorbehalten sind. Im 
Berichtsjahr waren im Landesgefängnis 57 Personen in-
haftiert, dies sind 14 mehr wie im Vorjahr. Der grösste 
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Schulamt

Amtsleiter: Arnold Kind

Die Hauptaufgaben des Schulamtes sind die Planung, 
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Bildungs-
wesens im Kindergarten sowie im Schul- und Hochschul-
bereich. Dazu gehören die Aufsicht über die Schulen, 
die Verantwortung für das Lehrpersonal, das Schullei-
tungspersonal und das weitere Personal an den öffentli-
chen Schulen, die Erarbeitung von Rechts- und Planungs-
grundlagen, die Verwaltung und der Betrieb von Schulen 
und schulnahen Betrieben (Hallenbad, Jugendhaus) so-
wie die damit zusammenhängende Vorbereitung der Re-
gierungsgeschäfte und die Unterstützung der Regierung 
bei der Ausübung ihrer Aufsichtsfunktionen im Hoch-
schulbereich. Zentrale Aufgaben ergeben sich zudem im 
Zusammenhang mit den Schulübertritten, mit der Ge-
währleistung der Durchlässigkeit und der Anschlüsse an 
weiterführende Schulen und Hochschulen sowie bei der 
Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene. Einen weiteren Aufgabenbereich bildet die 
Verwaltung des Stipendienwesens.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie war das Schulamt 
im Berichtsjahr in erster Linie gefordert, den Schulbe-
trieb aufrechtzuerhalten. Das Schulamt war von Anfang 
an im Corona-Stab der Regierung vertreten, um die Ko-
ordination der Massnahmen sicherzustellen. Die Regie-
rung hat am 12. März entschieden, die Schliessung al-
ler öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen, aller 
Spielgruppen sowie aller ausserhäuslichen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen mit Ausnahme der Tagesfamilienorga-
nisationen ab dem 16. März anzuordnen. Dies erforderte 
die sofortige Einrichtung eines Covid-19-Teilstabs mit der 
Führung durch die Amtsleitung sowie weitere verantwort-
liche Gruppen für Schulbetrieb und Lagebericht, Kinder-
betreuung, Fernunterricht mit digitalen Hilfsmitteln, FAQ, 
Hotline-Betrieb, Kommunikation und später dann die 
Task Force Schulöffnung. 

Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts stellte 
sich dann als die grösste Herausforderung dar. Einen 
Betrieb mit über 4'500 Schülerinnen und Schülern, 670 
Lehrpersonen und 22 Schulen wieder hochzufahren und 
gleichzeitig Schutzkonzepte zu erstellen und umzusetzen, 
ist eine enorme Leistung, die nur dank der hohen Einsatz-
bereitschaft aller Beteiligten und der guten Zusammen-
arbeit sowie guter bestehender Strukturen möglich war. 

Damit die Massnahmen zur Eindämmung der Covid-
19-Pandemie für die einzelnen Schülerinnen und Schüler 
keine Nachteile bei der Schullaufbahn zur Folge haben, 
wurden die Prüfungs- und Promotionsbedingungen an-
gepasst und beispielsweise auf Umstufungen oder münd-
liche Prüfungen verzichtet. Viele Projekte, Schullager und 
besondere Schulveranstaltungen wurden jedoch abge-
sagt, so auch die BerufsCHECK-Woche, die eine wichtige 
Hilfestellung bei der Berufswahl bietet. Auch die Wei-

Untersuchungshaften
Im Berichtsjahr mussten im Vergleich zum Vorjahr 
mehr neu verhängte Untersuchungshaften verzeich-
net werden. Von den insgesamt 19 im Berichtsjahr ver-
hängten Untersuchungshaften hatten drei Personen die 
liechtensteinische Staatsbürgerschaft, acht Personen 
eine ausländische Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz 
in Liechtenstein, während die restlichen acht Unter-
suchungshäftlinge ausländische Staatsangehörige mit 
Wohnsitz im Ausland waren.

Übersicht Untersuchungshaft

  2020 2019

Untersuchungshaften total 19  13
 davon liechtensteinische Staatsangehörige 3 1
 davon ausländische Staatsangehörige
 mit Wohnsitz in Liechtenstein 8 1
 davon ausländische Staatsangehörige
 mit Wohnsitz im Ausland 2 11

 
Strafvollzug im Ausland
Aufgrund des Staatsvertrages mit Österreich aus dem 
Jahr 1983 werden Freiheitsstrafen verurteilter Straftä-
ter primär in österreichischen Justizvollzugsanstalten 
verbüsst. Dasselbe gilt für den Vollzug gerichtlich an-
geordneter Massnahmen. Seit Beginn des Jahres 2017 
werden aufgrund der Neuausrichtung des Strafvollzugs 
auch kürzere Freiheitsstrafen nicht mehr in Vaduz voll-
zogen, da die gesetzlichen Anforderungen an einen 
Strafvollzug nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden 
können (z.B. Beschäftigung, Freizeit usw.). Mit dem 
Kanton St. Gallen ist vereinbart, dass die Strafanstalt 
Saxerriet für den Entlassungsvollzug Liechtensteiner 
Häftlinge genutzt werden kann. 

Verlegungen ins Ausland zum Vollzug von Freiheits-
strafen oder Massnahmen werden in der Regel veran-
lasst, sobald die Urteile rechtskräftig sind. So waren 
im Berichtsjahr insgesamt 17 Häftlinge während 4'649 
Hafttagen, davon 212 Tage durch eine Jugendliche, in 
österreichischen Anstalten zum Vollzug ihrer Strafen 
oder Massnahmen untergebracht. Das sind drei Per-
sonen mehr und entsprechend mehr Hafttage als im 
Vorjahr (2019: 3'897). Die vorübergehende coronabe-
dingte Unmöglichkeit der Verlegung von Insassen aus 
Vaduz in österreichische Justizvollzugsanstalten hat 
sich auf diese Zahl nicht nennenswert ausgewirkt, da die 
meis ten Insassen in österreichischen Anstalten mehr-
jährige Freiheitsstrafen verbüssen. In Saxerriet / CH wa-
ren 2020 sechs Personen während 487 Tagen inhaftiert.
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terbildungsveranstaltungen für das Lehrpersonal muss-
ten mehrheitlich abgesagt oder verschoben werden. Teils 
konnten Ersatzveranstaltungen auf virtuellen Plattformen 
organisiert werden. Umfragen bei Schülerinnen und Schü-
lern, Eltern und Lehrpersonen sowie die Arbeiten mit den 
Schulleitungen tragen dazu bei, für zukünftige Heraus-
forderungen zu lernen. Im Mai war die Krise der Covid-
19-Pandemie – und insbesondere auch die Situation an 
den Schulen – zentraler Gegenstand der Landtagsdebat-
ten. 

Trotz der erschwerten Situation konnte das Schulamt 
einige grössere Projekte vorantreiben. Der neue Lehrplan 
«LiLe» befindet sich in der vierjährigen Einführungsphase. 
Umfangreiche Weiterbildungen und Nachqualifikationen 
für die Lehrpersonen haben trotz Einschränkungen der 
Covid-19-Pandemie das Projekt begleitet. In verschie-
denen Folgeprojekten sind weitere Arbeiten in Angriff ge-
nommen worden, so etwa bei den Übertrittsverfahren und 
der kompetenzorientierten Beurteilung. Ausgehend vom 
neuen Lehrplan wurde auch mit der Überarbeitung der 
Lehrpläne der gymnasialen Oberstufe sowie des Freiwilli-
gen 10. Schuljahres begonnen. 

Das ICT-Projekt ist gut im Zeitplan und hat durch die 
coronabedingte Umstellung auf Fernunterricht zusätz-
liche Dringlichkeit erhalten. Im besten Fall kann das Pro-
jekt im Herbst 2021 abgeschlossen werden anstatt, wie 
ursprünglich geplant, im Jahre 2023. Die zentrale Infra-
struktur wurde in mehreren Bereichen aktualisiert, um 
mit der Digitalisierung im Bildungsbereich Schritt zu hal-
ten. Zentral für die Schulen sind vor allem die neuen Mög-
lichkeiten zur Zusammenarbeit in Klassen und in Klein-
gruppen. Durch die gute Zusammenarbeit innerhalb der 
Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz konnte 
die Teilnahme am Projekt «Edulog» sichergestellt werden. 
Der Identitätsdienst «Edulog» soll Schülerinnen und Schü-
lern und dem Personal von Bildungseinrichtungen den 
Zugang zu Online-Diensten in Schule und Unterricht ver-
einfachen und vereinheitlichen sowie die digitalen Identi-
täten schützen. 

Im Februar wurde beim Schulamt und an den Schu-
len das Thema «Suchtmittelproblematik» ausführlich be-
handelt. Die Schulen nehmen das Problem ernst und sind 
sich ihres Auftrags bewusst. Kleine Anfragen und ein Son-
dertraktandum zum Thema «Suchtproblematik / Postplatz 
Schaan» wurden dann im Oktober-Landtag zusätzlich be-
handelt. 

Die Regierung hat zudem im Berichtsjahr den Bericht 
und Antrag an den Landtag betreffend die Abänderung 
des Lehrerdienstgesetzes verabschiedet. Dieser wurde im 
Oktober ein einer ersten Lesung vom Landtag behandelt.

Im Mai wurde beim Schulamt die neue Stelle «Projekt-
koordination und Kommunikation» geschaffen. Sie unter-
stützt den Amtsleiter sowie die Abteilungs- und Projektlei-
terinnen und -leiter bei der Steuerung und Koordination 
von Projekten und Entwicklungsarbeiten, insbesondere 
bei der Einführung des neuen Lehrplans «LiLe» und meh-
reren damit einhergehenden Projekten, so auch dem ICT-

Projekt. Sie stellt zudem sicher, dass die Berichtsanforde-
rungen erfüllt werden und sorgt als zentrale Anlauf- und 
Koordinationsstelle für eine professionelle Kommunika-
tion mit den internen und externen Akteuren. Weiter un-
terstützt sie die laufende Optimierung der Geschäftspro-
zesse und sorgt für die notwendige Dokumentation. 

Im Jahr 2018 genehmigte der Landtag die Schul-
bautenstrategie und in der Folge den Verpflichtungskredit 
für den Neubau eines Schulzentrums Unterland II (SZM 
II) in Ruggell. Mit einem weiteren Finanzbeschluss durch 
den Landtag wird auch ein Ersatzbau des ehemaligen In-
ternatstrakts (Trakt G) beim Schulzentrum Mühleholz I 
(SZM I) und einer Erweiterung des SZM II umgesetzt zur 
Deckung des Raumbedarfs. Das Schulamt hat zusammen 
mit den betroffenen Schulleitungen bei beiden Projekten 
die Betriebs- und Raumkonzepte ausgearbeitet. Ausser-
dem war es als Nutzervertretung sowohl im Ausschrei-
bungs- und Wettbewerbsprozess mit mehreren Mitar-
beitenden involviert. Im Sinne der Schulbautenstrategie 
konnten so pädagogische und organisatorische Erwar-
tungen und Wünsche prominent platziert werden.

Wesentliche Beschlüsse für den Bildungsraum Liech-
tenstein sind zudem der Beitritt zur erneuerten Interkan-
tonalen Universitätsvereinbarung (IUV), die den gleichbe-
rechtigten interkantonalen Zugang zu den Universitäten 
und die Abgeltung der Kantone und des Fürstentums 
Liechtenstein an die Universitätskantone regelt, sowie der 
Beschluss über die Teilnahme an der neuen Programmpe-
riode der EU-Bildungsprogramme.

Weitere Projekte, bei denen im Berichtsjahr Fort-
schritte und Verbesserungen erzielt werden konnten, sind 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) für das 
Schulpersonal, die Überarbeitung des Konzepts für die 
schulischen Fördermassnahmen sowie das Qualitätsma-
nagement an Schulen.

Covid-19-Pandemie 

Das Berichtsjahr prägte den Bildungsbereich mass-
geblich. Die Regierung hat am 12. März 2020 die 
Schliessung aller öffentlichen und privaten Bildungs-
einrichtungen, aller Spielgruppen sowie aller ausser-
häuslichen Kinderbetreuungseinrichtungen mit Aus-
nahme der Tagesfamilienorganisationen ab dem 16. 
März 2020 verfügt. Das Schulamt setzte einen Teil-
stab «Bildung und Kinderbetreuung» für das Krisen-
management ein. Ferner wurde beim Schulamt eine 
Hotline für Eltern mit dringenden Fragen eingerich-
tet. Am 15. März versendete das Schulamt die Coro-
narichtlinien für das Lehrpersonal, in denen Aufträge, 
Verhaltensregeln und Informationen zusammengefasst 
wurden. Das Lehrpersonal wurde nicht von der Dienst-
pflicht befreit, denn der Lehrbetrieb musste im Rah-
men der Möglichkeiten weitestgehend auf Fernunter-
richt umgestellt werden. Parallel dazu arbeiteten die 
zuständigen Bildungsbehörden in Abstimmung mit 
den schweizerischen Bildungsgremien an Fragen zu 
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Übertrittsverfahren, Aufnahme-, Schul- und Lehrab-
schlussprüfungen sowie Maturaprüfungen auf Ende 
des Schuljahres. Der Fernunterricht hat am 16. März 
2020 begonnen. Die Weiterführung des Unterrichts 
wurde in vielfältiger Form organisiert. Die öffentlichen 
Schulen boten während den Osterferien ein freiwilli-
ges Fernangebot an, um Familien zu entlasten und die 
Kinder und Jugendlichen in der Tagesgestaltung zu un-
terstützen. 

Bildungsministerium und Schulamt erarbeiteten am 
22. April in Zusammenwirken mit dem Ministerium für 
Gesellschaft und dem Amt für Gesundheit in der neu 
gebildeten Task Force Schulen «Vorgaben betreffend 
die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den öf-
fentlichen Kindergärten, Primarschulen, Schulen der 
Sekundarstufe I und II und an den von der Regierung 
bewilligten Privatschulen». Es wurden schulbezogene 
Schutzmassnahmen definiert, welche entsprechend 
den lokalen Gegebenheiten zu organisieren waren. Das 
Ziel dieser Vorgaben war es, trotz Zusammentreffens 
vieler Menschen die Anzahl insbesondere schwerer 
Covid-19-Erkrankungen zu verhindern und Neuerkran-
kungen auf einem niedrigen Niveau zu halten. Ebenso 
stand der Schutz der Gesundheit von besonders gefähr-
deten Personen im Fokus. Ab dem 11. Mai durfte der 
Unterricht an Kindergärten, Primarschulen sowie an 
Schulen der Sekundarstufe I und II im Rahmen einer 
Einführungswoche wieder vor Ort stattfinden. Ziel der 
Einführungswoche war es, einen bestmöglichen Über-
gang vom Fern- zum Präsenzunterricht sicherzustellen. 
Ab dem 18. Mai konnte der Präsenzunterricht mit allen 
Schülerinnen und Schülern stattfinden, jedoch unter 
Einhaltung von Distanzregeln, was Gruppenteilungen 
bedingte. Auf der Sekundarstufe fand eine Kombination 
von Präsenz- und Fernunterricht statt. Aufgrund der be-
sonderen Situation konnte von schulorganisatorischen 
Vorschriften auch abgewichen werden, insbesondere 
von der Lektionentafel und dem Wochenstundenplan, 
beispielsweise im Sport- oder Kochunterricht. Klassen 
und Gruppen wurden nicht durchmischt sowie sämt-
liche Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken ver-
mieden. 

Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auf 
sämtlichen Stufen erwies sich als äusserst herausfor-
dernd. Der Mehraufwand hinsichtlich der Kommunika-
tion war gross. Ab dem 18.  Mai durften auch die Er-
wachsenen- und Weiterbildungsinstitutionen sowie die 
Musikschule Liechtenstein und die Kunstschule Liech-
tenstein wieder Unterricht und Kurse vor Ort anbieten 
und an den obligatorischen Schulen erfolgte der Prä-
senzunterricht im Rahmen der Möglichkeiten gemäss 
den gesundheitlichen Vorgaben. Ebenfalls konnten ab 
dem 18.  Mai die ausserhäuslichen Kinderbetreuungs-
einrichten und Spielgruppen ihren Betrieb wieder auf-
nehmen. 

Die Vorgaben für die individuellen Schutzkonzepte 
der Schulen blieben in Kraft, sie wurden durch die 

einzelnen Schulträger und das Schulamt fortwährend  
kontrolliert, beaufsichtigt und der jeweiligen epidemio- 
logischen Lage angepasst. Deren konsequente Um-
setzung sollte im Grundsatz sicherstellen, dass die 
Nachverfolgung der Kontakte einer mitunter auftau-
chenden Covid-19-Erkrankung in jedem Fall gewähr-
leistet war.

Die erste Phase des Fernunterrichts wurde mittels 
Elternbefragung, Lehrpersonenbefragung und Befra-
gung der Schülerinnen und Schüler evaluiert. Die Befra-
gungen waren wichtig, um neben den schulspezifischen 
Rückmeldungen, welche die Schulen selbst eingeholt 
haben, ein ganzheitliches Bild über das ganze Land zu 
erhalten. Aus der ersten Welle wurden wichtige Lehren 
gezogen, die auch im Rahmen einer Gesamtschulleiter-
konferenz in Ruggell eingehend besprochen wurden: 
Zusammengefasst wurde betont, dass die Erfahrung 
im Umgang mit Schutzkonzepten nun allgemein ge-
wachsen sei. Die Kommunikation habe sich während 
der Covid-19-Pandemie als zentral erwiesen und sei 
schulintern wie extern ausgebaut worden. Aushilfs- und 
Vertretungspläne in verschiedenen Szenarien hätten 
sich als äusserst hilfreich erwiesen. Zudem habe die 
Dringlichkeit der Digitalisierung in den Schulen durch 
die Pandemie einen zusätzlichen Antrieb erhalten. 

Öffentliche Schulen

Einführend folgt hier eine Übersicht aller im Berichts-
jahr erlassenen Änderungen der relevanten gesetz-
lichen Grundlagen und Ausführungsbestimmungen.

Im Berichtsjahr mussten schulbezogene Rege-
lungen im Rahmen der Covid-19-Verordnung getroffen 
werden. Mit Verordnung über befristete Massnahmen 
im Bereich der öffentlichen Schulen in Zusammenhang 
mit dem Covid-19-Virus (COVID-19-SchulV) wurden 
ausserdem Sonderregeln für die Matura (insbesondere 
Verzicht auf mündliche Prüfungen) und die Promotion 
(Verzicht auf Selektionsentscheidungen) im Schuljahr 
2019 / 2020 erlassen. Die Vorgaben betreffend die schul-
spezifischen Umsetzungspläne (Schutzkonzept) an den 
öffentlichen Kindergärten, Primarschulen, Schulen der 
Sekundarstufe I und II und an den von der Regierung 
bewilligten Privatschulen mussten erstellt und bei Be-
darfsfall auch entsprechend der epidemiologischen 
Lage angepasst werden.

Im Hinblick auf eine Teilrevision des Lehrerdienst-
gesetzes wurde ein Bericht und Antrag zuhanden des 
Landtages erarbeitet. Er enthält insbesondere Revi-
sionsvorschläge zu den befristeten Dienstverhältnissen, 
zur Gleichstellung von Pflichtlektionenzahlen von Kin-
dergärtnerinnen und Primarlehrpersonen sowie zu den 
Kündigungsfristen und -terminen. 

Des Weiteren wurde eine Vernehmlassung zu einer 
Teilrevision des Stipendiengesetzes durchgeführt und 
ausgewertet. Ein entsprechender Bericht und Antrag 
befindet sich in Erarbeitung.
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Ausserdem wurden folgende Richtlinien, Weisungen 
und Merkblätter revidiert oder neu erstellt: 
–  Merkblatt über den Datenschutz an den Schulen
–  Weisungen zum Rechnungswesen an Landesschulen
–  Richtlinie betreffend die Auswahl und Bewilligung 

von Lehrmitteln für Kindergarten, Primarstufe und 
Sekundarstufe I

–  Richtlinie betreffend die Einführung und Handhabe 
der Lektionentafeln und das erweiterte Schulhaus-
kontingent

–  Merkblatt zum Einsatz von Personal an öffentlichen 
Schulen

–  Richtlinie über die Nutzung der Schulinformatik

Koordination und Zusammenarbeit
Für das Zusammenwirken und die Koordination der 
Aufgaben im Schulbereich organisiert das Schulamt 
neben bilateralen Kontakten gemeinsame Konferenzen 
der Schulleiterinnen und Schulleiter und auf Gemeinde-
ebene zusätzlich die Konferenz der Gemeindeschulrats-
vorsitzenden. 

Das Schulamt führt seit 2016 mit dem «Pädago-
gischen Dialog» eine Veranstaltung durch, die dazu 
dient, mit Lehrpersonen und Schulleitungen über ein 
aktuelles Thema zu diskutieren. Der für März vorge-
sehene «5. Pädagogische Dialog» musste verschoben 
werden. Der Vortrag zum Thema «Fakt oder Fake» mit 
Prof. Dr. Bernhard Pörksen von der Universität Tübin-
gen wird 2021 durchgeführt.

Für die Zielgruppe der Eltern hat das Schulamt im 
Berichtsjahr wiederum sechs Ausgaben des Newslet-
ters «schule heute» herausgegeben, um über aktuelle 
Themen des Schul- und Bildungswesens zu informieren. 
Zudem steht das Schulamt in regelmässigem Austausch 
mit dem Dachverband der Elternvereinigungen (DEV) 
und mit einzelnen unabhängigen Elternorganisationen. 
Derzeit gibt es elf Elternorganisationen im Verband und 
fünf unabhängige Organisationen. 

Liechtensteiner Lehrplan «LiLe»
Mit Beginn des Schuljahres 2019 / 2020 trat der neue 
Liechtensteiner Lehrplan «LiLe» in Kraft. Die Umstellung 
auf den neuen Lehrplan erfolgte durch die gute Vorberei-
tung problemlos. Im Rahmen einer vierjährigen Einfüh-
rungsphase werden nun ergänzende Richtlinien erstellt 
und notwendige formale Anpassungen vorgenommen, so 
etwa bei den Zeugnisformularen oder den Stundenplänen. 

Im Weiteren wurden die Arbeit und Weiterbildungs-
massnahmen in folgenden Teilprojekten weitergeführt: 
kompetenzorientierte Beurteilung, Standardprüfungen, 
Massnahmen zum Französischunterricht, «Mini Schual-
Dini Schual» (Austausch unter Lehrpersonen verschie-
dener Schulen bzw. verschiedener Schularten) sowie 
Übertrittsverfahren. 

Unter Berücksichtigung des neuen Lehrplans werden 
derzeit die Lehrpläne für die Oberstufe des Gymna siums 
sowie für das Freiwillige 10. Schuljahr überarbeitet.

Projekt «Schul-ICT» 
Das Ziel des Projekts ist es, allen Lehrpersonen sowie 
den Schülerinnen und Schülern ein persönliches, mo-
biles Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen; dies in 
einem sicheren Umfeld, welches organisatorisch, tech-
nisch und rechtlich gute Rahmenbedingungen bietet. 
Dem Datenschutz wird dabei besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. So wurde beispielsweise das Merk-
blatt zum Datenschutz überarbeitet und die Richtlinie 
zur Nutzung der Schulinformatik gemeinsam mit dem 
Amt für Informatik völlig erneuert (publiziert auf der 
Website des Schulamtes). Eine wesentliche Verbes-
serung für den Schutz der digitalen Identitäten sowie 
ein einheitlicher und vereinfachter Zugang zu Online-
Diensten soll durch die Teilnahme am Identitätsdienst 
«Edulog» erzielt werden. Auftraggeberin von «Edulog» 
ist die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK), in der auch Liechtenstein als 
ständiger Gast vertreten ist. Als Geschäftsstelle von 
«Edulog» ist die Fachagentureduca.ch im Auftrag der 
EDK seit dem 1. November 2019 zuständig für die Inbe-
triebnahme und Koordination. Neben den datenschutz-
rechtlichen Informationen auf Schul-Websites wurden 
sämtliche Schulleitungen des Landes über die Daten-
schutzbestimmungen informiert. Sie wiederum haben 
die Lehrpersonen im Rahmen von Konferenzen und Wei-
terbildungen darüber in Kenntnis gesetzt. Im Weiteren 
wurde auch grosser Wert auf die Information der Eltern 
bezüglich der Verwendung von digitalen Lehrmitteln 
gelegt. Aufgrund der relativ raschen Weiterentwick-
lung von digitalen Plattformen sowie der sich ständig 
verändernden Landschaft des digitalen Lernangebotes 
finden auch zukünftig wiederkehrende informative El-
ternabende statt, welche diesem Umstand Rechnung 
tragen. Mit der Einführung der neuen Geräte wurde 
auch für Lehrpersonen ein überarbeitetes Schulungs-
konzept verabschiedet. Das Schulungskonzept beinhal-
tet diverse Schulungsmassnahmen, von spezifischen 
Präsenzschulungen über eLearning bis hin zu Ausbil-
dungslehrgängen, die auf den Einsatz der digitalen Me-
dien ausgerichtet sind. Im Rahmen der Geräteverteilung 
wird der Bereich «Datenschutz» und das Speichern von 
schützenswerten Daten thematisiert. Das nimmt gleich 
zu Beginn in der Einführung der neuen Endgeräte eine 
zentrale Rolle ein.

Die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler 
betreffend Datenschutz und Cyberrisiken ist bereits 
ein essentieller Bestandteil des Lehrinhalts des neuen 
Liechtensteiner Lehrplans (LiLe). Den Schülerinnen und 
Schülern wird im Modul «Medien und Informatik» der 
verantwortungsvolle, kritische und kompetente Um-
gang mit neuen Medien vermittelt. Der LiLe stellt insge-
samt sicher, dass Kinder und Jugendliche in der Schule 
ausreichende Informatik- und Medienkompetenzen 
erwerben, um sich erfolgreich und sicher in einer zu-
nehmend digitalisierten Welt bewegen zu können. Das 
Schul-ICT-Projekt schafft dabei die Grundlagen für den 
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Kompetenzerwerb, indem es allen Schulen moderne 
IT-Mittel (WLAN, mobile Endgeräte, Software etc.) zur 
Verfügung stellt. Diese Generalüberholung der Schulin-
formatik eröffnet den Schulen ganz neue Möglichkeiten 
des methodisch-didaktischen Vorgehens im Unterricht 
sowie des individualisierten und selbstständigen Ler-
nens. Die neuen Informations- und Kommunikations-
technologien sind als Hilfsmittel zu betrachten, die in 
Zukunft bewährte Unterrichtsformen sinnvoll ergänzen 
werden.

Wesentliche Grundlage für das Projekt «Schul-ICT» 
ist die umfassende Erneuerung der Schulinformatik. Im 
Berichtsjahr wurde die Erneuerung der Schulinforma-
tik-Infrastruktur in den Sekundarschulen finalisiert und 
der Roll-out durchgeführt. Nachfolgend wird der Um-
setzungsstand in den fachlichen Teilbereichen kurz auf-
geführt.

Infrastruktur-Vernetzung: Bis zum Jahresende wur-
den in beinahe allen Schulen die notwendige Netz-
werkinfrastruktur in den Gebäuden erneuert und die 
WLAN-Sender montiert. Im Jahr 2021 werden die In-
stallation und die Aufschaltung des flächendeckenden 
WLANs in den restlichen Gemeindeschulen realisiert. 

Backend-Server: Der Aufbau der zentralen Backend-
Infrastruktur mit der notwendigen Software wurde rea-
lisiert.

Client-Endgeräte: Im Berichtsjahr wurden die Le-
novo Convertibles geliefert. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Pilotschule Realschule Balzers (trotz 
der verursachten Krise infolge der Covid-19-Pande-
mie) konnten in den Sommerferien das Gymnasium, 
die Lehrpersonen an der Berufsmaturitätsschule so-
wie die Real- und Oberschule Vaduz mit den Geräten 
ausgestattet werden. Da der Abbau der alten Compu-
ter und Bildschirme und die Installation der neuen Ar-
beitsplatzinfrastruktur (Dockingstation etc.) nur in der 
Ferien zeit gemacht werden konnten, folgten die Real-
schule Schaan, die Gemeindeschule Triesenberg, das 
Schulzentrum Unterland und das Freiwillige 10. Schul-
jahr während der Herbstferien. Mit der Weiterführen-
den Schule Triesen (WST) wurde dann in den Weih-
nachtsferien auch die letzte weiterführende Schule ins 
neue Netzwerk überführt.

Nutzerbedürfnisse und Einführung: Parallel zur Ein-
führung der Convertibles in den weiterführenden Schu-
len wurden die Vorarbeiten geleistet, um im Jahre 2021 
die Lehrpersonen der Primarstufe mit Convertibles aus-
zustatten und weiter die Verteilung und Einführung der 
iPads auf der Primarstufe vorzunehmen. Auch die Dru-
cker und Multifunktionsgeräte, die man anfangs vom 
Projekt abgrenzen wollte, werden über eine Submission 
erneuert, da sich die Abläufe aufgrund der neuen End-
geräte ändern werden.

Frühe Förderung
Die «Frühe Förderung» hat zum Ziel, Kinder von der 
Geburt bis zum Kindergarteneintritt gezielt zu fördern, 
die persönlichen Ressourcen zu stärken und damit zur 
Chancengerechtigkeit beizutragen. Das Schulamt legt 
dabei den Fokus auf den Kindergarteneintritt und er-
möglicht schulische Angebote, welche Kinder im Jahr 
vor dem Kindergarteneintritt gemeinsam mit ihren Be-
zugspersonen auf diesen wichtigen Schritt vorbereiten. 
Dabei wird der Fokus vor allem auf die Sprachförderung 
gelegt. Dazu bietet das Schulamt geeignete Weiterbil-
dungen an, welche auch Fachpersonen aus anderen In-
stitutionen der Frühen Förderung (z.B. Spielgruppen, 
Kindertagesstätten etc.) besuchen. Das Schulamt steht 
in ständigem Austausch mit der Koordinations- und 
Beratungsstelle «Frühe Förderung» beim Eltern Kind 
Forum. Die Angebote zur Frühen Förderung an den 
Gemeindeschulen Balzers, Vaduz, Schaan, Planken, 
Mauren-Schaanwald und Eschen-Nendeln konnten in 
der Zeit des Fernunterrichts – und anschliessend auf-
grund der Vorgaben an die Schulen (Schutzkonzept) – 
leider nicht weitergeführt werden, weil Erwachsene ge-
mäss Schutzkonzept das Schulareal nur eingeschränkt 
betreten durften. Dennoch wurden im Schuljahr 
2019 / 2020 total 127 Veranstaltungen mit insgesamt 
768 Kindern und 567 erwachsenen Begleitpersonen 
durchgeführt. Zwei Drittel der Teilnehmenden waren 
nichtdeutscher Muttersprache.

Berufliches Gesundheitsmanagement für Schulen
Im Januar 2009 hat die Regierung Leitlinien für ein Be-
triebliches Gesundheitsmanagement (BGM-Leitlinien, 
2009) für die liechtensteinische Landesverwaltung 
herausgegeben. Im Berichtsjahr hat das Schulamt ein 
Konzept für das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
für Schulen (BGM Schulen) in Anlehnung an diese Leit-
linien der Regierung verfasst, das die besonderen Rah-
menbedingungen im Schulbetrieb berücksichtigt. Die 
Gesundheit und das Wohlbefinden von Lehrpersonen 
beeinflussen massgeblich das Schulklima und die Quali-
tät des Unterrichts und damit auch die Gesundheit, die 
Leistungsmotivation und schlussendlich den Bildungs-
erfolg der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrpersonen 
sind in ihrem Berufsalltag vielfältigen Belastungen aus-
gesetzt, die berücksichtigt werden müssen. Zu einem 
gesunden und erfolgreichen Schulbetrieb gehören die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Lehrpersonen, 
ebenso der Schulleitung sowie die des weiteren Perso-
nals an einer Schule. Das nun zuhanden der Regierung 
erarbeitete Konzept umfasst daher das gesamte an einer 
Schule tätige Personal: Lehrpersonen, Schulleitungen 
und weiteres Personal. Darüber hinaus schliesst es die 
Ebene des Schulamtes als übergeordnete Behörde mit 
ein.
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Qualitätssicherung
Landesweite Leistungsdaten dokumentieren die Leis-
tungsentwicklung über die Jahre hinweg und bilden 
eine wichtige Grundlage für den Bildungsbericht, der im 
Frühjahr 2021 als Pilotbericht zum ersten Mal erscheint. 
Sie sind ausserdem ein wertvolles Reflexionssystem 
auf allen Ebenen und tragen zu einem lebendigen Bil-
dungsdiskurs bei. Das Schulamt liess daher von 2010 bis 
2019 vom Institut für Bildungsevaluation (IBE, Zürich) 
alljährlich umfassende standardisierte Leistungstests 
auf der 3., 5. sowie 8. Schulstufe durchführen (Stan-
dardprüfungen). Mit Beginn der Einführungsphase des 
Liechtensteiner Lehrplans «LiLe» und der damit einher-
gehenden Kompetenzorientierung im Unterricht wur-
den die für die Erstellung der bisherigen Testaufgaben 
benutzten Content Standards hinfällig. Im Berichtsjahr 
wurde eine Neukonzeption vorbereitet, welche inhalt-
liche und technische Fragen klärt und gleichzeitig auch 
Testzeitpunkt und Teststufen überprüft. 

Evaluationen sind ein Bestandteil des Bildungscon-
trollings. Sie tragen zur Wissensgewinnung bei, unter-
stützen die Schulentwicklung und fliessen in die Re-
chenschaftslegung der einzelnen Schulen ein. Im Jahre 
2020 konnten die Vorbereitungen für eine umfassende 
Fokusevaluation zur «Bewegungskultur» an den Schulen 

abgeschlossen werden. Durchgeführt und geleitet wird 
diese Evaluation im Jahr 2021 durch die Pädagogische 
Hochschule Schwyz. In diesem Rahmen wird das Schul-
amt zudem eine Evaluation des Angebots «Back Aca-
demy» (Haltungsturnen) durchführen.

Seit 2014 haben die Schulleitungen den Auftrag, die 
Jahresplanung und einen Rechenschaftsbericht nach 
einheitlichen Kriterien zu erstellen. Diese Dokumente 
bilden eine wichtige Grundlage für das Bildungsmoni-
toring und für die Leistungsdialoge mit den Schullei-
tungen.

Statistik
Im Schuljahr 2020 / 2021 waren insgesamt 665 Lehrper-
sonen an den öffentlichen Schulen beschäftigt. Davon 
waren 22 Lehrpersonen mit Schulleitungsaufgaben be-
traut (19.5 Vollzeitäquivalente). Im Berichtsjahr traten 
41 Personen aus dem Schuldienst aus, 13 davon aus Al-
tersgründen (Pensionierungen, Frühpensionierungen 
sowie vorzeitige Altersrücktritte). 35 Neuanstellungen, 
davon 10 Klassenhilfen, wurden vorgenommen, wovon 
27 aus Liechtenstein stammen. Im Kalenderjahr 2020 
wurden 113 Leistungsmeilensteine durchgeführt. Mit 
den Schulleitungspersonen wurden die jährlichen Per-
sonalgespräche abgehalten.
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Schülerinnen / Schüler und Lehrpersonen an öffentlichen Schulen, Schuljahr 2020 / 2021

  Anzahl Anzahl  Anzahl Schüler 1)  Schüler pro Lehrpersonen VZÄ 2)

Stufe Schulen Klassen männlich weiblich Gesamt Klasse ø  (Vollzeitstellen) 

Gemeindeschulen 14 150 1'384 1'213 2'597 17.3 269.21
Kindergarten  39 393 330 723 18.5 63.28
Primarschule  111 991 883 1'874 16.9 205.93

Oberschulen 3 32 217 172 389 12.2 69.52
Triesen 1 12 78 53 131 10.9 
Vaduz 1 8 63 41 104 13.0 
Eschen 1 12 76 78 154 12.8 

Realschulen 3) 5 41 348 329 677 16.5 74.73 
Balzers 1 7 52 53 105 15.0 
Triesen 1 8 62 53 115 14.4 
Vaduz 1 8 68 71 139 17.4 
Schaan 1 6 57 31 88 14.7 
Eschen 1 12 109 121 230 19.2 

Gymnasium 3) 1 39 341 366 707 18.1 69.87
1. bis 4. Klasse  20 187 184 371 18.6 
5. bis 7. Klasse  19 154 182 336 17.7 

Freiwilliges 10. Schuljahr 1 4 29 24 53 13.3 9.51

Berufsmaturitätsschule 1 8 72 56 128 16.0 14.89

Zwischentotal 25 274 2'391 2'170 4'561  502.58

Intensivkurs DaZ  2 5 5 10 5.0 2.57
Timeout Schule       1.15

Gesamttotal 25 276 2'396 2'175 4'571  512.3

1) Schülerstatistik per 1. September 
2)  effektive Beschäftigung mit Stichtag 31.  Dezember (Lehrpersonal: Klassen- und Fachlehrpersonen, Sprachassistentinnen, Klassenhilfen,  

naturwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne Schulleitungspersonal)

3)  inkl. Sportschule Schaan

Übertrittsverfahren 2020 – Schülerzuteilung von den Primar- in die Sekundarschulen

  Ober-   Real-   Gym- Total 
  schule   schule   nasium  
  27.9  %   47.2  %   24.9  %  

m w Gesamt m w Gesamt m w Gesamt 
63 40 103 92 82 174 54 38 92 369
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Übertritte (aufsteigend) innerhalb der Sekundarstufe I (auf Beginn Schuljahr 2020 / 2021)

 1. OS – 1. RS 1. OS – 2. RS 2. OS – 2. RS 4. OS – 4.RS 1. RS – 2. LG 2. RS – 3. LG 3. RS – 4. LG  4. RS – 4. LG 

ohne Prüfung 1 – 1 – 2 2 6 17
mit Prüfung – – 1 – – – – 2
Gesamt 1 – 2 – 2 2 6 19

 
Repetitionen und Umteilungen in eine andere Schulart auf der Sekundarstufe I (während / nach Schuljahr 
2019 / 2020)

 1. RS – 1.  /  2. OS 2. RS – 2.  /  3. OS 3. RS – 3.  /  4. OS 1. LG – 1.  /  2. RS 2. LG – 2.  /  3. RS 3. LG – 3.  /  4. RS

Freiwilliger Wechsel 1 – – 1 3 3
Umteilung 3 – – 2 – –
Gesamt Schulwechsel 4 – – 3 3 3
Repetitionen – – – 4 – –

 
Kindergarten und Primarschule
Die Arbeit der Schulaufsicht Kindergarten und Primar-
schulen war 2020 fast durchgängig von den Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf den Schulbetrieb 
geprägt. Ende Januar konnte noch eine zweitägige Ar-
beitstagung mit allen durchgeführt werden. Schwer-
punktmässig ging es um die Einführung des neuen 
Lehrplans.

Mit der Schulschliessung im März traten ganz an-
dere Themen in den Mittelpunkt. In kürzester Zeit 
mussten unter Mitwirkung aller eine Verordnung, Richt-
linien und Vorgaben erarbeitet werden. Die Schullei-
tungen wurden sehr engmaschig informiert und bei der 
Umsetzung der Vorgaben begleitet. Die Kommunikation 
mit den verschiedenen Anspruchsgruppen und die Ab-
stimmung der einzelnen Schulstandorte waren heraus-
fordernd und zeitintensiv. Ausserdem galt es die Kin-
derbetreuung in bestimmten Fällen in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Soziale Dienste und den Schulleitungen 
sicherzustellen. In der nächsten Phase stand die schritt-
weise Öffnung der Schulen im Mittelpunkt, später die 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. Die Schutzkon-
zepte der Schulen wurden geprüft und deren Umset-
zung bzw. die laufend notwendigen Anpassungen um-
gesetzt. Aus einer umfassenden Befragung Ende April 
wurden gemeinsam Massnahmen abgeleitet und deren 
Umsetzung initiiert und kontrolliert.

Trotzdem konnten in diesem aussergewöhnlichen 
Jahr viele laufende Geschäfte weitergeführt und neue 
aufgegleist werden. Die Mitwirkung bei diversen Kon-
zeptarbeiten (Förderkonzept, Konzept zum Ergänzungs-
unterricht, Konzept für die Einführung der Schulsozial-
arbeit in den Gemeindeschulen, Konzept für den Bereich 
Deutsch als Zweitsprache, 1. Teil Beurteilungskonzept) 
und die Begleitung des Projektes «Schul-ICT» bildeten 
Schwerpunkte. Von der Möglichkeit zum Einsatz von 
Klassenhilfen wurde in den letzten beiden Jahren rege 

Gebrauch gemacht. Inzwischen sind 25 Klassenhilfen 
an 10 verschiedenen Gemeindeschulen angestellt. Für 
deren Aus- und Weiterbildung wurde in Zusammenar-
beit mit der PH St. Gallen ein Lehrgang entwickelt. Die 
erste Durchführung startete im September 2020 und 
läuft bis März 2021. Weitere Durchführungen sind bei 
Bedarf möglich. Darüber hinaus wurden alle Lehrper-
sonenbeurteilungen durchgeführt bzw. nachgeholt, 
die Stellenplanung und -besetzung sichergestellt, die 
Leis tungsdialoge mit den Schulleitungen gemacht, alle  
offenen Stellen besetzt und die Nachbesetzung eines 
Schulleiters vorbereitet. 

Oberschule
Das Jahr 2020 war für die Oberschulen eine beson-
dere Herausforderung. Die Schliessung der Schulen im 
Frühjahr brachte einige Schülerinnen und Schüler in 
Notlage. Fehlende technische Ausrüstung, der Wegfall 
persönlicher Betreuung und heikle Familiensituationen 
belasteten einzelne Schülerinnen und Schüler und deren 
Eltern sehr. Durch die Bemühungen der Lehrpersonen 
und die Ermöglichung von persönlichen Einzeltreffen zu 
Hause und in der Schule konnten prekäre Fälle abgefe-
dert und aufgefangen werden.

Die Erkenntnis, dass Fernunterricht in der Ober-
schule eine grosse Herausforderung darstellt, hat die 
Kreativität und die zeitliche Erreichbarkeit der Lehr-
personen stark gefordert. Hervorzuheben sind darum 
auch die guten Rückmeldungen der Eltern, dass sie sich, 
nicht nur in schulischer Hinsicht, gut betreut und be-
gleitet fühlten.

Schulveranstaltungen, Lager, Besichtigungen und 
viele weitere zum Schulalltag gehörende Projekte konn-
ten nur teilweise oder gar nicht umgesetzt werden. Ge-
rade in den Oberschulen ist es aber wichtig, lebensnah 
und umweltbezogen unterrichten zu können. Das ge-
lingt nur in der guten Vernetzung mit der Aussenwelt, 
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welche im Berichtsjahr weitgehend brachlag. Auch ei-
nige Erasmus+ Projekte mussten verschoben oder ab-
gesagt werden. Umso motivierender und willkommen 
war dann die Verleihung von zwei Erasmus+ Awards im 
Oktober an die Oberschule Eschen aus vorangegangen 
Projekten.

Die fehlenden Berufserkundungen und Schnupper-
lehren behinderten vor allem die Oberschülerinnen 
und -schüler im Berufsfahrplan. Informationsveranstal-
tungen für die Eltern und Jugendlichen der vierten Klas-
sen im August trugen zu einer kurzen Entspannung bei. 
Trotz genügender Lehrstellen waren aber etliche Ju-
gendliche aus den Oberschulen nicht in der Lage, eine 
Berufsentscheidung zu treffen. Sie wurden durch das 
Freiwillige 10. Schuljahr aufgefangen.

Durch die Kontingentierung der Lektionen für Schu-
lische Fördermassnahmen konnten die Oberschulen 
gerade in diesem speziellen Jahr flexibel und unmittel-
bar reagieren. Lektionen wurden dort investiert, wo es 
besonders notwendig war. Die Möglichkeit zu Anpas-
sungen auch während des Jahres hat sich in diesem Jahr 
bewährt.

Realschule
Der planmässige Fokus an allen Realschulen lag im Be-
richtsjahr auf der Einführung des neuen Liechtenstei-
ner Lehrplans «LiLe» und der Digitalisierung. Durch 
die Covid-19-Pandemie-bedingte Umstellung auf Fern-
unterricht wurde letzteres beschleunigt. Den Schullei-
tungen und Lehrpersonen gelang es innerhalb kurzer 
Zeit, Konzepte für den Fernunterricht auf die Beine zu 
stellen, diese umzusetzen und bei Bedarf anzupassen. 
Für die teilweise Schulöffnung im Mai galt es grössere 
Anpassungen vorzunehmen. 

Der Ausbau der technologischen Infrastruktur in 
den Schulhäusern wurde beschleunigt. Der Rollout der 
Laptops (Convertibles) für die Schülerinnen, Schüler 
und Lehrpersonen konnte bis Ende Jahr an vier von fünf 
Realschulen umgesetzt werden. Die letzte Schule wird 
Anfang Januar 2021 folgen. In jedem Schulhaus wurden 
Medien- und Informatik-Beauftragte (MIB) benannt, 
welche sowohl schulhausintern als auch schulübergrei-
fend als Ansprechpersonen und Multiplikatoren zur Ver-
fügung stehen. 

Viele Anlässe wurden wegen der Covid-19-Pande-
mie abgesagt, darunter verschiedene Weiterbildungen 
wie auch die SCHILF-Tage vor Ostern. Auch Projekte 
von und mit den Schülerinnen und Schülern waren be-
troffen. Die Lehrpersonen haben, unter den gegebenen 
Schutzkonzepten, verschiedene angepasste Angebote 
und Projekte möglich gemacht.

Die fünf Realschulen haben sich alle auf ein Thema 
spezialisiert, welches sie besonders intensiv bearbei-
ten. Solche Themen sind MINT-Förderung, Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE), Selbstorientiertes 
Lernen (SOL), Medien und Informatik, Überfachliche 
Kompetenzen, Gesundheitsförderung bei Jugendlichen 

und Bewegung und Ernährung. Diese Schwerpunktthe-
men wurden im Berichtsjahr weiterverfolgt. Die Real-
schulen sind gut vernetzt und arbeiten mit vielen Insti-
tutionen und Organisationen zusammen: Gemeinden, 
LIHK, AGIL, Bankenverband, TAK, aha, Kunstschule, 
Musikschule und viele mehr. Die Relevanz der funktio-
nierenden Elternarbeit hat sich gerade in der Zeit der 
Covid-19-Pandemie gezeigt.

Freiwilliges 10. Schuljahr
Zu Schuljahresbeginn 2020 / 2021 starteten 53 Schüle-
rinnen und Schüler im Freiwilligen 10. Schuljahr – ca. 20 
Prozent mehr als im vorausgegangenen Schuljahr. Ne-
ben einer Klasse im Profil «Pro Lingua» und zwei Klas-
sen im Profil «Cyberclass» wird mit der «Zukunftsbrü-
cke» auch eine Kleinklasse geführt. Im Lauf des ersten 
Semesters wurden nachträglich drei Jugendliche nach 
Lehrabbrüchen im 1. Lehrjahr für eine Neuorientierung 
aufgenommen, gleichzeitig haben auch vier Lernende 
die Schule verlassen, um ein Praktikum (1), eine Berufs-
lehre (2) oder eine weiterführende Schule (1) zu absol-
vieren. 

Die Lehrpersonen engagieren sich stark bei der 
Lehrstellensuche ihrer Schülerinnen und Schüler und 
sind auch mit der Wirtschaft gut vernetzt. Die Quote 
der erfolgreichen Anschlusslösungen liegt konstant bei 
über 90 %. Ende Kalenderjahr verfügen jedoch erst ca. 
50 % der Schülerinnen und Schüler über eine Lehrstel-
lenzusage oder Zusage für die Aufnahme in eine wei-
terführende Schule. Bei einem Teil der Jugendlichen 
erschweren verschiedene Umstände (Lernschwierig-
keiten, physische und psychische Beeinträchtigungen, 
soziales Umfeld) die Arbeit erheblich. Dies macht zum 
Teil grosse Anstrengungen in Verbindung mit indivi-
dueller Betreuung erforderlich, um bis zum Ende des 
Schuljahres 2020 / 2021 für alle Schülerinnen und Schü-
ler eine gute Anschlusslösung zu realisieren.

In Anlehnung an die Einführung des Liechtenstei-
ner Lehrplans «LiLe» im Pflichtschulbereich wird auch 
das Freiwillige 10. Schuljahr sein Konzept entsprechend 
überarbeiten und neu ausrichten. Ziel dieser Arbeiten 
ist es, Anschluss- und Aufbaumöglichkeiten zu den 
neuen Fachbereichen und Kompetenzen der Pflicht-
schule zu formulieren. Gleichzeitig soll die Lektionenta-
fel des Freiwilligen 10. Schuljahrs überprüft und eben-
falls angepasst werden.

Liechtensteinisches Gymnasium (LG)
Die Covid-19-Pandemie hat auch den Unterricht und 
das Schulleben am Liechtensteinischen Gymnasium 
geprägt. Nach der vollständigen Schulschliessung im 
März fand ab dem 8. Juni wieder Präsenzunterricht in 
allen Klassen statt. Diese Phase hatte weitreichende 
Folgen in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Um-
stellung auf den Fernunterricht hat grösstenteils sehr 
gut funktioniert. Verschiedene Rückmeldungen nach 
der Rückkehr haben ergeben, dass der Unterricht im 
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Klassenzimmer sehr geschätzt wird. Das Unterrichten 
ist ein sozialer und interaktiver Prozess. Diese Aspekte 
sind im Fernunterricht zu kurz gekommen. 

Das ausserordentliche Jahr 2020 der Covid-19-Pan-
demie stellte auch für die Maturandinnen und Matu-
randen eine grosse Herausforderung dar. Lange Zeit 
war unklar, in welcher Form die Matura durchgeführt 
werden würde. Schliesslich wurde beschlossen, auf 
die mündlichen Prüfungen zu verzichten und nur die 
schriftlichen Prüfungen durchzuführen. 

Die geplanten Weiterbildungsveranstaltungen und 
Anlässe konnten nur in abgeänderter Form und teil-
weise gar nicht durchgeführt werden. Dennoch war es 
möglich, am Beginn des Berichtsjahres eine gemein-
same Veranstaltung durchzuführen: Jürg Widrig, Gym-
nasiallehrer an der Kantonsschule Romanshorn und 
ICT-Kursleiter an der Uni ZH und PH Zürich, startete 
mit einem aktuellen Einblick in den Themenbereich Me-
dien, Informatik und Digitalisierung. Der Austausch mit 
ihm bildete für das Kollegium eine ideale Grundlage für 
die Weiterarbeit an diesen Themen.

Während den Sommerferien wurde im Schulge-
bäude ein leistungsfähiges WLAN installiert und im 
Trakt A sind in den Klassenzimmern neue IT-Systeme 
installiert worden. Im August wurde das Siegerprojekt 
für den Ersatz- und Erweiterungsbau am Standort Müh-
leholz bestimmt. Dieses Bauvorhaben bringt für das 
Gymnasium nicht nur räumliche Verbesserungen, son-
dern wird auch Schulentwicklung in verschiedenen Be-
reichen ermöglichen.

Sportschule Liechtenstein an der Realschule Schaan 
und am Gymnasium
Im Berichtsjahr besuchten 86 Schülerinnen und Schü-
ler aus 8 verschiedenen Sportfachverbänden die Sport-
schule Liechtenstein. 43 Talente nutzten die schulische 
Sportförderung auf der Sekundarstufe I (Realschule 
Schaan) und 43 auf der Sekundarstufe II (Liechtenstei-
nisches Gymnasium). Insgesamt sind 9 verschiedene 
Sportarten an der Sportschule vertreten, wie die nach-
folgende Tabelle zeigt.

Übersicht der Sportschüler 2020

Verband LFV LVB LRV LSV  LTV Swiss 
Swimming

 LSCHV JVL

 Fu
ss

ba
ll

Vo
lle

yb
al

l

Ra
ds

po
rt

Sk
is

po
rt

 
A

lp
in

Sk
is

po
rt

 
N

or
di

c

Te
nn

is

A
rt

is
tic

 
Sc

hw
im

m
in

g

Sc
hw

im
m

en

Ju
do

G
es

am
t

Sportschule Schaan 15 1 2 12 1 2 1 3 6 43

Gymnasium Oberstufe 12 12 3 2 3 1 1 6 3 43

 

Berufsmaturitätsschule Liechtenstein (BMS)
Im Schuljahr 2020 / 2021 konnte aufgrund zu gerin-
ger Anmeldezahlen wiederum kein berufsbegleitender 
Abendlehrgang eröffnet werden. Mit Beginn des Schul-
jahres 2020 / 2021 gibt es daher keinen berufsbegleiten-
den Abendlehrgang mehr. Gestiegen ist aber das Inte-
resse an Vollzeitlehrgängen oder berufsbegleitenden 
Tageslehrgängen. 76 Studierende haben die Ausbildung 
gestartet mit folgender Unterteilung: 5 Vollzeitlehrgän-
gen und 22 berufsbegleitende Tageslehrgänge. 30 Stu-
dierende befinden sich im 3. Semester des berufsbeglei-
tenden Tageslehrgangs. 

Der am 24.  Oktober organisierte und unter strik-
ter Einhaltung der Schutzmassnahmen durchgeführte 
Informationstag belegte das grosse Interesse an der 
BMS Liechtenstein. Junge Erwachsene aus Liechten-
stein, aus dem Kanton St. Gallen und aus Vorarlberg ha-
ben anlässlich des Informationstages ihr Interesse an 
einem Schulbesuch bekundet. Kritisch anzumerken ist 

die geänderte Praxis des Kantons St. Gallen im Rahmen 
des Regionalen Schulabkommens (RSA), der Kostengut-
sprachen restriktiv und nur noch nach Einzelprüfung er-
teilt.

Der Validierungsprozess der von der BMS Liechten-
stein angebotenen Lehrgänge erhielt seitens der Eidge-
nössischen Berufsmaturakommission (EBMK) und des 
Schweizer Staatssekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) die volle Anerkennung. Erfreulich 
ist auch, dass für die Schwerpunktausrichtung «Tech-
nik, Architektur, Life Sciences» (TALS) neu eine direkte 
Zulassung zu Fachhochschulstudiengängen des Fach-
bereichs in Deutschland besteht.

Mit Beginn des Schuljahres hat Monika Sachs als 
neue Rektorin die Leitung der BMS übernommen. Als 
bisherige stellvertretende Rektorin bringt sie viele Er-
fahrung mit für diese Aufgabe.
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Koordination Fachbereich Sprachen
Der Fachbereich Sprachen umfasst die Teilbereiche 
Deutsch als Erstsprache, Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) und Fremdsprachen. Über das Schulamtskontin-
gent werden Koordinationsaufgaben im Bereich Fremd-
sprachen einer Lehrperson übertragen. Sie organisiert 
Weiterbildungen, klärt verschiedene Fragen zu Lehr-
mitteln und übernimmt Kommunikations- und Vernet-
zungsaufgaben gegenüber dem Schulamt und den Lehr-
personen der verschiedenen Schularten. Zudem finden 
regelmässig pädagogisch-didaktische Treffen mit den 
Sprachassistentinnen statt. Die Steuergruppe Spra-
chen koordiniert Themen im Bereich des Sprachlernens 
auf Schulamtsebene, bereitet Lehrmittelentscheide 
vor und bearbeitet Aufgaben und Fragen aus Gremien 
der Schweizerischen Erziehungsdirektoren-Konferenz 
(EDK) oder der Europäischen Kommission. Zudem wird 
der Austausch über die aktuellen Arbeiten im Rat für 
deutsche Rechtschreibung in dieser Gruppe gepflegt. 
Das Schulamt vertritt Liechtenstein zudem am Europä-
ischen Fremdsprachenzentrum in Graz (EFZM).

Im Berichtsjahr befasste sich die Steuergruppe insbe-
sondere mit den Massnahmen zur Förderung des Faches 
Französisch auf Sekundarstufe I. Die Regierung hat das 
entsprechende Konzept im September zur Kenntnis ge-
nommen. Einen wesentlichen Teil des Konzepts bildet der 
Aufbau von Sprachaustauschaktivitäten. Mit der Einfüh-
rung des Liechtensteiner Lehrplans «LiLe» galt es auch, 
die bestehenden Lehrmittel auf ihre Lehrplankompatibi-
lität zu überprüfen. Im Berichtsjahr konnte diese für das 
Englisch-Lehrmittel «Life» (National Geographic) durch 
eine Evaluation des Instituts Fachdidaktik Sprachen der 
Pädagogischen Hochschule St. Gallen bestätigt werden. 
Das Englisch-Lehrmittel «Life» wird am Liechtenstei-
nischen Gymnasium auf der Unterstufe verwendet.

Im Fach Deutsch wurden im Zuge des neuen Förder-
konzepts und der Lehrplaneinführung die Rahmenbe-
dingungen für den Zusatzunterricht Deutsch als Zweit-
sprache überarbeitet und die Stoffverteilungspläne an 
den Realschulen verglichen und zusammengeführt.

Koordination Fachbereich Religion
Die Fachkoordinatorin Religion leistet fachliche Exper-
tise bei Fragen im Zusammenhang mit dem Religions-
unterricht sowie mit Religion im Kontext der Schule und 
ist (mit-)verantwortlich für die Weiterentwicklung des 
religionskundlichen Unterrichts. Weitere wichtige Tä-
tigkeitsbereiche beziehen sich auf organisatorische Be-
lange, die Weiterbildung für Lehrpersonen sowie Kom-
munikation und Information.

An den Pflichtschulen werden sowohl konfessio-
neller katholischer oder evangelischer als auch konfes-
sionsloser, religionskundlicher Unterricht angeboten. 
Im Schuljahr 2020 / 2021 erteilen insgesamt 29 Lehr-
personen konfessionellen Religionsunterricht und 51 
Lehrpersonen Unterricht in «Ethik und Religionen» (re-
ligionskundliche Ausrichtung). 

Im Berichtsjahr wird der neue Teilbereich «Ethik und 
Religionen» des Faches «Natur, Mensch, Gesellschaft» 
(NMG) an der Primarschule im zweiten Jahr geführt. 
Derzeit laufen entsprechende Weiterbildungsangebote 
für Lehrpersonen der Primarschule, die in zwei Kurs-
gruppen erfolgen und deren Abschluss im Frühjahr 
2021 vorgesehen ist. 

Im Schuljahr 2020 / 2021 besuchen auf der Primar-
stufe 1'303 Schülerinnen und Schüler den katholischen 
Religionsunterricht (69.3 %), der von 26 Lehrpersonen 
erteilt wird. 525 Schülerinnen und Schüler (28 %) be-
suchen das Teilfach «Ethik und Religionen», welches 
von insgesamt 36 Lehrpersonen erteilt wird. 50 Schüle-
rinnen und Schüler (2.7 %) besuchen den evangelischen 
Religionsunterricht (Stand: August 2020). 

In vier Gemeinden findet auf Primarschulebene evan-
gelischer Religionsunterricht statt, der von zwei Lehrper-
sonen erteilt wird. Auf der Sekundarstufe gibt es keinen 
evangelischen Unterricht, weil dieser aufgrund der zu 
geringen Schülerzahl nicht zustande kommt. Die evange-
lische Kirche bietet aber für die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I einen ausserschulischen Vorkonfir-
mandenunterricht (Präparandenunterricht) an, welcher 
vom Land Liechtenstein finanziell unterstützt wird.

35 Schülerinnen und Schüler der Primarschule be-
suchen im Schuljahr 2020 / 2021 zusätzlich zum Pflicht-
bereich (katholischer oder evangelischer Religions-
unterricht oder «Ethik und Religionen») islamischen 
Religionsunterricht, der als Wahlfach für die 1. bis 2. 
Klasse bzw. in Nendeln (Unterland), Vaduz und Triesen 
(Oberland) sowie für die 3. bis 5. Klasse in Vaduz erteilt 
wird. Ab Mitte März konnte das Wahlfach «Islamischer 
Religionsunterricht» aufgrund des Covid-19-Pandemie-
bedingten Fernunterrichts und der damit verbundenen 
hohen Belastung der Schülerinnen und Schüler bis zum 
Ende des Schuljahres 2019 / 2020 nicht mehr unterrich-
tet werden. Nach dem Beginn im September musste 
der Präsenzunterricht des Wahlfaches «Islamischer Re-
ligionsunterricht» Ende Oktober aufgrund der Covid-
19-Pandemie (keine Klassendurchmischungen) erneut 
beendet werden. Er wird seit November als Fernunter-
richt fortgeführt und von der Lehrperson entsprechend 
organisiert. 

Auf der Sekundarstufe I wählen die Schülerinnen 
und Schüler zwischen dem konfessionellen Religions-
unterricht und dem religionskundlichen Unterricht 
(Wahlpflichtfach). 187 Schülerinnen und Schüler der 
weiterführenden Schulen (1. bis 3. Klasse) besuchen 
den katholischen Religionsunterricht; dieser wird von 
zwei Lehrpersonen erteilt. Auf der Sekundarstufe I und 
II unterrichten insgesamt 15 Lehrpersonen das religi-
onskundlich ausgerichtete Fach «Ethik und Religionen» 
(ehemals «Religion und Kultur»). Fragen der Zusam-
menarbeit werden in der Paritätischen Kommission, 
bestehend aus drei von der Regierung bestellten Mit-
gliedern und Vertretern des Erzbistums Vaduz unter der 
Leitung des Schulamts, einmal jährlich besprochen.
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Die Weiterbildungsveranstaltung für Lehrpersonen 
im Fachbereich «Ethik und Religionen» auf den Sekun-
darschulstufen befasste sich im Berichtsjahr mit der 
Einführung des neuen Lehrmittels «Schauplatz Ethik» 
und fokussierte damit auf den Teilbereich Ethik des 
Lehrplans.

Koordination Fachbereich Sport
Die Aufgaben des Fachbereichs Schulsports sind die 
Qualitätssicherung und -entwicklung des Schulsports, 
die Koordination des Fachbereichs Schulsports, die Lei-
tung der Arbeitsgruppe Schulsport sowie die Mitarbeit 
in der Kommission Sportschule.

Im Berichtsjahr konnten 14 Kurse im Bereich des 
«Freiwilligen Schulsports» mit 140 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf der Primarstufe durchgeführt wer-
den. Auf der Sekundarstufe I wurden landesweit vier 
Kurse mit 45 Schülerinnen und Schülern angeboten. 
Dieses fakultative Angebot ergänzt den obligatorischen 
Schulsport und wird von den Schülerinnen und Schü-
lern in ihrer Freizeit besucht. Es bietet eine gute Grund-
lage, um koordinative und konditionelle Fertigkeiten 
optimal zu entwickeln und das Bewegungsrepertoire zu 
erweitern.

Mitte März mussten sämtliche Kurse wegen der 
Covid-19-Pandemie eingestellt werden. Die Kursleite-
rinnen und Kursleiter übernahmen im Rahmen ihrer 
Beschäftigungsprozente andere wichtige Aufgaben im 
Schulhaus.

Die beliebten nationalen Schulsportmeisterschaften 
konnten bis auf eine einzige Veranstaltung (Mattenhand-
ball im Februar mit 13 Teams und 93 Teilnehmenden) 
wegen der Covid-19-Pandemie nicht durchgeführt wer-
den. Auch der schweizerische Schulsporttag in Chur 
konnte aus demselben Grunde nicht stattfinden. Die vier 
gemeldeten Sportgruppen aus dem ganzen Land konn-
ten somit nicht im Nachbarkanton starten.

Koordination Fachbereich Gestalten und  
Haushaltskunde
Die Koordinatorin für Gestalten und Wirtschaft, Ar-
beit und Haushalt (WAH) koordiniert den Austausch in 
den Fachbereichen über die Stufen hinweg, leitet ge-
meinsame Projekte und organisiert und begleitet fach-
relevante Weiterbildungsangebote. Ein weiteres Auf-
gabenfeld der Koordinatorin besteht darin, dass sie 
Ansprechperson und Anlaufstelle bei fachlichen Fragen 
ist und bei der Auswahl von Weiterbildungen der einzel-
nen Lehrpersonen hilft.

Ein wichtiger Schwerpunkt im Bereich der Weiter-
bildung war im Berichtsjahr die Organisation des obli-
gatorischen dreitägigen Einführungskurses WAH. Als 
Kursleiterinnen konnten zwei PH Dozentinnen gewon-
nen werden. 

Ausserdem leitet die Koordinatorin die Arbeits-
gruppe «handgmacht». In dieser Gruppe arbeiten 
sechs Lehrpersonen aus den Bereichen des textilen, 

bildnerischen und technischen Gestaltens und WAH 
mit. Die Arbeitsgruppe bespricht und bearbeitet wich-
tige Entwicklungen für den Fachbereich. Teilweise fan-
den die Vorbereitungssitzungen zum ersten Mal online 
statt. Im Berichtsjahr wollte die Gruppe «handgmacht» 
wieder als Gast am Kunsthandwer kmarkt in Schaan da-
bei sein. Leider konnte dieser Anlass aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie nicht stattfinden. Die geplanten Work-
shops sollten Einblicke in das gestalterische Arbeiten 
geben, dessen Wichtigkeit in der Schule und Freizeit 
aufzeigen und die Bevölkerung dazu animieren, sich 
selbst kreativ zu betätigen.

Mindestens zwei Mal im Jahr leitet die Arbeitsgruppe 
den textilen Bereich an den Repair-Cafés in Balzers und 
Schaan. Diese konnten auch im Berichtsjahr mit einem 
Covid-19-Schutzkonzept durchgeführt werden. 

Im Berichtsjahr startete eine freiwillige Refle-
xionsgruppe WAH. Das Angebot, welches im Rahmen 
der Lehrerweiterbildung ausgeschrieben war, wurde 
von der Koordinatorin organisiert und geleitet. Drei 
Treffen à drei Stunden finden verteilt auf das Schul-
jahr 2020 / 2021 statt. Zehn Lehrpersonen des Fachbe-
reiches WAH nutzen dieses Angebot. 

Ausserdem wurde durch die Koordinatorin eine On-
line-Austauschplattform für textiles, technisches sowie 
bildnerisches Gestalten und WAH auf der Oberstufe auf 
MS Mi Teams erstellt und betreut. Der Austausch unter 
den Lehrpersonen verschiedener Schulstandorte soll so 
vereinfacht werden.

Gesundheitskoordination
Die Gesundheitskoordinatorin unterstützt Schulen und 
Lehrpersonen bei der Umsetzung von Gesundheits-
projekten. Im laufenden Schuljahr wurde wieder das 
Projekt «Mein Körper gehört mir» zur Prävention von 
sexueller Gewalt für die Primarschulen angeboten. 12 
Primarschulklassen nahmen an diesem Parcours teil. 
Für die Schülerinnen und Schüler der Weiterführenden 
Schulen wurde die interaktive Ausstellung «I säg was 
lauft!» zur Sensibilisierung gegenüber sexueller Gewalt 
unter Jugendlichen durchgeführt. Dieses Angebot nah-
men 18 Schulklassen wahr.

Der Wettbewerb «WALK'N'BIKE TO SCHOOL» fand 
aufgrund von Massnahmen infolge der Covid-19-Pande-
mie im Frühjahr nicht statt, im Herbst konnte er dann 
aber durchgeführt werden. Über einen Zeitraum von 
sieben Wochen legten 334 Schülerinnen und Schüler 
den Schulweg aktiv bewegt zurück. 

Eine weitere Tätigkeit war die Organisation und 
die Vorbereitung des Schulprojekts «Trialog». Betrof-
fene einer psychischen Störung, Angehörige von Be-
troffenen und eine Psychologin arbeiteten mit Schul-
klassen der weiterführenden Schulen. Ziel dieses 
Schulprojekts ist die Entstigmatisierung psychischer 
Störungen. Im Schuljahr 2020 / 2021 konnte ein Trialog 
vor Ort in einer Klasse und zwei über MS Teams durch-
geführt werden.



342 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Eine weitere Aufgabe der Koordinatorin Gesund-
heitsförderung ist die Betreuung, die Qualitätssicherung 
und der Ausbau des regionalen Netzwerks gesundheits-
fördernder Schulen in Liechtenstein. Dazu gehört die 
Teilnahme an den Netzwerktreffen der Koordinatoren in 
Bern und Luzern. Auch die Organisation von verschie-
denen Weiterbildungsangeboten für die Lehrpersonen 
zum Thema Gesundheit und BNE (Bildung für nachhal-
tige Entwicklung) obliegt der Gesundheitskoordinatorin.

Weiter hat die Gesundheitskoordinatorin die Leitung 
der Arbeitsgruppe «Gesundheitsförderung an Schulen» 
inne. In diesem Gremium sitzen Vertreter des Amts für 
Gesundheit, des Dachverbands der Elternvereinigungen 
und Lehrpersonen verschiedener Schulstufen. Die Ar-
beitsgruppe entwickelt Ideen für verschiedene Projekte. 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte diese Sitzung 
im Schuljahr 2019 / 2020 nicht stattfinden.

MINT-Förderung
«MINT-Förderung» umfasst alle Massnahmen, welche 
die Förderung der Bildung in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik zum Ziel haben. Die 
Koordination im Bereich der MINT-Förderung an den 
Schulen sowie die Koordination zwischen den Schu-
len und dem pepperMINT-Experimentierlabor werden 
durch eine Koordinationsperson sichergestellt.

Das Berichtsjahr stand ganz im Zeichen der Co-
vid-19-Pandemie und viele Veranstaltungen wurden 
abgesagt oder verschoben. Betroffen davon waren 
die FITNA-Tage, die BerufsCHECK-Woche, der MINT-
Award und vieles mehr. Durchgeführt werden konnte 
der SYNT-Wettbewerb (www.synt.ch), an dem Schüle-
rinnen und Schüler der Realschule Eschen und Vaduz 
und der Privatschule formatio teilnahmen. Die Vorbe-
reitung dafür fand an vier Mittwochnachmittagen im 
pepperMINT-Experimentierlabor statt.

An der Didaktischen Medienstelle (DMS) konnte das 
Tool «Micro:Bit» vorgestellt werden. Dieses wird neu 
an der Realschule Vaduz in drei verschiedenen Stufen 
im Unterricht erprobt. Die niedrigen Kosten und die 
universelle Einsetzbarkeit machen es für Schulen sehr 
attraktiv. Zudem konnte im Rahmen einer Lehrerwei-
terbildung die Möglichkeiten des 3D – Drucks im Unter-
richt vorgestellt und erprobt werden.

Die Zusammenarbeit des pepperMINT-Experimen-
tierlabors mit den Schulen funktioniert weiterhin ausge-
zeichnet. Das Labor war daher auch während der Covid-
19-Pandemie für die Schulen offen. Eine wichtige Rolle 
spielte dabei das adäquate Schutzkonzept. Die Mög-
lichkeit, das Experimentierlabor trotz der Pandemie be-
suchen zu können, wurde von den Lehrpersonen sehr 
geschätzt. Die Angebote waren im Berichtsjahr restlos 
ausgebucht. Diese Auslastung zeigt, dass das Interesse 
von Seiten der Schulen nach wie vor sehr gross ist. Das 
bestätigen auch die Rückmeldungen: Die Gesamtzufrie-
denheit mit dem vorhandenen Angebot liegt bei über 
98 %.

Einige Sekundarstufen wurden vom pepperMINT-
Team im Rahmen des Projektunterrichts ein ganzes 
Semester lang zur Computing-Plattform «Arduino» ge-
coacht. Dabei stand der Kompetenzaufbau in Technik 
und Programmierung im Vordergrund.

Erwähnenswert sind zudem die ausserschulischen 
Angebote von pepperMINT an den Mittwochnachmit-
tagen. Insgesamt vier Primarschulen machten von die-
sem Angebot Gebrauch. Auch der «Mädchen-Tag» im 
Herbstferienangebot wurde beibehalten und fand wie-
derum guten Anklang. 

Private Schulen

Das Schulamt nimmt nach Massgabe der Gesetze die 
Aufsicht über die privaten Schulen in Liechtenstein 
wahr. Diese müssen von der Regierung bewilligt wer-
den und demselben Lehrplan folgen wie die öffentli-
chen Schulen. Das Schulamt prüft und genehmigt die 
Anstellung von Lehrpersonen und macht Unterrichts-
besuche. Das Handbuch «Aufsicht der Privatschulen im 
Fürstentum Liechtenstein» vom 1.  Juli 2015 präzisiert 
diese Aufgaben. Des Weiteren koordiniert das Schulamt 
die Entrichtung der Subventionen für Schülerinnen und 
Schüler im Pflichtschulalter und beaufsichtigt die Ein-
haltung der Leistungsvereinbarungen mit Schulen, die 
im Auftrag der Regierung besondere Aufgaben über-
nehmen.

Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein 
Auf der Basis von Leistungsvereinbarungen wurden 
die Aufgaben im Sonderschulbereich sowie im Bereich 
der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen der 
Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein 
übertragen. Die Vereinbarungen regeln die Leistungs-
erbringung des Heilpädagogischen Zentrums des Für-
stentums Liechtenstein (hpz).

Die Sonderpädagogische Tagesschule des hpz bie-
tet Kindern und Jugendlichen in den Förderklassen son-
derpädagogischen Unterricht mit individueller Förde-
rung und Vorbereitung auf die Berufsbildung. Kinder 
mit einer erheblichen Sprach- bzw. Sprechproblematik 
im normalen Begabungsbereich werden in den Sprach-
förderklassen unterrichtet. Die Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler wird durch verschiedene Thera-
pieformen ergänzt.

Schülerzahlen der Sonderpädagogischen Tagesschule 
in Schaan im Schuljahr 2020 / 2021

Abteilung Total aus FL aus CH

Sprachförderklassen 44 17 27
Förderklassen 52 52 

Total 96 69 27
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Der Bereich «Therapie» des hpz besteht aus den pädago-
gisch-therapeutischen Massnahmen (PTM) Logopädie, 
Psychomotorik und heilpädagogische Früherziehung 
sowie – jedoch ausserhalb der Leistungsvereinbarung 
– den medizinischen Therapien Physiotherapie und Er-
gotherapie. Für einen grossen Teil der Kinder war es 
notwendig, mehr als eine Therapiemethode in Anspruch 
zu nehmen. Der regelmässige Kontakt zum Schulamt 
und zu den verschiedenen Ämtern und Ärzten sowie 

die intensiven Besprechungen und Runden Tische in 
Schulen und Kindergärten gewährleisteten auch im Be-
richtsjahr eine sehr gute Zusammenarbeit. Durch den 
Lockdown fielen leider viele Therapieeinheiten aus. Die 
Therapeuten und Therapeutinnen unterstützten die 
Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit auf vielfältigste 
Art und Weise, sei dies via Videocall, filmisch festgehal-
tener Therapieinhalte, Materialausleih oder Beratung 
der Eltern.

Pädagogisch-therapeutische Massnahmen im Jahr 2020 (Lektionen)

 Abklärungen  PTM-Förderung für PTM-Förderung für PTM-Förderung 
  Kinder am hpz FL Kinder am hpz CH ambulant

Früherziehung 56 – – 1'611
Logopädie 619 + 285 Screenings 2'678 1'468 7'093
Psychomotorik 303 583 178 1'906
Gesamt 1'263 3'261 1'646 10'610

 

Waldorfschule
Im Schuljahr 2020 / 2021 sind 91 Kinder in neun Klas-
sen und zwei Kindergärten an der Waldorfschule ein-
geschrieben. Das Personal setzt sich aus sieben voll-
zeitlichen und vier teilzeitbeschäftigten Lehrpersonen 
sowie zwei Kindergärtnerinnen zusammen. Die Wal-
dorfschule bietet ausserdem eine KiTa (Spielgruppe, 
Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung) an. Die pädago-
gische Arbeit basiert auf der Menschenkunde Rudolf 
Steiners mit Fokus auf der künstlerischen Unterrichts-
gestaltung. Die Erziehung der Kinder verlangt nach 
einem möglichst optimalen Zusammenspiel von Schule 
und Elternhaus. Österreich setzt das Abschlusszeug-
nis der Waldorfschülerinnen und -schüler nach dem 9. 
Schuljahr dem Hauptschulabschluss gleich. Die Liech-
tensteinische Waldorfschule arbeitet im Projekt «Wege 
zur Qualität» mit der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf 
Steiner Schulen der Schweiz zusammen.

formatio – Bilinguale Privatschule 
Die formatio Privatschule ist eine Schule mit Öffentlich-
keitsrecht. Sie wird als Ganztagesschule geführt und 
besteht aus einer Primar- und Sekundarschule sowie 
einem Oberstufengymnasium, das nach dem Profil «Lin-
gua» mehrsprachig geführt wird. Im laufenden Schuljahr 
2020 / 2021 besuchen 106 Schülerinnen und Schüler die 
formatio Privatschule, welche von insgesamt 26 Lehre-
rinnen und Lehrern unterrichtet und betreut werden. 
Während in der Primarschule bilingual in Englisch und 
Deutsch unterrichtet wird, steht in den höheren Klassen 
auch die Mehrsprachigkeit im Fokus. Das Oberstufen-
gymnasium der formatio Privatschule schliesst mit der 
standardisierten österreichischen Reifeprüfung ab. Die 
Maturaprüfungen konnten unter den Bedingungen der 

Covid-19-Pandemie erfolgreich organisiert werden, so-
dass die zehn im Mai des Berichtsjahres angetretenen 
Maturanden ihre Reifeprüfung absolvierten.

Über alle Schulstufen ist das Lernen in vier Kern-
bereichen organisiert: Persönlichkeit, Plurilingualität, 
Digitale Medien und Digitalisierung sowie Vernetzung. 
Durch diese Schwerpunktsetzung wird sichergestellt, 
dass die Schülerinnen und Schüler bestens auf die digi-
tale und globale Welt des 21. Jahrhunderts vorbereitet 
werden. Im laufenden Schuljahr erfolgreich neu umge-
setzt wird das modulare Schulfach Entrepreneurship, 
bei dem die formatio Privatschule in enger Kooperation 
mit der Universität Liechtenstein steht. Diese Koopera-
tion wird durch das Erasmus+ Projekt «Entrepreneurial 
Self-Leadership Education through Virtual Training» er-
gänzt, bei dem auch die kroatische Universität Sveuci-
liste u Dubrovniku, die finnische LAB University of Ap-
plied Sciences und die österreichische Auslandsschule 
in Albanien mitwirken. Ziel ist es, praxisnahe Bildungs-
konzepte zur Stärkung von Selbstwirksamkeit, Selbst-
vertrauen und Selbstbewusstsein sowie zur Förderung 
von unternehmerischen Erfolgen bei Jugendlichen und 
Studierenden zu entwickeln.

Beim virtuellen Tell-Event am Digitaltag 2020 
konnte die formatio Privatschule unter dem Titel «Hat 
die Covid-19-Krise endlich die digitale Transformation 
ins Klassenzimmer gebracht?» als Partner von digital-
liechtenstein.li mitwirken.
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Hochschulen und hochschulähnliche  
Einrichtungen

Das Schulamt unterstützt die Regierung bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben im Hochschulbereich gemäss 
Hochschulgesetz. Im Auftrag der Regierung nimmt ein 
Vertreter des Schulamtes beratend an den Sitzungen 
der Leitungsorgane der Hochschulen und Trägerhoch-
schulen teil und vertritt Liechtenstein in regionalen 
und internationalen Gremien, wie beispielsweise der 
Ostschweizer Fachhochschule, der Kommission für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung der Internationa-
len Bodenseekonferenz (IBK), der Bologna-Follow-Up-
Group und entsprechenden EWR-Konferenzen. Zudem 
ist das Schulamt Kontaktstelle für das In- und Ausland 
bei Fragen betreffend die Anerkennung akademischer 
Diplome und Abschlüsse.

Alle in Liechtenstein und von Liechtenstein aus täti-
gen Hochschulinstitutionen, die akademische Titel ver-
leihen, müssen von der Regierung bewilligt werden und 
sind zu jährlicher Berichterstattung verpflichtet. Der 
Hochschulbereich Liechtensteins umfasst aktuell zwei 
anerkannte Hochschulen und das Liechtenstein-Insti-
tut als hochschulähnliche Einrichtung. Daneben zählt 
Liechtenstein gemeinsam mit verschiedenen Schweizer 
Kantonen zu den Trägern der Ostschweizer Fachhoch-
schule (Ost) sowie der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik in Zürich (HfH). 

Ein besonderes Ereignis ist die alljährliche Ver-
gabe der Liechtenstein-Preise zur Förderung von For-
schungsleistungen in Innsbruck und Liechtenstein. Der 
Liechtenstein-Preis, der seit 1983 an den beiden Inns-
brucker Universitäten, der Universität Innsbruck und 
der Medizinischen Universität Innsbruck, verliehen 
wird, gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen 
für wissenschaftliche Forschung in Innsbruck. Der mit 
gesamthaft EUR 14'000 dotierte Preis für das Jahr 2019 
wurde im Rahmen der Vergabefeier im Berichtsjahr in 
Innsbruck zu gleichen Teilen an Dr. Barbara Beikircher, 
Prof. Dr. Eva Maria Hirzinger-Unterrainer, Prof. Dr. Ve-
rena Hörtnagl-Seidner von der Universität Innsbruck so-
wie an Prof. Dr. Mathias Erlacher von der Medizinischen 
Universität Innsbruck verliehen.

Der Liechtenstein-Preis für Nachwuchsforschende 
an der Universität Liechtenstein wird seit 2010 verlie-
hen. Dieser ist mit einer Gesamtsumme von CHF 10'000 
dotiert und erging im Berichtsjahr im Rahmen des Dies 
Academicus an die folgenden Preisträgerinnen und 
Preisträger: Dr. Rodrigo Alba Krasovsky, Bernhard 
Burtscher und Dr. Wiebke Szymczak.

Universität Liechtenstein
Mit dem Berichtsjahr begann die Wirkung des Finanz-
beschlusses vom 5. September 2019 für die Jahre 2020 
bis 2022 und damit eine neue Leistungsperiode. Das 
Land Liechtenstein entrichtet an die Universität Liech-
tenstein für die konsekutiven Studiengänge (Bachelor-, 

Master-und Doktoratsstufe), die Weiterbildungsstudien-
gänge, zur Basisfinanzierung der Forschung sowie für 
Mieten, Betrieb und Unterhalt für das Jahr 2020 einen 
Staatsbeitrag von CHF 14.3 Mio. und für die Jahre 2021 
und 2022 je CHF 14.8 Mio. Zusätzlich erhält die Univer-
sität jährlich CHF 1 Mio. zur Äufnung des Forschungs-
förderungsfonds sowie CHF  0.5 Mio. zur Erneuerung 
der informationstechnologischen Infrastruktur. 

Mit der neuen Finanzierungsperiode trat auch die 
erneuerte Eignerstrategie in Kraft. Darin werden Ak-
zente gesetzt betreffend die Fortführung der Fokus-
sierungs- und Qualitätsstrategie, die Erbringung eines 
Beitrags zur digitalen Agenda und die Aufnahme des 
Wirtschaftsrechts als zusätzliche Fachrichtung. Ein 
weiterer Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Go-
vernance, der Rechnungslegung, dem Aufbau und der 
Strukturierung von Eigenkapital und dem Ausbau des 
internen Kontrollsystems und Risk-Managements.

OST – Ostschweizer Fachhochschule
Nachdem der Landtag im Jahr 2019 dem Beitritt zur 
Vereinbarung über die «OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule» vom 15. Februar 2019 und der Aufhebung der 
«Vereinbarung über die Hochschule für Technik Buchs» 
vom 20.  Juni 1968 zugestimmt hat, trat die Vereinba-
rung über die «OST – Ostschweizer Fachhochschule» 
am 1. Januar 2020 in Kraft. Unter dieser Vereinbarung 
sind die drei ehemaligen Fachhochschulen NTB Buchs, 
FHS St. Gallen und HSR Rapperswil zu einer Fachhoch-
schule zusammengeführt. Ihre operativen Geschäfte 
startete die neue Fachhochschule am 1.  September 
2020. Liechtenstein ist einer von sieben Trägern der 
neuen Fachhochschule und ist in deren strategischen 
Organen, der Trägerkonferenz und dem Hochschulrat, 
vertreten. 

Internationale Akademie für Philosophie (IAP)
Die Internationale Akademie für Philosophie im Fürsten-
tum Liechtenstein (IAP) wurde 1986 als staatlich aner-
kannte liechtensteinische Hochschule gegründet. Nach 
einer Sistierung des Lehrbetriebes von 2007 bis 2012 
erteilte die Regierung 2013 der IAP eine provisorische 
Bewilligung zur Wiederaufnahme des Doktoratsstu-
diengangs. Damit verbunden wurde die Verpflichtung zu 
einer Evaluation nach drei Jahren. Diese wurde im Jahr 
2017 durch die Akkreditierungsagentur AQ-Austria vor-
genommen, kombiniert mit der alle sechs Jahre gesetz-
lich erforderlichen institutionellen Evaluation. Aus der 
Evaluation leitete die Regierung Auflagen ab, deren Um-
setzung im Berichtsjahr wiederum durch die AQ-Austria 
überprüft wurde, mit dem Ziel, einen abschliessenden 
Entscheid im Jahr 2020 zu ermöglichen. Gestützt auf 
den Evaluationsbericht wurde mit Beschluss vom 28. Ja-
nuar 2020 entschieden, dem Doktoratsstudiengang der 
IAP keine definitive Bewilligung zu erteilen. Basierend 
auf der Feststellung, dass die Voraussetzungen zur Füh-
rung einer Hochschule gemäss Hochschulgesetz nicht 
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mehr erfüllt sind, wurde der IAP die Bewilligung zur 
Führung einer Hochschule entzogen. Die IAP ist befugt, 
Studierende, die am 31. Dezember 2019 an der IAP im-
matrikuliert waren, im Rahmen der Regelstudiendauer 
bis spätestens am 31. Dezember 2022 zum Doktorat zu 
führen. Nach diesem Zeitpunkt erlischt das Recht zur 
Verleihung von Titeln und Graden. Weiterhin möglich 
ist jedoch die Durchführung von Forschungstätigkeiten 
im Sinne einer hochschulähnlichen Institution gemäss 
Hochschulgesetz.

Private Universität im Fürstentum Liechtenstein 
(UFL)
Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein 
UFL ist eine von der Regierung gemäss Hochschulge-
setz bewilligte private Hochschule. Sie bietet Dokto-
ratsstudiengänge in medizinischen Wissenschaften und 
in Rechtswissenschaften an. Die Durchführung öffent-
licher Kolloquien und Vortragsreihen wurde im Be-
richtsjahr wiederum mit CHF 40'000 unterstützt.

Liechtenstein-Institut
Das Liechtenstein-Institut wird als Forschungsinstitut, 
gemäss den entsprechenden Bestimmungen im Hoch-
schulgesetz, als eine hochschulähnliche Einrichtung 
geführt. Gemäss Finanzbeschluss vom 22.  Oktober 
2019 erhält das Liechtenstein-Institut für die Jahre 2020 
bis 2023 einen Staatsbeitrag von CHF  1.25 Mio. (vor-
mals CHF 1 Mio.) jährlich. Zusätzlich erhält es jährlich 
CHF 80'000 für die Erstellung des Bildungsberichts so-
wie CHF 98'000 für die Angewandte Wirtschaftsanalyse 
im Auftrag des Landes.

Internationale Bodensee-Hochschule IBH
Die IBH ist ein Verbund von Hochschulen (Universi-
täten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschu-
len) aus dem Gebiet der Internationalen Bodenseekon-
ferenz (IBK). Der aktuelle Leistungsauftrag sowie die 
Finanzierung sind in der 5. Leistungsvereinbarung mit 
der IBK-Kommission Bildung, Wissenschaft und For-
schung 2018 bis 2022 festgelegt. Im Rahmen des In-
terreg-Programms «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» 
fördert die IBH gemeinsame Forschung und den stu-
dentischen Austausch zwischen den Mitgliedsinstitu-
tionen. Die Universität Liechtenstein ist Mitglied der 
IBH. Bis zum Entzug der Bewilligung als Hochschule ge-
hörte auch die Internationale Akademie für Philosophie 
(IAP) zu den Mitgliedern. Mit dem Ausscheiden der IAP 
und der Fusion der drei St. Galler Fachhochschulen zur 
«OST – Ostschweizer Fachhochschule» reduzierte sich 
die Mitgliederzahl von 30 auf 27.

Lindauer Nobelpreisträgertagung
Liechtenstein beteiligt sich seit 2008 durch eine Zustif-
tung des Landes und führender privater Unternehmen an 
den Lindauer Nobelpreisträgertagungen. Dadurch wird 
die Teilnahme talentierter Nachwuchsforscherinnen 

und -forscher aus Liechtenstein an den Veranstaltungen 
ermöglicht. 29 junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit liechtensteinischen Wurzeln haben seither 
teilgenommen. Zwischenzeitlich wurde ein «Liechten-
stein Lindau Alumni-Netzwerk» initiiert. Die Regierung 
hat die Universität Liechtenstein mit dem Aufbau und 
der weiteren Pflege betraut. Für die interdisziplinäre 
Nobelpreisträgertagung 2020 konnten ein Chemiker, 
für die Nobelpreisträgertagung 2020 in Wirtschaft zwei 
Wirtschaftswissenschaftlerinnen und zwei Wirtschafts-
wissenschaftler zur Teilnahme empfohlen werden. Auf-
grund der Covid-19-Pandemie wurden im Berichtsjahr 
anstatt der herkömmlichen Tagungen online Veranstal-
tungen durchgeführt. Die interdisziplinäre 70. Nobel-
preisträgertagung wurde auf 2021, die 7. wirtschafts-
wissenschaftliche Tagung auf 2022 verschoben.

Dienste

Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit betreute im Schuljahr 2019 / 2020 
die drei Oberschulen, fünf Realschulen, das Gymna-
sium und das Freiwillige 10. Schuljahr. Insgesamt wur-
den 246 Einzelberatungen bei den Schülerinnen und 
Schülern durchgeführt. Themen waren: Familie (126), 
Konflikte (120), soziales Verhalten (110), Freundschaft 
(90), Klassenklima (85), Lernorganisation (78), Druck 
(57), Freizeit (40), psychische Auffälligkeiten (40), Ge-
sundheit (32), Gewalt (31), Cannabis (27), Stress (27), 
Mobbing (26, davon Cybermobbing 6), Unorganisiert 
sein (20), Berufswahl (17), Schulabsentismus (15), Sui-
zidalität (11), Sexualität (10), soziale Medien (10), Ben-
zodiazepine (9), Gamen (9), Ritzen (9), Tabak (9) sowie 
weitere Themen in tiefer Anzahl. Das Thema «Familie» 
blieb das höchstverzeichnete Thema. Zusätzlich fanden 
67 Gruppenberatungen statt.

Lehrpersonen wurden 49 beraten, Eltern 21. Mit 
Beginn des zweiten Semesters erschwerte die Covid-
19-Pandemie die Arbeit, die Fallarbeit wurde komple-
xer und aufwändiger. Durch personelle Wechsel mit 
tieferen Präsenzzeiten sowie durch den Fernunterricht 
reduzierte sich die Anzahl der beratenen Personen und 
Gruppen. Während des Fernunterrichtes wurden insbe-
sondere Schüler und Schülerinnen betreut, welche sich 
durch weggefallene Strukturen nicht mehr ausreichend 
zurechtfanden. Teils erfolgte dies in Zusammenarbeit 
mit der Timeout Schule.

Die Schulsozialarbeit machte wiederum Angebote 
in den Bereichen Prävention, Früherkennung, Interven-
tion und Beratung. Mit Projektarbeit und Klassenunter-
richt wurden Themen angeboten wie Digitale Medien 
(teils in Kombination mit angek(l)ickt.li), Essstörungen, 
Klassenregeln, (Cyber-)Mobbing, Schulabsentismus, 
Straftaten, Tabak. Zudem arbeitet die Schulsozialarbeit 
mit anderen Institutionen zusammen, beispielsweise 
mit der Timeout Schule im Falle von zeitweisen Aus-
schlüssen aus dem Unterricht. Vorbereitet wurde die 
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Ausweitung der Schulsozialarbeit auf die Gemeinde-
schulen; an den Gemeindeschulen Vaduz und Triesen 
wurde sie bereits umgesetzt.

Die Schulsozialarbeit agiert seit Jahren nahe bei 
den Jugendlichen und beobachtet die Situation sowie 
Entwicklung rund um das Thema «Suchtmittel» fortlau-
fend. Die Situation wird mit Schnittstellenpartnern wie  
beispielsweise der Suchtprävention besprochen. Im Feb- 
ruar fand eine briefliche Information an alle Schulleite-
rinnen und Schulleiter zum Thema «Suchtmittelproble-
matik an den Schulen» statt. In diesem Schreiben wurde 
betont, dass die Schulen die Suchtmittelproblematik zu 
jedem Zeitpunkt ernstnehmen und sich ihres Auftrags 
bewusst sind. Es wurde darauf verwiesen, dass es sich 
dabei auch um eine gesamtgesellschaftliche Problema-
tik handelt. Eine differenzierte Betrachtung der Proble-
matik sei wichtig. Die Eltern hatten aber die Möglich-
keit, sich jederzeit für genauere Informationen an die 
Schulsozialarbeit zu wenden. Ebenfalls im Februar fand 
in der Aula des Schulhauses Giessen in Vaduz eine aus-
serordentliche Konferenz der Schulleitungen zur Sucht-
mittelproblematik statt. Ziel war es, die Lage gemein-
sam einzuschätzen, Erfahrungen auszutauschen und 
weitere Massnahmen zu treffen. Mit Beginn des neuen 
Schuljahres 2020 / 2021 wurden an den Gemeindeschu-
len Vaduz und Triesen zwei weitere Schulsozialarbeits-
stellen geschaffen. Im Verlauf der nächsten Jahre soll 
die Schulsozialarbeit auf alle Schulen des Landes aus-
geweitet werden. 

Besondere Schulbereiche
Zu den besonderen Schulbereichen, welche der Päda-
gogischen Arbeitsstelle angegliedert sind, zählen die 
besonderen schulischen Massnahmen (BSM), die päda-
gogisch-therapeutischen Massnahmen (PTM), die Son-
derschulung in der Regelschule, die Sonderschulung in 
Sonderschulen sowie die Begabungs- und Begabtenför-
derung.

Die Rechenschaftslegung für Sonderschulungen in 
der Sonderpädagogischen Tagesschule und jene der 
pädagogisch-therapeutischen Massnahmen für Kinder 
und Jugendliche vor und während der obligatorischen 
Schulzeit (Ambulatorium für den Regelschulbereich) 
erfolgt auf der Basis von Leistungsvereinbarungen zwi-
schen der Regierung und der Stiftung für heilpädago-
gische Hilfe in Liechtenstein (siehe separater Jahresbe-
richt der hpz-Sonderschule).

Das Jahr 2020 war geprägt von Konzeptarbeiten, 
ausgelöst durch den Anpassungs- und Neugestal-
tungsbedarf, der von der am 1. August 2019 in Kraft 
getretenen Verordnung über die Schulischen Förder-
massnahmen (SchulFMV) ausging. Wegweisend wird 
das sich in der Vernehmlassung befindende «Förder-
konzept der öffentlichen Kindergärten und Pflicht-
schulen» sein. Das Förderkonzept trägt zur Entwick-
lung einer inklusiven Haltung aller dem Schulsystem 
verpflichteten Akteurinnen und Akteure bei. Es bietet 

einen Überblick über das gesamte Förderangebot und 
stellt gleichzeitig eine Handreichung zur Umsetzung 
der oben erwähnten SchulFMV dar. Die dazu gehö-
rige Dokumentenmappe «Förderkonzept» ergänzt die 
vorliegenden Grundlagen mit bereits verabschiedeten 
Konzepten, etwa zum Ergänzungsunterricht, Deutsch 
als Zweitsprache, Zusatzunterricht DaZ, Schulsozial-
arbeit, Timeout Schule sowie einem Stufenmodell bei 
herausforderndem Verhalten. 

Die per Schuljahr 2020 / 2021 lancierte Pauschalkon-
tingentierung, welche nun auch die Ressourcen für Ler-
nende mit besonderem Förderbedarf umfasst, gewährt 
den Gemeinde- und Oberschulen mehr Freiraum und 
Flexibilität beim Ressourceneinsatz. Insgesamt bedeu-
tet dieser Schritt auf dem Weg zur Schule für alle auch 
einen weiteren Abbau von Stigmatisierung von Kindern 
und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. Im 
Sinne der Inklusion wird auf die Bezeichnung SiR (Son-
derschulung in der Regelschule) verzichtet. Lernende 
mit besonderem Bildungsbedarf erhalten auch weiter-
hin dieselbe individuelle Förderung wie bis anhin – so-
wohl in der Art als auch im Umfang. Somit wurde der 
vormalige SiR-Status ersetzt, indem sonderpädago-
gischen Bedarfen – in Übereinstimmung mit dem Lehr-
plan – auf den Förderstufen 2 und 3 adäquat Rechnung 
getragen wird. Die förderdiagnostische Erfassung und 
schulinterne Ressourcenzuteilung erfolgt gemäss För-
derkonzept, also bedarfsorientiert und variabel. Die 
Zuschreibung eines SiR-Status im Einzelfall wurde also 
aufgehoben, weshalb SiR in der nachfolgenden Statistik 
auch nicht mehr aufscheint.

Coronabedingt konnten im Kalenderjahr 2020 nur 
wenige Weiterbildungskurse durchgeführt werden, im 
BSM-Bereich (Besondere schulische Massnahmen) so-
gar nur ein Kurs zu Lernschwierigkeiten und herausfor-
derndem Verhalten. Auch Lehrpersonen für EGU (Er-
gänzungsunterricht), DaZ (Deutsch als Zusatzsprache 
und BF (Begabtenförderung) trafen sich nur zwei Mal 
zum BSM-Austausch respektive zur BSM-Weiterbil-
dung. Aufgrund der erschwerten Organisation wurde 
mit Unterstützung auf alternative Austausch- und Infor-
mationsformen gesetzt.

Sonderschulungen von Kindern und Jugendlichen 
2020 im Vergleich zu 2019

Bereich / Ort 2020 2019

Sonderschulungen in der Regelschule (SiR) 1) 61

Sonderschulungen in einer Sonderschule (SiS)  
Sonderpädagogische Tagesschule Schaan (HPZ) 69 66
Schweiz 10 9
Österreich 5 2
Total 84 138

1) SiR werden nicht mehr erfasst (vgl. oben)
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Schulpsychologischer Dienst (SPD)
Beim Schulpsychologischen Dienst gingen im Berichts-
jahr insgesamt 218 Neuanmeldungen ein. Sie verteilen 
sich auf folgende Schularten:

Kindergarten 42 10. Schuljahr 5
Primarschulen 83 Heilpädagogisches Zentrum 33
Oberschulen 13 Privatschule formatio 1
Realschulen 7 Waldorfschule 5
Gymnasium 4 Berufslehre 5
Timeout Schule 1 Kleinkinder, Spielgruppen  6
  Internat und Privatschulen im Ausland 13

Die Gründe zur Anmeldung bei den meisten Kindern und 
Jugendlichen waren Lern- und Verhaltensprobleme. An-
dere Anmeldegründe waren Fragen zur Schullaufbahn: 
Ist eine Sonderschulung angezeigt? Soll das Kind eine 
Schulstufe überspringen? Soll es vorzeitig eingeschult 
werden? Ist es schulfähig? Soll es vorzeitig in den Kin-
dergarten eintreten? In der Zeit des coronabedingten 
schulischen Fernunterrichts wurden Gespräche ver-
mehrt über Telefon oder Videokonferenz geführt.

Zusätzlich zu den erwähnten Abklärungen und Be-
ratungen nahmen die Schulpsychologen im Berichts-
jahr folgende Aufgaben wahr: Praxisberatung von 
Lehrpersonen (Berufseinführung) und Lehrerteams 
in schwierigen schulischen Situationen, Vorträge zur 
Schulfähigkeit sowie Auskünfte an Medien zu Fragen 
der Kinder- und Jugendpsychologie. Ein Projekt zur 
Förderung der sozialen und sprachlichen Kompetenz in 
einer Einführungsklasse wurde fortgesetzt. Die Schul-
psychologen nahmen am fachlichen Austausch mit Lei-
terinnen und Leitern der Schulpsychologischen Dienste 
der Schweiz und an Weiterbildungen (u.a. über Projek-
tabläufe) teil, waren Mitglied in der Fachgruppe Extre-
mismus, in der Arbeitsgruppe «Psychische Gesundheit» 
und zum Thema «Herausforderndes Verhalten in der 
Schule», und wirkten bei der Erarbeitung von Konzep-
ten im Zusammenhang mit der Verordnung schulischer 
Fördermassnahmen mit. 

Im Berichtsjahr wurde eine neue 60 %-Stelle ge-
schaffen und mit Frau Christine Wolfinger besetzt. 

Timeout Schule (TOS)
Jugendliche der Sekundarstufe I, die in der Regel nicht 
mehr tragbar sind, werden auf Antrag der Schule aus 
der Stammklasse herausgenommen und besuchen für 
eine bestimmte Zeit, in der Regel für 3 Monate, die 
Timeout Schule (TOS) in Gamprin. Der Besuch der 
Timeout Schule ist als schulische Variante zu sehen, 
welche Kindern und Jugendlichen die Chance eröffnen 
soll, durch erweiterte Betreuungs- und Beratungsstruk-
turen aufgefangen, geführt und stabilisiert zu werden. 
Es handelt sich dabei um eine Interventionsmöglichkeit 
bei Problemsituationen, welche sozial- bzw. sonderpä-
dagogische Massnahmen umfasst, die letztendlich eine 

Wiedereingliederung eines Kindes oder eines Jugend-
lichen in die Stammklasse ermöglichen soll. 

Im Berichtsjahr konnten insgesamt 16 Jugendliche 
regulär betreut werden (Vorjahr: 17). Davon waren 5 
Mädchen und 11 Jungen. Auch in diesem Jahr kamen die 
Jugendlichen aus allen drei Schularten. 8 Jugendliche 
kamen aus der Oberschule, 5 aus der Realschule und 3 
vom Gymnasium. Im letzten Schuljahr wurden 69 % der 
Schülerinnen und Schüler therapeutisch begleitet. 

Die temporäre Schulschliessung im März stellte die 
Schülerinnen und Schüler der TOS sowie deren Eltern 
vor grosse Herausforderungen und es entwickelten sich 
schnell schwierige Situationen. Da die berechtigte An-
nahme bestand, dass es auch anderen Schülerinnen und 
Schüler in der Sekundarstufe I ähnlich ergeht, bot das 
Team der TOS den Schulen ein Entlastungsangebot an. 
Bei diesem Angebot wurden die gemeldeten Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarstufe I während des 
Lockdowns in ihren Schulaufgaben unterstützt und es 
wurde ihnen dadurch wieder die notwendige Tages-
struktur gegeben. Zusätzlich bekamen sie Tipps und 
Möglichkeiten aufgezeigt für eine Verbesserung und 
Entlastung der Familiensituation. Im Rahmen dieses 
Entlastungsangebots wurden zusätzlich 16 Schüle-
rinnen und Schüler betreut.

Zentrum für Schulmedien
Zum Zentrum für Schulmedien gehören die Didaktische 
Medienstelle und der Amtliche Lehrmittelverlag. Die Bi-
bliothek der Didaktischen Medienstelle wurde auch in 
Zeiten der Covid-19-Pandemie von den Lehrpersonen 
rege genutzt. Während des letzten Schuljahres sind von 
den etwa 20'000 Medien rund 5'000 Medien physisch 
ausgeliehen worden. Dazu können die Lehrpersonen 
zusätzlich über das Schulintranet auf mehr als 5'000 
Medien online zugreifen. Gesamthaft wurden im letzten 
Schuljahr rund 6'000 Medien online abgerufen. 

Ebenfalls zu den Aufgaben des Zentrums für Schul-
medien gehören die Begleitung von diversen Projekten 
sowie die Beratung und die Weiterbildung der Lehrper-
sonen im Umgang mit digitalen Medien. Aktuell steht 
auch die Umsetzungsphase des ICT-Projekts an und 
damit verbunden der Rollout der persönlichen Geräte 
für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler. Im  
Berichtsjahr waren die fachkundige Beratung und die 
Projektbegleitung eine zentrale Aufgabe. Der Lehrmit-
telverlag ist für den termingerechten Ankauf und das 
Bereitstellen der Lehrmittel für alle Schulstufen zustän-
dig.

Im September wurde das Themenheft «Steinzeit 
und Bronzezeit» vorgestellt, welches zugleich den Ab-
schluss der Lehrmittelreihe «Histor.li» bedeutet.

Beim Zentrum für Schulmedien liegt ausserdem die 
Hauptverantwortung für das Weiterbildungsprogramm 
für die Lehrpersonen. Im Berichtsjahr wurden im Jah-
resprogramm über 110 Kurse aus den verschiedensten 
Fachbereichen publiziert. Im Schuljahr 2019 / 2020 
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konnten 65 % der angebotenen Kurse durchgeführt 
werden. Leider mussten einige Kurse aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie abgesagt werden. Diese sollen jedoch 
im neuen Weiterbildungsprogramm wieder aufgenom-
men werden.

Zum Thema Medienprävention konnte die Live-Per-
formance «angek(l)ickt» im Berichtsjahr leider nur vier 
Mal aufgeführt werden. Auch dies ist der Covid-19-Si-
tuation geschuldet; einige Termine mussten leider auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

Verein Liechtenstein Languages (LieLa)
Der Verein Liechtenstein Languages (LieLa), ehemals 
Verein Neues Lernen, hat eine Leistungsvereinbarung 
mit der Regierung. Auftrag von LieLa ist eine effek-
tive Sprachvermittlung, die interaktiv, ermutigend und 
lustvoll ist. Als kleine Organisation setzt LieLa auf ein 
Kaskadenmodell. LieLa produziert die Lehrmittel und 
trainiert Lehrpersonen und Kursleitende. Bei gros-
sen Projekten bildet es Trainerinnen und Trainer aus, 
die ihrerseits Kursleitende ausbilden und begleiten. 
Die Lehrmittel sind lehrgangsmässig strukturiert und 
beinhalten für jede Aktivität klare Gebrauchsanwei-
sungen. Zudem sind sie so vielfältig, dass sie von der 

Lehrperson individuell an die Bedürfnisse der Gruppe 
angepasst werden können. Es hat sich herausgestellt, 
dass sich die Methode auch für Menschen mit nega-
tiver Schulerfahrung und einer traditionellen Vorstel-
lung von Unterricht eignet. Die für sie ungewöhnlichen 
vielen kooperativen Lernaktivitäten machen Spass, 
wirken befreiend und fördern die Integration in einer 
neuen Lebenswelt. 

Für Liechtenstein hat LieLa somit einen doppelten 
Nutzen. Landesintern unterstützt LieLa das Schulwesen 
im Bereich Fremdsprachen und Integration von fremd-
sprachigen Kindern. Nach aussen kann sich Liechten-
stein mit LieLa als einem bedeutsamen Beitrag zur er-
folgreichen Bewältigung von Migration profilieren.

Die Covid-19-Pandemie hat die Kurse und Präsenta-
tionen im vergangenen Jahr stark eingeschränkt. Einzig 
im Schulbereich konnten die Workshops für Lehrper-
sonen im üblichen Rahmen durchgeführt werden. Die 
Arbeit konzentrierte sich deshalb auf Verbesserungen 
und die Entwicklung von neuen Kursen mit dem zuge-
hörigen Kursmaterial. 

Die Finanzierung des Vereins erfolgt über Beiträge 
des Landes, des Fürstenhauses, gemeinnütziger Stif-
tungen sowie über Aufträge.

Produkt Beschreibung Sprachen Auftraggeber / Kunden

Wir spielen Deutsch  Erleichtert den Kindern den Eintritt in den Kindergarten und D Schulen FL 
- QUAKI bereitet die Eltern auf das ihnen fremde Schulsystem vor.  Quartierschulen SG 
   The Connection Wien, Vorarlberg

English for Kids Das umfangreiche Lehr- und Lernmaterial für die ersten  E Schulen FL 
 sechs Schulstufen ermöglicht einen spielerischen und   Schulen SG 
 kommunikativen Einstieg in die neue Sprache.  SCIO Schulen CZ

Survival Kit Das auf praktische Alltagssituationen ausgerichtete Unterrichts- E Oberschulen FL 
 material zielt darauf, dass die leistungsschwächeren   SCIO Schulen CZ 
 Schülerinnen / Schüler sich zutrauen, bei Bedarf Englisch zu sprechen. 

Live the Language Schulklassen tauchen halbtageweise in spannende  E, F Primarschulen und 
 Themen aus aller Welt in Englisch oder Französisch ein.  Sekundarschulen FL

BASIS, PLUS In den zwei Intensivkursen lernen Migrantinnen / Migranten  D Flüchtlingshilfe FL 
ALPHA und Geflüchtete sich in Alltagssituationen zu verständigen. Das   Quartierschulen SG 
 Zusatzmodul ALPHA ist für Personen, die unsere Schrift nicht   The Connection Wien 
 beherrschen oder überhaupt lesen lernen wollen.  Rotes Kreuz, Bern 
   Arnsberg NRW, Berufsschulen

WORKS In Intensivkursen (ganztägig möglich) lernen Arbeits- D LLS, Herne, The Connection, Wien 
 migrantinnen / -migranten, in Arbeitssituationen in Industrie  CZ Partner offen (Wifi?) 
 (Produktion, Logistik), Gastgewerbe, Baugewerbe,  E RET Türkei, AAA, LLS Herne 
 Pflegeberufe zu kommunizieren.  TU RET Türkei
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Schülertransport
Die LIEmobil erbringt den Schülerzubringerdienst im 
Sinne von Art. 124 des Schulgesetzes. Der Schülerzu-
bringerdienst stellt eine Zusatzleistung zum Grund-
angebot der LIEmobil dar. Im Einvernehmen mit dem 
Schulamt organisiert die LIEmobil alljährlich für Schu-
len, deren Träger der Staat ist, die Schülerzubringer-
dienste. Für die der Schulpflicht unterstehenden Schü-
lerinnen und Schüler trägt der Staat die Kosten des 
Zubringerdienstes. Zur Nutzung des Angebots des 
Schülerzubringerdienstes der LIEmobil erhalten die 
Schülerinnen und Schüler ein auf die Schultage be-
schränktes Abonnement. Das Land Liechtenstein vergü-
tet dieses mit CHF 200. Die Schülerinnen und Schüler 
können für einen Aufpreis von CHF 80 ein in der Gül-
tigkeit unbeschränktes Jahresabonnement der LIEmobil 
erwerben. Der Gesamtaufwand für ermässigte Schüle-
rabonnemente betrug im Berichtsjahr CHF 425'007.

Während der Covid-19-Pandemie hat die LIEmobil 
mit dem Schulamt einen Schulbusfahrplan entwickelt, 
welcher aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Fahrzeuge 
zu einer tieferen Besetzung der Busse führen konnte. 
Dieser Plan wurde im Mai umgesetzt und galt bis Ende 
Berichtsjahr. 

Schulbauten
Im Jahr 2018 genehmigte der Landtag die Schulbauten-
strategie und in der Folge den Verpflichtungskredit für 
den Neubau eines Schulzentrums Unterland II in Rug-
gell. Mit dem Finanzbeschluss über CHF 56.1 Mio. durch 
den Landtag soll in erster Linie Schulraum geschaffen 
werden, welcher den Schülerinnen und Schülern der 
Ober- und Realschule aus den Gemeinden Ruggell, 
Gamprin und Schellenberg Platz bietet. Im Weiteren ist 
die Schulanlage so zu konzipieren und zu realisieren, 
dass darin Platz für die Berufsmaturitätsschule (BMS) 
entsteht. Damit kann der Vollzeitlehrgang und der Teil-
zeitlehrgang der BMS an einem Standort vereinigt und 
eine sach- und erwachsenengerechte Infrastruktur ge-
schaffen werden. Durch die Nutzung der verschiedenen 
Räumlichkeiten durch die beiden Schulen werden Sy-
nergieeffekte erwartet. So konnte im Berichtsjahr mit 
der Wettbewerbsvorbereitung gestartet werden.

Mit dem Finanzbeschluss über CHF 44 Mio. durch 
den Landtag soll ein Ersatzbau des ehemaligen Inter-
natstrakts (Trakt G) beim Schulzentrum Mühleholz I 
(SZM I) und einer Erweiterung des SZM II umgesetzt 
werden zur Deckung des Raumbedarfs am SZM I und 
am SZM II, welcher durch die Aufnahme der Schüle-
rinnen und Schüler der Realschule Schaan (St. Elisa-
beth) inkl. der Sportklassen der Sekundarstufe I ent-
steht. Das Bauvorhaben am Standort Mühleholz wird 
den nötigen Raum bieten, der sich im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Schulbautenstrategie ergibt. 
Durch ein etappenweises Vorgehen bei der Umsetzung 
des Bauvorhabens am Standort Mühleholz ist der Bau 
eines Schulraumprovisoriums nicht mehr notwendig. 

Zur Umsetzung dieses Bauprojekts wurde im Be-
richtsjahr ein internationaler Architekturwettbewerb 
ausgeschrieben. Das Siegerprojekt «Formensprache» 
überzeugte durch seine drei präzise platzierten Erwei-
terungsbauten am Schulstandort Mühleholz.

Das Schulamt ist zusammen mit den betroffenen 
Schulleitungen an der Ausarbeitung der Betriebs- und 
Raumkonzepte bei diesen Projekten beteiligt und bringt 
hier vor allem die Nutzerseitigen Erwartungen und pä-
dagogischen Kriterien ein.

Hallenbad Schulzentrum Unterland 
Im Berichtsjahr besuchten 56'958 das Hallenbad Schul-
zentrum Unterland. Das sind 30'733 Besucher weniger 
wie im vergangenen Jahr. Diese Eintritte verteilten sich 
auf 26'655 Erwachsene, 23'183 Kinder und 7'120 Kin-
der unter 6 Jahren. In den Kindereintritten enthalten 
sind 10'687 Eintritte im Rahmen des Schulschwimm-
unterrichts. Die Eintritte von Vereinssportlerinnen 
und-sportler des In- und Auslands machten vom Ge-
samtergebnis 5'917 aus. Das Total der Eintritte gene-
rierte Einnahmen von Brutto CHF 155'972; davon CHF 
128'847 aus Erwachseneneintritten und CHF 27'125 
aus ermässigten Eintritten; davon CHF 5'490 von Schu-
len und CHF 2'012 von Vereinen. Der stärkste Monat im 
Jahr war der Januar mit 9'693 Besuchern, gefolgt vom 
Februar mit 8'673 Besuchern. Dann war das Hallenbad 
Schulzentrum Unterland von Massnahmen infolge der 
Covid-19-Pandemie betroffen: Der Betrieb war 15 Wo-
chen unterbrochen vom 13.März bis 15. Juni und vom 
20.  Dezember bis ins neue Jahr. Die Spitzensportler 
konnten schon früher trainieren, auch die Vereine star-
teten etwas früher. Auch in der Weihnachtszeit konnten 
die Spitzensportler ihr Training weiterführen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Selbstkontrollen 
von Abklatsch- und Wasserproben gaben zu keinerlei 
Beanstandungen Anlass.

Jugendhaus Malbun 
Mit herrlichem Wetter und gut präparierten Pisten 
begann die Wintersaison vielversprechend. Am Frei-
tag, 13.  März, wurde entschieden, dass aufgrund der 
Covid-19-Pandemie alle Schullager bis auf weiteres ge-
strichen werden. Somit fielen die restlichen Winterla-
ger und sämtliche Frühlingslager aus. Die Sommer- und 
Herbstlagerwochen waren wieder gut ausgelastet. Tra-
ditionsgemäss hätten die Jungmusikanten aus Mauren 
zum Jahreswechsel das Haus belegt. Doch dieses Jahr 
wurde es wegen der wieder stärker ansteigenden Infek-
tionszahlen der Covid-19-Pandemie abgesagt. 

Das Jugendhaus Malbun wurde von 21 verschie-
denen Gruppen aus dem In- und Ausland besucht (13 
Gruppen aus liechtensteinischen Schulen, 6 Gruppen 
aus Liechtenstein und 2 Gruppen aus dem Ausland). Für 
diese rund 693 Gäste wurden 6'584 Mahlzeiten zuberei-
tet. Hinzu kamen noch 3'034 Übernachtungen mit Früh-
stück. Die gute Betreuung durch die Lagerleitungen hat 
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einiges zum guten Gelingen der Lagerwochen beigetra-
gen. 

Abgesehen vom jährlichen Gebäudeunterhalt 
und der Pflege der Aussenanlage drängten sich keine 
zwingend notwendigen Renovationsarbeiten während 
des Berichtsjahres auf. Als Folge der ausgefallenen 

Lagerwochen bewegten sich Aufwendungen sowie die 
Einnahmen unterhalb des budgetierten Rahmens. 

Die schriftlichen und mündlichen Rückmeldungen 
der Gäste und Lagerverantwortlichen belegen, dass das 
Jugendhaus Malbun auch in diesem Jahr seine Gäste 
bes tens betreut hat.

Stipendienstelle

Anträge im Jahr 2020

neue Anträge Anzahl Personen

626 534

 
Entscheide im Jahr 2020

Anträge Ablehnungen zugesagte Stipendien zugesagte Darlehen  
  in CHF  in CHF

605 168 3'012'844 2'479'495

 
Ausgaben und Darlehensrückzahlungen für das Jahr 2020

 Anzahl Veränderung in  in CHF Veränderung in  
   % zum Vorjahr   % zum Vorjahr

Stipendien 458 –9.17 % 2'964'188 –1.66
Darlehen 290 –4.14 % 1'759'661 +6.32
In Rechnung gestellte Rückzahlungsraten für Studiendarlehen 686 –3.50 % 2'197'275 –2.38

 
Stipendien und Darlehen setzten sich im Jahr 2020 wie folgt zusammen:

  Stipendien in CHF Darlehen in CHF

Hochschulen Doktorat 5'001 0
 Bachelor, Master 2'562'563 1'530'695
Höhere Fachschulen  119'010 78'173
Berufsbildung Sek II Fachschulen 87'412 48'387
 Berufslehren 78'092 39'871
Allgemeinbildung Sek II Gymnasium, BMS, DMS 17'344 7'230
Weiterbildung  94'766 55'305

Total  2'964'188 1'759'661

Gemäss Art. 30 des Stipendiengesetzes kann gegen Entscheidungen und Verfügungen der Stipendienstelle Be-
schwerde bei der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden. Im Berichtsjahr wurde 
insgesamt eine Beschwerde eingereicht. Diese wurde von den Beschwerdeführenden zurückgezogen.

Nebst der Bearbeitung und Verwaltung der Stipendienanträge beschäftigt sich die Stipendienstelle nach wie vor 
mit Verbesserungen des seit 2014 eingeführten elektronischen Antragssystems und der Schnittstellen-Problematik 
zwischen Landeskasse und der Fachapplikation der Stipendienstelle. Das EDV-Projekt, mit dem Ziel, eine neue 
Fachapplikation zu entwickeln, ist gestartet.
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Eurydice
Liechtenstein beteiligt sich seit 1994 am europäischen 
Bildungsinformationsnetzwerk Eurydice. Die Teilnahme 
am Eurydice-Arbeitsprogramm wird von der Europä-
ischen Kommission über Zuschüsse im Rahmen der EU-
Bildungsprogramme (Erasmus+) finanziell unterstützt. 
Wesentliche Aufgaben des Netzwerks sind die Erstel-
lung und Aktualisierung von umfassenden Beschrei-
bungen der Bildungssysteme, die regelmässige Aktua-
lisierung von Schlüsselzahlenberichten (z.B. Löhne von 
Lehrpersonal und Schulleitungen, Ferienkalender, Un-
terrichtszeiten) sowie die Teilnahme an vergleichenden 
Studien zu aktuellen bildungspolitischen Themen. 

Für die Programmlaufzeit von April 2020 bis März 
2021 wurden der Eurydice Informationsstelle Liech-
tenstein Finanzzuschüsse von gesamthaft EUR 59'018 
zugesprochen. Mit diesen Mitteln wird die Erfüllung 
eines Teilauftrags für die Betreuung der Länderinfor-
mationen auf der Eurypedia-Bildungsinformationsplatt-
form durch das Liechtenstein-Institut finanziert. Im Be-
richtsjahr wurden eine vertiefende Studie zur Equity im 
Bildungsbereich sowie der Bericht über die Umsetzung 
des Bologna-Prozesses in den Mitgliedsstaaten des Eu-
ropäischen Hochschulraumes (EHEA) veröffentlicht. 
Letzterer zeigt auf, in welchen Bereichen seit der Unter-
zeichnung der Bologna-Deklaration im Jahr 1999 über 
die Bildung eines gemeinsamen Hochschulraums bei 
der Mobilität, der Qualitätssicherung und der Anerken-
nung von Qualifikationen Fortschritte erreicht wurden 
und wo es noch Handlungs- und Abstimmungsbedarf 
gibt. 

Diplomanerkennung
Als zuständige Behörde für die berufliche Anerkennung 
des Lehrberufs sowie als Informationsstelle für akade-
mische Anerkennungsfragen (NARIC) beantwortet das 
Schulamt Fragen von Einzelpersonen, Hochschulen, Be-
hörden sowie Unternehmen im In- und Ausland, arbei-
tet Empfehlungen aus und entscheidet über die Lehr-
befugnis von Lehrpersonen an den öffentlichen sowie 
privaten Schulen. Anfragen zu beruflicher Anerkennung 
in anderen Berufsbereichen werden an die zuständi-
gen Stellen weitergeleitet (Amt für Gesundheit, Amt 
für Volkswirtschaft, Finanzmarktaufsicht (FMA) oder 
Rechtsanwaltskammer). 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 20 Anfragen 
im Bereich der beruflichen Anerkennung eines Lehrbe-
rufs sowie 30 Anfragen im Bereich der akademischen 
Anerkennung beantwortet. Acht Anfragen betrafen die 
Anerkennung von in Liechtenstein erworbenen Ab-
schlüssen im Ausland. Im Berichtsjahr waren zudem 
umfassende Abklärungen bezüglich der Anerkennung 
der neuen österreichischen Lehramtsausbildung not-
wendig. 

Kommissionen / Verbände

Übertrittskommission
Bei einer fehlenden Übertrittsempfehlung kann durch 
eine Prüfung der Leistungsstand der Schülerinnen und 
Schüler festgestellt werden. Die Übertrittsprüfungen 
werden von einer Übertrittskommission vorbereitet, 
durchgeführt und ausgewertet. Die Übertrittskom-
mission setzt sich aus mindestens je einer Vertrete-
rin / einem Vertreter der Primar-, der Ober-, der Real-
schule und des Gymnasiums zusammen. Sie wird von 
der Regierung bestellt. Den Vorsitz hat jeweils eine Mit-
arbeiterin / ein Mitarbeiter des Schulamtes. Im Berichts-
jahr traten 34 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 
sowie 13 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
(Oberschule-Realschule: 3 / Realschule-Gymnasium: 10) 
zu den Prüfungen an.

Kommission Sportschule
Im Berichtsjahr hat die Kommission Sportschule drei 
Sitzungen abgehalten. Schwerpunktthemen waren die 
Überprüfung der Aufnahmegesuche und der sport-
lichen Verbleibekriterien. In einer der Sitzungen wur-
den die zukünftigen Meilensteine zur Überarbeitung 
des Konzeptes Sportschule Liechtenstein gesetzt.

Im Rahmen des Aufnahmeprozesses wurden im Be-
richtsjahr 21 Schülerinnen und Schüler an die Sport-
schule Liechtenstein aufgenommen.

Übersicht der aufgenommenen Sportschüler im  
Berichtsjahr
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Sportschule Schaan 8 6 1 – – – 15
Gymnasium Oberstufe – – – 6 – – 6

 
Unterrichtskommission Liechtensteinisches  
Gymnasium (LG)
Die Unterrichtskommission für das Liechtensteinische 
Gymnasium übt im Auftrag der Regierung Beratungs- 
und Kontrollbefugnisse aus. Die Fachexperten besu-
chen regelmässig den Unterricht am LG und wirken 
auch in der schulinternen Weiterbildung der Lehrper-
sonen mit. Überdies liegt auch die Überprüfung der Un-
terrichtsqualität und der Einhaltung des Lehrplans am 
Oberstufengymnasium der Privatschule formatio in der 
Zuständigkeit der Unterrichtskommission. 

Nebst Unterrichtsbesuchen, Treffen mit den Fach-
schaften und Beurteilungen als Teil der Meilenstein-
gespräche im Rahmen des leistungsabhängigen 
Lohnsystems waren einige Kommissionsmitglieder 
auch in diesem Jahr wieder als Experten bei den Ma-
turaprüfungen tätig. An der Jahresversammlung vom 
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12.  September wurden unter anderem Möglichkeiten 
für die Durchführung von Unterrichtsbesuchen und 
Feedbackgesprächen unter den Restriktionen der Co-
vid-19-Pandemie erörtert. So konnten die Kommissions-
mitglieder ihre Aufgabe trotz Einschränkungen in der 
Präsenz vor Ort weiterhin gut wahrnehmen.

Unterrichtskommissionen Berufsmaturitätsschule 
(BMS)
Im Auftrag der Regierung übt die Unterrichtskommis-
sion der BMS Beratungs- und Kontrollbefugnisse an der 
BMS aus. Sie leistet dadurch einen wichtigen Beitrag 
zur Qualitätssicherung und -entwicklung. Neben Unter-
richtsbesuchen umfasst die Tätigkeit der Kommission 
die Zusammenarbeit mit den Fachschaften in Fragen 
gemeinsamer Maturaaufgaben und Beurteilungskrite-
rien. Die Fachexperten der Kommission wirken unter-
stützend bei der Evaluation und Weiterentwicklung des 
Prüfungs- und Ausbildungsniveau der BMS mit. 

Nebst Unterrichtsbesuchen, Treffen mit den Fach-
schaften, Beurteilungen als Teil der Meilensteinge-
spräche im Rahmen des leistungsabhängigen Lohn-
systems waren einige Kommissionsmitglieder auch in 
diesem Jahr wieder als Experten bei den Maturaprü-
fungen tätig. An der Jahresversammlung vom 23. Sep-
tember wurden unter anderem Möglichkeiten für die 
Durchführung von Unterrichtsbesuchen und Feedback-
gesprächen unter den Restriktionen der Covid-19-Pan-
demie erörtert. So konnten die Kommissionsmitglieder 
ihre Aufgabe trotz Einschränkungen in der Präsenz vor 
Ort weiterhin gut wahrnehmen.

Maturakommission 
Die Maturakommission trägt gemeinsam mit dem Rek-
torat die Verantwortung für die Durchführung der Ma-
turaprüfungen am Liechtensteinischen Gymnasium.

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie be-
schloss die Regierung Ende April, dass aufgrund der 
besonderen Situation in diesem Jahr nur schriftliche 
Prüfungen durchgeführt werden. Diese absolvierten die 
107 Schülerinnen und Schüler im Juni im SAL in Schaan 
unter Einhaltung des Schutzkonzepts. 

Die Verteilung auf die Profile sah in diesem Jahr wie 
folgt aus: 48 im Profil «Wirtschaft und Recht» (davon fünf 
Sportschülerinnen bzw. -schüler), 19 im Profil «Neue 
Sprachen», 17 im Profil «Mathematik und Naturwissen-
schaften», 15 im Profil «Kunst, Musik und Pädagogik» 
sowie 14 im Profil «Lingua». 15 Schülerinnen und Schü-
ler aus den beiden Sprachprofilen besuchten den bilin-
gualen Unterricht. Der Frauenanteil betrug gut 55 %.

Unter den Maturanden befanden sich auch Schüle-
rinnen und Schüler, die das Gymnasium im Rahmen der 
Sonderschulung in der Regelschule besuchten. Sie hat-
ten dieselben Prüfungsaufgaben zu lösen wie ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler, erhielten aber im Rahmen 
der Prüfungsdurchführung einen Nachteilsausgleich, der 
ihren körperlichen Beeinträchtigungen Rechnung trug.

Auf eine Maturafeier im gewohnten Rahmen musste 
aufgrund der Covid-19-Pandemie verzichtet werden. 
Dennoch konnte die Übergabe der Maturazeugnisse in 
einem würdigen Rahmen erfolgen, in diesem Jahr er-
freulicherweise an alle Schülerinnen und Schüler.

Berufsmaturakommission
Die Berufsmaturakommission leitet und beaufsichtigt 
zusammen mit dem Rektorat das Verfahren zur Erlan-
gung der Berufsmaturität. Zu ihren wichtigsten Aufga-
ben zählen die Expertentätigkeit bei den mündlichen 
Abschlussprüfungen, das Genehmigen und Festsetzen 
der Prüfungs- und Abschlussnoten, der Entscheid über 
die Erlangung der Berufsmaturität und Entscheide über 
besondere Anträge von Kandidatinnen und Kandidaten. 

An der Prüfungssession im Juni (erstmals wurde kein 
Herbsttermin durchgeführt) traten insgesamt 107 Stu-
dierende an: 62 im Vollzeitlehrgang (davon 13 Schwer-
punkt «Gesundheit», 5 Schwerpunkt «Gestaltung und 
Kunst», 15 Schwerpunkt «Technik», 13 Schwerpunkt 
«Wirtschaft, Typ Dienstleistungen» und 16 Schwer-
punkt «Wirtschaft, Typ Wirtschaft») und 45 im berufs-
begleitenden Lehrgang. Covid-19-Pandemie-bedingt 
wurde nur schriftlich geprüft. 

89 der 107 Maturandinnen und Maturanden er-
hielten ein Berufsmaturazeugnis; 11 Studierende be-
kamen mindestens ein Zertifikat für den Abschluss in 
einzelnen Fächern. Für einen Studierenden ist eine Wie-
derholung der Maturitätsprüfungen nicht mehr mög-
lich. Er hat zweimal nicht bestanden.

Kommission zur Prüfung von provisorisch  
angestellten Lehrpersonen
Infolge der im Frühjahr angespannten Situation wegen 
der herrschenden Covid-19-Pandemie konnten der auf 
15. bis 17. April geplante Kurs in Geschichte von PD Dr. 
Peter Geiger sowie die auf 29.  April 2020 festgelegte 
schriftliche Prüfung in Geschichte nicht stattfinden. 
Kurs und Prüfung in Geschichte werden nach Möglich-
keit im Frühjahr 2021 durchgeführt. Die davon betrof-
fenen Lehrpersonen wurden durch das Schulamt darü-
ber informiert.

Am 18. und 25. August sowie am 1. September fand 
unter der Leitung von Dr. Jürg Dinkelmann der Kurs in 
Schulgesetzgebung statt. Der Kurs widmete sich der 
Einführung in das Schulrecht und beinhaltete eine pra-
xisnahe Vertiefung von schulrechtlichen Fragen. Die 
schriftliche Prüfung, an welcher 24 Lehrpersonen teil-
nahmen, fand am 22. September statt.

Unter der Leitung von Lehrer Norbert Bürzle wurde 
am 5. und 6. Oktober der Kurs in Staatskunde durchge-
führt. Der Kurs führte in die liechtensteinische Staats-
kunde ein und gab einen Einblick in den Aufbau und das 
Wesen des Staates. Die schriftlichen Prüfungen wurden 
am 28.  Oktober und 12.  November durchgeführt. Am 
25. November fand zudem eine mündliche Nachprüfung 
in Staatskunde im Schulamt im Beisein des Kursleiters 
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und zwei Mitgliedern der Lehrerprüfungskommission 
statt.

Aussenkontakte und Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit in diversen Gremien, Kommis-
sionen und Arbeitsgruppen auf nationaler, regionaler 
und europäischer Ebene, mit dem Ziel, die Qualität 
und die Anschlussfähigkeit des liechtensteinischen Bil-
dungswesens zu gewährleisten und relevante Entwick-
lungen mitzugestalten, bildet ein wichtiger Tätigkeits-
bereich des Schulamts.

Auf nationaler Ebene sind insbesondere die folgen- 
den Ebenen der Zusammenarbeit von grosser Wichtig-
keit:
–  Elternvereinigungen
–  Gemeinden bzw. Gemeindeschulräte als Träger der 

Primarschulen und Kindergärten (u.a. Genehmigung 
Stellenplan)

–  Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung (Anschlussfragen und Laufbahnbera-
tung) und dem Amt für Soziale Dienste (Schulschwie-
rigkeiten und familiäre Probleme, Frühförderung und 
Elternarbeit)

–  Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden
–  Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Wirtschafts-, Industrie- und Technikbetriebe

Im Bereich der regionalen Zusammenarbeit ist die Ein-
sitznahme in den Gremien und die Mitarbeit in den 
Fachgruppen der Schweizerischen Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) sowie in der Inter-
kantonalen Lehrmittelkonferenz (ilz) und der Arbeitsge-
meinschaft Schulevaluation (ARGEV), beides Gremien 
der Deutschschweizer Regionalkonferenzen, zu erwäh-
nen. Durch die direkte Beteiligung an Bildungseinrich-
tungen (Ostschweizer Fachhochschule - Ost, Interkan-
tonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), 
Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene St. 
Gallen / Sargans (ISME) und über Vereinbarungen (Regi-
onales Schulabkommen, Interkantonale Fachhochschul- 
und Universitätsvereinbarung) wird zudem der Zugang 
zu Ausbildungsstätten in der Schweiz sichergestellt. 
Weitere Abkommen und Netzwerkaktivitäten fördern 
die Anerkennung der liechtensteinischen Abschlüsse in 
Europa.

Schulamtsmitarbeitende nehmen zudem Vertretungs-
aufgaben in diversen bildungspolitischen Gremien des 
Europarates und der Europäischen Kommission wahr:
–  EFTA Working Group for Education Training and 

Youth
–  Steering Committee for Educational Policy and Prac-

tice (CDPPE)
–  EFTA Working Group on Mutual Recognition of Pro-

fessional Qualifications

–  Koordinationsgruppe und Ausschuss für die europä-
ische Richtlinie 2005 / 36

–  European Network of Information Centres in the Euro-
pean Region (ENIC) / National Academic Recognition In-
formation Centres in the Eurpean Union (NARIC); Netz-
werk der Nationalagenturen für Diplomanerkennung

–  5-Länderkonferenz der deutschsprachigen ENIC / NA-
RICs

–  Bologna-Follow-Up Group
–  Lenkungsausschuss des Europäischen Sprachenzen-

trums in Graz
–  Eurydice-Bildungsinformationsnetzwerk

Im November fand die Bologna-Ministerkonferenz statt. 
Die Bologna-Ministerkonferenzen sollte ursprünglich 
in Italien (Rom) stattfinden, das für die laufende Pro-
grammperiode die Aufgabe des Bologna-Sekretariats 
innehatte. Die Ministerkonferenz wurde aufgrund der 
Covid-19-Pandemie virtuell abgehalten. Im Zentrum der 
Konferenz stand die Verabschiedung der gemeinsamen 
Erklärung der Ministerinnen und Minister von Rom 
(Rome Communiqué) zur Europäischen Hochschul-
raum. Ein besonderes Ereignis bildete auch der Beitritt 
San Marinos. Die kommende Ministerkonferenz wird 
2024 voraussichtlich Albanien ausrichten.

Zivilstandsamt

Amtsleiter: Hansjörg Meier

Im Berichtsjahr lagen die Schwerpunktaufgaben des Zi-
vilstandsamts in der Führung und laufenden Aktualisie-
rung der verschiedenen Zivilstandsregister, im Vollzug von 
Eheschliessungen, sowie in der Beurkundung von einge-
tragenen Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare, in 
der Registrierung von Geburts-, Ehe- sowie Todesereig-
nissen, der Ausstellung von Todesfallaufnahmen, der An-
erkennung von ausländischen Zivilstandsereignissen, der 
Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger auf-
grund des Staatsgerichtshofurteils zu StGH 1996 / 36, der 
Registrierung ausserehelicher Kinder liechtensteinischer 
Väter, in der Führung des Heimatscheinregisters, in der 
Ausgabe von Registerauszügen, Dokumenten und Bestä-
tigungen, der Beratung und Beantwortung von Anfragen, 
der Durchführung von Namensänderungen, die Bearbei-
tung und Zusammenstellung der Einbürgerungsdossiers 
z.H. der Regierung bei Einbürgerungen infolge längerfris-
tigen Wohnsitzes (§ 5a Bürgerrechtsgesetz), Einbürge-
rungen infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechtsgesetz), 
Einbürgerungen im ordentlichen Verfahren (§ 6 Bürger-
rechtsgesetz), in der Datenbereinigung und Datenerfas-
sung im Zentralen Personenregister (ZPR) sowie in der Ak-
tualisierung und Pflege des Internet-Auftritts.



354 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Ziviltrauungen in Liechtenstein

Vollzug von Eheschliessungen 2020 2019

Liechtensteiner: Liechtensteinerin 52 50
Liechtensteiner: Ausländerin 62 67
Ausländer: Liechtensteinerin 55 49
Ausländer: Ausländerin 38 38

Total 207 204

 
Eingetragene Partnerschaften in Liechtenstein

Eingetragene Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare 2020 2019

Liechtensteiner: Liechtensteiner 1 0
Liechtensteinerin: Liechtensteinerin 0 0
Liechtensteiner: Ausländer 1 2
Liechtensteinerin: Ausländerin 1 3
Ausländer: Ausländer 0 1
Ausländerin: Ausländerin 0 0

Total 3 6

 
Heimatscheine, Todesfallaufnahmen und Namensänderungen

Ausstellung von Dokumenten und Durchführung von Namensänderungen 2020 2019

Heimatscheine 24 16
Todesfallaufnahmen  345 270
Namensänderungen 53 33
Annahme des ledigen Namens 30 21

 
Anerkennungen ausländischer Eheschliessungen, eingetragener Partnerschaften 
gleichgeschlechtlicher Paare, sowie von Ehescheidungen und Adoptionen 

Anerkennung ausländischer Zivilstandsereignisse 2020 2019

Ausländische Eheschliessungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 103 97
Ausländische eingetragene Partnerschaften liechtensteinischer Staatsangehöriger 2 2
Ausländische Ehescheidungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 39 31
Adoptionen ausländischer Kinder durch liechtensteinische Staatsangehörige 3 0

 
Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger – Staatsgerichtshofurteil  
(StGH 1996 / 36)

Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger 2020 2019

Aufgrund des Staatsgerichtshofurteils zu StGH 1996 / 36 vom Zivilstandsamt in der Zeit vom 29 30
1. 1. 2020 bis 31. 12. 2020 registrierte Personen
(ausländische eheliche Kinder liechtensteinischer Mütter)
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Einbürgerung infolge längerfristigen Wohnsitzes (§ 5a Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung infolge längerfristigen Wohnsitzes 2020 2019

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2020 bis 31. 12. 2020 aufgrund § 5a des Gesetzes über 72 74
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft
erworben haben (erleichterte Einbürgerung infolge längerfristigen Wohnsitzes)

 
Einbürgerung infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische Ehegatten 
liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge Eheschliessung  2020 2019

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2020 bis 31. 12. 2020 aufgrund § 5 des Gesetzes über  25 17
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft
erworben haben (ausländische Ehegatten liechtensteinischer Landesbürger)

 
Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische 
Partner liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft 2020 2019

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2020 bis 31. 12. 2020 aufgrund § 5 des Gesetzes über 0 0
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft
erworben haben (ausländische Partner liechtensteinischer Landesbürger)

 
Einbürgerung im ordentlichen Verfahren (§ 6 Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung im ordentlichen Verfahren  2020 2019

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2020 bis 31. 12. 2020 aufgrund § 6 des Gesetzes über 16 16
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft
erworben haben 

Aufgabenschwerpunkte

Als Registeramt ist das Zivilstandsamt mit der Führung 
und laufenden Aktualisierung der Geburts-, Ehe-, Fami-
lien- und Todesregister betraut. Zudem vollzieht das Zi-
vilstandsamt zivile Trauungen sowie die Beurkundung 
von eingetragenen Partnerschaften gleichgeschlechtli-
cher Paare. Im Weiteren stellt das Zivilstandsamt Ehefä-
higkeitszeugnisse aus, welche liechtensteinische Bürger 
und Bürgerinnen für eine Eheschliessung im Ausland 
benötigen. Auch ist das Zivilstandsamt für die Aus-
stellung von Urkunden und Scheinen (Geburtsscheine, 
Ehescheine, Todesscheine, Zivilstandsausweise, Fami-
lienregisterauszüge sowie Heimatscheine) zuständig. 
Bei einem Todesfall stellt das Zivilstandsamt für die Ge-
meinden und das Landgericht die entsprechenden To-
desfallaufnahmen zur Erbenermittlung aus.

Eheschliessungen

Hinsichtlich Eheschliessungen und eingetragenen Part-
nerschaften ist das Zivilstandsamt neben der Durchfüh-
rung der Trauung oder Beurkundung der eingetragenen 
Partnerschaft auch zuständig für die Terminvergabe, die 
Einforderung und Prüfung der benötigten Dokumente 
sowie der Durchführung der Ehevorbereitung und öf-
fentlichen Verkündigungen.

Bei der Gestaltung von Trauungen ist dem Zivil-
standsamt eine würdige und feierlichen Zeremonie 
für jedes Brautpaar sehr wichtig. Die Trauungen wer-
den auf Wunsch zweisprachig abgehalten und kann die 
deutschsprachige Trauung mit den Sprachen Englisch, 
Französisch und Spanisch kombiniert werden. Trotz der 
Covid-19-Pandemie und damit verbundenen Einschrän-
kungen verzeichnete das ZSA im Berichtsjahr keinen 
Rückgang bei den Eheschliessungen. 
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Registrierungen

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt umfasst die Regi-
strierung von Ehetrennungen, Ehescheidungen, Adop-
tionen und Gemeindebürgerrechtsänderungen liechten-
steinischer Staatsangehöriger. Ebenfalls nimmt das ZSA 
die Nachregistrierung aufgrund des Staatsgerichtshof-
urteils zu StGH 1996 / 36 sowie die Registrierung von 
ausserehelich geborenen Kindern liechtensteinischer 
Väter vor. Die entsprechenden Meldungen erfolgen an 
Gemeinden, Ämter und Konsulate.

Zudem bearbeitet das ZSA die verschiedenen An-
erkennungen von ausländischen Zivilstandsereig-
nissen liechtensteinischer Staatsangehöriger (Ehe-
schliessungen, Ehescheidungen, Adoptionen und 
Namensänderungen). Im Berichtsjahr wurden 103 
ausländische Eheschliessungen, 2 ausländische einge-
tragene Partnerschaften, 39 ausländische Eheschei-
dungen sowie 3 Adoptionen ausländischer Kinder aner-
kannt und entsprechend beurkundet. 

Namensänderungen

Im Vergleich zu vorangegangenen Berichtsjahren ist 
eine Zunahme von Namensänderungen festzustellen. So 
führte das ZSA im Berichtsjahr 53 Namensänderungen 
(Vornamen und Familiennamen) durch. 30 Personen ha-
ben zudem ihren ledigen Namen wieder angenommen. 

Einbürgerungen

Das Zivilstandsamt erstellt für das zuständige Ministe-
rium und die Regierung sämtliche Einbürgerungsdos-
siers. Nach Abschluss des Einbürgerungsprozesses und 
Aufnahme des ausländischen Antragstellers in das Ge-
meinde- und Landesbürgerrecht ist das Zivilstandsamt 
beauftragt, die entsprechenden Registereinträge zu er-
stellen und den Familienregisterauszug anzulegen.

Im Berichtsjahr wurden 72 Personen infolge länger-
fristigen Wohnsitzes, 25 Personen infolge Eheschlies-
sung und 16 Personen im ordentlichen Verfahren ein-
gebürgert. 

Modernisierung Zentrales Personenregister 
(ZPR) / Aufbau Zentrale Stammdaten  
Applikation (ZSD) 

Im Berichtsjahr wurden im organisatorischen Bereich 
mit den für die neue ZSD-Organisation ernannten Fach-
personen die massgebenden Prozesse und die Aufbau-
organisation erarbeitet, um den fundierten Betrieb und 
die gezielte Weiterentwicklung der ZSD sicherzustellen. 
Im technisch-funktionalen Bereich wurden die System-
komponenten und -umgebungen definiert und reali-
siert. Die Spezifikation und Realisierung der einzelnen 
Funktionalitäten erfolgt basierend auf den Anforderun-
gen der Fachpersonen. Es wird eine prozessorientierte 

Vorgehensweise angewendet damit die ZSD-Applikation 
schrittweise in Form von mehreren Versionen in Betrieb 
genommen werden kann. In allen Arbeiten werden die 
Teilgebiete Datensicherheit, Datenschutz, Datenquali-
tät sowie Recht laufend berücksichtigt. Eine Vertreterin 
des Zivilstandsamts nahm in diesem Zusammenhang an 
6 Workshops, 52 Sitzungen und 22 Videokonferenzen 
des Projektes teil.

Beratende Kommission gemäss 
Art. 85 Asylgesetz

Vorsitzender: Dr. Martin Batliner

Im Berichtsjahr fand keine erwähnenswerte Tätigkeit der 
beratenden Kommission statt. 

Fischereibeirat

Vorsitzender: Stefan Hassler, Amt für Umwelt

Der Fischereibeirat berät die Regierung in grundsätzlichen 
Fragen der Fischerei und führt die Fischereiprüfungen durch.

Zur Vorbereitung der Fischereiprüfung wurden drei 
Kursabende durchgeführt. Die schriftliche Prüfung wurde 
von insgesamt 40 Teilnehmern abgelegt, 34 Teilnehmer 
haben die Prüfung bestanden.

Gewaltschutzkommission der  
Regierung GSK

Vorsitzender: Jules S. Hoch

Die Gewaltschutz-Kommission kam im Berichtsjahr zu drei 
ordentlichen Sitzungen zusammen. 

Das Jahr 2020 stand im Zeichen von personellen Ver-
änderungen in der Kommission. Ludwig Frommelt, der 
seit der Schaffung der GSK durch die Regierung 2003 
das Amt für soziale Dienste in der Kommission ver-
treten und die Arbeit derselben massgeblich geprägt 
hatte, schied aufgrund seiner Pensionierung aus der 
Kommission aus. Ebenso entschieden wie er sich für 
die Anliegen und Rechte der Jugendlichen in unserem 
Land einsetzte, engagierte er sich gegen jegliche Form 
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von Jugendgewalt. Seine Nachfolge als Vertreterin des 
Amtes für soziale Dienste trat Frau Sarah-Ladina Frick 
an. Sie übernahm gleichzeitig auch von Ludwig From-
melt den Vorsitz der Fachgruppe Extremismus der GSK. 
Ebenfalls schied die langjährige Vertreterin des Schul-
amtes, Frau Silvia Tiefenthaler, infolge Frühpensionie-
rung aus der Kommission aus und wurde durch Stefanie 
Portmann ersetzt. Schliesslich wurde auch die Vertre-
terin des Amtes für auswärtige Angelegenheiten, Frau 
Nuscha Wieczorek, durch Herrn Noah Oehri ersetzt, da 
sie an eine Auslandsvertretung versetzt wurde. 

Inhaltlich bildete erneut das Thema «Hate Speech» 
und der Umgang damit durch die Medien einen Schwer-
punkt. Es fand im Berichtsjahr ein weiteres Treffen mit 
den Chefredakteuren der beiden grossen Printmedien 
in den Redaktionsräumen statt. Ziel war es, sich vor Ort 
ein Bild der Herausforderungen zu machen, mit denen 
die klassischen Medien in Bezug auf «Hate Speech» in 
ihren «Social Media Angeboten» konfrontiert sind. Das 
Agieren im Spannungsfeld von Meinungsäusserungs-
freiheit einerseits und Verunglimpfung bzw. Erniedri-
gung von Menschen anderseits zeigte sich als höchst 
anspruchsvoll. Einzelne Medien haben jedoch bereits 
mit veränderten «Spielregeln» für Beiträge in ihren «So-
cial-Media-Kanälen» wie auch in den Leserbriefspalten 
auf diese Realität reagiert. Der Erfahrungsaustausch 
verlief äusserst konstruktiv und soll fortgesetzt werden. 

Im 2019 wurde unter dem Titel «Respektvoll zusam-
men» erfolgreich eine Kampagne zum Thema «Cyber 
Mobbing», einem speziell unter Jugendlichen verbrei-
teten Gewaltphänomen, lanciert. Ziel war, dieses Thema 
schwerpunktmässig auch im Berichtsjahr weiterzube-
arbeiten und mit neuen Plakatsujets aus dem Präven-
tionsprogramm Freelance eine weitere Sensibilisierung 
bei Jugendlichen zu erreichen. Allerdings konnte dieses 
Vorhaben aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht umge-
setzt werden. Workshops mit Jugendlichen zur Erarbei-
tung von Plakatsujets mussten abgesagt werden. 

Ferner wurde das «Handbuch zur Gewaltprävention 
bei öffentlichen Veranstaltungen» überarbeitet. Dieses 
wichtige Hilfsmittel für die Planung und Durchführung 
von öffentlichen Veranstaltungen steht nun wieder in 
einer aktuellen Fassung auf den Webseiten der Gemein-
den sowie der Gewaltschutzkommission zur Verfügung. 
Die in die Jahre gekommene Webseite der GSK wurde 
2020 ebenfalls total erneuert – www.gewaltschutz.li.

Im Bereich Rechtsextremismus hat sich die Null-
Toleranz-Strategie in Bezug auf Rechte Gewalt erneut 
bewährt. So wurden im Berichtsjahr erneut keine der-
artigen Gewaltvorfälle registriert. Dasselbe gilt für die 
Fachgruppe Extremismus, die keine Fälle und Anfragen 
zu behandeln hatte. Damit bestätigt sich im Berichtsjahr 
erneut, was schon der im Herbst vom Liechtenstein-In-
stitut publizierte Monitoringbericht zum Extremismus 
im Vorjahr ausgewiesen hat: In Liechtenstein werden 
schon seit mehreren Jahren keine extremistisch moti-
vierten Gewalthandlungen mehr registriert.

Hauptwahl- oder Haupt- 
abstimmungskommissionen

Vorsitzender Oberland: Franz Wachter
Vorsitzende Unterland: Judith Hoop

Die Hauptwahl- oder Hauptabstimmungskommission jeder 
Landschaft überprüft in Landesangelegenheiten die Wahl- 
und Abstimmungsergebnisse aus den Gemeinden.

Im Berichtsjahr fand die Überprüfung der Volksab-
stimmungen vom 30. August 2020 über die Abänderung 
der Verfassung vom 5.  Oktober 1921 (Initiativbegehren 
«Halbe Halbe»), zum Gesetz vom 5. März 2020 über die 
Abänderung des Bürgerrechtsgesetzes (doppelte Staats-
bürgerschaft bei Einbürgerungen) sowie zum Finanzbe-
schluss vom 4. Juni 2020 über die Genehmigung eines Ver-
pflichtungskredites für den Ausbau der Eisenbahnstrecke 
Feldkirch – Buchs SG für eine S-Bahn Liechtenstein statt.

Jagdbeirat

Vorsitzender: Olivier Nägele, Amt für Umwelt

Der Jagdbeirat berät die Regierung zu allen grundsätz-
lichen Fragen der Jagd. Im Berichtsjahr fanden sechs Sit-
zungen statt, an denen folgende Themen die Schwerpunkte 
bildeten: die Abschussplanung, die Revierneuverpachtung 
bzw. die Verlängerung der Jagdpachtperiode, die Vernehm-
lassung zur Abänderung des Jagdgesetzes, die Neubestel-
lung der Jagdprüfungskommission, ein Sitzungsreglement 
für den Jagdbeirat und die Abschussplanerfüllung sowie 
Massnahmen zu deren Verbesserung, wie beispielsweise 
eine Jagdzeitverlängerung und. 

Jagdprüfungskommission

Vorsitzender: Alex Ospelt

Die Jagdprüfungskommission traf sich zur Vorbereitung der 
theoretischen Jagdeignungs- und Jagdaufseherprüfungen 
zu insgesamt drei Sitzungen. Die Vorbereitungskurse wur-
den mit dem von der Jagdprüfungskommission gestalteten 
Repetitionstag abgeschlossen. Zu den theoretischen Prü-
fungen im August 2020 sind 21 Anwärterinnen und An-
wärter angetreten. Alle Anwärterinnen und Anwärter (17 
Jagdeignung und 4 Jagdaufseher) konnten die Prüfungen 
erfolgreich abschliessen. Die Jagdprüfungskommission 
wurde für die Mandatsperiode 2020-2024 neu bestellt. 
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Projektstatus 2020 2019 Davon im 
   Jahr 2020 
   abgelehnt

Neue Betriebsstandorte 
(Regierung) 0 0 –
Vorbescheid (Kommission) 2 3 –
Vorbescheid (Regierung) 2 2 –
Endgültige Zusicherung 
(Kommission) 4 3 –
Endgültige Zusicherung 
(Regierung) 0 2 –
Abrechnungen 4 6 –

Kommission für Unfallverhütung 
im Strassenverkehr

Präsident: Mario Büchel

Die Mitglieder der Kommission für Unfallverhütung (KfU) 
trafen sich im Berichtsjahr zu einer Sitzung. Die Schwer-
punkte der Arbeit betrafen die Diskussion, Planung und 
Überprüfung der Unterstützungsanträge an Institutionen 
und Organisationen, die sich für die Unfallverhütung im 
Strassenverkehr einsetzen.

Folgende Aktionen und Kampagnen wurden 2020  
von der Kommission für Unfallverhütung im  
Strassenverkehr unterstützt:
–  Verkehrsinstruktion an den Kindergärten sowie an 

den Primarschulen (1. bis 4. Klasse).
–  Die Verkehrsschulung auf der Anlage Säga in Schel-

lenberg konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie 
nicht durchgeführt werden. 

–  Plakatkampagne der Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung (bfu): Kampagne «Lass Dich nicht abschiessen» 
zur Vorbeugung von Motorradunfällen. 

–  Eigene Kampagnen der KfU in Zusammenarbeit mit 
der Landespolizei:

–  Kampagne «Ich beschütze dich – dein Velohelm», wel-
che zum Tragen der Velohelme auffordert und durch 
Plakate, Buswerbung, Facebook und über die Web-
seite der Landespolizei medial verbreitet wurde. 

–  Kampagne «Bitte Anschnallen. Auch auf Kurzstre-
cken.» für das Tragen von Sicherheitsgurten in Fahr-
zeugen, welche über die Webseite der Landespolizei, 
Facebook und Plakaten medial verbreitet wurde. 

–  Kampagne «Schulanfang + Strassenverkehr = Ach-
tung Kinder» im August 2020, welche durch eine Me-
dienmitteilung, Radiospots, Facebook und Plakate 
medial verbreitet wurde. Leider konnte aufgrund der 

Kommission für Natur- und  
Landschaftsschutz

Vorsitzender: Olivier Nägele, Amt für Umwelt

Mit der im Jahr 2016 erarbeiteten Revision des Gesetzes 
zum Schutz von Natur und Landschaft (NSchG) wurde die 
Zusammensetzung der Kommission sowie deren Aufgaben 
neu geregelt. Sie besteht aus einem Vertreter des Amtes 
für Umwelt als Vorsitzendem, je einem Vertreter der Ge-
meinden und der Bürgergenossenschaften, drei Vertretern 
privater Naturschutzorganisationen, einem Vertreter der 
Landwirtschaft sowie einem Landschaftsplaner und berät 
die Regierung in grundsätzlichen Fragen des Natur- und 
Landschaftsschutzes, insbesondere bei der Ausarbeitung 
von Durchführungsverordnungen sowie der Erarbeitung 
von Konzepten.

Die Kommission für Natur- und Landschaftsschutz 
konnte im November neu bestellt werden. Im Berichtsjahr 
hat sie nicht getagt.

Kommission zur Förderung  
von Investitionen in der  
Landwirtschaft

Vorsitzender: Martin Braunschweig, Amt für Umwelt

Die Kommission zur Förderung von Investitionen in der 
Landwirtschaft überprüft Gesuche im Zusammenhang 
mit staatlichen Förderungen der Infrastrukturen von aner-
kannten Landwirtschaftsbetrieben. Entscheidungen über 
Gesuche auf Ausrichtung von Förderleistungen mit förde-
rungsberechtigten Kosten unter CHF 550'000 obliegen der 
Kommission, bei höher liegenden förderungsberechtigten 
Kosten wird eine Vorprüfung zur Beschlussfassung durch 
die Regierung vorgenommen.

Die Kommission hielt im Berichtsjahr vier Arbeitssit-
zungen ab. Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Behand-
lung der anstehenden Gesuche sowie in der Aktualisierung 
der Liste «förderungsberechtigte Bauten und Anlagen». 
Der üblicherweise alljährlich stattfindende Weiterbildungs-
kurs für landwirtschaftliches Bauen am landwirtschaft-
lichen Institut Agroscope in Grangeneuve fand im Berichts-
jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht statt.
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Covid-19-Pandemie die Aktion Schulanfang, bei wel-
cher Kinder den Autofahrern ein kleines Geschenk 
überreichen, nicht stattfinden. 

–  Kampagne «#Steetfluencer» wurde neugestaltet, um 
die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren der Ablen-
kung aufmerksam zu machen. Mittels Instagram, Fa-
cebook, Buswerbung, Plakaten, Give Aways und einer 
Medienmitteilung wurde auf die Kampagne medial 
aufmerksam gemacht. 

–  Kampagne «Nebel des Grauens – mach dich sichtbar 
im Strassenverkehr» und «Strassen der Finsternis – 
mach dich sichtbar im Strassenverkehr», auf welche 
mit Plakaten, dem Eintrag auf der Webseite der Lan-
despolizei, Facebook und der Abgabe von reflektie-
renden Mützen sowie Armbändern aufmerksam ge-
macht wurde. 

–  Kampagne Alkohol während der Fasnacht und in der 
Weihnachtszeit mit acht verschiedenen Sujets. Diese 
wurden ebenfalls durch Radiospots, Facebook, Plaka-
ten und über die Webseite der Landespolizei publik 
gemacht. Die Kampagne wurde durch zielgerichtete 
Schwerpunktkontrollen unterstützt. 

–  Verteilung durch Verkehrsinstruktoren der Landes-
polizei: Leuchtgürtel an die 1. / 2. Primarschulklassen, 
Leuchtmützen an die Schülerinnen und Schüler auf 
dem Schulweg sowie Leuchtbänder an Erwachsene.

–  Erstellung einer Webseite mit Informationen über die 
Kommission, aktuelle Verkehrskampagnen, Aktivi-
täten und Informationen als Schwerpunkte. Die Seite 
www.kfu.li ging im November online. 

–  Subvention von diversen Fahrsicherheitskursen (Auto 
und Motorrad) in Veltheim, Betzholz, Driving Camp 
Vorarlberg, Driving Camp Sennwald und Driving 
Graubünden.

Landesalpenkommission

Vorsitzender: Martin Braunschweig, Amt für Umwelt

Die Landesalpenkommission hat im Verlauf des Alpsom-
mers Begehungen auf den Alpen Fahren-Ziersch und 
Turna-Sareis durchgeführt und einen Lokalaugenschein 
hinsichtlich der Ausbringung von alpfremden Düngern auf 
Weideflächen auf Grosssteg und Sücka vorgenommen. Bei 
der Begehung der Alp Fahren-Ziersch standen die umge-
setzten und geförderten Arbeiten zur Verbesserung der 
Wasserversorgung der Alp im Vordergrund, bei der Alp 
Turna-Sareis wurde die Ausscheidung von Weideflächen 
zur Alpung von Schafen vor Ort geprüft.

Im Rahmen der Förderung von Alpinfrastrukturen 
prüfte die Landesalpenkommission ein Gesuch zur Förde-
rung eines neuen Alpgebäudes auf der Alp Tiefensee-Klesi, 
welches das bestehende Gebäude ersetzen soll. Das beste-

hende alte Gebäude ist durch Hangbewegungen so stark 
beschädigt worden, dass eine Sanierung gemäss Gutachten 
keinen Sinn ergibt. Das Verfahren hierzu wurde noch nicht 
abgeschlossen. Bewilligt wurde ein Fördergesuch zum Er-
satz eines Dielenbodens im Kälberstall der Alp Dürrwald. 
Die entsprechenden Arbeiten wurden noch in der Alpsai-
son 2020 durchgeführt. Auch legte die Landesalpenkom-
mission im Rahmen ihres Vollzugsauftrags den jährlichen 
Alpungskostenbeitrag für die Liechtensteiner Alpen im In- 
und Ausland fest.

Regelungskommission

Vorsitzender: Konrad Lanser (bis 6. April 2020),  
Michael Jehle (ab 7. April 2020)

Aufgabe der Regelungskommission ist die Durchführung 
des Regelungsverfahrens nach dem Gesetz vom 20. März 
1996 über die Bürgergenossenschaften, LGBl. 1996 Nr. 
77, sowie die Entscheidung und Wahrnehmung der ihr 
in diesem Gesetz übertragenen Angelegenheiten der Bür-
gergenossenschaften, insbesondere die Genehmigung der 
Statuten und Statutenänderungen, die Entscheidung über 
die innerhalb der Genossenschaft nicht geregelten Streitig-
keiten über Bestand von Mitglieds- und Nutzungsrechten 
sowie die Entscheidung über Verwaltungsbeschwerden 
(gegen den Ausschluss von Mitgliedern) und Aufsichtsbe-
schwerden. 

Im Jahr 2019 wurde über eine Beschwerde entschieden, 
wobei der Entscheid im Oktober durch den Verwaltungs-
gerichtshof aufgehoben und an die Regelungskommission 
zurückverwiesen wurde, sodass ein zweiter Verfahrens-
gang notwendig wird. Ein Neuanfall oder sonstige Pen-
denzen liegen im Berichtsjahr nicht vor.

Umweltschutzkommission

Vorsitzende: Regierungsrätin Dominique Hasler,  
Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt

Die Umweltschutzkommission berät die Regierung in al-
len Belangen des Umweltschutzes, insbesondere bei der 
Ausarbeitung der Verordnungen zum Umweltschutzgesetz 
sowie der Erstattung von Empfehlungen betreffend die Be-
rücksichtigung besonderer Verhältnisse nach Art. 32 des 
Umweltschutzgesetzes.

Die Umweltschutzkommission hat im Berichtsjahr nicht 
getagt.




